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Vorwort des Kommandeurs

Die Studienphase im LGAN ist inte
graler und wichtiger Bestandteil der 
Ausbildung angehender General
stabs und Admiralstabsoffiziere 
sowie inhaltlicher Schwerpunkt der 
Arbeit der Akademie als Denkfa
brik. Sie erfordert von den Lehr
gangsteilnehmenden die Fähigkeit 
zum komplexen Denken gleicher
maßen wie den Mut zur Entwicklung 
strategischer, in die Zukunft weisen
der Lösungen – häufig abseits von 
Mainstream und Tradiertem. Die Er
gebnisse sollen möglichst konkret in 
Handeln umgesetzt werden können, 
oder doch zumindest Grundlage für 
weitere Analysen darstellen.  

Der Generalinspekteur der Bundes
wehr hat für den LGAN 2018 die Be
arbeitung des sicherheitspolitischen 
Themas „Afrika – Ein Kontinent im 
Aufbruch“ beauftragt. Der vorlie
gende Sammelband fasst zum einen 
die Erkenntnisse des LGAN 2018 und 
die erarbeiteten Beiträge zusammen 

und betont zum anderen die Heraus
forderungen, vor denen Afrika steht, 
sowie deren mögliche Implikationen 
und Handlungsempfehlungen für 
die Auftragserfüllung der Bundes
wehr.

Unser Nachbarkontinent hat durch 
die Flüchtlingsbewegungen nach 
Europa besondere Aufmerksamkeit 
erlangt. Afrika ist viel komplexer 
und auch vielfältiger, als es in der 
breiten Öffentlichkeit oft wahrge
nommen wird: Sicherheitspolitische 
Herausforderungen durch Terroris
mus, Staatszerfall oder Pandemien 
stehen hier einer Aufbruchsstim
mung gegenüber, die von Demokra
tisierung, Digitalisierung und Wirt
schaftswachstum geprägt ist. 

Zahlreiche internationale Akteu
re haben dies längst erkannt und 
verfolgen in Afrika ihre machpoli
tischen Ziele. Mit Blick auf unsere 
Interessen und unser Streben nach 
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Frieden, Sicherheit und Wohlstand 
greift deswegen eine eurozentrische 
Betrachtung deutlich zu kurz. 

Ein tieferes Verständnis für die Her
ausforderungen und auch Chancen, 
die auf dem afrikanischen Kontinent 
liegen, ist Grundlage für ein gemein
sames Vorgehen mit unseren Part
nern in Europa, im Bündnis, aber vor 
allem auch in Afrika. Nicht zuletzt ist 
es die Voraussetzung für eine kluge 
und ausgewogene Entscheidungsfin
dung, insbesondere wenn es um den 
Einsatz militärischer Mittel geht. 

In nur wenigen Monaten werden 
die Lehrgangsteilnehmenden des 
LGAN 2018 in Führungs oder Bera
tungsfunktionen auch weitreichen

de Entscheidungen mit Blick auf den 
afrikanischen Kontinent vorberei
ten oder als Führer im Einsatz tref
fen. An der Führungsakademie der 
Bundeswehr werden sie auf diese 
anspruchsvollen Aufgaben mit gro
ßem Engagement vorbereitet, auch 
das ist die Aufgabe der Studienpha
se. Der vorliegende Sammelband ist 
für uns ein erneuter Beweis dafür, 
dass die Anstrengungen der letzten 
beiden Jahre erneut gute Früchte 
getragen haben. Ich lege uns allen 
die Lektüre nachdrücklich ans Herz.

Hamburg, 29. Juni 2020

Generalmajor Oliver Kohl
Kommandeur der Führungsakademie 
der Bundeswehr



Vorwort des Lehrgangsleiters

Die Studienphase mit dem Thema 
„Afrika – Ein Kontinent im Aufbruch“ 
war die größte Herausforderung und 
gleichzeitig die wichtigste Erfahrung 
im Lehrgang Generalstabs/Admiral
stabsdienst National (LGAN) 2018 mit 
Blick auf das Verständnis für sicher
heitspolitische Themen mit globaler 
Bedeutung. 

Über hundert nationale und inter
nationale Lehrgangsteilnehmende 
haben sich im Oktober 2018 auf den 
Weg in verschiedene Regionen Afri
kas gemacht – mit dem Ziel, konkret 
aufzuzeigen, wie wir das Engage
ment unserer Streitkräfte für mehr 
Sicherheit und Stabilität auf diesem 
Kontinent gemeinsam mit unseren 
europäischen und afrikanischen 
Partnern weiterentwickeln können.
Ausgehend von der Standort und 
Kursbestimmung im Weißbuch 2016 
und den strategischen Leitlinien galt 
es, den Norden, den Osten und den 
Westen Afrikas sowie die Sahelregi
on mit ihren Entwicklungen und si

cherheitspolitischen Implikationen 
für Deutschland und die Europäi
sche Union intensiv zu untersuchen. 
Dabei haben die angehenden Gene
ralstabs und Admiralstabsoffiziere 
zunächst einen breiten und voraus
schauenden Ansatz gewählt, um an
schließend in ausgewählten Gestal
tungsfeldern Fallbeispiele vertieft zu 
betrachten.

Die Bandbreite an Kenntnissen und 
Hintergründen sowie die Erfahrun
gen unserer nationalen und inter
nationalen Teilnehmenden, auch 
aus Einsätzen auf dem afrikanischen 
Kontinent, sind ein Alleinstellungs
merkmal dieses Lehrgangs. Mit die
sem „Pfund“ haben wir intensiv ge
wuchert – recherchiert, analysiert, 
um die besten Argumente gerungen. 
Aber wir sind auch Umwege gegan
gen, gesäumt von Komplexitätsfal
len und Plausibilitätsprüfungen und 
immer wieder der kritischen Frage: 
Lässt sich das praktisch durchset
zen?
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Viele Menschen in der Bundeswehr 
und in anderen Ressorts haben un
seren Weg nach Afrika eng begleitet 
und auch unsere Workshops un
terstützt. So konnten wir auf einen 
breiten Fundus aufbauen und unsere 
Gedanken immer wieder an der Rea
lität spiegeln. Stellvertretend möch
te ich einigen im Namen des gesam
ten LGAN 2018 für die wertvolle Hilfe 
herzlich danken, insbesondere den 
Abteilungen Politik und Strategie 
und Einsatz im Bundesministeri
um der Verteidigung, dem Bundes
nachrichtendienst, dem Einsatzfüh
rungskommando, den zuständigen 
Referaten im Auswärtigen Amt, dem 
Bundesministerium für wirtschaft
liche Zusammenarbeit und Entwick
lung und dem Bundesministerium 
des Inneren sowie den zahlreichen 
weiteren Unterstützern aus Lehre, 
Forschung und Wirtschaft. 

Wir hoffen, mit unseren Ergebnissen 
und Empfehlungen einen Beitrag zur 
fundierten und zielgerichteten Be
ratung und Entscheidung mit Blick 
auf die vielfältigen Möglichkeiten 
militärischen Handelns in Afrika zu 
leisten.

Unsere Handlungsempfehlungen 
folgen der gewonnen Überzeugung, 
dass wir in der Bundeswehr mehr 
Kompetenz für die Themen in Afri
ka gewinnen müssen, um besser mit 
unseren Partnern zu kooperieren 
und rechtzeitig Gefahren einzudäm
men, bevor diese sich in Afrika und 
bis nach Europa ausweiten.

Hamburg, 29. Juni 2020

Oberst i. G. Ralf Peter Hammerstein
Lehrgangsleiter Lehrgang General
stabs/Admiralstabsdienst National



Einleitung

Das Wohlergehen Europas ist mit dem unseres Nachbarn 
Afrika untrennbar verbunden. Europa und Afrika sind Ak
teure der globalen Entwicklung. Die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit den Staaten Afrikas ist daher eine 
zentrale Aufgabe unserer Zeit. Es liegt im deutschen und 
europäischen Interesse, zur politischen Stabilität und zu 
einem Abbau des Entwicklungs und Wohlstandsgefälles 
beizutragen. Es liegt ebenso in Deutschlands Interesse, die 
Chancen, die eine Partnerschaft mit Afrika bietet, wahrzu
nehmen (Bundesregierung 2019: 2).

1 Studienphase: Was ist das?

Die Studienphase ist zentraler Be
standteil des Lehrgangs General
stabs/Admiralstabsdienst National 
(LGAN) an der Führungsakademie der 
Bundeswehr. Während dieser Pha
se widmen sich die Lehrgangsteil
nehmenden unter Anwendung von 
Methoden zur Strategiebildung und 
beruhend auf aktuellen wissen
schaftlichen Erkenntnissen der Er
schließung eines Themenfeldes. Teil 
der Bearbeitung ist eine umfangrei
che Recherche sowie der Umgang 
mit und die Berücksichtigung von 
unterschiedlichen Perspektiven zu 
einem Sachverhalt. Ziel der Studi
enphase ist es, am Ende eines ite
rativen Prozesses eine Themenstel
lung durchdrungen zu haben und 
zu einer letztlich harmonisierten 
Gesamtanalyse zu gelangen. Diese 
wiederum dient als Hintergrund für 
fundierte Handlungsempfehlungen.
Die Lehrgangsteilnehmenden verfü
gen in der Regel über eine akademi

sche Ausbildung, gleichwohl handelt 
es sich um Praktiker im militäri
schen oder zivilen Bereich der Bun
deswehr. Dies führt zu besonderen 
Perspektiven auf Themenstellungen, 
zu speziellen Formen der Annähe
rung, Beschäftigung und Auseinan
dersetzung. 

Die jährlich wechselnden Themen 
werden durch den General inspekteur 
der Bundeswehr gestellt und prägen 
ein Jahr lang die inhaltliche Arbeit 
an der Führungsakademie und des 
German Institute for Defence and 
Strategic Studies (GIDS). Dem Ge
neralinspekteur ist es dabei ein be
sonderes Anliegen, dass die Lehr
gangsteilnehmenden am Ende ihrer 
Befassung mit der Themenstellung 
konkrete Handlungsempfehlungen 
vorstellen. Diese sollen für das Bun
desministerium der Verteidigung 
(BMVg) handlungsleitend werden 
können und anderen Ressorts in
nerhalb der Bundesregierung als In
formation dienen, d. h. sie sollen in 
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konkretes Regierungshandeln über
tragbar sein. Die Ergebnisse werden 
abschließend mit dem Generalins
pekteur und weiteren Führungskräf
ten der Bundeswehr diskutiert. Der 
Diskurs soll vielfältige Perspektiven 
eröffnen – nicht nur zum originären 
Thema der Studienphase.

2  Auftrag des  
Generalinspekteurs

Eingebettet in das Thema Afrika – 
Ein Kontinent im Aufbruch erging 
folgender Auftrag: Die Teilnehmen
den des LGAN 2018 untersuchen  
Möglichkeiten und Grenzen der Ver
tiefung des afrikapolitischen En
gagements Deutschlands/der EU – 
in Nord und Westafrika – sowie die 
Stärkung afrikanischer Eigenverant
wortung durch die sicherheitspoliti
sche Unterstützung afrikanischer 
Partner zur erfolgreichen Krisenprä
vention, zum Konfliktmanagement 
und zur wirksamen Krisenreaktion

3 Methodisches Vorgehen

Ziel des folgenden Abschnitts ist es, 
dem Leser/der Leserin ein umfas
sendes Verständnis hinsichtlich des 
Vorgehens bei der Erarbeitung des 
zuvor genannten Themas und der 
konkreten Aufgabenstellung zu ver
mitteln. In diesem Zuge wird auch 
dargelegt, dass sich angesichts der 
Generierung erster Ergebnisse zum 
Untersuchungsgegenstand die Mög
lichkeit eröffnete, den ursprüngli
chen methodischen Ansatz zu erwei

tern. Grundsätzlich vollzog sich die 
inhaltliche Arbeit in vier Schritten.

3.1 Grundlagenbildung
Die Annäherung an den Auftrag 
erfolgte (für Soldaten klassisch) 
in Form einer sogenannten „Aus
wertung des Auftrags“. Diese zielte 
darauf ab, den Auftrag in seinem 
Wesenskern zu erfassen, etwaige 
Auflagen zu identifizieren und erste 
Folgerungen zu treffen bzw. offene 
Fragen zu erkennen. Letztere wur
den nachgehalten und im weiteren 
Zuge der Bearbeitung durch den Auf
traggeber beantwortet. Am Ende der 
Auswertung standen die folgenden 
Ergebnisse: 

 – Aufgrund seiner schieren Größe 
und damit einhergehend seiner 
Heterogenität kann der afrika
nische Kontinent nicht als Gan
zes betrachtet werden. Insofern 
ist wenigstens eine regionale 
Betrachtung erforderlich.

 – Angesichts des Fokus auf 
Deutschland und die Europäi
sche Union (EU)  sind deutsche 
und europäische Interessen und 
Ziele in Bezug auf Afrika maß
geblich. Diese sind auf Grundla
ge der einschlägigen außen und 
sicherheitspolitischen Doku
mente zu erarbeiten.

 – Deutschland und die EU sind 
bereits auf dem afrikanischen 
Kontinent präsent. Vor diesem 
Hintergrund ist zu untersuchen, 
in welchem (institutionellen) 
Rahmen und mit welchen Mit
teln dies bereits geschieht.
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 – Neben Deutschland und der EU 
agieren weitere externe Ak
teure in Afrika. Diese externen 
Akteure einschließlich ihrer In
teressen und Ziele sind zu iden
tifizieren und es ist die Frage zu 
beantworten, welchen Einfluss 
deren Handeln auf Deutschland 
und die EU nimmt.

 – Der Auftrag macht es erforder
lich, eine Vorausschau dahin
gehend vorzunehmen, welche 
Entwicklung der afrikanische 
Kontinent nehmen wird. Daher 
sind für die Entwicklung Afrikas 
relevante Faktoren zu identifi
zieren und Prognosen darüber 
zu formulieren, wie sich diese 
Faktoren entwickeln werden. 

Für das Vorgehen im Kontext der 
Grundlagenbildung folgten aus 
den oben genannten wesentlichen 
Punkten der Auswertung des Auftra
ges eine Reihe von Maßnahmen und 
Arbeitsschritten. Deren Ergebnisse 
sind dem Kapitel 1 zu entnehmen. 
Konkret wurden folgende Maßnah
men ergriffen:
1. Der zu untersuchende Raum 

wurde in insgesamt fünf Regio
nen unterteilt: Sahel, Nordafri
ka, Horn von Afrika, Westküste 
Afrikas und Golf von Guinea. Für 
jede Region wurde eine Arbeits
gruppe gebildet und mit der 
entsprechenden Analyse beauf
tragt.1

1 Insgesamt wurden sieben Arbeits
gruppen gebildet. Neben den bereits 

Abb. 1: Aufteilung des Untersuchungsgebietes (eigene Darstellung).
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2. Mit Blick auf Deutschland wur
den das Weißbuch 2016, die 
Leitlinien der Bundesregierung 
„Krisen verhindern, Konflikte 
bewältigen, Frieden fördern“ 
(Leitlinien KKF), die afrikapoliti
schen Leitlinien 2019 einschließ
lich der Strategischen Leitlinie 
zur Umsetzung der afrikapoli
tischen Leitlinie im Geschäfts
bereich des BMVg sowie der 
Koalitionsvertrag 2018 als die 
relevanten Dokumente für die 
Außen und Sicherheitspolitik 
gegenüber Afrika identifiziert. 
Aus diesen Dokumenten wurden 
die zentralen außen und sicher
heitspolitischen Interessen und 
Herausforderungen zunächst 
abgeleitet und im weiteren Ver
lauf mit Blick auf den afrikani
schen Kontinent priorisiert. 

3. Als relevante staatliche Ak
teure auf dem afrikanischen 
Kontinent wurden insbeson
dere Frankreich, die Vereinig
ten Staaten von Amerika (USA), 
Russland und China bestimmt. 
Deren Ziele und Interessen mit 
Bezug zum afrikanischen Kon
tinent wurden zunächst auf der 
Grundlage außen und sicher
heitspolitischer Grundsatzdo
kumente erarbeitet. In einem 
zweiten Schritt wurden die so 
gewonnenen Ergebnisse unter 

genannten gab es noch eine Arbeits
gruppe Steuerung sowie eine Ar
beitsgruppe Grundlagen/Überblick.

der Fragestellung bewertet, was 
diese für Deutschland bedeuten.

4. Für die erforderliche Voraus
schau wurde 2050 als Zieljahr 
ausgewählt. Die Ermittlung 
entwicklungsrelevanter Fakto
ren erfolgte im Analyseraster 
PMESII (Political, Military, Eco
nomy, Social, Infrastructure, In
formation), das um den Aspekt C 
(Climate) ergänzt wurde. Sämtli
che PMESIIFaktoren sowie der 
Faktor C wurden weitergehend 
in Untersuchungsfelder ausdif
ferenziert.2 Aufgrund des Au
genmerks auf den afrikanischen 
Kontinent und des sehr ähnli
chen zeitlichen Fokus, wurde 
das Dokument „Regional Survey 
– out to 2045“ des Development, 
Concepts and Doctrine Centre 
(DCDC) des Verteidigungsminis
teriums (Ministry of Defence, 
MoD) des Vereinigten König
reichs von Großbritannien und 
Nordirland als zentrale Referenz 
für die Vorausschau3 genutzt.

5. Für die in den Arbeitsgruppen 
durchzuführende Analyse wur
de ein einheitlicher Analyse
rahmen entwickelt, welcher die 

2 Beispiel: Der Aspekt ‚Political‘ wurde 
besiepielsweise in die Gestaltungs
felder ‚Regierungsführung‘ und ‚Af
rikanische Institutionen‘ ausdiffe
renziert.

3 Auf dieser Grundlage erfolgt in Ka
pitel 1 eine grundlegende Aussage 
bezüglich der Fragestellung, welche 
Entwicklung der afrikanische Kon
tinent insgesamt bis ins Jahr 2050 
nehmen wird.
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Arbeit der regionalen Arbeits
gruppen strukturierte und fo
kussierte sowie Vergleichbarkeit 
über Gruppen hinweg ermög
lichte. Ergänzungen des Designs 
waren jederzeit möglich.

3.2 Von der kontinentalen zur 
regionalen Betrachtung

Der Analyserahmen war auf den re
gionalen Ansatz auszurichten. Im Er
gebnis entstand so eine Matrixstruk
tur, welche auf der vertikalen Achse 
diejenigen Faktoren und Elemente 
beschrieb, die für alle Regionen zu 
analysieren waren und auf der ho
rizontalen Ebene die identifizierten 
Einzelregionen auswies. Dies ermög
lichte den Vergleich der Ausprägung 
der Faktoren zwischen den einzelnen 
Regionen. 

Bei der Festlegung der Faktoren 
und Elemente, die zu untersuchen 
waren, wurde einerseits auf Aspekte 
zurückgegriffen, die bereits als Er
gebnis der Auswertung des Auftrages 
vorlagen.4 Weiterhin wurden solche 
eingebunden, die sich aus grundle
genden Dokumenten zur deutschen 
Außen und Sicherheitspolitik er
gaben.5 Andere Aspekte wurden im 
Zuge der Untersuchung ergänzt. 

4 Z. B. Analyse deutscher Ziele und In
teressen, Analyse anderer Akteure 
mit deren Zielen und Interessen.

5 Z. B. Sicherheitspolitische Herausfor
derungen, außen und sicherheits
politische Maßnahmen und Instru
mente Deutschlands.

Die Aufnahme des Elements der 
Variablenanalyse erfolgte vor dem 
Hintergrund, die Spezifika der Regi
on angemessen berücksichtigen zu 
können. Entsprechend wurde unter 
Rückgriff auf den Analyserahmen 
PMESII+C zwar ein Vorschlag entwi
ckelt, welche Variablen berücksich
tigt werden könnten, die finale Ent
scheidung wurde hingegen bei den 
Arbeitsgruppen belassen. Die Erwei
terung des Analyserahmens PMESII 
um den Aspekt Klima (C) trägt dem 
Umstand Rechnung, dass der Kli
mawandel als eine wesentliche Ent
wicklung für Afrika bewertet wurde, 
sich dieser aber aus dem Schema nur 
mittelbar ergibt.

Der grundlegende Gedanke hin
ter dem Aspekt der Variablenanalyse 
war, dass die jeweiligen Arbeitsgrup
pen die für ihre Region relevanten 
Variablen identifizieren, gewich
ten und in die Zukunft projizieren. 
Aus der Betrachtung beider Bilder 
(IstZustand und Zukunft) sollte die 
Frage beantwortet werden, welche 
Weichenstellungen heute geändert 
werden sollten, um die Zukunft ggf. 
zu verbessern. Als Mittel der Projek
tion, so der Leitgedanke, sollte auf 
die Methode der Szenarioanalyse 
zurückgegriffen werden.6 Diese ist 

6 Unter einem Szenario versteht man 
die Beschreibung einer zukünftigen 
Situation und die Entwicklung bzw. 
Darstellung des Weges, der aus dem 
Heute in die Zukunft hineinführt. 
Unter der Szenariomethode versteht 
man eine Planungstechnik, die in der 
Regel zwei sich deutlich unterschei
dende, aber in sich konsistente Sze
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einerseits dazu geeignet, das ange
strebte Ziel zu erreichen. Anderer
seits war sie bereits Gegenstand der 
Ausbildung und ist daher allen Lehr
gangsteilnehmenden bekannt.

Ebenfalls bereits in den Ana
lyserahmen aufgenommen wurde 
der Aspekt der Handlungsempfeh
lungen. Insofern war der leitende 
Gedanke hinter diesem Vorgehen 
primär, die Gruppen immer wieder 
dazu anzuhalten, ihr Wirken darauf 
auszurichten.

Im Ergebnis lag mit dem hier 
beschriebenen Arbeitsrahmen ein 
Standard vor, der eine strukturierte 
und fokussierte Analyse der Region 
durch die Arbeitsgruppen ermög
lichte. Zugleich entstand eine ange
messene Detailtiefe für die jeweilige 
Region einschließlich der Möglich
keit, Übereinstimmungen und Un
terschiede zwischen den Regionen 
zu erkennen. Die Ergebnisse dieser 
Analysephase sind in Kapitel 2 regi
onal orientiert zusammengefasst. 

narien (Zukunftsbilder) entwickelt 
und hieraus Konsequenzen für das 
Unternehmen, einen Bereich oder 
eine Einzelperson ableitet. Die Sze
narioTechnik ist also eine Methode 
der Zukunftsbeschreibung, die die 
Komplexität und die Dynamik von 
Entwicklungsprozessen sowie die 
Interdependenzen der darin wir
kenden Faktoren von Vornherein 
berücksichtigt. Vgl. hierzu wie zur 
Technik insgesamt: von Reibnitz 
1992; Becker/List 1997: 13–15. Vgl. 
weiterführend auch: Schwenker/
Wulf 2013. 

3.3  Von der regionalen Betrach
tung zu den Gestaltungsfeldern

Die Erstauswertung ergab, dass 
die Herausforderungen in den Re
gionen weder gleichmäßig ausge
prägt waren, noch, dass die Ten
denzen der Projektionen regional 
übereinstimmten. Dennoch konnte 
für jede Region wenigstens ein Ge
staltungsfeld bzw. eine Herausfor
derung identifiziert werden, die dort 
von besonderer Bedeutung war, weil 
sie entweder stark ausgeprägt war 
oder sich im regionalen Vergleich 
abhob.

Daher wurde über die regionale 
Betrachtung hinaus festgelegt, dass 
die bereits existierenden Arbeits
gruppen weiterführend ein soge
nanntes Gestaltungsfeld bearbeiten 
sollten. Als mögliche Gestaltungsfel
der wurden bestimmt:

 – Transnationaler Terrorismus;7

 – Fragile Staatlichkeit;
 – Zwischenstaatliche Konflikte;
 – Gefährdung der Informations, 

Kommunikations, Versorgungs, 
Transport und Handelslinien 
(IKVTHLinien);

 – Unkontrollierte und irreguläre 
Migration;

 – Gesundheitssektor (Pandemien 
und Seuchen);

 – Externe Akteure.

7 Diese Kategorisierung wird später 
durch den Begriff Violent Extremist 
Organisations (VEOs) ersetzt, wel
cher den Kern der Problematik nach 
neuerem wissenschaftlichem Ver
ständnis besser trifft. 
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Die Zuweisung der Gestaltungsfelder 
erfolgte unter folgenden Gesichts
punkten:
1. Wann immer möglich, wurden 

die Gestaltungsfelder so zuge
wiesen, dass regional starke 
Ausprägung und zunehmende 
Tendenz zusammenfallen.8

2. In den Fällen, in denen Gestal
tungsfelder in zwei Regionen 
mit gleicher Ausprägung und 
gleicher Tendenz auftreten, 
wurde so verteilt, dass keine Re
gion zwei Gestaltungsfelder zur 
Bearbeitung erhielt.9 

8 Z. B. Zuordnung Gestaltungsfeld Ter
rorismus zur Region Sahel und nicht 
Golf von Guinea; analog Verteilung 
der Gestaltungsfelder Migration und 
Externe Akteure auf die Regionen 
Nordafrika bzw. Horn von Afrika.

9 Z. B. Zuordnung Gestaltungsfeld Ge
fährdung der IKVTHLinien zu Golf 
von Guinea und nicht Horn von Af
rika; analog Gesundheitssektor und 

3. Nicht explizit einer Region zu
gewiesen wurden die Gestal
tungsfelder ‚Fragile Staatlich
keit‘ sowie ‚Zwischenstaatliche 
Konflikte‘. Bei diesen handelt es 
sich um Querschnittsthemen,10 
die jeweils in der regionalen 
Betrachtung gewürdigt werden 
mussten.

Die gewählte Aufteilung der Gestal
tungsfelder birgt die Gefahr einer 
hermetischen Betrachtung in dem 
Sinne, dass bestehende Verflechtun
gen übersehen, zumindest jedoch 

Externe Akteure zu den Regionen 
Westküste Afrikas bzw. Horn von Af
rika.

10 Fragile Staatlichkeit ist ein Phäno
men, das grundsätzlich alle Staaten 
in den Regionen betrifft; (bewaff
nete) zwischenstaatliche Konflikte 
bedürfen einer Konzentration aller 
Kräfte auf eine schnelle Rückkehr 
zur Befriedung als Ausgangspunkt 
für weitere Maßnahmen.  

Abb. 2:  Übersicht Herausforderungen der Regionen (XXX = stark ausgeprägt, XX = 
ausgeprägt, X = weniger ausgeprägt; eigene Darstellung).
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nicht in der Weise gewürdigt wer
den, wie dies für ein umfassendes 
Verständnis erforderlich wäre. Dem 
trägt die regionale und an Gestal
tungsfeldern orientierte Betrach
tung insofern Rechnung, als sie 
bestehende Verflechtungen heraus
arbeitet.11 Abbildung 3 verdeutlicht 
diese Zusammenhänge.

11 Besonders sichtbar wird dies am 
Beispiel Migration. Zwar kulminiert 
dieses Gestaltungsfeld aus deut
scher Perspektive in Nordafrika, da 
dort die irreguläre und unkontrol
lierte Migration über das Mittel
meer nach Europa direkt greifbar 
wird. Gleichwohl ist Nordafrika in 
gesamtafrikanischer Perspektive 
sowohl Startpunkt für den Übergang 
nach Europa, als auch Zielland auf
grund der im Verhältnis guten wirt
schaftlichen Verfassung der Staaten. 
Innerafrikanisch sind die Quell und 
Transitregionen (Westküste Afrikas, 
Sahel) demnach für das Verständnis 

3.4  Ableiten von Handlungs
empfehlungen

Die Ableitung von Handlungsemp
fehlungen aus den Grundlagen, den 
regionalen Spezifika sowie den iden
tifizierten Gestaltungsfeldern bilde
te den finalen Schritt und ist für jede 
Arbeitsgruppe in Kapitel 3 beschrie
ben. Wesentlich für ihre Qualität ist, 
dass sie stringent aus den vorheri
gen Schritten erwachsen sind. Die 
zusammenfassenden Ableitungen 
und Ergebnisse sind in Kapitel 4 auf
geführt. 

von Migrationsursachen ebenfalls 
von hoher Relevanz.

Abb. 3: Zuweisung von Gestaltungsfeldern (eigene Darstellung).
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4  Zusammenarbeit mit  
Experten und Stakeholdern

Um einen möglichst perspektiv und 
facettenreichen Blick auf Afrika 
mit all seinen Potenzialen und He
rausforderungen zu erhalten, diese 
auszuwerten und in die eigene La
gefeststellung aufzunehmen, wur
den Experten und Stakeholder zum 
Thema frühzeitig in die Arbeit mit
einbezogen. Regelmäßig dienten die 
afrikanischen Teilnehmenden des 
Lehrgangs Generalstabs/Admiral
stabsdienst International (LGAI)12 
den Arbeitsgruppen als wertvolle 
Ansprechpartner, die zudem ihrer
seits ihre Netzwerke und weitere 
Kontaktpersonen zur Verfügung 
stellen konnten. Die Teilnahme an 
durch den LGAI durchgeführten Re
gionalen Informationstagen (RIT), 
deren geografischer Schwerpunkt 
im Fokus des Forschungsinteresses 
lag, trug zur weiteren Vertiefung 
bei. Expertinnen und Experten aus 
den internen Institutionen der Füh
rungsakademie der Bundeswehr, wie 
die Fakultät Politik, Sozial und Ge
sellschaftswissenschaften (PSGW) 
und das GIDS, stellten ebenfalls Wis
sen sowie Netzwerke zur Verfügung 
und unterstützten insbesondere mit 
flankierenden, inhaltlich verwand
ten Veranstaltungen.

12 Der LGAI ist ein einjähriger Lehrgang 
an der Führungsakademie der Bun
deswehr mit mehrheitlich interna
tionalen Lehrgangsteilnehmenden, 
die zum Teil in den Streitkräften af
rikanischer Staaten dienen.

Das etablierte Netzwerk besteht 
neben Regierungsorganisationen 
vornehmlich aus Institutionen und 
Unternehmen, die in Form der Prä
sentation ihrer Forschungsergeb
nisse und Arbeitsberichte auf eige
nen Kanälen oder über die mediale 
Berichterstattung im Informations
umfeld präsent sind. 

Weiterhin unterstützten insbe
sondere die MilitärattachéStäbe vor 
Ort, die Bundesakademie für Sicher
heitspolitik, das Auswärtige Amt 
(AA) sowie das Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) mit Ressort
vertretern in Form der Bereitstel
lung wissenschaftlicher Dokumente, 
mit Erfahrungsberichten und Exper
tenwissen. 

Regionale Konferenzen im Raum 
Hamburg und Berlin sowie auf dem 
afrikanischen Kontinent von Stiftun
gen, Interessensgruppen und sons
tigen Vereinigungen wurden von 
Lehrgangsteilnehmenden aus dem 
LGAN 2018 besucht. Sie trugen damit 
zu einer erheblichen Erweiterung 
des Wissensvorrats bei und sorgten 
für einen hohen Erkenntnisgewinn. 
Die Durchführung von Experten
workshops an der Führungsakade
mie dienten in der Studienphase der 
steten Überprüfung und Festigung 
bislang erworbener Erkenntnisse 
und darüber hinaus als Korrektiv bei 
der Projektion für das Jahr 2050. 
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1 Grundlagen
Im Zentrum des ersten Kapitels steht 
die Außen und Sicherheitspolitik 
Deutschlands gegenüber dem afri
kanischen Kontinent (1). Diese wird 
in zwei hierauf aufbauenden Schrit
ten zunächst mit der Perspektive 
anderer Akteure (2) und im weite
ren Verlauf mit zu erwartenden Ent
wicklungen auf dem afrikanischen 
Kontinent verknüpft (3). Damit bil
det dieses Kapitel die Grundlage für 
eine differenzierte Betrachtung des 
afrikanischen Kontinents zunächst 
unter regionalen Gesichtspunkten 
(Kapitel 2) und sodann für eine Be
trachtung entlang der genannten 
Gestaltungsfelder (Kapitel 3).1 

1.1  Werte, Interessen und  
sicherheitspolitische Heraus
forderungen Deutschlands

Deutsche Außen und Sicherheits
politik wird durch drei Faktoren 
geprägt: erstens durch die Selbst
verortung im Sinne eines deutschen 

1  Der für das erste Kapitel gewählte 
Ansatz ist bewusst eher deskriptiv 
gefasst. Er ist weiterhin ausführli
cher als dies für Experten der deut
schen Außen und Sicherheitspolitik 
erforderlich ist. Beides trägt dem 
Umstand Rechnung, dass mit dem 
vorliegenden Sammelband auch ein 
Leserkreis angesprochen werden 
soll, der zwar Interesse an der deut
schen Außen und Sicherheitspolitik 
hat, mit den diesbezüglichen Grund
lagen und insbesondere den ein
schlägigen Grundsatzdokumenten 
jedoch nicht oder nur in Grundzügen 
vertraut ist.

Selbstverständnisses; zweitens durch 
die Bestimmung handlungsleiten
der Werte und Interessen; drittens 
durch das sicherheitspolitische Um
feld und die hieraus abgeleiteten 
außen und sicherheitspolitischen 
Herausforderungen. 

Bestimmend für die Selbstver
ortung Deutschlands in der Außen 
und Sicherheitspolitik sind die im 
Weißbuch 2016 dargelegten sechs2 
Aspekte, aus denen das klare Be
kenntnis Deutschlands folgt, sich 
außen und sicherheitspolitisch zu 
engagieren: 

Deutschland ist bereit, sich früh, 
entschieden und substanziell als 
Impulsgeber in die internationalen 
Debatten einzubringen, Verant
wortung zu leben und Führung zu 
übernehmen. Dazu gehört auch 
die Bereitschaft, zur Bewältigung 
heutiger und zukünftiger sicherhe
itspolitischer sowie humanitärer 
Herausforderungen beizutragen.3

2  Die Geschichte und die hieraus ab
geleiteten zentralen Vorgaben des 
Grundgesetzes zur Außen und Si
cherheitspolitik, menschliche Si
cherheit, politische, wirtschaftliche 
und militärische Bedeutsamkeit 
der Bundesrepublik und die starke 
kulturelle Ausstrahlungs und An
ziehungskraft, hohe Erwartungshal
tung der Partner. Vgl. Bundesminis
terium der Verteidigung 2016: 22 f.

3 Bundesministerium der Verteidi
gung 2016: 23. Vgl. hierzu auch Bitt
ner/Naß 2014; darin beschreiben die 
beiden Autoren die Forderung nach 
einer aktiveren deutschen Rolle in 
der Außen und Sicherheitspoli
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Ergänzung erfährt die Selbstver
ortung durch die Bestimmung von 
Werten und Interessen, welche das 
außen und sicherheitspolitische 
Handeln beeinflussen.4 Die „objek
tive Richtschnur“5 für die Formulie
rung deutscher Interessen bildet die 
Werteordnung des Grundgesetzes 
mit den Elementen Menschenwür
de, Grundrechte, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit. Dazu tritt die 
Bindungswirkung des europäischen 
Rechts und des Völkerrechts mit be
sonderer Betonung der universalen 
Menschenrechte und der Wahrung 
des Friedens. Die Kernbotschaft 
nach außen lautet: Deutschland 
bindet sich selbst an die gültigen 
Rechtsnormen und vor allem an die
jenigen Bestimmungen, welche den 
Schutz des Menschen und anderer 
universeller Werte in den Mittel
punkt rücken.6

Ausgehend von den verbindli
chen Werten deutscher Außen und 
Sicherheitspolitik werden insgesamt 
sieben Interessen artikuliert,7 die 

tik, konzertiert vorgetragen durch 
den damaligen Bundespräsidenten 
Gauck, den Außenminister Stein
meier und die Verteidigungsminis
terin von der Leyen im Rahmen der 
50. Münchener Sicherheitskonfe
renz 2014.

4 Bundesministerium der Verteidi
gung 2016: 24.

5 Ebd.
6 Vgl. ebd.
7 „Schutz der Bürgerinnen und Bürger 

sowie der Souveränität und der ter
ritorialen Integrität unseres Landes; 
Schutz der territorialen Integrität, 

verschiedenen Herausforderungen 
ausgesetzt sind, welche „in den ver
gangenen Jahren noch komplexer, 
volatiler sowie dynamischer und 
damit immer schwieriger vorher
sehbar geworden [sind].“8 Unter
schieden werden sie nach der Inten
sität der von ihnen möglicherweise 
verursachten Schäden, der Unmit
telbarkeit ihrer Einwirkung auf 
Deutschland sowie der Langfristig
keit der Folgewirkungen. Insgesamt 
ergeben sich Herausforderungen 
für die deutsche Außen und Sicher
heitspolitik in neun Bereichen:9

 – Transnationaler Terrorismus;
 – Cyber und Informationsraum;
 – Zwischenstaatliche Konflikte;
 – Fragile Staatlichkeit und 

schlechte Regierungsführung;
 – Weltweite Aufrüstung und Pro

liferation von Massenvernich
tungswaffen;

der Souveränität sowie der Bürge
rinnen und Bürger unserer Verbün
dete; Aufrechterhaltung der regelba
sierten Ordnung auf der Grundlage 
des Völkerrechts; Wohlstand unse
rer Bürgerinnen und Bürger durch 
Prosperität unserer Wirtschaft und 
freien und ungehinderten Welthan
del; Förderung des verantwortungs
vollen Umgangs mit begrenzten Res
sourcen und knappen Gütern in der 
Welt;  Vertiefung der europäischen 
Integration und Festigung der tran
satlantischen Partnerschaft“ (Bun
desministerium der Verteidigung 
2016: 24  f.).

8 Bundesministerium der Verteidi
gung 2016: 28.

9 Vgl. ebd.: 34  ff.
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 – Gefährdung der Informations, 
Kommunikations, Versor
gungs, Transport und Han
delslinien (IKVTHLinien) und 
der Sicherheit der Rohstoff und 
Energieversorgung;

 – Klimawandel;
 – Unkontrollierte und irreguläre 

Migration;
 – Pandemien und Seuchen.

1.1.1  Deutschlands außen- und  
sicherheitspolitische Inter-
essen auf dem afrikanischen 
Kontinent

Dem Grundsatz nach sind alle au
ßen und sicherheitspolitischen In
teressen durch Vorgänge auf dem 
afrikanischen Kontinent zumindest 
mittelbar betroffen. Ungeachtet des
sen lassen sich Unterschiede identi
fizieren. Von geringerer Bedeutung 
sind die Festigung der transatlan
tischen Beziehungen sowie die Ver
tiefung der europäischen Integra
tion.10 Der Schutz der Souveränität, 
der territorialen Integrität sowie 
der Bürgerinnen und Bürger unse
rer verbündeten Staaten ist auf dem 
afrikanischen Kontinent ebenfalls 
kein mit Priorität zu verfolgendes 
Interesse. 

Ambivalent ist die Bewertung 
des Ziels ‚Aufrechterhaltung der re
gelbasierten Ordnung‘. Deutschland 
hat ein Interesse daran, dass sich 
die Staaten Afrikas in Regionalor

10 Mit Ausnahme der Migrationspro
blematik, welche die EU im Jahr 2015 
stark belastete.

ganisationen zusammenfinden und 
die Herausforderungen und Prob
leme des afrikanischen Kontinents 
multilateral lösen. Auch eine Ein
bindung der afrikanischen Staaten 
in die Vereinten Nationen (VN) ist 
für Deutschland ein zentrales Anlie
gen. Gleichwohl fällt dieser Aspekt 
in seiner Bedeutung gegenüber den 
drei nachfolgend genannten Inter
essen in seiner Dringlichkeit ab. Den 
Kern deutscher Interessen auf bzw. 
gegenüber den Staaten des afrikani
schen Kontinents bilden:

 – Schutz der Bürgerinnen und 
Bürger sowie der Souveränität 
und der territorialen Integrität 
Deutschlands;

 – Wohlstand der Bürgerinnen und 
Bürger durch Prosperität der 
deutschen Wirtschaft und freien 
und ungehinderten Welthandel;

 – Förderung des verantwortungs
vollen Umgangs mit begrenzten 
Ressourcen und knappen Gü
tern in der Welt.

Analog der Priorisierung von Inter
essen lassen sich auch die durch 
das Weißbuch 2016 beschriebenen 
sicherheitspolitischen Herausforde
rungen mit Blick auf Afrika ordnen.11 

Dabei ist insbesondere danach zu 
kategorisieren, ob die Betroffen
heit Deutschlands lediglich mittel
bar ist oder ob die Herausforderung 

11 Die Arbeit der Studienphase wurde 
weitgehend vor der COVID19Pan
demie abgeschlossen. Es ist davon 
auszugehen, dass diese Herausfor
derung in Zukunft eine höhere Prio
rität haben wird.
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aus Afrika heraus unmittelbar auf 
Deutschland wirkt. 

Nachrangig sind zunächst die 
Herausforderungen im Cyber und 
Informationsraum sowie die Auf
rüstung und Proliferation von Mas
senvernichtungswaffen. Nicht un
mittelbar auf Deutschland wirken 
weiterhin zwischenstaatliche Kon
flikte auf dem afrikanischen Kon
tinent, fragile Staatlichkeit und 
schlechte Regierungsführung sowie 
der Klimawandel. Eine mittelbare 
Wirkung entfalten diese drei Heraus
forderungen gleichwohl auf die Her
ausforderung der unkontrollierten 
und irregulären Migration. Hiervon 
kann Deutschland ebenso betroffen 
sein wie möglicherweise von Pan
demien und Seuchen, die in Afrika 
ihren Ursprung haben und in Folge 
der vielfältigen Vernetzung im Zuge 
der Globalisierung auch in Deutsch
land Wirkung entfalten können. Da
mit bleiben mit höchster Priorität 
die Gefährdung der IKVTHLinien 
und die Sicherheit der Rohstoff und 
Energieversorgung sowie der trans
nationale Terrorismus. Diese Her
ausforderungen wirken direkt auf 
und in Deutschland. Außerdem be
einflussen sie die als besonders re
levant identifizierten Interessen. In
sofern lassen sich die im Weißbuch 
2016 genannten Herausforderungen 
mit Blick auf den afrikanischen Kon
tinent wie folgt priorisieren: 

 – Transnationaler Terrorismus;
 – Gefährdung der IKVTHLinien 

und der Sicherheit der Rohstoff 
und Energieversorgung;

 – Klimawandel;
 – Unkontrollierte und irreguläre 

Migration;
 – Pandemien und Seuchen sowie
 – Fragile Staatlichkeit und 

schlechte Regierungsführung.

1.1.2  Welche Ziele sollen erreicht 
werden?

Nach der soeben erfolgten Priorisie
rung von Interessen und Herausfor
derungen auf Grundlage des Weiß
buches 2016, werden anschließend 
die zentralen Inhalte der Leitlinie 
KKF sowie der Afrikapolitischen Leit
linien 2019 in den Blick genommen. 
Gemeinsam liefern beide Dokumen
te Details zu der Frage, was die Bun
desrepublik Deutschland gegenüber 
der Welt im Allgemeinen und Afrika 
im Speziellen erreichen will. Ergän
zung erfahren beide Dokumente 
durch den Koalitionsvertrag für die 
19. Legislaturperiode.12 

Ihrer Struktur nach ähnelt die 
Leitlinie KKF dem Weißbuch 2016.13 

12 Bundesregierung 2018. Das BMVg hat 
für den eigenen Geschäftsbereich im 
Jahr 2015 eine Strategische Leitlinie 
zur Umsetzung der Afrikapolitischen 
Leitlinien erstellt. Diese ist bisher je
doch nicht aktualisiert worden. Vgl. 
Bundesministerium der Verteidi
gung 2015.

13 Wie das Weißbuch, wenn auch in 
anderer Abfolge, schlagen die Leit
linien inhaltlich einen weiten Bogen 
von einer Beschreibung der aktuel
len Lage (Kapitel 1: „Weltordnung im 
Umbruch“) über eine Beschreibung 
des deutschen Werte und Inter
essenskanons (Kapitel 2: „Leitbild 
der Bundesregierung“) hin zu den 
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Inhaltlich nimmt sie darauf Bezug 
und beschreibt das Weißbuch als 
Grundlage und Anknüpfungspunkt. 
Gleichzeitig geht sie jedoch insoweit 
darüber hinaus, als sie im Sinne ei
ner Grand Strategy das gesamte 
außen und sicherheitspolitische 
Instrumentarium Deutschlands be
nennt.14

Das zentrale Ziel dieser Politik 
besteht darin, „Gewalt als Austra
gungsform von Konflikten zu verhin
dern“.15 Dieses Ziel folgt direkt aus 
dem Grundgesetz, dessen Präambel 
alle politischen Entscheidungsträ
ger dazu verpflichtet, „dem Frieden 
in der Welt zu dienen“.16 Vor dem Hin

Fragen, welche Ziele die Bundes
regierung verfolgt (Kapitel 3: „Zie
le, Ansätze und Instrumente der 
Friedensförderung) und wie diese 
zu erreichen sind (Kapitel 4: „Frü
herEntschiedenerSubstanzieller: 
Strukturen und Partnerschaften zur 
Friedensförderung“).

14 Vgl. zum Begriff der Grand Strategy: 
Basil H. Liddell Hart. Dieser definiert 
Grand Strategy wie folgt: „The role 
of grand strategy – higher strategy 
– is to coordinate and direct all the 
resources of a nation, or band of 
nations, towards the attainment of 
the political object of the war – the 
goal defined by fundamental policy.“ 
(Hart 1976: 335 f.). Vorliegend ist na
türlich insofern zu abstrahieren, als 
es nicht um das Erreichen eines Ziels 
in einem Krieg, sondern um die Er
reichung eines außen oder sicher
heitspolitischen Ziels geht. 

15 Bundesregierung 2017: 10.
16 Grundgesetz, Präambel, hier zitiert 

nach der Website des Bundesmi
nisteriums der Justiz und für Ver

tergrund, dass es „kaum eine Krise 
[geben wird], die wir nicht irgend
wann auch in Europa und Deutsch
land spüren“, gilt: „Das Streben nach 
Frieden entspricht nicht nur un
serem Wertefundament – es liegt 
auch in unserem Interesse.“17 Davon 
ausgehend werden für fünf komple
mentäre Handlungsfelder Ziele be
schrieben, deren Erreichung die ge
waltsame Austragung von Konflikten 
beenden können soll.

 – Legitime Politik: Primär geht es 
hierbei darum, Elemente „guter 
Regierungsführung“ zu etab
lieren. Dabei stehen der Aufbau 
bzw. die Stärkung funktionsfähi
ger, inklusiver und bürgerorien
tierter staatlicher Institutionen 
und Prozesse auf allen Ebenen 
im Zentrum.18 

 – Sicherheit: Es umfasst im Sinne 
eines umfassenden Verständ
nisses des Sicherheitsbegriffs 
die Verwirklichung menschli
cher Sicherheit, den Aufbau bzw. 
die Stärkung eines staatlichen 
Gewaltmonopols sowie schließ
lich Beiträge zu einem „politisch 
legitimierten, rechenschafts
pflichtigen und professionellen 
Sicherheitssektor“.19

braucherschutz, verfügbar unter 
https://www.gesetzeiminternet.de/
gg/index.html#BJNR000010949BJ
NE001901307, zuletzt aufgerufen am 
28.02.2020. 

17 Bundesregierung 2017: 13. Dort auch 
das nachfolgende Zitat.

18 Vgl. ebd.: 78.
19 Ebd.: 84.
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 – Rechtsstaatlichkeit: Ziel inner
halb dieses Handlungsfeldes 
ist es, durch die Stärkung des 
Rechts die Grundlage für ein 
friedliches und regelbasiertes 
Zusammenleben zu schaffen. 
Insbesondere gilt es, die Men
schenwürde zu sichern und den 
Schutz vor Willkür(herrschaft) 
zu gewährleisten. Über diese 
übergeordnete Zielvorstellung 
hinaus werden Einzelziele defi
niert.20

 – Wirtschaft, soziale Kohäsion 
und natürliche Lebensgrundla
gen: Dieser Abschnitt formuliert 
keine positive Zielvorstellung, 
sondern eine negative Abgren
zung: „Die ungleiche Verteilung 
von Ressourcen und der unglei
che Zugang zu Grundversorgung 
(wie Bildung, Nahrung, Wasser, 
Gesundheit, Energie) bergen ho
hes Konfliktpotenzial.“21

20 Darunter Reformen im Rechts und 
Justizwesen, Förderung von Men
schenrechten, Schutz von Kindern 
und Jugendlichen sowie die Verfol
gung und Bestrafung von Straftaten 
gegen das Völkerrecht. Vgl. Bundes
regierung 2017: 93.

21 Ebd.: 96. Diese seien durch konkre
te Maßnahmen zu mitigieren – u. a. 
die Gewährleistung des Zugangs zu 
Wasser und Sanitärversorgung so
wie Nahrung, die Reduzierung von 
Ungleichheiten zwischen Bevöl
kerungsgruppen, die bessere Um
setzung von Arbeits, Sozial und 
Umweltstandards und die gerechte 
Verteilung von Einnahmen aus der 
Rohstoffförderung. Vgl. Bundesre
gierung 2017: 96 f.

 – Staatseinnahmen und öffentli
che Dienstleistungen: Zielvor
stellung innerhalb dieses Hand
lungsfeldes ist es, staatliche 
Verwaltungskapazitäten zu stär
ken, öffentliche Mittel kontinu
ierlich zu generieren und sach
gerecht zu verwenden sowie 
schließlich staatliches Handeln 
transparent und verantwortlich 
zu gestalten.22

Während die Leitlinie KKF außen 
und sicherheitspolitische Zielset
zungen Deutschlands im globalen 
Maßstab benennt, liefern die Afri
kapolitischen Leitlinien 201923 einen 
regionalen Ausschnitt. Grundlegend 
geht es der Bundesregierung darum, 
mit den Staaten des afrikanischen 
Kontinents eine „vertiefte Partner
schaft“24 einzugehen und dadurch 
eine „gemeinsame Zukunft zu ge
stalten“. Der Ansatz deutscher Au
ßen und Sicherheitspolitik gegen
über Afrika soll darauf ausgerichtet 
sein, die „selbstbestimmte Rolle der 
afrikanischen Partner und der af
rikanischen Organisationen in der 
Welt zu stärken“. Die Bedeutung ei
ner multilateralen und vor allem 

22 Im Einzelnen werden verantwortlich 
agierende und rechenschaftspflich
tige öffentliche Verwaltungen sowie 
ein entsprechendes öffentliches 
Finanzwesen als Zielvorstellung 
beschrieben. Weiterhin sollen Kor
ruption, Nepotismus und Klientelis
mus bekämpft werden. Vgl. Bundes
regierung 2017: 104 f.

23 Vgl. Bundesregierung 2019: 7.
24 Ebd.: 2. Dort und auf der Folgeseite 

auch alle übrigen Zitate. 
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europäischen Einbettung deut
scher Politikansätze wird betont. 
„Grenzen unserer Wirkungs und 
Finanzierungsmöglichkeiten“ sowie 
mögliche „Zielkonflikte […] und Ab
wägungsnotwendigkeiten“ werden 
akzeptiert. 

Inhaltlich gibt es zwischen der 
Leitlinie KKF und der Afrikapoliti
schen Leitlinie 2019 ein hohes Maß 
an Kongruenz. Letztere betrachtet 
insgesamt fünf Themenfelder, die 
denen der Leitlinie KKF stark ähneln. 
Bereits die Kapitelüberschriften sind 
als Ziele formuliert: (1) Frieden, Si
cherheit und Stabilität fördern, (2) 
Nachhaltige wirtschaftliche Ent
wicklung, Wachstum, Wohlstand 
und Beschäftigung für alle – in Per
spektiven für Afrikas Jugend und 
Frauen investieren, (3) Migration 
steuern, Fluchtursachen mindern, 
Flüchtlinge unterstützen, (4) Mit Af
rika die regelbasierte Weltordnung 
stärken, (5) Unsere zivilgesellschaft
lichen Partnerschaften vertiefen. 
Weiterhin betont die Afrikapoliti
sche Leitlinie 2019 vier Aspekte, die 
der Bundesregierung „ein besonde
res Anliegen sind“:25 die Stärkung 
der Menschenrechte, gesellschaft
liche Teilhabe, gute Regierungsfüh
rung und Rechtsstaatlichkeit.

Für den eigenen Geschäftsbe
reich differenziert die Strategische 
Leitlinie BMVg die Inhalte der afri
kapolitischen Leitlinien weiter aus.26 

25 Ebd.
26 Für die nachfolgenden Ausführun

gen ist zu berücksichtigen, dass sich 
diese auf die Afrikapolitischen Leit

Dabei fokussiert sie auf den Aspekt 
der Sicherheitspolitik und ist in
sofern gegenüber der Leitlinie KKF 
sowie der Afrikapolitischen Leitlinie 
2019 thematisch verengt. Allerdings 
formuliert sie für die Sicherheitspo
litik die gleiche Zielsetzung wie die 
beiden anderen Dokumente: „Zen
trales sicherheitspolitisches Inter
esse Deutschlands in Afrika ist es, 
Frieden und Sicherheit zu fördern 
[…].“27 Darüber hinaus greift sie die 
im Weißbuch 2016 benannten si
cherheitspolitischen Herausforde
rungen annähernd eins zu eins auf, 
überträgt sie auf den afrikanischen 
Kontinent und definiert deren Über
windung als nachgeordnete Ziele:28

 – Prävention, vorbeugende Ein
dämmung und Bewältigung von 
Krisen und Konflikten;

 – Förderung von Frieden und Si
cherheit durch die gezielte Un
terstützung beim Aufbau von 
(regionalen) Fähigkeiten; 

 – Internationale Geltung der Men
schenrechte und gute Regie
rungsführung; 

 – Freier und ungehinderter Welt
handel, freier Zugang zur Hohen 
See und zu natürlichen Ressour
cen; 

 – Verhinderung der illegalen Ver
breitung sowie unsachgerech
ten und damit möglicherweise 
unsicheren Lagerung von Klein

linien aus dem Jahr 2014 beziehen 
(Bundesregierung 2014).

27 Bundesministerium der Verteidi
gung 2015: 4.

28 Ebd.: 6.
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waffen sowie konventioneller 
Munition;

 – Sicherheit deutscher Staatsbür
ger vor unmittelbaren Gefahren 
in Afrika.

Die richtungsbestimmenden strate
gischen Dokumente der Bundesre
gierung weisen ein erhebliches Maß 
an Übereinstimmung auf. Das Weiß
buch und die Leitlinie KKF bilden 
dabei die wesentliche Klammer. Die 
Afrikapolitische Leitlinie dient – auf 
der Leitlinie KKF aufbauend – einer 
regionalen Betrachtung. Auf die
se Weise entsteht aus den drei hier 
ausführlich beschriebenen Doku
menten in Hinblick auf das Was der 
deutschen Außen und Sicherheits
politik ein strategisches Konzept. 

Der Koalitionsvertrag zwischen 
CDU/CSU und SPD bildet die abschlie
ßende Grundlage zur Ermittlung der 
deutschen Ziele auf dem afrikani
schen Kontinent. Ausgangspunkt 
für die Koalitionäre ist die Wahrneh
mung, dass Veränderungen der glo
balen Politik in Afrika am deutlichs
ten sichtbar werden. Daraus leiten 
sie ab, dass „die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit den Staaten 
Afrikas eine zentrale Aufgabe unse
rer Zeit“29 darstellt. Entsprechend 
wird die Notwendigkeit einer „kohä
renten AfrikaStrategie“30 sowie 
einer Zusammenarbeit „auf allen 
Ebenen“ gleich zu Beginn des Koali
tionsvertrages herausgehoben. 

29 Bundesregierung 2018: 152.
30 Ebd.: 8. Dort auch das nachfolgende 

Zitat.

Deutsche Interessen gegenüber 
dem afrikanischen Kontinent be
nennt der Koalitionsvertrag in den 
Handlungsfeldern Wirtschaft, Si
cherheit, Migration und Entwick
lung. Ausdrücklich werden die 
Schlagworte gute Regierungsfüh
rung, afrikanische Friedens und 
Sicherheitsarchitektur, Förderung 
von privaten Investitionen, Aufbau 
von Infrastruktur, afrikanisches 
Bildungswesen, Schaffung men
schenwürdiger Arbeitsplätze sowie 
Förderung der lokalen Sicherheits
strukturen erwähnt. Betont wird 
weiterhin die Notwendigkeit, die 
innerafrikanische Integration und 
Kooperation in regionalen Organisa
tionen zu fördern.31 

Während die vorgenannten As
pekte in einem eigenen Abschnitt zu 
Afrika beschrieben werden, finden 
sich zusätzliche Afrikabezüge in ver
schiedenen weiteren Teilen. Im Rah
men einer „Offensive für Bildung, 
Forschung und Digitalisierung“32 
sollen die internationalen Koopera
tionen mit den Ländern Afrikas in
tensiviert werden.33 Unter der Über
schrift „Erfolgreiche Wirtschaft für 
den Wohlstand von morgen“34 fin
det sich das Ziel, „die Zukunftsthe
men des afrikanischen Kontinents 
– Digitalisierung, Innovation und 
Ausbildung – mitzugestalten und 
hierdurch mittelbar die deutsche 

31 Vgl. ebd.: 152.
32 Ebd.: 28.
33 Vgl. ebd.: 37
34 Ebd.: 55.
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Wirtschaft zu fördern.35 Im Kontext 
„Verantwortungsvoller Umgang mit 
unseren Ressourcen“36 formulieren 
die Koalitionäre das Ziel, die „Ver
sorgung mit Wasser auf lokaler Ebe
ne [zu] ermöglichen.“37 Der Aspekt 
„Auswärtige Kulturpolitik ausbau
en“38 wird mit dem Ziel hinterlegt, 
den kulturellen Austausch sowie 
die kulturelle Zusammenarbeit mit 
den Staaten Afrikas zu fördern. Dies 
soll die „Aufarbeitung des Koloni
alismus“ einschließen. Schließlich 
verpflichten sie sich im Kontext ih
rer „Entwicklungspolitik für eine ge
rechte Globalisierung“39 dazu, „Vor
reiter für eine faire Handelspolitik 
mit Afrika zu sein“40 und im Rahmen 
des Marshallplans mit Afrika „Zu
sammenarbeit mit Reformpartner 
und G20Compactländern [zu] ver
stärken und [zu] konditionieren“.

Insgesamt lässt sich festhal
ten, dass der Koalitionsvertrag in 
Übereinstimmung mit den zuvor 
beschriebenen strategischen Doku
menten der Bundesregierung steht, 
aber dabei in der Zielformulierung 
deutlich detaillierter ist. Dies ist 
wohl dem Umstand geschuldet, dass 
die Perspektive des Koalitionsver
trages eine Legislaturperiode um

35 Ebd.: 66.
36 Ebd.: 137.
37 Ebd.: 138.
38 Ebd.: 154. Dort auch die nachfolgen

den Zitate.
39 Ebd.: 159.
40 Ebd.: 160; dort auch das nachfolgen

de Zitat.

fasst, während die strategischen 
Dokumente grundsätzlich eine län
gere Zeitspanne abdecken (sollen). 
Darüber hinaus ist anzunehmen, 
dass jede der beteiligten politischen 
Parteien ihre Perspektive auf den 
afrikanischen Kontinent und ihre 
diesbezügliche Zielvorstellung abge
bildet wissen wollte. Entsprechend 
handelt es sich hier vor allem um ein 
politisches Dokument. 

1.1.3  Welche Wege stehen zur  
Verfügung?

Nachdem im vorangegangen Unter
abschnitt das Was deutscher Außen 
und Sicherheitspolitik gegenüber 
den Staaten Afrikas im Mittelpunkt 
stand, geht es nunmehr um die Fra
ge nach dem Wie. Das bedeutet in 
einem ersten Schritt, den instituti
onellen Rahmen zu öffnen, in dem 
die Bundesrepublik Deutschland 
ihre Ziele auf und gegenüber dem 
afrikanischen Kontinent verfolgt. 
Dabei ist grundsätzlich zwischen 
bi und multilateralen Ansätzen 
zu differenzieren. Weiterhin gilt es 
herauszuarbeiten, welche Bedeu
tung nichtstaatliche Partner für 
Deutschland haben.

Die Außen und Sicherheitspo
litik der Bundesregierung erfolgt in 
einem ressortgemeinsamen bzw. 
ressortübergreifenden Ansatz.41 Ins

41 Vgl. Bundesregierung 2017: 59. Ein 
gleichermaßen explizites Zitat findet 
sich in den Afrikapolitischen Leitli
nien nicht. Der Gedanke ist jedoch 
sowohl sinngemäß als auch nach 
dem Wortlaut in den Afrikapoliti
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besondere die voran zitierte Leitlinie 
KKF betont mit Blick auf den afrika
nischen Kontinent die Notwendig
keit, diesen weiter „zu stärken“.42 
Wesentlich ist dabei, die Kohärenz 
des Regierungshandelns zu verbes
sern. Voraussetzung dafür ist, dass 
sich die Ressorts „gegenseitig, recht
zeitig und umfassend“43 informieren 
und stärken. Weiterhin beruht der 
bilateralressortgemeinsame An
satz der Bundesregierung auf der 
Präsenz vor Ort. Die Auslandsvertre
tungen Deutschlands nehmen dabei 
primär die Funktion von „Sensoren 
und Netzwerkknoten“44 ein. 

Für die Umsetzung bilateraler 
Maßnahmen greift die Bundesre
gierung auf verschiedene Partner 
zurück. Differenziert wird grund
sätzlich zwischen „Durchfüh
rungsorganisationen“ und „Mitt
lerorganisationen“. Während die 
Bundesregierung in Durchführungs
organisationen in verschiedenen 
Funktionen (z. B. Gesellschafterin, 
Auftraggeberin, Aufsichtführen
de) direkt steuert, werden Mitt
lerorganisationen lediglich insti
tutionell gefördert. Beispiele für 
Durchführungsorganisationen sind 
die Gesellschaft für internationa
le Zusammenarbeit (GIZ) oder die 
Bankengruppe der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW). Mittlergruppen 

schen Leitlinien nachdrücklich ver
ankert.

42 Bundesregierung 2017: 110.
43 Ebd.: 113.
44 Ebd.: 114.

sind etwa der Deutsche Akademi
sche Austauschdienst (DAAD) oder 
die GoetheInstitute. 

Neben die bilateralen Politikan
sätze tritt das Agieren in internatio
nalen Organisationen. Die Afrikapo
litischen Leitlinien 2019 schlagen 
einen entsprechenden Bogen: 

Wir wollen einen umfassenden af
rikapolitischen Ansatz verfolgen, 
der in sich kohärent, innerhalb der 
Bundesregierung koordiniert und 
in den europäischen und multilate
ralen Kontext eingebettet ist.45

Die Leitlinie KKF betont die Notwen
digkeit „enger Abstimmung mit un
seren Partnern“,46 um gemeinsame 
Ziele zu erreichen. Konkret mit Blick 
auf einzelne multilaterale Organi
sationen und Foren nennen sowohl 
die Afrikapolitischen Leitlinien 2019 
als auch die Leitlinie KKF die EU und 
die VN. Während die EU als „der zen
trale Bezugspunkt deutscher Au
ßenpolitik“ betitelt wird, gelten die 
VN als „der zentrale Bezugsrahmen 
des deutschen multilateralen En
gagements“47 im Interesse von Frie
den, Sicherheit, Menschenrechten 
und nachhaltiger Entwicklung. In 
beiden Dokumenten werden eben
falls die Bedeutung der G20 sowie 
die der Welthandelsorganisation 
beschrieben. Explizit als bedeuten
den Partner auf dem Afrikanischen 

45 Bundesregierung 2019: 3.
46 Bundesregierung 2017: 58. Dort auch 

das nachfolgende Zitat.
47 Ebd.: 126 f.
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Kontinent nennen beide Dokumente 
überdies die Afrikanische Union (AU) 
und deren Regionalorganisationen. 
Der AU wird zunächst eine zentrale 
Rolle im Kontext der Schaffung von 
Frieden, Sicherheit und Stabilität 
zugewiesen. Daneben wird auch ihre 
Bedeutung als politischer Akteur he
rausgehoben.48

Weiterhin werden die North 
Atlantic Treaty Organization (NATO), 
die Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 
sowie die G7 genannt. Hinzu treten 
die Weltbank und die Organisation 
for Economic Cooperation and De
velopment (OECD) als bedeutende 
Akteure im Bereich Wirtschaft und 
Finanzen sowie die Weltgesund
heitsorganisation (WHO) für den As
pekt Gesundheit.49

Neben staatlichen Akteuren 
sollen nach dem Willen der Bun
desregierung auch nichtstaatliche 
Partner einschließlich Vertreter der 
deutschen Wirtschaft partizipieren, 
welche einen weiteren Weg zur Re
alisierung von Zielen eröffnen kön
nen. Insgesamt „fördern und bün
deln diese Organisationen Beiträge 
aus zivilgesellschaftlichem Engage
ment“, konkret in den Bereichen 
Bildung, Wissenschaft, (politische) 
Stiftungsarbeit sowie dem Wirken 
von Religionsgemeinschaften. Unter 
Rückgriff auf die entsprechenden 
Organisationen ist es für die Bundes
regierung möglich, nicht nur die von 

48 Vgl. Bundesregierung 2019: 23.
49 Vgl. Bundesregierung 2017: 130–133.

Konflikten betroffenen Gesellschaf
ten, sondern auch legitime staatli
che Strukturen zu stärken und mit 
Akteuren in den jeweiligen Zivilge
sellschaften zusammenzuarbeiten.50

1.1.4  Welche Instrumente werden 
genutzt?

Nach hiesigem Verständnis liefert 
die Frage nach dem Wie vor allem 
eine Antwort darauf, in welchem 
institutionellen Rahmen ein Ziel 
erreicht werden soll. Der Blick auf 
Instru mente fragt nach dem Wo-
mit. Wie die nachfolgenden Ausfüh
rungen zeigen werden, ist dabei die 
Abgrenzung zwischen Weg und Ins
trument, zwischen Wie und Womit, 
nicht immer trennscharf.

Einen ersten Ansatzpunkt, wel
che Instrumente Deutschland zur 
Erreichung seiner Ziele zur Anwen
dung bringen kann, liefert erneut 
die Leitlinie KKF. Diese hat den An
spruch, zu jedem der oben beschrie
benen fünf Handlungsfelder auch 
„eine Reihe von Handlungsansätzen 
und Instrumenten“51 zu benennen. 
Dabei wird sie in Teilen sehr eindeu
tig und benennt konkrete Akteure 
– etwa: politische Stiftungen, Medi
en, Bundeswehr, Polizei, Kräfte des 

50 Vgl. zu diesen Ausführungen insge
samt auch: Bundesregierung 2017: 
135 ff.

51 Auf die Benennung der Ziele in den 
einzelnen Handlungsfeldern wird 
mit der entsprechenden Formulie
rung jeweils zu Handlungsansätzen 
und Instrumenten übergeleitet. Ver
gleiche: Bundesregierung 2017: 78, 
84, 94, 100, 105.
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Zivil und Katastrophenschutzes. An 
anderen Stellen bleibt sie hingegen 
auf höherem Abstraktionsniveau.52 
In den hier skizzierten Stufen der 
Konkretisierung zeigt sich zunächst 
der Unterschied zwischen Instru
menten und Handlungsansätzen. 
Weiterhin wird deutlich, dass in den 
abstrakteren Handlungsfeldern der 
Ansatz konkreter Instrumente nicht 
gleichermaßen einfach ist. Dies gilt 
umso mehr, wenn es um den Ansatz 
spezifisch deutscher Instrumente 
geht – etwa: Bundeswehr, Polizei, 
politische Stiftungen. Für manche 
Handlungsfelder und deren konkre
te Inhalte wird Deutschland nicht 
direkt deutsche Instrumente zur An
wendung bringen können, sondern 
allenfalls mittelbar auf den Aufbau 
entsprechender Mittel in den jewei
ligen Staaten hinwirken können.

Speziell mit Perspektive auf den 
afrikanischen Kontinent lassen 

52 Es finden sich Verweise auf nati
onale Dialoge einschließlich ver
fassungsgebender Prozesse, lokale 
Friedensinfrastrukturen, Institutio
nalisierung von Teilhabeprozessen, 
Ausrichtung von Wahlen, Aufbau, 
Stärkung und Reform des Sicher
heitssektors, Rechtsstaatsförderung 
einschließlich der Erhöhung und 
Gewährleistung von Rechtsschutz, 
Rechtssicherheit und Berechenbar
keit, Programme und Projekte zur 
Grund und Ernährungssicherung, 
Maßnahmen der Privatsektor und 
Beschäftigungsförderung sowie der 
Kontrolle von Rohstoffausbeutung 
und Handelsförderung. Vgl. Bun
desregierung 2017: 75–107, insbeson
dere: 78–82, 84–91, 94–96, 100–102, 
105–107.

sich auch aus der Afrikapolitischen 
Leitlinie 2019 Handlungsansätze 
und Instrumente einer deutschen 
Politik ableiten, die aber eher ober
flächlich bleiben. Für den Bereich 
Sicherheit verweist sie auf afrika
nisch geführte Friedensmissionen. 
Diese im Grundsatz ausschließlich 
afrikanische Maßnahme soll durch 
den deutschen Ansatz der Ertüch
tigung – konkret: Ertüchtigungs
initiative sowie Ausbildungs und 
Ausstattungshilfeprogramme der 
Bundesregierung – verstärkt wer
den.53 Dabei wird auf das Prinzip der 
Eigenverantwortung (African bzw. 
Local Ownership) gesetzt.54 Im Kon
text der ökonomischen Zusammen-
arbeit mit den Ländern des afrika
nischen Kontinents sollen zunächst 
die bestehenden europäischen Part
nerschaftsabkommen als Wege ge

53 Vgl. Bundesregierung 2019: 8 f.
54 Der englische Begriff Ownership be

deutet wörtlich übersetzt „Eigen
tümerschaft“. Er wird in der ent
wicklungspolitischen Diskussion 
verwendet, um die Identifikation 
der Menschen mit einem sie be
treffenden Vorhaben zu umschrei
ben.  Ownership  ist auch die Eigen
verantwortung, die Zielgruppen 
und Partnerorganisationen bei 
der Entwicklungszusammenarbeit 
übernehmen. Sie gilt als wichti
ge Vorbedingung für die Effizienz, 
die  Nachhaltigkeit  und den Erfolg 
von Maßnahmen. (Zitiert aus dem 
Glossar des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammenar
beit und Entwicklung: https://www.
bmz.de/de/service/glossar/O/ow
nership.html, zuletzt aufgerufen am 
23.01.2020).

https://www.bmz.de/de/service/glossar/N/nachhaltige_entwicklung.html
https://www.bmz.de/de/service/glossar/O/ownership.html
https://www.bmz.de/de/service/glossar/O/ownership.html
https://www.bmz.de/de/service/glossar/O/ownership.html
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nutzt werden. Weiterhin wird der 
Compact with Africa genannt. Die 
in diesem Kontext stattfindende 
ökonomische Kooperation soll mit 
dem deutschen Konzept des Mar
shallplans für Afrika ergänzt und 
verstärkt werden.55 Zur Unterstüt
zung positiver Entwicklungen in den 
Bereichen Wissenschaft, Forschung 
und Technologie unterstützt die 
Bundesregierung die Science, Tech-
nology and Innovation Strategy for 
Africa (STISA2024) der AU.56 

Im Themenfeld Migration bil
det die Migrationskooperation mit 
der AU ein zentrales Medium. Wei
terhin wird in diesem Kontext der 
instrumentelle Charakter von Be
ratungsleistungen für potenzielle 
Flüchtlinge, die Verbesserung des 
Zugangs zu regulärer Migration so
wie Rückführungen angesprochen.57 
Für die Stärkung der regelbasierten 
Weltordnung gilt der Bundesregie
rung die Kooperation mit den afri
kanischen Staaten und deren Ein
bindung als zentrale Arbeitsweise. 
Auch internationale Vereinbarun

55 Bundesregierung 2019: 13. Zum 
Compact with Africa vergleiche die 
Website des Compacts unter https://
www.compactwithafrica.org/cont
ent/compactwithafrica/home.html, 
zuletzt aufgerufen am 28.02.2020. 
Zum Marshallplan mit Afrika be
treibt das BMZ eine eigene Website 
unter https://www.bmz.de/de/laen
der_regionen/marshallplan_mit_af
rika/index.html, zuletzt aufgerufen 
am 28.02.2020.

56 Bundesregierung 2019: 16.
57 Ebd.: 19 f.

gen wie beispielsweise die Sustain-
able Development Goals, das Pariser 
Klimaabkommen, der Acquis der 
EUNachbarschaftspolitik sowie das 
regelbasierte Welthandelssystem 
werden als Maßnahmen herausge
hoben.58 

Im Sinne einer Vertiefung der zi
vilgesellschaftlichen Partnerschaft 
betont die Afrikapolitische Leitlinie 
2019 die Relevanz von Austausch 
und Begegnungsprogrammen, ins
besondere von jungen Menschen. 
Journalistische und medienbezoge
ne Partnerschafts/Kollaborations
räume sowie Kooperationsangebote 
an gesellschaftliche Akteure sol
len dazu beitragen, die Zivilgesell
schaften in afrikanischen Staaten 
zu öffnen. Speziell mit Blick auf die 
Staaten Nordafrikas wird auf Trans
formationspartnerschaften verwie
sen. Schließlich sollen verschiedene 
Initiativen und Dialogforen mit und 
zwischen gesellschaftlichen Akteu
ren in Deutschland und in den af
rikanischen Staaten verstetigt und 
wann immer möglich ausgebaut 
werden; etwa zu den Themen Men
schenrechte, Urbanisierung und 
(Kolonial)Geschichte.59

Für den Bereich der Sicherheits
politik bzw. spezifisch für den Zu
ständigkeitsbereich des Verteidi
gungsministeriums beschreibt die 
Strategische Leitlinie BMVg weitere 
Instrumente. Hierzu zählt zunächst 
„eine ganzheitliche Analysefähig

58 Ebd.: 23 ff.
59 Ebd.: 27 f.

https://www.compactwithafrica.org/content/compactwithafrica/home.html
https://www.compactwithafrica.org/content/compactwithafrica/home.html
https://www.compactwithafrica.org/content/compactwithafrica/home.html
https://www.bmz.de/de/laender_regionen/marshallplan_mit_afrika/index.html
https://www.bmz.de/de/laender_regionen/marshallplan_mit_afrika/index.html
https://www.bmz.de/de/laender_regionen/marshallplan_mit_afrika/index.html
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keit“60 basierend auf breiter Afri
kaexpertise. Als deren Träger inner
halb des Geschäftsbereichs BMVg 
gelten die „vor Ort befindlichen An
gehörigen der Bundeswehr“, konkret 
Beratergruppen, deutsche Militärbe
rater sowie die deutschen Militärat
tachés. Eine weitere Ressource für 
die deutsche Sicherheitspolitik auf 
und gegenüber dem afrikanischen 
Kontinent bildet das zur EU, NATO 
und VN entsandte Personal. Inst
rumenteller Charakter wird auch 
denjenigen Staaten auf dem afrika
nischen Kontinent zugeschrieben, 
„auf die sich Deutschland im Zuge 
eines möglichen militärischen En
gagements abstützen könnte.“61 Ei
nen großen Raum nehmen bei der 
Beschreibung des BMVgspezifi
schen Instrumentariums Maßnah
men der Ertüchtigung ein. Deren 
Spektrum reicht „von Beteiligungen 
an Programmen zur Reform des Si
cherheitssektors über den Fähig
keitsaufbau bis zu mandatierten 
Ausbildungsmissionen.“62 Konkret 
nennt die Strategische Leitlinie:

 – bilaterale Jahresprogramme;
 – internationale Abkommen;
 – Militärberater;
 – Militärische Ausbildungshilfe;
 – Beratergruppen sowie
 – Länderabgaben.

60 Bundesministerium der Verteidi
gung 2015: 8. Dort auch das nachfol
gende Zitat.

61 Ebd.: 9. Im Original ist dieser Ab
schnitt durch Fettdruck hervorge
hoben.

62 Ebd.: 11.

Betont wird weiterhin die Absicht, 
ergebnisoffen die „Schaffung eines 
Instrumentariums zur Ertüchtigung 
von Partnern zu untersuchen und 
dieses mit entsprechenden finanzi
ellen Mitteln zu hinterlegen“.63

1.1.5  Welchen Grenzen unterliegt 
das Handeln?

Im Zentrum der vorangegangenen 
Abschnitte stand die Frage, was 
Deutschland wie und womit errei
chen will. Dabei blieb offen, ob und 
gegebenenfalls durch welche Aspek
te diesem Wollen Grenzen gesetzt 
sind. Während das Weißbuch 2016 
sich zu diesem Punkt nicht äußert, 
machen die Leitlinie KKF und die Af
rikapolitische Leitlinie 2019 Grenzen 
sowie mögliche Zielkonflikte bzw. 
Abwägungsnotwendigkeiten zum 
Gegenstand. So heißt es in der Leit
linie KKF:

Der Einsatz Deutschlands für Frie
densförderung ist wirkungsvoll, 
doch er erfordert erhebliche poli
tische, finanzielle und personelle 
Investitionen, einen langen Atem 
– und eine realistische Erwartungs

63 Ebd.: 13. Im Original sind Teile des 
Zitats durch Fettdruck hervorgeho
ben. Hinter dieser Absichtserklärung 
verbirgt sich die in der Zwischenzeit 
etablierte Ertüchtigungsinitiative 
der Bundesregierung. Diese ist mit 
derzeit 170 Mio. EUR (Stand: Haus
haltsjahr 2020) hinterlegt und wird 
vom Auswärtigen Amt (AA) und dem 
BMVg gemeinsam zur Finanzierung 
von zivilen und militärischen Er
tüchtigungsmaßnahmen genutzt. 
Die Finanzmittel sind im EP 60 des 
Haushalts eingestellt. 
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haltung hinsichtlich der Möglich
keiten und Grenzen externen En
gagements.64

Die Afrikapolitische Leitlinie 2019 
ihrer seits formuliert: 

Wir werden uns bei unserem En
gagement von Offenheit im Lichte 
unserer Möglichkeiten leiten las
sen. Wir sind offen für die Vorstel
lungen und Konzepte unserer afri
kanischen Partner in ihrer Vielfalt 
und Eigenständigkeit. Gleichzeitig 
sind uns die Grenzen unserer Wir
kungs und Finanzierungsmöglich
keiten bewusst. Wir werden in un
serer konkreten Afrikapolitik auch 
immer wieder Zielkonflikten und 
Abwägungsnotwendigkeiten be
gegnen.65

Basierend auf diesen grundlegen
den Feststellungen ist nunmehr der 
Frage nachzugehen, welche Fakto
ren konkret das außen und sicher
heitspolitische Handeln Deutsch
lands limitieren (könnten). Dabei ist 
zunächst in den Blick zu nehmen, 
dass als wesentliches Ergebnis der 
jüngsten Geschichte die Bundesre
gierungen seit Konrad Adenauer in 
der Außen und Sicherheitspolitik 
einen multilateralen Ansatz ver
folgen.66 Der weitgehende Verzicht 

64 Bundesregierung 2017: 29.
65 Bundesregierung 2019: 3.
66 Zur Geschichte der deutschen Au

ßen und Sicherheitspolitik vgl. 
grundlegend: Gemäß den Ausfüh
rungen des Auswärtigen Amtes 
bildet der „Einsatz für den Multila
teralismus“ eine „Leitplanke“ bzw. 
ein „Grundprinzip“ der deutschen 
Außen und Sicherheitspolitik (Aus
wärtiges Amt 2019). 

auf unilaterales Agieren führt dazu, 
dass Deutschland seine außen und 
sicherheitspolitischen Entscheidun
gen wenigstens bilateral mit (be
vorzugten) Partnern abstimmt und/
oder diese im Rahmen internationa
ler Organisationen vollzieht. Diese 
bewusste Entscheidung führt dazu, 
dass die Haltung von Partnern bzw. 
die in einer internationalen Organi
sation durchsetzbaren Positionen zu 
einem limitierenden Faktor werden 
können.67

Grenzen der außen und sicher
heitspolitischen Handlungsfreiheit 
ergeben sich für die Bundesregie
rung des Weiteren aus der Verfasst
heit und der Funktionsweise des 
politischen Systems. Deutschland 
ist eine Demokratie, in der Organe – 
hier konkret: der Bundestag und aus 
diesem heraus die Bundesregierung 
– damit beauftragt sind, stellvertre
tend für und im Sinne des Volkes po
litische Entscheidungen zu treffen. 
Hierzu werden sie in einem vierjäh
rigen Turnus durch eine Wahl mit 
einem Mandat ausgestattet. Zwar 
haben für die Wahlentscheidung 
in Deutschland außen und sicher
heitspolitische Positionen und Ent
scheidungen in der Regel nur einen 
geringen Einfluss. Dennoch wird 

67 Vgl. sowohl zur Herleitung aus den 
Erfahrungen des Nationalsozialis
mus wie auch zum Aspekt, dass Mul
tilateralismus „nicht immer toll ist, 
sondern schwierig ist, langsam ist, 
kompliziert ist“: Bundeskanzlerin 
Merkel: Rede vor der 50. Münche
ner Sicherheitskonferenz, München 
2019 (Merkel 2019). 
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eine Regierung auch in der Außen 
und Sicherheitspolitik nicht fort
gesetzt Positionen einnehmen und 
Entscheidungen durchsetzen kön
nen, die von den Wählern abgelehnt 
werden.68

Ein weiterer limitierender Faktor 
für das außen und sicherheitspoli
tische Handeln der Bundesregierung 
kann aus dem vernetzten Ansatz re
sultieren. Dieser macht es zunächst 
erforderlich, dass über die Ressort
grenzen hinweg ein einheitliches 
Verständnis hinsichtlich des zu er
reichenden Ziels geschaffen wird, 
auf welches gemeinsam hingewirkt 
werden soll. Hier können sich bereits 

68 Vgl. hierzu wie im Folgenden mit 
weiteren Nachweisen: Oppermann/
Höse 2007: 56 ff. Von der Zustim
mung der Wähler sind die Regierung 
und die sie tragende parlamenta
rische Mehrheit primär im Umfeld 
von Wahlen abhängig. Trotzdem 
spielt die Perzeption des außen und 
sicherheitspolitischen Handelns 
über die gesamte Legislaturperiode 
eine Rolle. Das hat zum einen mit 
den wiederkehrenden Wahlen auf 
verschiedenen politischen Ebenen 
zu tun, zum anderen werden die Re
gierung und die sie tragende parla
mentarische Mehrheit regelmäßig 
mit Umfragen zu ihrem politischen 
Handeln konfrontiert. Die durch die 
Umfragen zum Ausdruck kommende 
öffentliche und veröffentlichte Mei
nung zu außen und sicherheitspoli
tischen Themen setzt auch jenseits 
von Wahlen zum Bundestag Gren
zen für politisches Handeln. Dies 
gilt insbesondere dann, wenn die 
Regierung über die Entsendung von 
Streitkräften als Instrument ihrer 
Politik entscheidet.

gegensätzliche oder zumindest nicht 
ganz deckungsgleiche Perspektiven 
und Interessenlagen eröffnen. Wei
terhin kann die Situation eintreten, 
dass zwar alle Beteiligten in der Ziel
setzung übereinstimmen, sie aber 
nicht in der Lage sind, die hierfür 
erforderlichen Kräfte und Mittel zu 
mobilisieren.

Mit dieser Feststellung lässt sich 
der Bogen zu einer weiteren Heraus
forderung schlagen: der Verfügbar
keit von Instrumenten. Dies kann 
sowohl eine qualitative als auch eine 
quantitative Dimension haben.69 
Während im ersten Fall Abhilfe nur 
durch den Aufbau einer entspre
chenden Fähigkeit oder durch ex
terne Unterstützung durch Partner 
möglich ist, kann im zweiten Fall 
durch Priorisierung und in Folge 
dessen veränderter Zuweisung von 
Fähigkeiten eine Lösung herbeige
führt werden. 

Jenseits politischer Parame
ter setzt schließlich auch die Ver
fügbarkeit von Finanzmitteln ei
nen Rahmen für das außen und 
sicherheitspolitische Handeln der 
Bundesregierung. Deutschland ist 
gegenwärtig eine der stärksten 

69 Eine Grenze kann zunächst daraus 
folgen, dass zur Erreichung eines 
Ziels ein Instrument erforderlich ist, 
welches qualitativ in Deutschland 
nicht verfügbar ist. In der quantita
tiven Dimension ist vorstellbar, dass 
Deutschland zwar grundsätzlich 
über die zur Erreichung des Ziels 
erforderlichen Mittel verfügt, diese 
aber nur in unzureichender Zahl zur 
Verfügung stehen.
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Volkswirtschaften in Europa und ein 
insgesamt sehr wohlhabendes Land. 
Der Anteil des Haushaltes, welcher 
für Außen und Sicherheitspolitik 
zur Verfügung steht, ist indes limi
tiert. Insofern ergeben sich Grenzen 
für das außen und sicherheitspoli
tische Handeln auch aus den für die
ses Handlungsfeld aufgewendeten 
Finanzmitteln.70 

1.2 Interessen anderer Akteure

Im Fokus des vorangegangenen Ab
schnitts standen die außen und si
cherheitspolitischen Interessen und 
Herausforderungen Deutschlands. 
Diese werden nunmehr ergänzt 
durch eine Perspektive auf andere 
Akteure, die sich auf dem afrikani
schen Kontinent auswirken und da
mit deutsches Handeln beeinflussen 
können.

1.2.1 Europäische Union
Die Gemeinsame Strategie AfrikaEU 
ist bestimmend für die Politik der 
EU gegenüber allen 54 afrikanischen 
Staaten. Diese Strategie wurde im 
Dezember 2007 von europäischen 
und afrikanischen Staats bzw. Re
gierungschefs in Lissabon ange
nommen und verabschiedet.71 Mit 

70 Eine weitere Grenze könnte in der 
mangelnden Bereitschaft seitens 
afrikanischer Partner bestehen, mit 
Deutschland/EU zu kooperieren, da 
vielleicht andere (China) bessere 
Konditionen bieten oder Vorbehalte 
anderer Art auf der afrikanischen 
Seite vorgebracht werden.

71 Rat der Europäischen Union 2007.

dieser Gemeinsamen Strategie sol
len die Beziehungen zwischen Afrika 
und der EU ein neues strategisches 
Niveau mit einer verstärkten politi
schen Partnerschaft und einer ver
besserten Zusammenarbeit auf allen 
Ebenen erreichen. Ihre Ziele sind:

 – die Ausdehnung der Beziehun
gen zwischen Afrika und der EU 
über die Entwicklungszusam
menarbeit hinaus auf Themen 
von beiderseitigem politischem 
Interesse;

 – die Ausarbeitung von Lösungen 
für weltweite Herausforderun
gen, wie Migration, Klimawan
del, Frieden und Sicherheit, die 
über rein afrikanische Anliegen 
hinausgehen;

 – die Unterstützung der Bestre
bungen Afrikas, an regionen
übergreifenden und kontinen
talen Lösungen für diese großen 
Herausforderungen zu arbeiten;

 – der Aufbau einer auf die Men
schen ausgerichteten Partner
schaft, um eine bessere Betei
ligung der Bürger Afrikas und 
Europas zu ermöglichen.72

Auf dem EUAfrikaGipfel im April 
2014 in Brüssel wurde beschlossen, 
den Schwerpunkt auf fünf Bereiche 
zu legen: i) Frieden und Sicherheit, 
ii) Demokratie, verantwortungsvolle 
Staatsführung und Menschenrech
te, iii) menschliche Entwicklung, 
iv) Entwicklung und Wachstum auf 
nachhaltige und inklusive Weise so
wie kontinentale Integration und v) 

72 Vgl. ebd.: 2 f. 
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globale und neu aufkommende The
men.73 In diesem neuen Kooperati
onsrahmen werden Wissenschaft, 
Technologie und Innovationen als 
ein Querschnittsthema anerkannt, 
da diese einen Beitrag zur Verwirkli
chung aller anderen Ziele der sozio
ökonomischen Entwicklung leisten. 
Eine gesonderte Erklärung zu Migra
tion und Mobilität wurde angenom
men und ebenso ein Maßnahmen
plan, mit dem die illegale Migration 
und der Menschenhandel bekämpft, 
der internationale Schutz und die 
Organisation der legalen Migration 
verbessert und eine stärkere Ver
knüpfung zwischen Migration und 
Entwicklung erreicht werden sol
len.74

Im November 2015 fand ein Gip
feltreffen zwischen den Vertretern 
europäischer und afrikanischer 
Länder in Valletta auf Malta mit dem 
Schwerpunkt Migration statt. Dabei 
wurde der Aktionsplan von Valletta 
angenommen und der mit 1,8 Mrd. 
EUR ausgestattete NothilfeTreu
handfonds der EU (EUTF) für Afrika 
eingerichtet. Mit diesen sollen die 
tiefer liegenden Ursachen für illega
le Migration und Vertreibung in Afri
ka angegangen werden. Im Einklang 
mit der neuen globalen Strategie der 

73 FOURTH EUAFRICA SUMMIT 23 AP
RIL 2014, BRUSSELS ROADMAP 2014
2017: https://www.africaeupart
nership.org /sites/default/files/
documents/2014_04_01_4th_euafri
ca_summit_roadmap_en.pdf, zuletzt 
aufgerufen am 15.10.2019.

74 Treviño 2019. 

EU hat die Kommission im Juni 2016 
einen neuen Partnerschaftsrahmen 
für die Zusammenarbeit mit Dritt
ländern im Bereich Migration vor
geschlagen.75 Was die langfristige 
Finanzierung betrifft, hat die Kom
mission im September 2016 die eu
ropäische Investitionsoffensive für 
Drittländer angekündigt, zu der ein 
neues innovatives Finanzierungsin
strument gehört, der Europäische 
Fonds für nachhaltige Entwicklung 
(EFSD).

Das fünfte Gipfeltreffen der EU 
und der AU mit dem Schwerpunkt
thema „In die Jugend investieren“ 
fand im November 2017 in Côte 
d’Ivoire statt.76 Dies ist ein zentra
les Anliegen beider Seiten, da 60 % 
der Menschen in Afrika jünger als 25 
Jahre alt sind. Zur Vorbereitung die
ser Veranstaltung haben die Kom
mission und die Vizepräsidentin der 
Kommission und Hohe Vertreterin 
im Mai 2017 eine Gemeinsame Mit
teilung über einen neuen Impuls für 
die Partnerschaft AfrikaEU veröf
fentlicht. Auf dem Gipfel haben die 
führenden Akteure der EU und Af
rikas eine gemeinsame Erklärung 
über die übereinstimmenden Priori

75 https://www.bmvg.de/de/themen/
dossiers/engagementinafrika/
dasengagement/grundlagen/ak
tionsplanzummigrationsgip
felinvalletta12870, zuletzt aufge
rufen am 04.12.2019.

76 Declaration African Union – Europe
an Union Summit 2017: https://www.
africaeupartnership.org/en/our
events/5thaueusummit, zuletzt 
aufgerufen am 15.10.2019.

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/11/11-12/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/11/11-12/
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/homepage_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/homepage_en
https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/2014_04_01_4th_eu-africa_summit_roadmap_en.pdf
https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/2014_04_01_4th_eu-africa_summit_roadmap_en.pdf
https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/2014_04_01_4th_eu-africa_summit_roadmap_en.pdf
https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/2014_04_01_4th_eu-africa_summit_roadmap_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/eu-external-investment-plan_en
https://ec.europa.eu/commission/eu-external-investment-plan_en
https://ec.europa.eu/commission/eu-external-investment-plan_en
https://www.africa-eu-partnership.org/en/about-us/how-it-works/africa-eu-summit
https://www.africa-eu-partnership.org/en/about-us/how-it-works/africa-eu-summit
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/25429/Joint%20Communication%20for%20a%20renewed%20impetus%20of%20the%20Africa-EU%20Partnership
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/25429/Joint%20Communication%20for%20a%20renewed%20impetus%20of%20the%20Africa-EU%20Partnership
https://www.bmvg.de/de/themen/dossiers/engagement-in-afrika/das-engagement/grundlagen/aktionsplan-zum-migrationsgipfel-in-valletta-12870
https://www.bmvg.de/de/themen/dossiers/engagement-in-afrika/das-engagement/grundlagen/aktionsplan-zum-migrationsgipfel-in-valletta-12870
https://www.bmvg.de/de/themen/dossiers/engagement-in-afrika/das-engagement/grundlagen/aktionsplan-zum-migrationsgipfel-in-valletta-12870
https://www.bmvg.de/de/themen/dossiers/engagement-in-afrika/das-engagement/grundlagen/aktionsplan-zum-migrationsgipfel-in-valletta-12870
https://www.bmvg.de/de/themen/dossiers/engagement-in-afrika/das-engagement/grundlagen/aktionsplan-zum-migrationsgipfel-in-valletta-12870
https://www.africa-eu-partnership.org/en/our-events/5th-au-eu-summit
https://www.africa-eu-partnership.org/en/our-events/5th-au-eu-summit
https://www.africa-eu-partnership.org/en/our-events/5th-au-eu-summit
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täten einer Partnerschaft zwischen 
der EU und Afrika in vier Bereichen 
angenommen: i) wirtschaftliche 
Chancen für junge Menschen, ii) 
Frieden und Sicherheit, iii) Mobilität 
und Migration und iv) Zusammen
arbeit im Bereich der Staatsfüh
rung. Des Weiteren verurteilten sie 
die unmenschliche Behandlung von 
Migranten und Flüchtlingen in Liby
en und nahmen eine abgestimmte 
Stellungnahme dazu an.77

Zusammenfassend lässt sich 
festhalten, dass zwischen den euro
päischen und deutschen Interessen 
ein sehr hoher Überschneidungs
grad existiert. Insbesondere die Hin
wendung zum Thema Migration als 
Kernherausforderung lässt sich da
bei anhand der oben aufgeführten 
Dokumente und abgegebenen Erklä
rungen festhalten. Eine weitere Ge
meinsamkeit deutscher Interessen 
mit der europäischen AfrikaStrate
gie ist das Stärken der wirtschaftli
chen Stabilität. Dabei soll die Privat
wirtschaft weiterentwickelt werden 
– also jene Unternehmen, die nicht 
im öffentlichen oder staatlichen Be
sitz sind. Darüber hinaus werden das 
Demokratieverständnis gefördert 
und die humanitäre und soziale Ent
wicklung vorangetrieben, insbeson
dere durch das Achten und Stärken 
der Menschenrechte. Insofern ist die 
EU als außenpolitischer Akteur der 
wesentliche Eckpfeiler für die Rea

77 http://www.europarl.europa.eu/
factsheets/de/sheet/180/africa, zu
letzt aufgerufen am 15.10.2019.

lisierung deutscher Interessen auf 
dem afrikanischen Kontinent.

1.2.2 Frankreich
Das im April 2013 veröffentlichte 
französische Weißbuch „Verteidi
gung und nationale Sicherheit“78 und 
das im Dezember 2013 verabschie
dete militärische Programmgesetz 
2014–201979 verdeutlichen die fran
zösischen Ambitionen. Auch Frank
reich als „letzte verbliebene Militär
macht in Europa“ wird in Zukunft 
allenfalls an Konflikten teilnehmen 
können, die einem Ausmaß entspre
chen, wie es in Mali oder der Zent
ralafrikanischen Republik zu sehen 
ist.80 Daher setzt sich Frankreich für 
eine stärkere militärische Integrati
on in Europa ein. Gleichwohl rücken 
die Defence and National Security 
Strategic Review 201781 und das mi
litärische Programmgesetz 2019–
202582 die strategische Autonomie 

78 Ministère de la Défense 2013. 
79 LOI no 2015917 du 28 juillet 2015 ac

tualisant la programmation mi
litaire pour les années 2015 à 
2019 et portant diverses dispo
sitions concernant la defense, 
verfügbar unter  https://www.le
gifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cid
Texte=JORFTEXT000030943133&ca
tegorieLien=id, zuletzt aufgerufen 
am 16.10.2019.

80 Kempin 2014: 81.
81 Ministère des Armes 2017.
82 LOI no 2018607 du 13 juillet 2018 re

lative à la programmation mili
taire pour les années 2019 à 2025 
et portant diverses dispositions 
intéressant la défense, verfüg
bar unter https://www.legifrance.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/180/africa
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/180/africa
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030943133&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030943133&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030943133&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030943133&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037192797&categorieLien=id
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Frankreichs wieder stärker in den 
Fokus.

Hinsichtlich seines Engagements 
auf dem afrikanischen Kontinent 
betreibt Frankreich eine zunehmend 
diversifizierte Afrikapolitik, behält 
allerdings seine traditionell engen 
Beziehungen zu den frankophonen 
Staaten bei. Afrika bleibt in der fran
zösischen Entwicklungszusammen
arbeit bevorzugt. Frankreich setzt 
sich unter Hervorhebung afrikani
scher Eigenverantwortlichkeit für 
mehr Demokratisierung, Meinungs
freiheit und für die Menschenrechte 
ein.

Die militärische Interventi
on Frankreichs in Mali im Januar 
2013 wurde auf die G5 SahelStaa
ten (Mauretanien, Mali, Burkina 
Faso, Niger und Tschad) ausgeweitet 
(Operation BARKHANE). Ziel ist es, 
die terroristische Bedrohung für die 
Stabilität dieser Staaten dauerhaft 
zu reduzieren und es den G5Staa
ten zu ermöglichen, selbst für ihre 
Sicherheit einzustehen.83 

In der Zentralafrikanischen Re
publik war Frankreich von Dezember 
2013 bis Oktober 2016 mit der Ope
ration „Sangaris“ militärisch stark 
engagiert, um einen drohenden Bür

gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=
JORFTEXT000037192797&catego
rieLien=id, zuletzt aufgerufen am 
03.12.2019.

83 Website der Deutschen Vertretung 
in Frankreich: https://allemagnee
nfrance.diplo.de/frde/willkom
meninfrankreich/aussenpolitik, 
zuletzt aufgerufen am 18.10.2019.

gerkrieg zwischen muslimischen 
und christlichen Bevölkerungstei
len zu verhindern. Mit Beiträgen 
zur EUAusbildungsmission und 
zur VNFriedensmission stationiert 
Frankreich derzeit noch rund 50 
Soldaten in der Zentralafrikanischen 
Republik. Die Stabilisierung der ge
wählten Regierung um Präsident 
Touadéra ist eine Priorität.84

Parallel wurden in den letzten 
Jahren die Wirtschaftsbeziehungen 
auch mit dem übrigen SubsaharaAf
rika und Ostafrika intensiviert. 
Frankreich fördert zudem ein stär
keres Engagement der EU und die 
regionale Zusammenarbeit in Af
rika. So steht es auch für eine enge 
Partnerschaft zwischen den VN und 
der AU. Die Französische Republik 
befürwortet einen ständigen afrika
nischen Sitz im Sicherheitsrat der 
VN.85

Im Hinblick auf die Wahrung 
deutscher Interessen auf dem afri
kanischen Kontinent ist Frankreich 
als der wichtigste Partner Deutsch
lands anzusehen. Insbesondere in 
der Absicht sich in Afrika für mehr 
Demokratisierung, Meinungsfrei
heit und für die Menschenrechte 
unter Hervorhebung afrikanischer 
Eigenverantwortlichkeit einzuset
zen, stimmen die Interessen beider 
Nationen weitestgehend überein. 
Indes ist unter Berücksichtigung 
des zuletzt erlassenen militärischen 
Programmgesetzes Frankreichs, 

84 Ebd.
85 Ebd. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037192797&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037192797&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037192797&categorieLien=id
https://allemagneenfrance.diplo.de/fr-de/willkommen-in-frankreich/aussenpolitik
https://allemagneenfrance.diplo.de/fr-de/willkommen-in-frankreich/aussenpolitik
https://allemagneenfrance.diplo.de/fr-de/willkommen-in-frankreich/aussenpolitik
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welches die strategische Autonomie 
zunehmend stärker betont, davon 
auszugehen, dass es zur Realisie
rung eigener Interessen, wenn nötig 
auch ohne die Beteiligung von Part
nern, agieren wird.

1.2.3  Großbritannien
Die Interessen und Ziele Großbri
tanniens sind im verteidigungspo
litischen Dachdokument, der Natio-
nal Security Strategy and Strategic 
Defence and Security Review 2015 
– A Secure and Prosperous United 
Kingdom (NSS UK),86 formuliert.87 
Darin wird Afrika als Kontinent der 
Chancen mit hohem wirtschaftli
chem und politischem Potenzial, 
trotz zahlreicher Herausforderun
gen durch Instabilität, Armut und 
Epidemien, bezeichnet.88 

In Nordafrika sollen durch bila
terale Zusammenarbeit und Einbe
ziehung von Partnern, insbesondere 
der EU, langfristige Stabilität und 
Sicherheit erreicht und die Förde
rung der guten Regierungsführung 
ausgeweitet werden. Weiterhin sieht 
die NSS UK eine Unterstützung der 
nordafrikanischen Staaten bei Re
formen der Wirtschaft und des Si

86 HM Government 2018.
87 A Secure and Prosperous United 

Kingdom (HM Government 2018: 
7). Siehe im Hinblick zum EUAus
tritt auch: „Global Britain“ unter 
https://www.gov.uk/government/
collections/globalbritaindeliver
ingonourinternationalambition, 
zuletzt aufgerufen am 26.04.2020.

88 Vgl. HM Government 2018: 56.

cherheitssektors sowie der Energie
sicherheit vor.89 

In SubsaharaAfrika will Groß
britannien weiterhin eine führende 
Rolle bei der Bekämpfung der Be
drohung durch Terrorismus spielen. 
Dies soll v. a. durch eine hohe Anzahl 
an militärischen Beratungs und 
Ausbildungsteams, die beim Aufbau 
von Kapazitäten einzelner afrikani
scher Staaten unterstützen, erreicht 
werden. 

In Kenia beispielsweise unter
stützt das British Peace Support 
Team die East Africa Standby Force 
durch die Ausbildung kenianischer, 
äthiopischer und ugandischer 
Streitkräfte.90 In Mali stellt Großbri
tannien Lufttransportkapazitäten 
für die durch Frankreich geführte 
Operation BARKHANE bereit.91 Für 
2020 ist eine Aufstockung des briti
schen Truppenkontingentes für die 
Multidimensionale Integrierte Sta
bilisierungsmission der Vereinten 
Nationen in Mali (MINUSMA) auf ins
gesamt 250 Soldaten angekündigt.92

Weiterhin sollen eine Erhöhung 
der Investitionen und eine Verbesse
rung der Wissensvermittlung in den 
Bereichen öffentliche Gesundheit 
und medizinische Forschung93 eine 
regionenübergreifende Stärkung 
des Gesundheitssektors erreichen. 
Im UK-Africa Investment Summit 

89 Vgl. ebd. 
90 Vgl. ebd.: 57. 
91 Kelly 2019.
92 Ministry of Defence UK 2019.
93 Vgl. ebd.: 66. 
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2020 wurde die Strategie des NSS 
in Bezug auf Afrika erneut bestätigt 
und es wurde auch erwähnt, dass der 
Austritt aus der EU keine wesentli
chen Änderungen diesbezüglich mit 
sich bringen wird.94 

Die NSS UK identifiziert die USA 
und Frankreich als wesentliche stra
tegische Partner mit denen Großbri
tannien auf dem afrikanischen Kon
tinent zukünftig kooperieren wird. 
Deutschland wird aufgrund seiner 
Wirtschaftskraft und seines zuneh
menden Engagements in der inter
nationalen Krisenbewältigung auch 
auf dem afrikanischen Kontinent als 
ein unverzichtbarer Partner gese
hen.95 Gleichwohl findet gegenwär
tig kein koordiniertes, gemeinsames 
Vorgehen mit der Bundesrepublik 
außerhalb von MINUSMA statt und 
es ist noch nicht absehbar, wie sich 
das gemeinsame Engagement nach 
dem Austritt Großbritanniens aus 
der EU entwickeln wird. Daher wird 
die Rolle Großbritanniens auf dem 
afrikanischen Kontinent im Weite
ren nachrangig betrachtet. 

1.2.4 Vereinigte Staaten von Amerika
Die wesentlichen strategischen Do
kumente der USA mit Blick auf den 
afrikanischen Kontinent bilden die 
National Security Strategy (NSS),96 
veröffentlicht im Dezember 2017, so

94 UKAfrica Investment Summit 
2020, UK Government Statement 
20.01.2020.

95 Vgl. ebd.: 51 ff. 
96 The White House 2017.

wie die Africa Strategy von Dezem
ber 2018.97 Beide Dokumente stehen 
in einem hierarchischen Verhältnis 
zueinander: Veröffentlichungsau
torität der NSS ist der amerikani
sche Präsident, die Africa Strategy 
stammt aus dem State Department.

Inhaltlich verfügt die NSS über 
ein gesondertes Kapitel zu Afrika. 
Darin werden in einem ersten Schritt 
sowohl die sich bietenden Chancen 
auf dem afrikanischen Kontinent 
skizziert, als auch sich dort erge
bende Risiken beschrieben. Positiv 
konstatiert die NSS; dass einige der 
am schnellsten wachsenden Volks
wirtschaften auf dem afrikanischen 
Kontinent beheimatet sind. In man
chen Ländern gibt es eine große 
Bereitschaft, marktwirtschaftliche 
Prinzipien einzuführen und zu för
dern. Insgesamt ist die Anzahl po
litisch stabiler Staaten auf dem af
rikanischen Kontinent gestiegen. 
Ungeachtet dieser Fortschritte be
stehen Herausforderungen fort. So 
sehen sich einige Staaten weiterhin 
politischen Turbulenzen und Insta
bilitäten gegenüber. Korruption und 

97 Das Dokument ist fortgesetzt über 
die Homepage des Department of 
State nicht verfügbar. Ausführungen 
zu den konkreten Inhalten beruhen 
daher auf einem Vortrag des (zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung am
tierenden) Sicherheitsberaters des 
Präsidenten (offiziell: Assistant to 
the President for National Security 
Affairs (APNSA)), John R. Bolton, vor 
der Heritage Foundation in Was
hington D.C. am 13.12.2018 (The White 
House 2018).
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schwache Staatlichkeit konterkarie
ren politischen und wirtschaftlichen 
Fortschritt. Gewalttätiger Extremis
mus und jihadistischer Terrorismus 
bedrohen fortgesetzt amerikanische 
Staatsbürger und amerikanische In
teressen. Weiterhin identifiziert die 
NSS China und dessen ökonomische 
wie militärische Präsenz auf dem 
afrikanischen Kontinent als Heraus
forderung für die USA.

Ausgehend von der geschilder
ten Bewertung formuliert die NSS 
die amerikanische Zielvorstellung 
für Afrika und dessen Staaten: 

The United States seeks sovereign 
African states that are integrated 
into the world economy, able to 
provide for their citizens’ needs, 
and capable of managing threats to 
peace and security.98 

Die NSS schließt den Abschnitt zu 
Afrika mit der Benennung von „prio
rity actions“99 in den Feldern Politik, 
Wirtschaft sowie Militär und Sicher
heit. Dabei wird ausdrücklich ein 
breiter Ansatz gewählt, der sowohl 
Regierungen und deren Instrumen
te als auch Akteure der Zivilgesell
schaft adressiert. Weiterhin betont 
die NSS die Relevanz ökonomischer 
Kräfte als Treiber des positiven Wan
dels. Ausdrücklich positionieren sich 
die USA als Gegenentwurf zu China: 

We will offer American goods and 
services, both because it is profita
ble for us and because it serves as 

98 The White House 2017: 52.
99 Ebd.

an alternative to China’s often ext
ractive economic footprint on the 
continent.100 

Im Handlungsfeld Militär und Si
cherheit betont die NSS die Absicht, 
einerseits afrikanische Partner zu 
befähigen, selbständig gegen Ter
roristen, Menschenschmuggel so
wie den illegalen Handel mit Waffen 
und Bodenschätzen vorzugehen. 
Andererseits wollen die USA selbst 
mit Partnern Terrororganisationen 
besiegen.101 Mit der Africa Strategy 
werden die Inhalte der NSS zu Afri
ka weiter ausgeführt. Laut dem da
maligen Sicherheitsberater Bolton 
wurde die Bearbeitung der Africa 
Strategy priorisiert, weil „stability, 
prosperity, independence, and secu
rity on the African continent“ für die 
USA ein wesentliches Sicherheitsin
teresse darstellen.102

Inhaltlich benennt die Africa 
Strategy drei zentrale amerikani
sche Interessen: erstens sollen der 
USHandel mit den Staaten Afrikas 
sowie die ökonomische Verflechtung 
in der Region insgesamt verbessert 
und intensiviert werden. Die ameri
kanischen Partner in Afrika sollen 
ökonomische Erfolge haben, prospe
rieren und ihre Geschicke selber len
ken. Zweitens sollen der Bedrohung 
durch radikalislamischen Terror 
entgegengewirkt und gewalttätige 
Konflikte reduziert werden. Explizit 
werden in diesem Kontext ISIS und 

100 Ebd.: 53.
101 Vgl. ebd.
102 The White House 2018.
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alQaida benannt. Die angewandte 
Strategie zur Begegnung der Bedro
hung soll „comprehensive“103 sein. 
Drittens wollen die USA sicherstel
len, dass amerikanische Unterstüt
zung, insbesondere finanzieller Art, 
effizient genutzt wird; dabei soll Hilfe 
nur noch fokussiert und priorisiert 
erfolgen. Vor allem Peacekeeping, 
das als „unproductive, unsuccesful 
and unaccountable“ gilt, soll nicht 
länger unterstützt werden.104 

Neben die drei skizzierten Inte
ressen treten, inhaltlich in weiten 
Teilen mit diesen überlappend, drei 
Prioritäten: erstens der (offensive) 
Umgang mit den „peer competi
tors“105 China und Russland, zwei
tens der Umgang mit gewalttätigen 
Konflikten sowie einem radikalen, 
islamistisch geprägten Terrorismus 
und schließlich, drittens, der effizi
ente und effektive Einsatz amerika
nischer Finanzhilfe zu Gunsten von 
„peace, stability, independence, and 
prosperity in the region.“106 Unter 
den drei Prioritäten sticht die Be
trachtung der strategischen Heraus
forderer Russland und China hervor, 
wobei China als Negativschablone 
einer nach „global dominance“ stre
benden Nation geradezu gebrand
markt wird: 

China uses bribes, opaque agree
ments, and the strategic use of debt 
to hold states in Africa captive to 

103 Ebd.
104 Ebd.
105 Ebd.
106 Ebd.

Beijing’s wishes and demands. Its 
investment ventures are riddled 
with corruption, and do not meet 
the same environmental or ethical 
standards as U.S. developmental 
programs.107

In der Gesamtbetrachtung gibt es 
zwischen dem amerikanischen und 
dem deutschen Blick auf Afrika 
vielfältige inhaltliche Überschnei
dungen. Die in der NSS formulier
te Zielvorstellung für Afrika ist mit 
deutschen Vorstellungen einer po
sitiven Entwicklung kongruent. 
Anforderungen, welche die USA an 
die Veränderung des Sicherheits
sektors sowie an die politische und 
wirtschaftliche Entwicklung stel
len, stimmen in den wesentlichen 
Grundzügen mit dem deutschen 
(Werte)Kanon überein. 

Unterschiedlich sind die Perzep
tion Chinas und der hieraus abgelei
tete Umgang. Weiterhin dominiert 
sowohl in der NSS als auch in der Af-
rica Strategy, teilweise ausdrücklich, 
der Gedanke des „America First“ und 
damit eine starke isolationistische 
Grundorientierung. Letztere führt 
schließlich zu einer ausgeprägten 
Ablehnung multilateraler Maßnah
men. Dies ist mit dem deutschen 
Ansatz zur Stärkung und effektiven 
Nutzung multilateraler Strukturen 
nicht kongruent. Insofern herrscht 
zwischen den USA im Grundsatz gro
ße Einigkeit über das Was im Sinne 
des für die afrikanischen Staaten zu 
erreichenden Zielzustandes. Hin

107 Dieses sowie die vorangegangenen 
Zitate ebd.
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sichtlich des Wie und des Womit 
gehen amerikanische und deutsche 
Ansichten auseinander.

1.2.5 Russland
Den offiziellen russischen Blick auf 
den afrikanischen Kontinent geben 
drei Dokumente vor. Die National 
Security Strategy of the Russian Fe-
deration to 2020 vom 12. Mai 2009 
beschreibt in insgesamt sechs Ka
piteln neben anderen Aspekten die 
russische Sicht auf die Welt, definiert 
die zentralen Interessen sowie stra
tegischen Prioritäten der russischen 
Föderation und benennt Mittel, mit 
denen diese realisiert werden sollen. 
Afrika erfährt in diesem Kontext nur 
marginale Aufmerksamkeit. Ledig
lich die Beschreibung des strategi
schen Umfeldes streift Konflikte auf 
dem afrikanischen Kontinent und 
schreibt diesen negativen Einfluss 
zu.108

Das zweite wesentliche Doku
ment bildet das Foreign Policy Con-
cept of the Russian Federation, da
tiert auf den 30. November 2016. 
Darin sind vor allem die sechs zent
ralen Ziele der russischen Außenpo
litik festgehalten. Diese Ziele ähneln 
in ihrer Grundtendenz denen ande
rer Staaten: Schutz des Territoriums 
und der russischen Staatsbürger, die 
Schaffung positiver Bedingungen für 

108 Vgl. zur nationalen Sicherheitsstra
tegie Russlands: Arkhangelskaya/
Shubin 2013. Für eine aktuelle Über
sicht der russischen Politik gegen
über Afrika vergleiche weiterhin: 
Stronski 2019.

Handel und Wirtschaftswachstum, 
die Förderung von Frieden und Sta
bilität, der Aufbau und Erhalt der 
bestehenden internationalen Ord
nung mit einem entsprechenden 
russischen Einfluss, die Stärkung 
der russischen Position im globalen 
Handels und Wirtschaftssystem 
sowie schließlich die Förderung des 
Dialogs und der Partnerschaften. Vor 
dem Hintergrund identifizierter Be
drohungen durch den Terrorismus 
verweist das Foreign Policy Concept 
an drei Stellen auf „Middle East and 
North Africa“. Jedoch werden Afrika 
und der russische Ansatz lediglich 
an einer Stelle mit zwei Sätzen zu
sammengefasst. 

Russia will expand multidimensio
nal interaction with African States 
both in bilateral and multilateral 
settings by improving political di
alogue and promoting mutually 
beneficial trade and economic ties, 
stepping up comprehensive coope
ration that serves common inte
rests, contribute to preventing regi
onal conflicts and crisis situations, 
as well as facilitate postconflict 
settlement in Africa. Promoting 
partnership ties with the African 
Union and subregional organiz
ations is an important element of 
this policy.109

Details der russischen Perzeption 
Afrikas lassen sich aus dem Survey 
of Russian Federation Foreign Policy 
(2007) entnehmen. Diese entwirft 
für den afrikanischen Kontinent 

109 Ministry of Foreign Affairs of the 
Russian Federation 2016.
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ein Bild von Gegensätzen. Einerseits 
herrscht in Folge einer Vielzahl ge
walttätiger Konflikte eine insgesamt 
„unfavorable situation“.110 Prozesse 
der Staats und Nationenbildung 
werden in Afrika durch eine Vielzahl 
von Faktoren erschwert, darunter 
ethnische Gegensätze, der Streit um 
den Zugang zu Macht und Ressour
cen, eine chronische sozioökono
mische Krise, extreme Armut sowie 
Einmischungen von außen. Ande
rerseits kommt das Dokument zu 
der Einschätzung, dass die Staaten 
auf dem afrikanischen Kontinent 
eine „great significance for interna
tional political and economic pro
cesses“ haben. Ohne deren aktive 
Partizipation gibt es keine Möglich
keit, ein „coherent and stable sys
tem of global security based on the 
primacy of universally recognized 
legal norms“ zu etablieren. Vor die
sem Hintergrund wird schließlich 
die Notwendigkeit einer vertieften 
russischafrikanischen Interaktion 
und Kooperation hergeleitet. Diese 
ist im beiderseitigen Interesse und 
bildet die Voraussetzung „to shaping 
a new world pattern resting on the 
principles of equality of all states, 
multilateral diplomacy and respect 
for international law.“ Das Doku
ment schließt mit der Empfehlung, 
dass Russland sich weiterhin in den 
Staaten Afrikas engagieren soll. Im 
Schwerpunkt gilt es, die Handels

110 Dieses und alle weiteren Zitate die
ses Absatzes in: Ministry of Foreign 
Affairs of the Russian Federation 
2016: 10 f.

beziehungen zu stärken, weil es so 
sowohl den Zugang zu Ressourcen 
und Bodenschätzen erschließen 
und erhalten als auch Absatzmärk
te für russische Produkte langfris
tig gewährleisten kann. Schließlich 
wird dafür plädiert, dass Russland 
sein Engagement im Bereich Peace
keeping aufrecht erhalten, auf einen 
weiteren Schuldenerlass für die af
rikanischen Staaten hinwirken und 
humanitäre Hilfe leisten soll. 

Dass Afrika für Russland von 
zunehmender Relevanz ist, unter
streicht die Durchführung des ers
ten russischafrikanischen Gipfels 
im Oktober 2019. Auf Einladung des 
russischen Präsidenten nahmen 
hieran mehrere Dutzend Staats und 
Regierungschefs afrikanischer Staa
ten sowie Vertreter afrikanischer 
Institutionen teil.111 Dabei entstand 
eine gemeinsame Gipfelerklärung, 
durch die das Verhältnis zwischen 
Russland und den afrikanischen 
Staaten auf eine neue Grundlage 
gestellt werden soll. Insgesamt for
mulierten die Unterzeichner sieben 
Bereiche, in denen sie ihre Koope
rationen stärken wollen.112 Den of

111 Vgl. insgesamt die Presseberichter
stattung im Umfeld des Gipfels, etwa 
Knipp/Eyssen 2019, Deutsche Pres
seAgentur 2019; Titz 2019. 

112 Dabei handelt es sich um die Aspek
te: (1) Establishment of Mechanism 
for Dialogue Partnership, (2) Politi
cal Cooperation (3) Security Coope
ration, (4) Trade and Economic Co
operation, (5) Legal Cooperation, (6) 
Scientific, Technical, Humanitarian, 
and Information Cooperation, (7) Co
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fensichtlichen Schwerpunkt bilden 
vertiefte Kooperationen in den Be
reichen Sicherheit sowie Handel und 
Wirtschaftskooperationen. 

Im Vergleich zu den beiden an
deren großen Akteuren USA und 
China sind Russlands Präsenz so
wie seine Aktivitäten in Afrika von 
nachrangiger Bedeutung. Dies folgt 
vor allem daraus, dass das russische 
Engagement auf dem afrikanischen 
Kontinent sowohl räumlich als auch 
thematisch begrenzt ist. Weiterhin 
ist zu hinterfragen, in welchem Um
fang Russland dauerhaft in der Lage 
sein wird, seine strategische Reich
weite zu erhöhen und zu bewahren. 
Für Deutschland geht es insofern 
primär darum, sich bewusst zu ma
chen, wo deutsche und russische 
Interessen regional und/oder the
matisch konvergieren oder ausein
andergehen. Thematische Anknüp
fungspunkte für eine Kooperation 
gibt es hinsichtlich der Erhöhung 
von Stabilität im Sinne der Redu
zierung (zwischenstaatlicher) Kon
flikte sowie einer Reduzierung der 
terroristischen Aktivitäten und Be
drohungen auf dem afrikanischen 
Kontinent. Diese Option wird indes 
dadurch erschwert, dass Russland 
dieses Interesse bevorzugt durch bi
laterale Kooperationen verfolgt und 
hierzu nicht nur mit regulären rus
sischen Streit und Sicherheitskräf
ten agiert, sondern sich teilweise 
privater Sicherheitsdienste bedient. 

operation in Environmental Protec
tion. 

Letztere schützen vor allem die öko
nomischen Interessen Russlands, 
konkret: den Zugang zu Rohstoffen 
mit strategischer Relevanz.

Kaum Ansatzpunkte für eine Ko
operation gibt es auch im ökonomi
schen Bereich. Hier ist Russland sehr 
auf die Befriedigung seines Bedarfs 
an Rohstoffen für die strategisch 
wichtigen Industrien (Atomindust
rie, Petrochemie und Raumfahrt) fo
kussiert. Hierdurch entsteht jedoch 
kaum nachhaltiges Wachstum in 
den afrikanischen Staaten, welches 
dann wiederum die Nachfrage nach 
deutschen Produkten ankurbeln 
könnte. Schließlich bestehen Dif
ferenzen im politischen Bereich in
sofern, als Russland in seinem afri
kapolitischen Ansatz die Bedeutung 
von nationaler Souveränität sowie 
das Prinzip der Nichteinmischung 
betont. Dies widerspricht dem deut
schen Ansatz, in den afrikanischen 
Staaten zu einer Liberalisierung 
politischer Systeme einschließlich 
der Realisierung universeller (Men
schen)Rechte zu ermutigen.

1.2.6 China
Die Volksrepublik China veröffent
licht kein zentrales Dokument zur 
Außen und Sicherheitspolitik. Aus
sagen zu diesen Politikfeldern müs
sen entsprechend aus verschiede
nen Quellen zusammengetragen 
werden. Neben der Satzung der 
Kommunistischen Partei Chinas so
wie den Beschlüssen des Zentralko
mitees kommt Weißbüchern zu ver
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schiedenen Politikfeldern eine große 
Bedeutung zu.113

Den Bereich Verteidigung und Si
cherheit deckt das Weißbuch China’s 
National Defense in the New Era114 ab, 
aus welchem die drei nachfolgend 
genannten zentralen chinesischen 
Interessen entnommen wurden:

 – Erhalt des politischen Systems 
Chinas einschließlich der Herr
schaft der regierenden Partei,

 – Gewährleistung der nationa
len und territorialen Integrität 
Chinas sowie der Schutz der chi
nesischen Bevölkerung,

 – Gewährleistung der ökonomi
schen Prosperität Chinas.115

Mit Blick auf den afrikanischen Kon
tinent lassen sich ökonomische und 
politische Interessen sowie Sicher
heitsinteressen als handlungslei
tend festhalten: Im Bereich der Öko
nomie ist Afrika für China sowohl 
Lieferant von Rohstoffen als auch 
Abnehmer von Industrieprodukten. 
Politisch sind die Staaten Afrikas 

113 Vgl. Corff 2018: 1.
114 The State Council Information Office 

of the People’s Republic of China: Chi
na’s National Defense in the New Era, 
Peking 2019. Das Dokument ist ver
fügbar unter http://english.www.gov.
cn/archive/whitepaper/201907/24/
c o n t e n t _ W S 5 d 3 9 4 1 d d c 6 d 
08408f502283d.html, zuletzt aufge
rufen am 15.04.2020. Für eine umfas
sende, wissenschaftliche fundierte 
Auseinandersetzung mit der chine
sischen Security Strategy sowie der 
Rolle der chinesischen Streitkräfte 
vgl.: Heath et al. 2016.

115 Vgl. hierzu auch: Hanauer/Morris 
2014 sowie: Thrall 2015. 

wichtige Partner in den VN und ande
ren internationalen Organisationen. 
Sie dienen dazu, den chinesischen 
Einfluss in den Gremien zu sichern 
und chinesische Vorstellungen ei
ner guten Ordnung zu implemen
tieren. Weiterhin nutzt China seine 
Beziehungen zu den afrikanischen 
Staaten, um Unterstützung für seine 
TaiwanPolitik zu finden.

Sicherheitspolitische Interes
sen Chinas in Afrika korrespon
dieren mit den ökonomischen In
teressen. Hier geht es China zum 
einen um die Gewährleistung eines 
angemessenen sicheren Umfeldes 
für die Erschließung und Förde
rung von Bodenschätzen sowie den 
chinesischafrikanischen Handel 
insgesamt. Zum anderen dient das 
sicherheitspolitische Engagement 
Chinas der Stabilisierung afrikani
scher Staaten als Voraussetzung für 
den Export chinesischer Waren nach 
Afrika.116

Den konkreten Blick auf den afri
kanischen Kontinent und damit die 
Anwendung der zuvor skizzierten In
teressen verdeutlicht China’s Second 
Africa Policy Paper.117 Dieses wurde 
im Dezember 2015 in zweiter Auflage 
im Kontext des Gipfeltreffens zwi

116 Vgl. Thrall 2015: 9–19.
117 People’s Republic of China: China’s 

Second Africa Policy Paper, o.O. 2015. 
Nachfolgend zitiert als: Second Af
rica Paper. Das Dokument ist ver
fügbar unter http://www.chinadaily.
com.cn/world/XiattendsPariscli
mateconference/201512/05/cont
ent_22632874.htm, zuletzt aufgeru
fen am 15.04.2020. 
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http://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/201907/24/content_WS5d3941ddc6d08408f502283d.html
http://www.chinadaily.com.cn/world/XiattendsParisclimateconference/2015-12/05/content_22632874.htm
http://www.chinadaily.com.cn/world/XiattendsParisclimateconference/2015-12/05/content_22632874.htm
http://www.chinadaily.com.cn/world/XiattendsParisclimateconference/2015-12/05/content_22632874.htm
http://www.chinadaily.com.cn/world/XiattendsParisclimateconference/2015-12/05/content_22632874.htm
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schen dem chinesischen Staats und 
Parteichef Xi und Vertretern der af
rikanischen Staaten beim Gipfel des 
Forum on China-Africa Cooperation 
(FOCAC) in Johannesburg veröffent
licht.118 Unterteilt in insgesamt fünf 
Abschnitte spannt es einen wei
ten Bogen von einer Beschreibung 
des strategischen Umfelds chine
sischafrikanischer Kooperation 
über Prinzipien, welche aus chine
sischer Sicht die Beziehungen zwi
schen den Partnern prägen (sollten), 
hin zu Gestaltungsfeldern und Foren 
der Kooperation.119 Sowohl bezüglich 
des Umfangs als auch des Gehalts 
bildet Abschnitt III – „Promoting 
the AllRound Development of Chi
naAfrica Cooperation“ – den Kern 
des Papiers. Unter den sieben hier 

118 Dass die afrikanischen Staats und 
Regierungschefs den FOCAC und der 
Kooperation mit China große Be
deutung beimessen, unterstreicht 
die große Zahl der Teilnehmer. 2018 
nahmen an dem entsprechenden 
Gipfel 53 afrikanische Staats und 
Regierungschefs teil. Vgl. Sun 2018.

119 Die Überschriften zu den Abschnit
ten lauten: (1) Establishing and De
veloping Comprehensive Strategic 
and Cooperative ChinaAfrica Part
nership and Consolidating and Bols
tering the Community of Shared Fu
ture between China and Africa, (2) 
Upholding the Values of Friendship, 
Justice and Shared Interests and Ad
hering to the Principles of Sincerity, 
Practical Results, Affinity and Good 
Faith, (3) Promoting the AllRound 
Development of ChinaAfrica Coope
ration, (4) FOCAC and Its Followup 
Actions, (5) China’s Relations with 
African Regional Organizations.

genannten Aspekten120 dominieren 
wiederum die Teile, die sich der Ver
tiefung im Bereich Wirtschaft und 
Handel bzw. Frieden und Sicherheit 
widmen.

Was folgt aus China’s Second Af-
rica Policy Paper für Deutschland? 
China ist seit etwa 20 Jahren der dy
namischste externe Akteur auf dem 
afrikanischen Kontinent und wird 
seine Bedeutung perspektivisch 
noch weiter ausbauen. Entsprechend 
ist Deutschland gefordert, einen An
satz für den Umgang mit China auf 
und in Bezug zu dem afrikanischen 
Kontinent zu entwickeln. Dabei 
sind aufgrund des umfassenden 
chinesischen Engagements in Afrika 
sowohl der politische wie auch der 
ökonomische und der militärische 
Bereich in den Blick zu nehmen. 
Entsprechend dem Wortlaut der 
voran zitierten Schlüsseldokumen
te zur chinesischen Afrikapolitik 
ergeben sich Möglichkeiten einer 
deutschchinesischen Kooperation 
mit dem Ziel der Reduzierung von 
(zwischenstaatlichen) Konflikten 
sowie in der Bekämpfung von Ter

120 Diese werden wie folgt überschrie
ben: (1) Enhancing political mutual 
trust, (2) Deepening cooperation in 
international affairs, (3) Deepening 
economic and trade cooperation, (4) 
Strengthening development coope
ration between China and Africa, (5) 
Deepening and expanding cultural 
and peopletopeople exchanges, 
(6) Promoting peace and security in 
Africa, (7) Strengthening exchanges 
and cooperation in consular, im
migration, judicial and police areas. 
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rorismus. Weiterhin betonen sowohl 
Deutschland als auch China die Be
deutung multilateraler Organisatio
nen und Foren. Insofern ergibt sich 
für die Bundesrepublik die Möglich
keit, sowohl die VN als auch die AU 
gemeinsam mit der Volksrepublik 
zu stärken. Hierbei darf indes nicht 
außer Acht gelassen werden, dass 
das deutsche und das chinesische 
Verständnis von Multilateralismus 
nicht deckungsgleich sind. Die ge
meinsame Stärkung der AU ist ein 
möglicher Weg, die afrikanische Sei
te zur selbständigen Lösung von He
rausforderungen und Problemen zu 
befähigen. 

Ein gemeinsames Interesse ha
ben Deutschland und China auch 
hinsichtlich einer positiven öko
nomischen Entwicklung auf dem 
afrikanischen Kontinent. Aus chi
nesischer Perspektive leistet eine 
positive wirtschaftliche Entwicklung 
Afrikas einen wesentlichen Beitrag, 
um die afrikanischen Staaten als 
Nachfrager chinesischer Produkte 
zu etablieren. Dadurch würde ein 
prosperierendes Afrika ein wesent
licher Treiber eines kontinuierli
chen ökonomischen Wachstums in 
China und damit mittelbar ein sta
bilisierender Faktor für das eigene 
politische System sein. Für Deutsch
land bietet ein ökonomisch prospe
rierendes Afrika ebenfalls Vortei
le. Mittelfristig besteht erstens die 
Möglichkeit, auch deutsche Produk
te umfangreicher zu exportieren. 
Zweitens mindert ökonomisches 
Wachstum Armut und kann daher 

die aus ökonomischer Perspektivlo
sigkeit gespeiste irreguläre und un
kontrollierte Migration nach Europa 
und Deutschland reduzieren. 

Deutsche und chinesische In
teressen divergieren mit Blick auf 
Rohstoffe. Der chinesische Ansatz, 
exklusive, womöglich monopolarti
ge Zugänge zu Rohstoffen zu sichern, 
steht im Kontrast zum deutschen 
Interesse der Sicherheit in der Roh
stoffversorgung. Zwar besteht nur in 
einzelnen Fällen direkte Konkurrenz 
um den Zugang zu Rohstoffen. Eine 
Verknappung derselben, daraus re
sultierend steigende Preise oder gar 
eine generelle nichtVerfügbarkeit 
von Rohstoffen für andere als chine
sische Firmen hätte indes (erhebli
che) negative Auswirkungen auf die 
deutsche Wirtschaft und mithin die 
ökonomische Prosperität Deutsch
lands. 

Schließlich offenbaren sich im 
politischen Bereich große Unter
schiede und Gegensätze. Während 
Deutschland einen Übergang zu li
beralen Demokratien für generell 
erstrebenswert erachtet, verfolgt 
China eine Politik der Nichteinmi
schung und ist diesbezüglich zurück
haltend. So wie China für sich die An
erkennung des EinChinaPrinzips 
reklamiert, billigt es seinen Part
nern in Afrika und andernorts die 
Nichteinmischung in innere Ange
legenheiten zu. Diese grundsätzlich 
unterschiedliche Grundhaltung und 
Werteorientierung wird mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zu unterschied
lichen Auffassungen darüber füh
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ren, ob – und wenn ja: in welchem 
Umfang – durch externe Einflüsse 
autokratische Regierungen dazu er
muntert werden können, ihre Staa
ten zu öffnen, die Gesellschaften zu 
liberalisieren und insbesondere den 
universellen Menschenrechten als 
Grundlage von Entwicklung Geltung 
einzuräumen. Hier ist es unwahr
scheinlich, dass die chinesische Sei
te die deutsche Position übernimmt 
oder Deutschland sich der chinesi
schen Sichtweise annähert. 

1.2.7 Andere Akteure
Neben den als in besonders hohem 
Maße einflussreich identifizierten 
Akteuren haben zahlreiche weitere 
Staaten ein (zum Teil miteinander 
rivalisierendes) Interesse daran, 
den afrikanischen Kontinent als 
außenpolitischen und wirtschaft
lichen Gestaltungsraum zu nutzen 
und entsprechende Beziehungen zu 
pflegen. In diesem Teilkapitel wer
den vier Nationen aufgeführt, deren 
Beweggründe für ihr Engagement 
dargestellt und der Charakter sowie 
die Auswirkungen ihres Handelns 
untersucht. Begünstigt wird das En
gagement der vier Staaten vor allem 
dadurch, dass sich die USA als au
ßenpolitischer Akteur sukzessiv vom 
afrikanischen Kontinent zurückzie
hen.

Königreich Saudi-Arabien (KSA): Am 
Horn von Afrika verfolgt KSA insbe
sondere durch seine diplomatischen 
Repräsentanzen das Ziel, die Peri
pherie der arabischen Halbinsel in

klusive des afrikanischen Festlandes 
zu befrieden und seinen Einfluss jen
seitig des Roten Meeres zu stärken. 
In Konkurrenz steht KSA dabei mit 
dem Iran, der Türkei sowie Katar. Als 
weitere Ziele lassen sich die Siche
rung von Handelswegen, der Kampf 
gegen Piraterie und Terrorismus 
sowie die Stärkung des Wirtschafts
raumes u.  a. des Sudans und Somali
as identifizieren. 

Ferner ist eine missionieren
de Strahlwirkung in die Islamische 
Welt zu erkennen, die auf die (meist 
mehrheitlich) sunnitischen Bevöl
kerungsgruppen abzielt, um diese 
religiösideologisch mit dem Ziel 
wechselseitiger politischer Loyali
tät an sich zu binden. Für das seit 
2015 erheblich gewachsene Engage
ment vom KSA steht beispielhaft der 
Stützpunkt von Djibouti und dessen 
geostrategisch vorteilhafte Nutzung 
zum Einflussvorteil gegenüber dem 
Iran und zur Sicherung eigener Han
delswege. Militärische Ausbildungs
hilfe für die Anrainerstaaten so
wie der Aufkauf von Agrarland sind 
weitere Maßnahmen der zum Teil 
direkten politischen Beeinflussung 
innerhalb der Interessenssphäre 
und zur Sicherung der eigenen Vor
machtstellung bei gleichzeitigem 
Risiko, mit dem Iran in einen militä
rischen Konflikt zu geraten.

Iran: Beim Iran wird eine besondere 
Diskrepanz zwischen verkündeten 
strategischen Zielen und Interes
sen sowie dem tatsächlichen Han
deln hinsichtlich seiner Afrikapoli
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tik deutlich. Offiziell an Frieden und 
Sicherheit und dem Kampf gegen 
Piraterie und dem Ausbau an diplo
matischen Beziehungen zu den Staa
ten am Horn von Afrika interessiert, 
sichert sich der Iran den Zugang zum 
Roten Meer und bringt sich geostra
tegisch in eine konfrontative Positi
on zu Israel und SaudiArabien. Dabei 
präsentiert er sich als unabhängiger, 
entwickelter Akteur und will als re
gionale Großmacht wahrgenommen 
werden.

Ziel des Iran ist es, Uranvor
kommen zu sichern, Absatzmärkte 
für Öl zu schaffen und mithilfe der 
Unterstützung terroristischer (zu
meist schiitischer) Gruppierungen 
destabilisierend auf die Region zu 
wirken. Dies soll das Engagement 
von KSA und den Vereinigten Ara
bischen Emiraten konterkarieren. 
Im Sudan ist der Iran beim Aufbau 
der Rüstungsindustrie beteiligt und 
sichert sich mit der Förderung von 
Transitrouten für Waffen und Dro
gen zusätzliche Einnahmequellen. 
Bei seiner militärischen Einfluss
nahme setzt der Iran auf Stellver
treter und ist mit eigenem Personal 
nicht präsent, profitiert jedoch vom 
Aufbau islamischer Kulturzentren 
und von der Zustimmung von Tei
len der muslimischen Bevölkerung 
insbesondere in Eritrea, im Sudan 
und in Somalia. Die religiösen Ein
richtungen dienen zudem als Rekru
tierungsstätten für terroristische 
Organisationen, auf deren Handeln 
Iran Einfluss ausübt.

Türkei: Insbesondere nach dem im 
Jahr 2005 ausgerufenen Year of Af-
rica hat die Türkei ihren Einfluss 
auf dem afrikanischen Kontinent in 
Form der Stärkung von bilateralen 
Beziehungen ausgebaut. Weitere 
Veranstaltungen wie der Turkey-Af-
rica Cooperation Summit (2008) 
und der Africa-Turkey Partnership 
Summit (2014) sind Ausdruck die
ser außenpolitischen Fokussetzung, 
die sich auch als betonter Aspekt in 
der türkischen G20Präsidentschaft 
(2014) manifestierte. Innerhalb der 
letzten zehn Jahre hat die Türkei die 
Zahl ihrer Botschaften auf dem afri
kanischen Kontinent von zwölf auf 
40 vergrößert und seine Handelsbe
ziehungen ausgeweitet. Vier Fünftel 
der Entwicklungshilfe auf dem afri
kanischen Kontinent konzentriert 
sich auf Somalia. Jedoch ist die Tür
kei nicht nur im Westen, sondern 
auch im Osten und im Süden des 
afrikanischen Kontinents engagiert 
und an einer engen Kooperation 
mit der AU und regionalen afrikani
schen Organisationen interessiert. 
In Konkurrenz steht die Türkei am 
Horn von Afrika insbesondere mit 
KSA und den Vereinigten Arabischen 
Emiraten.

Vereinigte Arabische Emirate (VAE): 
Die VAE haben ein vitales Interesse 
daran, zu einer funktionierenden 
Sicherheitsarchitektur Afrikas bei
zutragen. Als erklärte Konkurrenten 
der VAE gelten Katar, der Iran, aber 
auch die Türkei bei dem Unterneh
men, den mittelöstlichen Raum des 
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Kontinents zu stabilisieren. Als Emp
fänger der Hilfsmaßnahmen der VAE 
zählen nicht nur staatliche Akteure 
wie beispielsweise Ägypten, sondern 
auch nichtstaatliche Akteure auf li
byschem und somalischem Territo
rium. Ziel ist im Schwerpunkt die Fo
kussierung auf den Raum Nordafrika 
sowie des Horns. Eine Zusammenar
beit mit der AU ist seit der jüngsten 
Vergangenheit auch für die VAE ein 
erstrebenswertes Ziel. Wie das KSA 
ebenfalls missionierend, setzen 
die VAE auf die Förderung von Mo
scheen und islamischer Bildungs
einrichtungen unter anderem auch 
mit dem Ziel, westlichen Einfluss 
und den der Muslimbruderschaft zu
rückzudrängen. Insofern setzen die 
VAE auf einen sozial konservativen, 
zudem aber säkularen Islam.

1.3  Der Blick in die Zukunft –
Afrika im Jahr 2050

Die bisherigen Ausführungen wa
ren stark auf Deutschland und seine 
Strategie gegenüber dem afrikani
schen Kontinent im Hier und Jetzt 
fokussiert. Nunmehr ist der Blick 
mit folgender Fragestellung zu wei
ten: Welche Entwicklungen werden 
den afrikanischen Kontinent bis 
in das Jahr 2050 prägen und ver
ändern? Die Beantwortung dieser 
Frage ist zentral, um abschließend 
Handlungsempfehlungen formulie
ren zu können. Dadurch, dass eine 
mögliche Zukunft dargestellt wird, 
kann bewertet werden, welche As
pekte im Sinne der deutschen In

teressen als förderungswürdig zu 
sehen sind bzw. wo negativen Ent
wicklungen entgegengewirkt wer
den muss. Diese Art der Betrachtung 
zeigt Lücken im außen und sicher
heitspolitischen Umgang mit dem 
Kontinent auf und erlaubt in einem 
zweiten Schritt eine Bewertung der 
bereits implementierten Missionen 
und Projekte.121

Trotz aller Schwierigkeiten der 
Zukunftsvorhersage122 bleibt die Be
schäftigung mit dieser eine wesent
liche Aufgabe. Für die Ausrichtung 
im PolicyBereich und damit für Auf
stellung und Ausrüstung der Werk
zeuge der nationalen Krisenvorsorge 
ist sie von entscheidender Bedeu
tung. Die genannten Überlegungen 

121 Wenn in 2050 beispielsweise nicht 
mit einem Rückgang von Aktivitäten 
von sog. Violent Extremist Organisa
tions zu rechnen ist, aber verschie
dene Maßnahmen zur Eindämmung 
ergriffen wurden, so zeigt dies feh
lende Wirksamkeit auf. Die Maßnah
men müssten dann überprüft und 
entweder so verändert werden, dass 
höhere Erfolgschancen zu erwarten 
sind, oder zu Gunsten eines anderen 
Ansatzes eingestellt werden.

122 Die Probleme der Vorhersage zu
künftiger Ereignisse sind offenbar. 
Die Zukunft kann nicht gewusst 
werden. Ihre Vorhersage ist eine 
auf Wahrscheinlichkeiten und Er
fahrungen beruhende Weiterent
wicklung des IstZustandes. Gege
benenfalls wird diese absichtlich so 
gesteuert, dass unwahrscheinliche 
Ergebnisse zu einem Worst oder 
BestCaseSzenario führen, um da
ran bestimmte Defizite deutlich zu 
machen. Hier soll es jedoch nur um 
Trends gehen.  
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werden in den nächsten Kapiteln 
angestellt werden. Der nachfolgende 
Abschnitt dieses Kapitels beschreibt 
zunächst die globalen sicherheitspo
litischen Rahmenbedingungen der 
Betrachtung des Jahres 2050. Dieser 
verdeutlicht damit auch die weltwei
ten Zusammenhänge, in denen deut
sche Politik voraussichtlich statt
finden wird. Im Anschluss wird der 
Fokus auf Afrika als Kontinent ge
legt. Hier werden zusammenfassend 
die den Kontinent prägenden großen 
Linien und ihre Auswirkungen be
schrieben. Die regionale Bewertung 
erfolgt im folgenden Kapitel. Somit 
wird zunächst das Ganze vor den 
Teilen dargestellt. Dass allgemeine 
Trends vorweg gestellt werden, ist 
der Logik des Dokuments geschuldet 
und keinem Zwang unterlegen; es er
leichtert aber wesentlich den Zugang 
zur Thematik. Indem die grundsätz
lich zu erwartenden Veränderungen 
vorangestellt werden, können in den 
regionalen Kapiteln Schwerpunkte 
gebildet werden. Wo auf bestimm
te Trends nicht eingegangen wird, 
heißt dies nicht zwingend, dass die
se nicht vorhanden sind. Sie wurden 
lediglich in der Bewertung als nicht 
signifikant für die Aufgabenstellung 
erkannt und daher begründet weg
gelassen. 

Der hier gewählte Ansatz123 be
schränkt sich auf eine Trendana
lyse und ist makro sowie langzeit
orientiert. Dies schließt nuancierte 
Betrachtungen aus. Der Ansatz bie

123 Vgl. Cilliers et al. 2011: xvi.

tet aber die Chance eines Blicks auf 
regionale und globale Interdepen
denzen, die durchaus Auswirkungen 
auf der Mikroebene aufnimmt, ohne 
sie explizit zu thematisieren. Glei
ches gilt für die Vorhersage diskre
ter Ereignisse. Generell scheint die 
Vorhersage der Zukunft unmöglich, 
weswegen hier versucht wird, eine 
informierte Verlängerung existen
ter Trends und der innewohnenden 
Dynamiken bis in das Jahr 2050 vor
zunehmen. Hieraus werden dann 
Implikationen für den sicherheits
politischen Bereich abgeleitet.

Die sogenannten „Megatrends“, 
wie sie beispielsweise vom Zukunfts
institut124 beschrieben werden, sind 
in unterschiedlichen Abstufungen 
für den afrikanischen Kontinent 
ebenso gültig wie für Europa. Ein 
Grundverständnis derselben wird 
hier vorausgesetzt und daher nicht 
dezidiert beschrieben. Für die syste
matische Darstellung in diesem Werk 
wurden diese nicht betrachtet, son
dern ebenfalls auf die PMESII+CKa
tegorisierung125 zurückgegriffen.126

124 Wissenskultur, Urbanisierung, 
NeoÖkologie, Konnektivität, Indi
vidualisierung, Globalisierung, Ge
sundheit, New Work, Gender Shift, 
Silver Society, Mobilität und Sicher
heit. Vgl. zukunftsInstitut.de, Megat
rends: https://www.zukunftsinstitut.
de/dossier/megatrends/, zuletzt auf
gerufen am 15.04.2019.

125 Political, Military, Economic, Social, 
Infrastructure, Information, um den 
Aspekt C (Climate) ergänzt..

126 Die Darstellung ist im Wesentlichen 
eine Zusammenfassung der Arbeits

https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrends/
https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrends/
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Die Welt der Zukunftsbetrach
tung ist zwar vielschichtig,127 um je
doch die Kohärenz des Zukunftsbil
des zu erhalten, sollte es vermieden 
werden, verschiedene Ausarbeitun
gen128 ineinander zufügen.129 Es war 

ergebnisse des Development, Con
cepts and Doctrine Centre (DCDC) 
des Verteidigungsministeriums 
(MoD) des Vereinigten Königreichs 
von Großbritannien und Nordirland 
(UK), welche im Regional Survey – 
Africa out to 2045 niedergeschrieben 
wurden. DCDC: Strategic Trends Pro
gramme. Regional Survey – Africa 
out to 2045, 2016. Die Ablage um fünf 
Jahre (2045 vs. 2050) wurde als nicht 
signifikant bewertet. Die Vorteile ei
nes durch Experten erstellten, rela
tiv neuen Dokuments als Grundlage 
für eine Beschreibung der Zukunft, 
überwiegen.  

127 Vgl. NATO 2017; BelloSchünemann 
et al. 2017; National Security Council, 
Global Trends. Paradox of Progress: 
https://www.dni.gov/index.php/glo
baltrendshome, zuletzt aufgerufen 
am 08.01.202. Vgl. auch die Websi
te von Foresight For Development: 
http://foresightfordevelopment.org/, 
zuletzt aufgerufen am 08.01.2020 
und das African Futures Project des 
Frederick S. Pardee Center for In
ternational Futures: https://pardee.
du.edu/africanfutures, zuletzt auf
gerufen am 08.01.2020.

128 Bei diesem Vorgehen würde die Ge
fahr bestehen, dass gewünschte 
Ergebnisse durch die Einführung 
nichtkontextualisierter Passagen 
erreicht werden sollen. Zusätzlich 
muss angemerkt werden, dass die 
unterschiedlichen Publikationen 
mitunter auf verschiedene ihrer Vor
gänger für Teilaspekte verweisen.

129 Bei der Beschäftigung mit dem The
ma kann dabei nicht ausgeschlossen 

daher naheliegend, sich auf die Ex
pertise des Development, Concepts 
and Doctrine Centre (DCDC) des Ver
teidigungsministeriums (Ministry of 
Defence, MoD) abzustützen, welches 
sich intensiv mit Afrika auseinan
dergesetzt hat.

1.3.1 Rahmenbedingungen
Die Welt befindet sich am Scheide
weg. Die unipolare Stellung der USA 
wird insbesondere durch China an
gefochten. Dies könnte zur Entste
hung einer multipolaren Ordnung 
führen. Diesen Entwicklungen so
wie anderen Problemfeldern der 
internationalen Politik wird derzeit 
verstärkt mit unilateralem Agieren 
begegnet. Dies könnte das auf Ko
operation ausgerichtete, multilate
rale System langfristig außer Kraft 
setzen. 

Das DCDC sieht die Welt im Be
reich des Sicherheitssektors in einem 
ZweiAchsenSystem zwischen den 
Polen starke Staaten und Machtdif
fusion sowie Kooperation und Wett
bewerb.130 Daraus ergeben sich vier 
Entwicklungsmöglichkeiten: starke 
Staaten, die kooperieren (Multila
teralismus), starke Staaten, die im 
Wettbewerb stehen (Multipolarität), 
schwache Staaten, die kooperieren 
(AkteursNetzwerk) und schwache 
Staaten, die im Wettbewerb stehen 

werden, dass andere Dokumente den 
Text über die Inhalte des DCDC hin
aus in der Interpretation informie
ren. 

130 DCDC 2018: 146.

https://www.dni.gov/index.php/global-trends-home
https://www.dni.gov/index.php/global-trends-home
http://foresightfordevelopment.org/
https://pardee.du.edu/african-futures
https://pardee.du.edu/african-futures
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(Fragmentierung). Jede dieser denk
baren Welten führt im Bereich von 
Konfliktbewältigung und Sicherheit 
zu anderen Ableitungen und Gefah
ren und bedarf damit auch anderer 
Mittel der Bewältigung.  

Mögliche Implikationen eines 
veränderten sicherheitspolitischen 
Umfeldes sind beispielsweise:

 – Eine an Komplexität gewinnen
de Welt benötigt einen ausdif
ferenzierten Vernetzten Ansatz 
(auch Spezialisten auf regiona
ler oder lokaler Ebene, jeweils 
für bestimmte Aspekte), um Kri
sen und Konflikten gerecht wer
den zu können.

 – Eine Veränderung der Kriegs
führung („commercial ofthe
shelf“ vs. „governmentfunded 
developments“), also relativ 
günstige gegen sehr teure hoch 
technisierte  Systeme, deutet 
möglicherweise auf sich ver
ändernde Notwendigkeiten im 
Hinblick auf Ausbildungs und 
Ausstattungsinitiativen. Dies ist 
davon abhängig, wer mit wel
chem Material ausgestattet und 
wie er ausgebildet werden muss, 
um gegen den – möglicherweise 
auf der anderen Seite des Spek
trums befindlichen – Gegner zu 
bestehen.

 – Akteure des Sicherheitssektors 
müssen im Sinne des erweiter
ten Sicherheitsbegriffs131 mitun
ter neu gedacht werden. Neue 
Bedrohungslagen etwa durch 

131 Vgl. Lange 2006.

die systematische, aber legale 
Vernichtung von allgemeinen 
Gütern (z. B. Regenwald) oder 
durch private Firmen bedürfen 
möglicherweise adaptierten 
Bündnissen und/oder Partner
schaften.

 – Die steigende Vernetzung er
möglicht das Schaffen von Unsi
cherheit außerhalb der Grenzen 
eines Staates, ohne vor Ort sein 
zu müssen. Dabei könnten bspw. 
rechtliche Lücken ausgenutzt 
werden, was zu weiteren inter
nationalen Verwerfungen füh
ren könnte. Die Eindämmung 
transnationaler Kriminalität 
und gewalttätigem Extremis
mus bedarf steigender interna
tionaler Kooperation und einen 
international koordinierten Ver
netzten Ansatz (Bsp.: Kampf ge
gen Boko Haram).

Die Entwicklung im Bereich des Um
gangs der Staaten untereinander 
und die Verfasstheit der dafür vor
handenen Institutionen werden für 
die Möglichkeiten in der Außen und 
Sicherheitspolitik – auch auf dem 
afrikanischen Kontinent – maßgeb
lich sein.

Für diese Betrachtung wird – im 
Sinne der zugrunde liegenden Me
thode – von einer Perpetuierung 
des sicherheitspolitischen Zustan
des des Jahres 2020 ausgegangen. 
Die Einbindung Deutschlands in VN, 
NATO und EU besteht unverändert. 
Dies bedeutet eine künstliche Kon
servierung des deutschen Status quo 
und damit eine unangepasste Über
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nahme aller Interessen und Strate
gien, also Ziele, Mittel und Wege, in 
das Jahr 2050. So wird es möglich, zu 
überprüfen, ob diese für zukünftige 
Probleme geeignet sind oder wie sie 
gegebenenfalls zu verändern wären.

1.3.2 Afrika in Trends
Der afrikanische Kontinent ist eth
nischkulturell sowie klimatisch 
divers. In den 54 Staaten Afrikas 
werden über 2.000 Sprachen ge
sprochen. Flächenstaaten, wie etwa 
Nigeria, vereinen nicht nur man
nigfache Ethnien, die unterschied
lichen Glaubens sind, diverse kul
turelle Vorstellungen haben (bspw. 
sesshaft und nomadisch), sondern 
auch unterschiedlich am Wohlstand 
partizipieren, auch weil sie in diver
gierenden Klimazonen (Steppe und 
Tropischer Regenwald) beheimatet 
sind. Erweitert wird dies durch un
terschiedliche Ausgangspunkte in 
der Ausprägung von Staatlichkeit, 
die wesentlich aus der Historie jedes 
Staates, d. h. zuvorderst seiner Ko
lonial inklusive der Autonomiege
schichte, aber auch der Blockzuge
hörigkeit im Kalten Krieg abzuleiten 
sind. Ebenso sind variierende wirt
schaftliche Grundlagen vorhanden. 
Grundsätzlich lässt sich von einer 
divergierenden Viabilität der Natio
nen sprechen, die auf einer Vielzahl 
von Faktoren beruht.

Es kommt daher darauf an, die
se Diversität nicht nur zur Kenntnis 
nehmen, sondern entsprechende 
Regionen zu kategorisieren, um Ent
wicklungen regional mit einiger Ge

nauigkeit vorhersagen zu können. 
Nun stehen diese Regionen – und 
damit schließt sich der Kreis – nicht 
isoliert, sondern sind Teil eines Gan
zen und damit im Wechselspiel. Für 
die folgenden Trends – sowie dieses 
Werk in seiner Gesamtheit – be
deutet dies, dass das Gesamte nicht 
ohne seine Teile, die Teile nicht ohne 
das Gesamte gedacht werden soll
ten. 

Der afrikanische Kontinent wird 
weiterhin durch Mannigfaltigkeit ge
prägt sein. Heterogene ökonomische 
Voraussetzungen und kulturelle Un
terschiede werden bestimmend blei
ben. Die Bevölkerung wird anwach
sen und bis 2050 voraussichtlich 2,5 
Mrd. Menschen umfassen. Starkes 
Bevölkerungswachstum, bedingt 
durch hohe Geburtenraten, sinkende 
Kindersterblichkeit und wachsende 
Lebenserwartung, wird Regierungen 
zunehmend unter Druck setzen. Eine 
junge Arbeiterschaft gepaart mit 
steigender Gleichberechtigung der 
Geschlechter,132 guter Ausbildung133 
und Perspektiven im eigenen Land, 
wird eine Chance für die regionale 
Wirtschaft sein. Zu erwarten ist eine 
Vergrößerung der Population an Or
ten, die durch eine große Bevölke

132 Vgl. ebd.: 29 f.
133 Ein höherer Anteil der Bevölkerung 

wird Zugang zu einer grundsätzli
chen schulischen Ausbildung haben. 
Es ist damit zu rechnen, dass da
durch ebenfalls Verbesserungen im 
sekundär und tertiär Bereich folgen 
werden. Das Geschlecht wird immer 
weniger von Relevanz für den Zugang 
zu Bildung werden (vgl. ebd.: 37 f.).



54 – Grundlagen

rung bereits unter Druck stehen. Der 
höhere Bedarf an Nahrungsmitteln 
und Wasser gepaart mit Armut und 
Ungleichheit erhöhen das Potenzial 
gewaltsamer Auseinandersetzun
gen.134 Der Migrationsdruck, welcher 
durch fehlende Chancen und Per
spektiven für junge Arbeitnehmer, 
umweltbedingt oder durch Konflikte 
entsteht, erhöht die Gefahr regiona
ler und globaler (gewalttätiger) Aus
einandersetzungen.

Migration – besonders über wei
tere Strecken beispielsweise nach 
Europa – ist kostenintensiv und 
wahrscheinlich vornehmlich im Be
reich der Mittelschicht zu erwarten 
(Stichwort: „Brain Drain“).135 Hier 
besteht die Gefahr verstärkter ille
galer Migration, wobei eine techno
logische Aufrüstung auf beiden Sei
ten (Menschenschmuggler: Hacking 
und Aufklärung, Sicherheitskräfte: 
Aufklärung und Überwachung) zu 
erwarten ist. Weiterhin wird sehr 
wahrscheinlich eine Gesetzgebung 
implementiert sein, welche den Si
cherheitsbehörden und der Straf
verfolgung das Vorgehen erleichtern 
wird.136

Städte werden bedingt durch das 
Bevölkerungswachstum ebenfalls 
weiter und vornehmlich unkont
rolliert wachsen. Ohne dass die in
frastrukturellen Voraussetzungen 
– z. B. Kanalisation, Schulen, Verwal
tung – vorher geschaffen werden, 

134 Vgl. ebd.: 15.
135 Vgl. ebd.: 15 f.
136 Vgl. ebd.: 91.

ergeben sich Folgeprobleme: städti
sche Armut steigt, Verbreitung von 
Epidemien nimmt zu,137 Kriminalität 
(bis hin zur Aufstandsbewegung) 
wird sich erhöhen.138 Die Technisie
rung und Digitalisierung bietet hier 
eine Chance. Zwar wird sie eine Ver
besserung der Infrastruktur benöti
gen (Stromtrassen), gleichzeitig hat 
diese aber das Potenzial eine Verbes
serung urbaner Prozesse (Straßen
verkehr, öffentlicher Personennah
verkehr) zu erzielen.

Die Digitalisierung wird alle Le
bensbereiche betreffen. Ein wesent
licher Bereich ist dabei der Zugang 
zum Internet. Es wird prognostiziert, 
dass nahezu alle Bewohner Afrikas 
bis 2050 Zugang zum Internet haben 
werden. Dies könnte positive Effekte 
in den Bereichen der Regierungsfüh
rung und Wirtschaft haben.

Die Wirtschaftsentwicklung auf 
dem afrikanischen Kontinent ver
läuft grundsätzlich positiv. Seit dem 
Jahr 2000 hat sich die Wirtschaft 
verdoppelt. Es wird davon ausge
gangen, dass sich die Entwicklung 
der wirtschaftlichen Prosperität ins
gesamt fortsetzt und sich das Brut
toinlandsprodukt bis 2050 vervier
fachen wird.139 Die Digitalisierung 
wirkt sich dabei positiv auf die ge
genseitige Vernetzung, die Bildung140 
und neue Märkte (ECommerce) aus. 
Wirtschaftlich vorteilhaft, aber si

137 Vgl. ebd.: 34.
138 Vgl. ebd.: 25.
139 Vgl. ebd.: 7.
140 Vgl. ebd.: 39 f.
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cherheitspolitisch fragwürdig, wird 
die vertiefte Partnerschaft einiger 
Staaten mit China, aber auch mit 
Russland sein. Generell wird sich 
die wirtschaftliche Integration wei
ter fortsetzen. Mehr Staaten werden 
sich auf dem afrikanischen Konti
nent engagieren. Neben den klas
sischen Kolonialmächten – Groß
britannien, Frankreich, Vereinigte 
Staaten, China und Russland – drän
gen weitere Staaten in Afrika vor, da
runter Indien, Brasilien, die Türkei, 
die Vereinigten Arabischen Emirate 
und Katar.141 

Steigende Staatseinnahmen 
könnten zu positiven Effekten im 
Bereich der Regierungsführung füh
ren.142 Regional kann diese Entwick
lung sehr unterschiedlich verlaufen, 
was vielfältige Ursachen hat (Klima
wandel, Demographie, Infrastruktur, 
usw.). Der gesamtgesellschaftliche 
Reichtum wird jedoch nicht gleich
mäßig verteilt sein. Im Ergebnis 
steigt (in absoluten Zahlen) der An
teil der afrikanischen Bevölkerung, 
die in Armut lebt. Hauptproblem 
hierbei sind fehlende Arbeitsplätze. 
Der ertragreiche Handel mit Roh
stoffen beruht auf einer zu gerin
gen Arbeiterschaft im Verhältnis zur 
steigenden Bevölkerung. Diversifi
zierung der Wirtschaft wird dem
nach eine Hauptaufgabe bleiben.

Die Urbanisierung kann auf
grund der Aggregation vieler Bevöl
kerungsgruppen auf relativ kleinem 

141 Vgl. ebd.: 101.
142 Vgl. ebd.: xiii f.

Raum eine Vermischung bewirken 
und damit zu einer Veränderung von 
ethnischreligiösen zu problemori
entierten Wählergruppen führen. 
Dies würde Politikern den einfachen 
Zugang durch bspw. ethnische Zu
gehörigkeit erschweren und krea
tive Lösungen für akute Probleme 
fordern und fördern.143 Die Beiträge 
religiöser Gruppierungen als sozi
ale Kraft bleiben aber bedeutend; 
hervorzuheben sind hier jene zur 
Bildung, Sozialhilfe und zur Gesund
heitsversorgung. Problematisch 
bleiben radikalisierende Schulen, 
welche die Kinder und Jugendlichen 
besuchen müssen, weil es keine Al
ternativen gibt oder weil die Eltern 
im Gegenzug bestimmte Vortei
le genießen dürfen.144 Die Religion 
bleibt Abgrenzungs und Identifi
kationsmittel und mithin relevant. 
Insgesamt ist zu erwarten, dass bei 
einer Zunahme von Verteilungsun
gerechtigkeiten die Toleranz gegen
über anderen Religionen abnehmen 
wird.145 Islamistische Gruppierungen 
werden afrikaweit, insbesondere 
aber auf der Achse MaliNigerNi
geriaTschad, ein destabilisierender 
Faktor bleiben.146

Eine – wenn auch langsam und 
vor allem in Zahlen wachsende – 
Mittelschicht wird wahrscheinlich 
höhere politische Standards (Re
chenschaft, Repräsentierung) ein

143 Vgl. ebd.: 26.
144 Vgl. ebd.: 86 f.
145 Vgl. ebd.: 83 f.
146 Vgl. ebd.: xx f.
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fordern; obwohl in Einzelfällen auch 
eine Zementierung des Status quo 
zum Vorteil (Stabilität und Wohl
stand) der Mittelschicht denkbar 
ist.147 Angesichts der fortbestehend 
ungleichen Partizipation am wirt
schaftlichen Wachstum können sich 
bestehende Konflikte (Zentrum vs. 
Peripherie, ethnische Gegensätze 
etc.) perpetuieren und verschärfen; 
Proteste bis hin zu bewaffneter Ge
walt können die Folge sein. Zugleich 
birgt die ohnehin hohe Armutsquote 
(vor allem zusammen mit extremen 
Wetterentwicklungen und Monokul
turen) die Gefahr von Hungerkatas
trophen.

Es ist aber schwer zu prognos
tizieren, ob sich die Mittelklasse 
prozentual signifikant vergrößern 
wird. Zwar kann von einer leichten 
Erhöhung der Anzahl von Menschen 
ausgegangen werden, die zur Mittel
klasse gehören werden. Der Über
gang aus der sog. „floating class“ 
zur Mittelklasse wird jedoch Vielen 
schwer fallen. Die Bevölkerung in 
der „floating class“ wird zwar über 
frei verfügbares, d. h. nicht für Le
bensmittel oder Wohnen verplantes 
Einkommen verfügen, aber negative 
ökonomische Effekte dennoch kaum 
abfedern können.148

Die Energieversorgung wird sich 
verbessern; dabei besteht die Mög
lichkeit eines Innovationssprungs 
(„leapfrog“)149 direkt zu erneuerba

147 Vgl. ebd.: 44.
148 Vgl. ebd.: 43 f
149 Vgl. ebd.: 75

ren Energien. Besonderes Potenzial 
haben sowohl OffshoreWindanla
gen wie auch Solarenergie. Auf
grund des generellen Reichtums des 
Kontinents an fossilen Brennstoffen 
besteht die Möglichkeit, dass diese 
Art der Energieversorgung neben 
nuklearer Energiegewinnung bevor
zugt werden wird. Die Bereitstellung 
von Energie hat erhebliches Poten
zial für Wirtschaftswachstum, dies 
gilt insbesondere im Hinblick auf 
das energieintensive produzierende 
Gewerbe, welches von konstanter 
Energieversorgung abhängig ist.150

Der Klimawandel wird ein bestim
mendes Thema sein, welches den 
ganzen Kontinent in unterschiedli
cher Weise und in unterschiedlichen 
Ausmaßen betreffen wird. Betroffen 
sein werden die Nahrungsmittel
sicherheit, die Wasserversorgung, 
Migration und der Energiesektor.151 
Die Temperatur wird sich zwischen 
1 °C und 3 °C erhöhen, wobei die Regi
onen unterschiedlich betroffen sein 
werden.152 Es ist zu erwarten, dass 
der Klimawandel bestehende Prob
leme weiter verschärfen wird. Das 
RessourcenManagement wird im
mer wichtiger werden.153 Es ist mit 
mehr Konflikten zu rechnen; ebenso 
werden mehr Katastrophen sowie 
humanitäre Hilfeleistungen not
wendig sein. Durch Veränderungen 
in der Geographie (bspw. Austrock

150 Vgl. ebd.: 75–77.
151 Vgl. ebd.: 69.
152 Vgl. ebd.
153 Vgl. ebd.
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nung von Seen) kann es zu Grenzver
schiebungen und damit zwischen
staatlichen Konflikten kommen.

Die Anzahl zwischenstaatlicher 
Konflikte auf dem afrikanischen 
Kontinent hat sich verringert. Die
ser Trend wird sich zwar versteti
gen, das schließt neue internatio
nale bewaffnete Konflikte dennoch 
nicht aus. Damit reduzieren sich 
aber grundsätzlich die aus Konflik
ten resultierenden Sekundäreffekte. 
Somit entsteht für die afrikanischen 
Regierungen die Möglichkeit, die bis 
dato für die Austragung von Kon
flikten aufgewendeten Mittel in die 
ökonomische und gesellschaftliche 
Entwicklung zu investieren. Pers
pektivisch ergibt sich hierdurch die 
Option für Investitionen in verschie
denen Bereichen, insbesondere in 
Infrastruktur, Bildung und Gesund
heit. Problematisch bleiben Gewalt 
aus dem kriminellen Milieu und po
litische Gewalt insbesondere durch 
Terrorismus.154

Der allgemeine Grad der Profes
sionalisierung afrikanischer Streit 
und Sicherheitskräfte und damit 
einhergehend deren Fähigkeiten 
werden steigen. Das Militär wird 
zunehmend in der Lage sein, auch 
komplexe militärische Operationen 
durchzuführen.155 Dies wird intraaf

154 Vgl. ebd.: 108. Weitere Treiber: Un
gleichbehandlung und Ressourcen 
Konflikte, Regierungsführung und 
Übergaben der Regierungsverant
wortung, ethnische und religiöse 
Konflikte (vgl. ebd.: 110–112).

155 Vgl. ebd.: 113.

rikanische Friedensmissionen, ge
führt durch die AU oder unter regi
onaler Führung, erleichtern.156 Die 
Polizei wird besser auf ihren Auftrag 
vorbereitet und entsprechend aus
gerüstet sein, mit der Organisier
ten Kriminalität (OK) aber einen 
ebenfalls aufgerüsteten Gegner ha
ben, welcher durch das System der 
Korruption weiter gestärkt wird.157 
Söldner und andere Akteure wie 
Bürgerwehren und Selbstschutzor
ganisatoren werden aber weiterhin 
einen Platz in der Sicherheitsarchi
tektur Afrikas haben.158

Die Nahrungsmittelsicherheit ist 
nur regional ableitbar, grundsätz
lich sind aber Bodenreformen und 
Reformen in der Erzeugung von Le
bensmitteln notwendig. Dies wird 
nicht ohne Konflikte zu erreichen 
sein, eine Unterlassung würde aber 
schwerere und wahrscheinlich ge
walttätige Konflikte erzeugen. Die 
Landwirtschaft wird voraussichtlich 
auch in 2050 – zumindest auf ganz 
Afrika gesehen – der größte Beschäf
tigungssektor bleiben. Hier besteht 
die Möglichkeit großen wirtschaft
lichen Wachstums, wenn die not
wendigen Bodenreformen durch
geführt werden und dadurch die 
Effizienz steigt. Es sind erhebliche 
Widerstände zu erwarten. Weiterhin 
müssen Erzeuger, Verarbeiter und 

156 Es ist ebenfalls zu erwarten, dass das 
Engagement der Vereinten Nationen 
auf dem Kontinent weiterhin erhal
ten bleibt (vgl. ebd.: 113–115).

157 Vgl. ebd.: 92.
158 Vgl. ebd.
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Konsumenten besser infrastruktu
rell verbunden sowie tarifäre und 
nichttarifäre Handelshemmnisse 
insbesondere innerhalb des Konti
nents abgebaut werden, um weitere 
Potenziale freizusetzen.159 Die Balan
ce zwischen althergebrachten Ern
temethoden und der Notwendigkeit 
von Forschung an und Verbreitung 
von genmanipulierten und daher 
resistenteren sowie ertragreicheren 
Früchten und Getreiden wird eine 
Herausforderung darstellen. Insbe
sondere könnten zu strikte Einfüh
rungs und Zulassungsbestimmun
gen sowie zu schwach ausgeprägte 
Rechte am geistigen Eigentum not
wendige Entwicklungen behin
dern.160

Die Frequenz von extremen Wet
terereignissen wird sich erhöhen 
und Wasser sowie Nahrungsmit
telknappheit verschärfen. Wasser
knappheit, auch induziert durch 
eine sowohl zeitliche als auch men
genmäßige Veränderung des Re
gens, wird nicht nur die Nahrungs
mittelsicherheit bedrohen, sondern 
zur Verbreitung von Krankheiten 
beitragen und die Wirtschaft schä
digen.161 Die Küstenregionen wer
den häufiger von Fluten betroffen 
sein. Dies schränkt einerseits die 
Bewohnbarkeit der betroffenen Re
gionen ein und führt andererseits zu 

159 Vgl. ebd.: 79 f.
160 Vgl. ebd.: 67.
161 Vgl. ebd.: 71.

einer zunehmenden Versalzung der 
Böden.162

1.3.3 Fazit
Das Engagement der EU und der 
Bundesrepublik Deutschland wird 
anhalten. Dabei sind besonders die 
erhebliche strategische Bedeutung 
des afrikanischen Kontinents für 
die Sicherheit maritimer Handels
routen (Suezkanal und der Golf von 
Aden, der Seeweg um das Kap, Han
delsrouten vom und zum Golf von 
Guinea), die Versorgung mit Roh
stoffen, Edelmetallen und Seltenen 
Erden, der größer werdende Markt 
und jetzt schon große Bedeutung 
der afrikanischen Staaten in den 
VN hervorzuheben. Weiterhin be
stehen größer werdende Herausfor
derungen im Bereich der illegalen 
Migration, welche aufgrund der vor
herrschenden Probleme im Bereich 
(islamistischen) Terrorismus (Vio
lent Extremist Organisations, VEOs) 
und der damit verbunden Gefahren 
von Anschlägen in Europa hervor
gehoben werden muss. Eine Gefahr 
geht ebenfalls von Pandemien und 
Seuchen (Health and Security) aus, 
deren Erreger in Afrika beheimatet 
sind. Aufgrund fehlender bzw. man
gelhafter Warn und Behandlungs
methoden vor Ort können sich die
se ausbreiten und durch Reisende 
oder (illegal) Migrierende auch den 
Weg nach Europa finden. Weiterhin 
ist ein immer stärker werdender 
Einfluss externer Akteure auf dem 

162 Vgl. ebd.: 69 f.
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Kontinent sichtbar. Eine Heraus
forderung besteht insbesondere im 
Umgang mit China und Russland, 
welche die durch Fragilität entste
henden Vakua füllen.
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2.1 Region Sahel
2.1.1  Einleitung und  

methodisches Vorgehen
Innerhalb des vorliegenden Sam
melbandes wird die „Sahelregion“ 
durch die fünf Länder Mauretanien, 
Mali, Niger, Burkina Faso und den 
Tschad definiert. Die aufgrund der 
Vielzahl von Ethnien, Sprachen und 
Lebensweisen äußerst heterogene 
Region zählt zu einer der ärmsten1 
der Welt. Zudem ist sie durch unter
schiedliche Veränderungsprozesse 
geprägt, insbesondere im Hinblick 
auf die politischen Systeme der ein
zelnen Länder.

In den Fokus der Öffentlichkeit 
geriet die Region endgültig durch 
den beginnenden „Arabischen Früh
ling“ im Jahr 2011 und den Sturz 
Muammaral Gaddafis in Libyen. 
Diese Ereignisse haben sich direkt 
auf die Sahelregion ausgewirkt. Be
waffnete Kämpfer, die aus Libyen zu
rückkehrten, unterstützen in Nord
mali den Kampf der Tuareg um einen 
eigenen Staat Azawad.2 In der Folge 
konnte der drohende Kollaps Malis 
nur durch internationale Hilfe ab
gewendet werden. Seit 2013 hat sich 
die Sicherheitslage trotz zunehmen
den internationalen Engagements 
weiter verschlechtert. 

Zur Ableitung möglicher Ge
staltungsfelder in der Sahelregion, 
wurden o. g. Länder mit Hilfe des 
bewährten PMESIISchemas analy

1 Vgl. Development, Concepts and 
Doctrine Centre 2016: XVI.

2 Kolb 2013: 2

siert. Darüber hinaus wurde für jedes 
Land eine Conflict Map erstellt, um 
die Zusammenhänge zwischen den 
verschiedenen Akteuren zu veran
schaulichen. Mit Blick auf die zahl
reichen Interdependenzen zwischen 
den Ländern der Region und länder
übergreifenden Herausforderungen 
wurden die Themen „Terrorismus 
und Sicherheit“, „Gesellschaft und 
Gesundheit“, „Wirtschaft und Tech
nologie“ „Migration“ und „Deutsche 
Kräftebindung und Fähigkeitsprofil“ 
analysiert. Dabei stellte sich heraus, 
dass folgende Einflussfaktoren von 
besonderer Relevanz sind:

 – Geografie und klimatische Be
dingungen

 – Schlechte Regierungsführung
 – Migration
 – Violent Extremist Organisations 

(VEOs)3

 – Fragile Staatlichkeit

3 Für den Begriff „Violent Extremist 
Organisations“ (VEOs) gibt es in der 
Literatur keine einheitliche Defini
tion. Eine Annäherung gelingt meist 
über die Eingrenzung der beiden 
Worte ‚gewalttätiger Extremismus‘. 
Demnach wird Gewalt genutzt, um 
politische, religiöse, soziale oder 
ökonomische Effekte zu erzielen. 
Physische Gewalt wird durch Grup
pen angewendet, deren Glaube und 
ideologische Überzeugung sich au
ßerhalb der von der Mehrheit ver
tretenen befinden. Folglich wird der 
Begriff VEO als ein Sammelbegriff 
für gewalttätige, nichtstaatliche 
Akteure und Organisationen ver
wendet. Er schließt Terror, insur
gency und civil unrest durch djiha
distische und nichtdjihadistische 
Gruppierungen ein, vgl. dazu Davis  
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Neben der Literaturauswertung 
stützt sich die Analyse auf zahlrei
che Gespräche mit nationalen und 
internationalen Experten sowie auf 
Workshops und Seminare zur Sahel
region.4

2.1.2 Charakterisierung der  
Region

Die Region ist geografisch durch 
den Übergang von den Ausläufern 
der Südsahara im Norden in die Tro
cken und Feuchtsavanne im Süden 
geprägt. Die Bevölkerungsdichte 
ist insgesamt sehr gering: Mali bei
spielsweise ist etwa drei Mal so groß 
wie Deutschland, besteht jedoch zu 
60 % aus Wüste und zählt mit etwa 
20 Millionen Einwohnern zu den am 
dünnsten besiedelten Ländern Afri
kas.5 Gleichwohl verfügen die Län
der der Sahelregion über ein enor
mes Bevölkerungswachstum: „Laut 
dem Department of Economic and 
Social Affairs (DESA) der UNO lag die 
durchschnittliche Geburtenrate im 
Jahr 2017 bei 4,4 Kindern pro Frau, 
mit Niger (7,1 Kinder pro Frau) an der 
Spitze.“6 

2019: 37, Traore 2019: 503 sowie The 
UN Counter Terrorism Course 2020.

4 Unter anderem: Teilnahme Ge
sprächsrunde mit dem Abteilungs
leiter POL im BMVg 2019; Deutsch/
Französisches Seminar 2019; Ex
pertenworkshop der Führungsaka
demie der Bundeswehr in Hamburg 
2019,  Themenwoche Afrika am Bel
gian Defence College 2019.

5 Hofbauer/Münch 2016: 9.
6 Gruber/Hainzl 2018: 5.

Eine wichtige Rolle bei der poli
tischen und gesellschaftlichen Ent
wicklung der Sahelregion spielte die 
französische Kolonialisierung im 19. 
und 20. Jahrhundert. So ist das Bil
dungssystem Malis beispielsweise 
am französischen Vorbild ausge
richtet, die Hauptverkehrssprache 
neben dem traditionellen Bambara 
ist Französisch.

In der historischen Betrachtung 
waren alle Staaten der Region und 
insbesondere Mali von zahlreichen 
Macht und Regierungswechseln ge
prägt, die häufig unter militärischer 
Beteiligung standen. Beispielsweise 
fand im März 2012 in Mali ein erfolg
reicher Militärputsch gegen den zu 
dieser Zeit amtierenden Präsidenten 
Amadou Toumani Touré (ATT) statt. 
Die daraufhin eingesetzte Militärre
gierung trat erst aufgrund interna
tionalen Drucks und nach den Präsi
dentschaftswahlen im Jahr 2013 ab. 

Charakteristisch für die Sahelre
gion ist darüber hinaus die Vielzahl 
von Ethnien, die oftmals grenzüber
schreitend verbreitet sind. Beispiels
weise sind die Fulbe in allen Ländern 
der Sahelregion vertreten, wo sie 
jeweils nur eine Minderheit darstel
len. Gleichwohl ist die ethnische He
terogenität auch ein wesentliches 
Charakteristikum der Einzelstaaten. 
Der Tschad gliedert sich in 200 eth
nische Gruppierungen, in Burkina 
Faso leben etwa 60 Ethnien zusam
men.7 In Mali machen die Bambara 

7 Vgl. Salzberger 2019: 49 sowie LIPortal/
Das Länderinformationsportal 2019: 93.
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mit den verwandten Ethnien Ma
linké und Dioula etwa 51 % der Bevöl
kerung aus. „Weitere größere Ethni
en sind Fulbe (11 %), Sarakollé (9 %), 
Senoufo (9 %) und Songhay (7 %). 
Die restliche Bevölkerung verteilt 
sich auf verschiedene kleinere Eth
nien wie Dogon, Bozo, Bobo, Tuareg 
und Mauren.“8 Historisch verlief das 
Zusammenleben der unterschied
lichen ethnischen Gruppierungen 
meist friedvoll, auch wenn sich die 
religiöse Zugehörigkeit, die Sprache 
sowie die ökonomischen und sozi
alen Lebensbedingungen zum Teil 
deutlich unterscheiden; erst aufokt
royierte Staatsbürgerschaften (Um
gang mit Nomaden in Mauretanien) 
oder der Kampf um Ressourcen nach 

8  Vgl. Seebörger 2019: 70.

Naturkatastrophen wie Dürren führ
ten zur Eskalation.

Ferner wird in allen Ländern 
Landwirtschaft, oftmals als Subsis
tenzwirtschaft, betrieben; sie ist der 
wichtigste Wirtschaftssektor. Im 
Vergleich dazu spielt die weiterver
arbeitende und industrielle Produk
tion in der Region nur eine margi
nale Rolle. Während im Tschad der 
Abbau von Erdöl ab dem Jahr 2003 
an Bedeutung gewann, hat in Mali 
insbesondere die Förderung des 
Goldbergbaus zu Wirtschaftswachs
tum geführt. Gleichwohl konnte die 
Armut dadurch nicht signifikant ver
ringert werden. Über die schlechtes
te Wirtschaftslage verfügt Burkina 
Faso. Das Land leidet besonders un
ter den schwankenden Weltmarkt
preisen der Hauptexportprodukte 

Abb. 1: Ethnische Vielfalt am Beispiel Malis (Quelle: Krings 2006: 47).



68 – Regionalanalyse

sowie der fehlenden Infrastruktur 
zum Abbau der Bodenschätze wie 
Mangan, Gold und Titan.9

Politische, wirtschaftliche und 
ethnische Disparitäten, die zum 
Teil in Separationsbemühungen 
mündeten, führten seit Ende der 
1990erJahre ausgehend von Mali 
zur Destabilisierung der Sahelregi
on. Islamische Radikalisierung und 
der djihadistische Terrorismus ver
schärften die Sicherheitslage. Dies 
ist einer der Hauptgründe für das 
breite internationale Engagement 
und die Vielzahl an internationalen 
militärischen Missionen, beispiels
weise mandatiert durch die Verein
ten Nationen (VN), die Europäische 
Union (EU) oder bilaterale Abkom
men wie die die G5 Sahel Force Joint 
(G5 FC).

Darüber hinaus ist auch eine 
Vielzahl externer Akteure in der 
Region aktiv. Neben der historisch 
gewachsenen Rolle Frankreichs als 
Kolonialmacht hat zudem der Ein
fluss von Ländern wie China10 und 
Russland11 deutlich zugenommen. 
China konzentrierte sich vor allem 
auf wirtschaftliche Beziehungen, 
während Russland Waffenlieferun

9 Vgl. LIPortal/Das Länderinformati
onsportal 2019: 72.

10 China ist beispielsweise wichtigster 
Importeur für Elektronikprodukte 
und Maschinen in Mali, vgl. dazu The 
Observatory of Economic Complexi
ty 2019.

11 2018 schloss Russland beispielswei
se mit Burkina Faso und Mali neue 
Verträge für Waffenlieferungen, vgl. 
dazu Deutsche Welle 2019.

gen und Ausbildungskooperationen 
fokussierte. Insbesondere das En
gagement Russlands wird zukünftig 
zunehmen.

2.1.3 Analyse

2.1.3.1 Analyse der Einflussfaktoren 
Im Folgenden werden die oben ge
nannten fünf Einflussfaktoren kurz 
hinsichtlich ihrer Ausprägung und 
ihres Einflusses auf die Sahelregion 
analysiert. Dabei sticht besonders 
die Gewalt durch VEOs und deren 
Einfluss auf die Bevölkerung und die 
Staatlichkeit der betrachteten Län
derhervor.  

Geografie und die klimatische Bedin-
gungen
Die Sahelregion ist geografisch kein 
einheitlicher Großraum, sondern ein 
vielfach zu differenzierender Natur
raum. Durch Eingriffe des Menschen 
in Form von  Überweidung und Über
nutzung von Böden sowie durch die 
einhergehenden Veränderungen des 
Ökosystems ist die Sahelregion ein 
Beispiel für die weltweite Desertifi
kation. Zudem existiert in der Region 
aufgrund der geografischen Gege
benheiten ein NordSüdGefälle. Der 
Norden ist geprägt durch die Ausläu
fer der Sahara, während der Süden 
durch die einsetzende Feuchtsavan
ne meist besser mit Wasser versorgt 
ist.12

Die vorherrschenden klimati
schen Bedingungen haben einen 

12 Vgl. Krings 2006: 44 ff.
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erheblichen Einfluss auf die Bevöl
kerung. Mehrjährige Dürren kön
nen sich zu Dürrekatastrophen13 
ausweiten, welche die rural gepräg
ten Wirtschaftszweige besonders 
treffen und Hungersnöte verursa
chen. Auf solche Dürren folgen meist 
starke Regenfälle, die weiträumi
ge Überflutungen zur Folge haben. 
Die widrigen Umweltbedingungen 
verschärfen somit vor allem die be
schriebene Problematik der geringen 
wirtschaftlichen Prosperität. Eine 
Kompensation der Nahrungsmittel
versorgung durch eine Überschuss
produktion ist in den untersuchten 
Ländern bisher kaum möglich. Ein 
Blick in die Handelsbilanzen zeigt, 
dass Produkte wie Reis, Weizen und 
Kartoffeln importiert werden müs
sen.14 Das überdurchschnittliche Be
völkerungswachstum der Länder der 
Sahelregion verschärft die durch die 
klimatischen Bedingungen hervor
gerufene Versorgungsproblematik. 
Folglich führt der klimainduzierte 
Ressourcenmangel zu einem erheb
lichen Konfliktpotenzial.15

Schlechte Regierungsführung
Die politische Entwicklung mit ihren 
häufigen Macht und Regierungs
wechseln ist ein wichtiger Faktor für 
die prekäre Lage der Länder in der 

13 2012 litten unter einer Dürreperiode 
etwa 20 Millionen Bewohner der Sa
helregion, vgl. dazu Kempin/Scheler 
2016: 10.

14 The Observatory of Economic Com
plexity 2019.

15 Gruber/Hainzl 2018: 5.

Sahelregion. In diesem Zusammen
hang gibt es zwei wesentliche As
pekte, die diesen Faktor exponieren: 
Massive Korruption, auch in unteren 
Verwaltungsebenen, sowie die Unfä
higkeit, die unterschiedlichen Inte
ressenlagen der Bevölkerung zu be
dienen. Diese Punkte werden durch 
mangelndes Verantwortungsbe
wusstsein, fehlende politische Kom
petenz und den Drang zum Machter
halt zusätzlich verstärkt. Teilweise 
wird der Staat sogar als Bedrohung 
angesehen.16

Als Beispiel kann hier die histo
rische Kontinuität schlechter Re
gierungsführung in Mali aufgezeigt 
werden. Dem ehemaligen Präsident 
ATT gelang es in seiner Amtszeit von 
2002 bis 2012 nicht, den wiederer
starkenden TuaregRebellen des 
Mouvement national de libération 
de l’Azawad (MNLA) sowie den akti
ver werdenden kriminellen und isla
mistischen Gruppen17 im Norden zu 
begegnen. Stattdessen prägte Klien
telismus unter dem Deckmantel der 
verabschiedeten Friedensverträge18 
von 1992, 1996 und 200619 die Innen
politik, ohne konkrete Maßnah

16 Vgl. Urech 2019.
17 Beispielsweise das Mouvement pour 

l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ou
est (MUJAO), vgl. dazu Raineri 2018: 
10.

18 Diese beinhalteten beispielswei
se Vereinbarungen bezüglich des 
Ausbaus von Infrastruktur und der 
Schaffung von Arbeitsplätzen.

19 Diese wurden zwischen der mali
schen Regierung und den ‚margina
lisierten‘ Tuaregrebellen im Norden 
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men für die gesamte Bevölkerung 
im Norden Malis umzusetzen. Eine 
übertrieben praktizierte Konsensde
mokratie höhlte die demokratische 
Verfassung Malis aus. Korruption 
äußerte sich beispielsweise in der 
Veruntreuung von Entwicklungsgel
dern durch die politische Elite. 

Nach dem Militärputsch 2012 
wurde Präsident Ibrahim B. Keïta als 
neuer malischer Präsident gewählt 
und genoss zunächst große Aner
kennung in der Bevölkerung. Paral
lel begannen bei seinem Amtsantritt 
erneut Friedensverhandlungen zwi
schen den Konfliktparteien20 unter 
der neutralen Führung Algeriens. In 
Folge des Friedensabkommens (Frie
densvertrag von Algier 2015) wur
de das Ziel eines separaten Staates 
Azawad durch die TuaregRebellen 
aufgegeben. Allerdings konnten we
sentliche Vereinbarungen21 des Ver

geschlossen, vgl. dazu Hainzl 2016: 
137

20 Verhandlungen wurden meist durch 
internationale Mediatoren geführt. 
Neben der MNLA, des 2013 neu ge
gründeten Haut Conseil pour l’Unité 
de l’Azawad (HCUA) wurden auch 
andere Gruppierungen miteinbe
zogen, die sich erst im Laufe des 
Konflikts herausbildeten. Beispiels
weise die Milizen ‚Coordination des 
Mouvement et Fronts Patriotiques 
de Résistance‘ (CMFPR I) oder ‚Mou
vement Arabe de l’Azawad‘ (MAA I). 
Während die HCUA und MNLA einen 
eigenen Staat forderten, ging es den 
letztgenannten Milizen um eine na
tionale Lösung der Missstände.

21 Im Vertrag von Algier wurden im We
sentlichen vier Maßnahmenpakete 
vereinbart: (1) spezifische Entwick

trages zugunsten der Bevölkerungs
gruppen im Norden nicht umgesetzt 
werden. Zudem steigerte sich die 
Unzufriedenheit der Bevölkerung im 
Süden aufgrund der Einseitigkeit der 
getroffenen Maßnahmen. Daraus re
sultierte erneut ein kontinuierlicher 
Vertrauensverlust der Malier in ihre 
Regierung.

Migration
Migration und Mobilität sind in der 
Sahelregion von großer Bedeutung. 
Innerafrikanische Migration ist 
historisch verankert und stellt in 
weiten Teilen der Sahelregion die 
Normalität dar.22 Viele Ethnien bau
en ihre Handelsbeziehungen über 
Ländergrenzen hinweg auf. „Ein be
kanntes Beispiel hierfür sind die So
ninke, eine westafrikanische Ethnie, 
die vom SenegalFlusstal ausgehend 
(im heutigen Länderdreieck von Se
negal, Mauretanien und Mali) ihre 
inzwischen interkontinentalen Han
dels und Migrationsnetzwerke auf
gespannt haben.“23 Darüber hinaus 

lungsprogramme für Nordmali; (2) 
Rückkehr der Armee in den Norden, 
eine Demobilisierung von Rebellen 
und/oder ihre Integration in die Si
cherheitskräfte sowie eine Reform 
des Sicherheitssektors; (3) Prozesse 
gesellschaftlicher Versöhnung; (4) 
politisch institutionelle Reformen 
wie eine grundlegende Dezentrali
sierung und Regionalisierung – zu
gunsten einer stärkeren Selbstver
waltung für den Norden, aber auch 
für den Rest des Landes, vgl. dazu Tull 
2016: 1.

22 Sieveking/Fauser 2009: 25.
23 Sieveking/Fauser 2009: 26.
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gibt es neuere Migrationsprozesse, 
die unterschiedliche Tendenzen in 
der Sahelregion erkennen lassen. 
Menschen migrieren von den Bin
nenstaaten in Küstenländer wie Se
negal, Ghana und die Elfenbeinküste. 
Des Weiteren findet eine saisonale 
Migration von ruralen Gebieten in 
Städte statt. Diese Urbanisierung hat 
zu einem besonderen Bevölkerungs
wachstum in den Städten geführt. 

Durch die vermehrt aus sozialen, 
ökologischen und ökonomischen 
Gründen unternommene Landflucht 
sind Migranten für die Staaten je
doch problematisch, da es zu neuen 
Konflikten um Wohnraum und Ar
beitsplätze kommen könnte. Maß
nahmen zur Minderung dieses Phä
nomens blieben bislang erfolglos.24

Mit der Ausbreitung des Violent 
Extremism wurde insbesondere die 
innerafrikansiche Migration ver
stärkt. Die Flucht unter gefahrvollen 
Bedingungen erfolgt oftmals unter 
erheblichem finanziellem Aufwand, 
um jüngeren Familienmitgliedern 
den Weg nach Europa zu ermögli
chen. Speziell Mali ist ein wichti
ges Transitland für Migranten aus 
dem SubsaharaAfrika in Richtung 
Nordafrika und Europa. 

Violent Extremist Organisations
Eine besondere Herausforderung in 
der SahelRegion ist Violent Extre
mism, ausgehend von unterschied
lichen Akteuren, welche unter dem 
Begriff der VEO zusammengefasst 
werden. Problematisch ist in diesem 

24 Vgl. Seebörger 2019: 72. 

Zusammenhang, dass die Intensität 
und Häufigkeit von Angriffen und 
Anschlägen insbesondere in den 
Ländern Mali, Burkina Faso und Ni
ger erheblich zugenommen haben:

Nicht allein nehmen Anzahl und 
Qualität der Anschläge und Attack
en seitens terroristischer Gruppen 
(vor allem der „Gruppe für die Un
terstützung des Islam und der Mus
lime“ (JNIM) und des „Islamischen 
Staats in der größeren Sahara“ 
(ISGS)) zu, sondern es weiten sich 
auch deren Operationsräume aus. 
Entlegene Regionen sind ebenso 
betroffen wie Hauptstädte. Schwer
punkte sind hierbei der Norden und 
das Zentrum Malis, die Grenzregion 
MaliNiger sowie die nördlichen 
und nordöstlichen Provinzen Burki
na Fasos.25

Die VEOs nutzen vor allem das feh
lende oder nur unzureichend pro
jizierte Gewaltmonopol der Regie
rungen, um ihre Bewegungs und 
Operationsfreiheit zu vergrößern. 

Abbildung 2 veranschaulicht die 
Dislozierung gewalttätiger Ereignis
se in Mali, Niger und Burkina Faso 
im Jahr 2019 durch VEOs. Daraus 
geht hervor, dass sich Vorfälle ent
lang der Landesgrenze häufen. Nicht 
aufgeführt ist die in der Region des 
Tschadseebeckens aktive Gruppe 
der Boko Haram. 

Die Binnenlage der Länder der 
Sahelregion begünstigt zudem die Fi
nanzierung der VEOs durch Drogen, 

25 Schiller 2019: 1.
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Waffen, und Menschenschmuggel 
zwischen West und Nordafrika.26 

Die terroristischen Gruppierun
gen sind teilweise vernetzt und agie
ren flexibel. Diese Flexibilität kommt 
zum einen dadurch zum Ausdruck, 
dass das Operationsgebiet immer 
wieder verändert wird. Zum anderen 
durch neue Zusammenschlüsse, die 
durch relativ labile Strukturen der 
VEOs begünstig werden. 

[Beispielsweise] erfolgte im Jahr 
2017 der Zusammenschluss der 
Terrorgruppen AlQaeda im isla
mischen Maghreb (AQIM, Sahara 
Branche), AlMourabitoun, Ansar 
adDin und der Macina Befreiungs

26 Vgl. Bundesministerium für wirt
schaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung 2019.

front (Front de libération du Maci
na, FLM). Sie verbündeten sich im 
Rahmen der Gruppe für die Unter
stützung des Islams und der Mus
lime (Dschamāʿat Nusrat alIslām 
walMuslimīn/JNIM), die in Westa
frika und Teilen Nordafrikas operi
ert.27 

Die schlechten Lebensbedingungen 
und die ökonomische Perspektiv
losigkeit, insbesondere der jungen 
Bevölkerung, nutzen diese Gruppen 
als Rekrutierungschance. Trotzdem 
haben diese Rekrutierungsgelegen
heiten gleichzeitig Grenzen. Die von 
einigen VEOs avisierte Einführung 
einer verschärften Form der Scha
ria stößt auf deutliche Ablehnung in 

27 Gruber/Hainzl 2018.

Abb. 2:  Violent Events 2019 (Quelle: Armed Conflict Location u Event Data Project; 
ACLED).
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der Bevölkerung.28 Darüber hinaus 
nehmen solche Gruppierungen vie
len Menschen durch Landnahme die 
Lebensgrundlage. 

Insgesamt verschärft der Violent 
Extremism die Fragilität der Staaten 
zusätzlich. Die Legitimität von Regie
rungen wird durch das Ausbleiben 
der Verbesserung der Sicherheits
lage durch die jeweils eingesetzten 
Mittel29 unterminiert. Zudem hat die 
schlechte Sicherheitslage Auswir
kungen auf andere Lebensbereiche, 
wie der Bildung. Beispielsweise flo
hen 2012 rund 80 % der Lehrer aus 
den nördlichen Landesteilen Malis.30 

28 Vgl. dazu bspw. Afrobaromètre 2017: 
64.

29 Beispielweise konnte die G5 FC bis
her nicht die gewünschte Wirkung 
erzielen, vgl. dazu Schnabel 2018.

30 Kaps et al. 2017: 22.

Zahlreiche Schulschließungen in 
Burkina Faso und Mali führen dazu, 
dass die Gefahr besteht, dass eine 
Generation heranwächst, die keiner
lei Bildung genossen hat. Teilweise 
wird das Bildungsvakuum in Form 
von Koranschulen, welche durch 
VEOs orchestriert werden, besetzt.

Insgesamt sind VEOs derzeit der 
bedeutendste Faktor in der Region, 
weil sie sowohl auf die Bevölkerung, 
als auch auf die administrativen 
Systeme und die Sicherheitssys
teme wirken. Zusätzlich hemmen 
bzw. verhindern sie kostenintensive 
Maßnahmen der Entwicklungshilfe. 
SpilloverEffekte über Mali hinaus 
waren seit 2016 vor allem im Norden 
und im Zentrum Burkina Fasos zu 
beobachten.

Abb. 3:  Migrationsbewegung durch VEO, Clingendael, Africa Center for Strategic 
Studies, IRIN, Global Initiative (Quelle: Oxford Analytica 2020).
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Fragile Staatlichkeit
Die Sahelregion ist durch fragile 
Staatlichkeit geprägt. Gemäß des 
jährlich durch die amerikanische 
Nichtregierungsorganisation ‚Fund 
for Peace‘ publizierten Fragile States 
Index befinden sich alle fünf Länder 
der Region auf den hinteren Positi
onen mit dem Status „Alert“ oder 
„High Alert“.31 

Fragile Staatlichkeit entsteht 
durch Interdependenzen zwischen 
den zuvor aufgeführten Faktoren des 
Klimas, der schlechten Regierungs
führung, der Migration sowie der 
Gewalt durch VEOs. Sie ist geprägt 
durch ein inkonsistentes Gewaltmo
nopol, mangelhafte Legitimität der 
Regierung, fehlende Versorgungssi
cherheit der Bevölkerung sowie ge
ringe administrative Kapazität.32 

Die fehlende staatliche Präsenz 
äußert sich durch Violent Extremism 
nichtstaatlicher Akteure und den 
Verlust der territorialen Kontrolle, 
insbesondere in der Grenzregion 
zwischen Mali, Niger und Burkina 
Faso. Die mangelhafte Akzeptanz 
staatlicher Gewalt, manifestiert bei
spielsweise durch Rebellionen und 
offene Proteste, und die ausgeüb
te Gewalt nicht staatlicher Akteure 

31 Vgl. Fund for Peace 2019: 7.
32 Kategorien nach WalterDrop (FU 

Berlin) in seiner Präsentation im 
Rahmen des ressortübergreifenden 
Nachwuchskräfteseminars ‚Ressort
gemeinsames Engagement in fragi
len Staaten vom 18.–20. November 
2019 (Akademie Auswärtiger Dienst, 
Berlin).

(VEOs), sind die Beispiele für ein feh
lendes Gewaltmonopol. 

Des Weiteren ist die Legitimität 
der jeweiligen Staatsgewalt durch
aus dynamisch und abhängig vom 
Erfolg bzw. der Zugehörigkeit amtie
render Regierungen zu bestimmten 
Ethnien. In diesem Zusammenhang 
sorgt die Bevorzugung bestimm
ter Ethnien durch die Regierung 
oftmals auch für Illegitimität bei 
differierenden ethnischen Grup
pierungen: Unter ATT besetzte die 
Regierung in Mali gehobene Stellen 
im Staatsapparat mit Vertretern der 
TuaregClans. Im Zuge dieses Vorge
hens bekamen diese während sei
ner Amtszeit vier Sitze, anstatt des 
aufgrund der geringen Einwohner
zahl im Land zustehenden einzelnen 
Sitzes im Parlament. „Diese Bevor
zugungspolitik hinterließ in der üb
rigen Bevölkerung das Bild einer zu 
Unrecht privilegierten Minderheit 
im Norden.“33 

Die schlechte Versorgungslage 
der Bevölkerung äußert sich, ne
ben der periodischen Nahrungs
mittelknappheit, in der schlechten 
medizinische Versorgung sowie dem 
flächendeckend nicht gewährleis
teten Zugang zu Elektrizität34 und 
Trinkwasser.35 Zusätzlich ist auch 
der Zugang zu Bildung ein Indikator 
für die Versorgungssituation, wel
cher zunehmend durch den Einfluss 

33 Heyl/Leininger 2016: 77.
34 Vgl. Bundesministerium für Wirt

schaft und Energie 2016: 12.
35 Vgl. Bartelsmeier 2019: 60. 
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von VEOs eingeschränkt wird. In 
Burkina Faso gibt es beispielsweise 
nur wenige Schulen und trotzdem 
zu wenig Lehrer. Zudem bedeutet 
ein Schulabschluss nicht zwangsläu
fig eine Beschäftigung. Ein Großteil 
der Menschen in Burkina Faso, und 
in allen anderen Ländern der Sahel
region, ist trotz Schulabschluss  ar
beitslos oder bezieht kein geregeltes 
Einkommen.36

Die administrative Kapazität 
der Staaten in der Sahelregion lässt 
ebenfalls deutliche Schwächen er
kennen. Das Implementieren und 
Durchsetzen von Regeln gelingt 
meist nur ungenügend. Im Bereich 
der Justiz entstehen zum Teil Will
kür, aber auch Schattenstrukturen. 
Die Koglwéogo, eine Bürgerwehr in 
Burkina Faso, installierte beispiels
weise ein eigenes Justizsystem, pa
rallel zu den staatlichen Organen.37 

2.1.3.2 Bewertung aus dem Blick 
deutscher / europäischer  
Interessen

Die Zusammenarbeit mit den afrika
nischen Ländern wird im Koalitions
vertrag der 19. Legislaturperiode als 
„[…] zentrale Aufgabe unserer Zeit“38 
angesehen. Das folgende Zitat aus 
dem Weißbuch 2016 veranschaulicht 
ferner sowohl die Relevanz der Sa
helregion für Deutschland, als auch 

36 Vgl. LIPortal/Das Länderinformati
onsportal 2019: 102.

37 Vgl. LIPortal/Das Länderinformati
onsportal 2019: 20.

38 Bundesregierung 2018: 152.

die Ziele deutscher Sicherheitspoli
tik:

Politische, ethnische, religiöse 
sowie konfessionelle Auseinander
setzungen und Bürgerkriege prä
gen das internationale Sicherheit
sumfeld in einem Krisenbogen von 
Nordafrika über die Sahelzone […]. 
Unserer Sicherheitspolitik muss es 
darum gehen, in den betroffenen 
Regionen legitime politische Struk
turen zu stärken und widerstands
fähiger zu machen.39

Dieses Ziel korrespondiert mit ei
nem zentralen deutschen Interesse 
an einer beständigen, regelbasierten 
Weltordnung.40 In den Leitlinien der 
Bundesregierung „Krisen verhin
dern, Konflikte bewältigen, Frieden 
fördern“ (Leitlinie KKF) wird betont, 
dass die Länder Afrikas in Zusam
menarbeit mit der Afrikanische Uni
on und den entsprechenden Regio
nalorganisation zur Übernahme von 
mehr Eigenverantwortung zu befä
higen seien.41 Damit einher geht der 
Ausbau der afrikanischen Sicher
heits und Friedensstruktur. Einen 
besonderen Fokus legt Deutschland 
auf die Sahelregion: 

In ihrer Gesamtheit dienen alle 
Maßnahmen der Bundesregierung 
[in Mali] dem Ziel, dass alle Bev
ölkerungsgruppen Vertrauen in 
den Frieden entwickeln, indem sie 

39 Bundesministerium der Verteidi
gung 2016: 39.

40 Vgl. Bundesministerium der Vertei
digung 2016: 24 und den Koalitions
vertrag 19. Legislaturperiode (Bun
desregierung 2018: 144).

41 Vgl. Bundesregierung 2017: 28.
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sich durch den Staat und seine Or
gane angemessen vertreten fühlen. 
Damit wird langfristig die Legitim
ität des Staates gestärkt und die so
ziale Kohäsion verbessert.42 

Insofern sind Maßnahmen zur Ab
wehr von Violent Extremism in der 
Sahelregion von besonderer Bedeu
tung, um nachhaltig stabile und 
handlungsfähige (legitime) Staat
lichkeit zu fördern. 

Die novellierten afrikapolitischen 
Leitlinien der Bundesregierung ope
rationalisieren die beschriebenen 
Interessen der strategischen Doku
mente43 und verdeutlichen gleich
zeitig den umfassenden Ansatz in 
Afrika. Dazu sind in diesen Leitlini
en fünf Ziele44 formuliert. In Bezug 
auf die Sahelregion ist das erste Ziel 
„Frieden, Sicherheit und Stabilität 
zu schaffen“ von höchster Priorität, 
obgleich alle der fünf Zielkategorien 

42 Die Bundesregierung 2017: 55.
43 Bundesministerium der Verteidi

gung 2016 (Weißbuch) sowie die Leit
linien der Bundesregierung ‚Krisen 
verhindern, Konflikte bewältigen, 
Frieden fördern‘ (Die Bundesregie
rung 2017).

44 Die fünf Ziele lauten: ‚Frieden, Si
cherheit und Stabilität schaffen‘; 
‚Nachhaltige wirtschaftliche Ent
wicklung, Wachstum, Wohlstand 
und Beschäftigung für alle – in Per
spektiven für Afrikas Jugend und 
Frauen investieren‘; ‚Migration steu
ern und gestalten, Fluchtursachen 
mindern, Flüchtlinge unterstützen‘; 
‚Mit Afrika die regelbasierte Welt
ordnung stärken‘ sowie ‚Unsere zivil
gesellschaftlichen Partnerschaften 
vertiefen‘, vgl. dazu Die Bundesre
gierung 2019: 1.

von Relevanz sind, da damit das fun
damentale Prinzip der vernetzten Si
cherheit umgesetzt wird.45

Des Weiteren betonen die Leit
linien der Bundesregierung, das 
Weißbuch 2016, der Koalitionsver
trag der 19. Legislaturperiode und 
das genannte afrikapolitische Do
kument die enge Einbettung des 
deutschen Engagements in Afrika 
in einen gesamteuropäischen Kon
text. Die europäischen Interessen, 
die beispielsweise mit einer Aus
bildungsmission in Mali umgesetzt 
werden, sind gemäß der Global Stra-
tegy der EU „Frieden und Sicherheit 
für die Staatsbürger der europäi
schen Union“ sowie „das Schützen 
und Etablieren einer regelbasierten 
Weltordnung“.46 Damit entsprechen 
die deutschen Interessen denen der 
EU. Des Weiteren existieren im Ver
ständnis der EU Wechselwirkungen 
und Interdependenzen zwischen 
innerer und äußerer Sicherheit. Das 
heißt, innere Sicherheit wird auch 
außerhalb des Gebietes der EU ge
währleistet:

Internal and external security are 
ever more intertwined: our security 
at home entails a parallel interest 
in peace in our neighbouring and 
surrounding regions. It implies a 
broader interest in preventing con
flict, promoting human security, 
addressing the root causes of insta
bility and working towards a safer 
world.47

45 Vgl. Die Bundesregierung 2019: 1 ff. 
46 Europäische Union 2016: 13. 
47 Europäische Union 2016: 14.
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Die EU Global Strategy verschränkt 
die postulierten Interessen  eng mit 
„Priorities for External Actions“. 
Hierbei sind insbesondere „Security 
and Defense“ sowie „CounterTerro
rism“48 zu nennen. In diesem Zusam
menhang wird Violent Extremism, 
speziell in Form von Terrorismus, 
auch durch die EU als Faktor für de
fizitäre Entwicklungen in der Sahel
region verstanden.49 Somit hat diese 
Region für die EU eine klare strate
gische Priorität.50 Die  EU bezeich
net sich als wichtigster Partner der 
Länder im Sahel: der umfassende 
Ansatz wird durch die Instrumente 
des politischen und diplomatischen 
Dialogs, die Unterstützung der Sta
bilität und Sicherheit sowie die Ent
wicklungszusammenarbeit abgebil
det. Des Weiteren fördert die EU, im 
Schulterschluss mit einer Initiative 
der VN, vor allem Frauen und junge 
Menschen in der Sahelregion. Insbe
sondere der Friedensprozess in Mali 
ist für die EU das Centre of Gravity 
im Hinblick auf die abgeleiteten eu
ropäischen Interessen.51 

Abgeleitet aus der bisherigen 
Darstellung, hat die Sahelregion 
aufgrund ihrer derzeitigen Lage 
aus der Perspektive deutscher und 
europäischer Interessen einen ho
hen Stellenwert. Dieser ergibt sich 

48 Europäische Union 2016: 20–21.
49 Vgl. Rat der Europäischen Union 

2019.
50 Vgl. Löprich et al. 2019: 2.
51 Vgl. Rat der Europäischen Union 

2019.

nicht aus einer direkten terroristi
schen Bedrohung für Europa oder 
Deutschland, sondern vielmehr aus 
der durch die analysierten Faktoren 
hergeleiteten Fragilität der Sahelre
gion. Das Interesse an Frieden und 
Stabilität orientiert sich an der Not
wendigkeit einer regelbasierten, in
ternationalen Weltordnung. Diese ist 
insbesondere für politische Interak
tion, die wirtschaftliche Prosperität 
und damit den Wohlstand Deutsch
lands und Europas notwendig. 

2.1.3.3 Bewertung im Hinblick auf 
Afrika 2050

Der folgende Abschnitt beschreibt 
wahrscheinliche Entwicklungs
trends der Sahelregion bis 2050 und 
verdeutlicht in diesem Zusammen
hang die zukünftige sicherheitspo
litische Bedeutung, insbesondere 
für Deutschland. Die Ausführungen 
beziehen sich im Folgenden auf die 
prognostizierte Entwicklung der zu
vor für diese Region identifizierten 
Einflussfaktoren Klima, Violent Ex
tremist Organisations, Migration, 
schlechte Regierungsführung und 
fragile Staatlichkeit. 

Die Projektion 2050 wird genutzt, 
um den Faktor zu identifizieren, der 
auch zukünftig besonders relevant 
sein wird und im Kapitel drei ver
tieft werden soll. Das Eintreten von 
„strategischen Schocks“, welche 
das sicherheitspolitische Umfeld 
gravierend verändern würden, wie 
beispielsweise der Anschlag vom 11. 
September 2001, die Annexion der 
Krim 2014 oder Konflikt in Libyen 
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werden dabei nicht in die Überle
gungen eingebunden.

Die schwierigen klimatischen 
Bedingungen der Sahelregion wer
den sich bis 2050 nicht verbessern. 
Folglich bleiben die in diesem Zu
sammenhang beschriebenen Effek
te: Dürreperioden und Überschwem
mungen werden weiterhin auftreten. 
Die dargestellte Desertifikation wird 
voranschreiten. „‚Klimakriege‘ im 
Sinne von Kämpfen um Überlebens
ressourcen Wasser, Weiden und 
Ackerland werden unvermeidbar 
bzw. sind schon im Gange.“52

Ein maßgeblicher Trend, der sich 
auf alle herausgearbeiteten Fak
toren auswirkt, ist das enorme Be
völkerungswachstum. „Sahel is the 
poorest region of Africa but will also 
see the highest population growth 
out to 2045.“53 In der Sahelregion 
wird sich die Bevölkerung insgesamt 
mindestens verdoppeln. In den Län
dern Mali, Burkina Faso und Niger 
wahrscheinlich sogar verdreifachen. 
Damit verfügt diese Region über die 
jüngste Bevölkerung in Afrika und 
wird hinsichtlich der Anzahl an Men
schen im arbeitsfähigen Alter (zwi
schen 15 und 59 Jahren), die Summe 
von China, Indien und den USA über
treffen.54 

Neben Chancen sind damit je
doch auch Risiken verbunden. For
scher gehen davon aus, dass Staaten 
mit anhaltendem, starken Bevöl

52 Tetzlaff 2019: 29.
53 Development, Concepts and Doctri

ne Centre 2016: XVI.
54 Vgl. Goldstone 2019.

kerungswachstum sowie großen 
„youth bulges“55 dauerhaft unter 
politischen Druck geraten werden. 
Dieser entsteht aus der Notwendig
keit von Regierungen Arbeitsplät
ze, Wohnraum und Nahrungsmittel 
bereitzustellen. Folglich sind Ver
teilungskämpfe um die genannten 
Ressourcen sehr wahrscheinlich. 
Diese werden von regional aktiven 
VEOs, ethnischen Fraktionen oder 
militärische Kräften ausgetragen. 
Daher wird die junge Bevölkerung 
eher bereit sein, entsprechenden 
Gruppierungen beizutreten. Kon
flikte oder drohende Krisen begüns
tigen zugleich die Machtergreifung 
autokratischer Führer.56

Die Versorgungslage wird zu
nehmend schwieriger. Zusätzlich 
könnte diese Entwicklung stärkere 
Migrationsbewegungen in Richtung 
Nordafrika und Europa entstehen 
lassen. Die mit dem Faktor Migrati
on in Zusammenhang stehende Ur
banisierung in der Sahelregion setzt 
sich parallel unverändert fort. Der 
massive Bevölkerungszuwachs wird 
sich damit auch auf derzeit beste
hende Ballungszentren auswirken. 
2050 werden etwa 75 % der maureta
nischen und 58 % der malischen Be
völkerung in Städten leben.57 Gleich
wohl wird in den Ländern Burkina 
Faso, Niger und Tschad ein Großteil 
der Bevölkerung noch in ruralen 
Regionen beheimatet sein. In Bezug 

55 Vgl. Tetzlaff 2019: 31.
56 Vgl. Goldstone 2019.
57 Vgl. Development, Concepts and 

Doctrine Centre 2016: 126.
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auf die defizitäre Regierungsfüh
rung in der Sahelregion bleibt die 
Wahrscheinlichkeit einer spürba
ren Verbesserung bis 2050 deutlich 
begrenzt, was insbesondere an dem 
schwer zu reduzierenden Einfluss 
der etablierten Eliten und Macht
strukturen liegt. 

Mit einem ähnlich hohen Tem
po wie das Bevölkerungswachstum 
entwickelt sich die Digitalisierung 
in der Sahelregion. Folglich wird das 
Informationsumfeld, vor allem in 
urbanen Ballungszentren, erheblich 
an Bedeutung gewinnen.58

Insgesamt wird Violent Extre
mism ein wesentlicher Destabilisa
tor der Sahelregion bleiben und da
mit eine Gefahr für die dargestellten 
Interessen Deutschlands und Euro
pas sein.

At present there are already violent 
extremist movements active in Ni
geria (Boko Haram), Somalia (al
Shabab), Uganda (Lord’s Resistance 
Army), Mali (Al Qaeda in the Islamic 
Magreb), and elsewhere. This prob
lem is likely to grow worse as Afri
ca’s youth population grows in the 
context of inequality and corrupt 
autocratic regimes.59

Die charakterisierte Komplexität des 
Faktors VEO wird erhalten bleiben 
und einer kontinuierlichen Dynamik 
unterliegen. Die unterschiedlichen 
Gruppierungen bleiben anpassungs
fähig, hoch mobil und flexibel. Die 

58 Tetzlaff 2019: 18.
59 Goldstone 2019, Hervorhebung 

durch den Autor nachträglich zur 
Verdeutlichung eingefügt.

Gefahr von SpilloverEffekten, wie 
sie bei der Ausbreitung von VEOs 
in Mali zum benachbarten Burkina 
Faso und Niger zu beobachten wa
ren, besteht zukünftig möglicher
weise auch für Länder außerhalb der 
Sahelregion.

Folglich werden bi sowie inter
nationale Missionen und Engage
ments60 2050 weiterhin wahrschein
lich und in nationalem Interesse 
sein. Dies ergibt sich aus der Prog
nose, dass die Befähigung der Sa
helländer selbst für Stabilität und 
Sicherheit zu sorgen, nur langfristig 
möglich erscheint. Das ist insbeson
dere deswegen der Fall, weil VEOs 
gezielt regionale Sicherheitsinstru
mente (bspw. G5) attackieren, wie 
komplexe Anschläge in der Vergan
genheit zeigen.61 

2.1.4 Ableitung des Gestaltungs-
feldes

Die Analyse der Einzelfaktoren Kli
ma, schlechte Regierungsführung, 
Migration, VEOs sowie fragile Staat
lichkeit und deren Interdependen
zen haben deutlich gemacht, wie 
notwendig eine ganzheitliche Be
trachtung der Sahelregion ist. Da
bei ist hervorzuheben, dass selten 
eindimensionale Kausalzusammen
hänge die Faktoren beeinflussen. 
Einerseits verhindert das internati
onale militärische Engagement eine 
schnellere Ausbreitung der VEOs, 
andererseits wird damit die gesell

60 Vgl. Bundesministerium der Vertei
digung 2017: 3 ff.

61 Vgl. News24 2019.

https://www.news24.com/Africa/News/mali-reels-after-jihadist-raids-on-military-camps-2091002
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schaftliche Resilienz unterminiert, 
was wiederum Auswirkungen auf die 
Konstitution von Staaten hat.62 

Der dominierende Faktor in der 
Region sind VEOs. Ohne eine ge
waltfreie Umgebung können wei
tere Probleme, wie das der fragilen 
Staatlichkeit, kaum gelöst werden. 
In der Sahelregion werden die Ab
hängigkeiten zwischen Sicherheit 
und Entwicklung besonders deut
lich. Weiterhin werden ansteigende 
Aktivitäten der VEOs und zuneh
mende Intensität der Gewalt die 
transnationale Migration, vor allem 
in Richtung Nordafrika und Europa, 
erhöhen. Bisherige Versuche, die 
Ausbreitung und Operationsfreiheit 
dieser Gruppierungen nachhaltig 
einzudämmen und damit deren Ein
fluss zu reduzieren, waren erfolglos 
und die Projektion zeigt, dass eine 
Verbesserung nicht zu erwarten ist. 
Wir haben daher in unserer weiteren 
Arbeit den Fokus auf Violent Extre
mism durch VEOs gelegt, um mög
liche Handlungsoptionen aufzuzei
gen. 
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2.2 Region Nordafrika
2.2.1 Einleitung und  

methodisches Vorgehen
Welche Möglichkeiten und Grenzen 
bestehen für ein afrikapolitisches 
Engagement der Bundesregierung? 
Nordafrika mit den Staaten Marok
ko, Algerien, Tunesien, Libyen und 
Ägypten als geografisch abgegrenz
te Region bildet einen weiteren Aus
gangspunkt für die Untersuchung 
dieser umfassenden Fragestellung. 
Vom Kleinen zum Großen – von den 
einzelnen Ländern Nordafrikas hin 
zur gesamten Region. Lokale, na
tionale und regionale Phänomene 
wurden hierbei einer thematischen 
Untersuchung zugrunde gelegt. Auf
bauend auf Länderanalysen wurden 
Spezifika herausgearbeitet, mitein
ander in Beziehung gesetzt und jene 
Einflussfaktoren von herausragen
der Relevanz für die Region Nordaf
rika bestimmt, welche das Potenzial 
besitzen, ausschlaggebend für ein 
Engagement der Bundesregierung 
zu sein und im Schwerpunkt des Ver
teidigungsressorts zu liegen. 

Um herauszufinden, ob die so 
identifizierten Faktoren (Klimawan
del, Wirtschaft und Handel, Migra
tion, Terrorismus und politische 
Instabilität) auch ausschlaggebend 
bleiben werden, wurden Zukunfts
analysen zur Entwicklung Nordaf
rikas bis zum Jahr 2050 herangezo
gen. Die maßgebliche Prägung der 
Region wird dann in Kapitel 3 als Ge
staltungsfeld weiter analysiert und 
bearbeitet.

2.2.2 Charakterisierung der Region
Die Vielseitigkeit Afrikas mit seinen 
54 Nationen zeigt sich in Nordafrika 
in besonderer Weise. Marokko, Alge
rien, Tunesien, Libyen und Ägypten 
bilden die Gegenküste Europas in 
Afrika. Die Sahara stellt eine natür
liche Barriere innerhalb des Konti
nents dar und grenzt die nördlichen 
Länder Afrikas von der Subsahara 
ab. Der enorme Rohstoffreichtum 
sowie die räumliche Nähe zu Europa 
und dem Nahen Osten sind ebenso 
charakteristisch für die Region wie 
hohe Bevölkerungswachstumsra
ten, Jugendarbeitslosigkeit und po
litische Instabilität. Politische, eth
nische, religiöse und konfessionelle 
Auseinandersetzungen und Bürger
kriege machen Nordafrika zum Teil 
eines im Weißbuch 2016 identifizier
ten „Krisenbogens“.1 Während eine 
starke wirtschaftliche Orientierung 
an Europa vorliegt, prägen vor allem 
historisch gewachsene und religiöse 
Verflechtungen deutlich das Zugehö
rigkeitsgefühl zur arabischen Welt. 

Die starke Bindung an Europa 
fördert Kooperationsbeziehungen 
auf wirtschaftlicher und politischer 
Ebene mit nordafrikanischen Staa
ten, zeigt aber auch die Vulnerabilität 
dieser Beziehung bei kontro versen 
Engagements der Bundesregierung 
im Nahen und Mittleren Osten. Der 
Arabische Frühling veränderte in 
jüngster Vergangenheit innerhalb 

1 Bundesministerium der Verteidi
gung 2016: 39.
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der EU schlagartig die Perspektive 
auf die Region und stellte vorhan
dene Regime ebenso in Frage wie 
die bestehende soziale Ordnung an 
der Gegenküste Europas. Eine junge 
Bevölkerung demonstrierte zum Teil 
gewaltsam gegen schlechte wirt
schaftliche und politische Rahmen
bedingungen und erzwang damit bis 
heute fortwirkende destabilisieren
de Veränderungen der politischen 
Landschaft. 

Ungelöste zwischen und inner
staatliche Konflikte wirken durch 
divergierende Interessen unter
schiedlichster externer Akteure 
aus Europa, USA, Russland, China 
und dem Nahen und Mittleren Os
ten destabilisierend und verhindern 
dauerhafte Verbesserungen der Le
bensbedingungen. Schlechte bzw. 
repressive Regierungsführungen, 
schwache Staatlichkeit und man
gelndes Interesse an den afrikani
schen Nachbarn im Süden bereiten 
den Boden für Terrorismus bzw. 
VEOs, Schleuserkriminalität, Men
schenhandel und irreguläre und un
kontrollierte Migration.

2.2.3 Analyse der Einflussfaktoren
Unter den ermittelten Einflussfakto
ren, die im Folgenden zusammenge
fasst  analysiert werden, haben sich 
Migration, Klimawandel sowie Wirt
schaft/Handel als besonders wichtig 
für die Region Nordafrika herausge
stellt und sind somit ausschlagge
bend für die weitere Untersuchung 
zum deutschen Engagement. Wei
tere relevante Faktoren für aktuelle 

und künftige Krisen und Konflikte 
sind Terrorismus und politische In
stabilität. Neben diesen weisen die 
unterschiedlichen Interessen der in 
Nordafrika aktiven Akteure einen er
heblichen Einfluss auf.

2.2.3.1 Migration
Migration ist Teil der kulturellen 
Identität Afrikas. Traditionell findet 
der größte Teil davon als innerafri
kanische Wanderungsbewegungen 
statt. In Nordafrika jedoch überla
gern sich aufgrund geografischer, 
politischer und wirtschaftlicher Fak
toren besondere Effekte. Vor allem 
junge Nordafrikaner sehen sich mit 
mangelnden Perspektiven auf gute 
Arbeits und Lebensbedingungen 
konfrontiert und orientieren sich in 
Richtung Europa, was Nordafrika zur 
Quellregion von Migration macht. 
Im Vergleich zur Subsahara ist das 
Wohlstandsniveau hier jedoch deut
lich höher, weswegen es sich auch 
um eine Zielregion für Migranten 
handelt. Schließlich ist Nordafri
ka aber auch eine Transitregion für 
Menschen aus SubsaharaAfrika, 
welche nach Europa oder in den Na
hen und Mittleren Osten streben. 
Nordafrika vereint damit die Eigen
schaften von Quell, Transit und 
Zielländern in sich.2

Marokko hat sich ab 2017 mit 
der sich stetig verschlechternden 
Sicherheitslage in Libyen zu einem 

2 Landeskundliches Briefing Marok
ko, Landeskundliche Beratungszen
trale, Stand: Januar 2018
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wichtigen Transitland für Migran
ten entwickelt und ist gleichzeitig 
eines der Hauptherkunftsländer 
für Migration nach Europa. Trotz 
harter Regularien zur Festsetzung 
und Rückführung von irregulären 
Migranten und Grenzsicherungsbe
mühungen der EU, kommt unver
ändert der prozentual höchste Teil 
der afrikanischen Migranten über 
Spaniens südlichen Nachbarn nach 
Europa.3

Flüchtlingsströme aus der Sub
sahara verlaufen auf der zentra
len Mittelmeerroute durch Libyen, 
welches aufgrund einer schwachen 
Staatlichkeit lange als Tor nach Eu
ropa galt.4 Seit dem Tod des ehema
ligen Machthabers Gaddafi im Jahr 
2011 stoßen in Libyen widerstreben
de wirtschaftliche und politische 
Interessen nationaler sowie inter
nationaler Stakeholder aufeinan
der und verhindern eine dauerhafte 
Stabilisierung der Region und die 
Ausübung eines effektiven Grenzre
gimes.

Algerien ist selbst sowohl Quell 
als auch Transitland für Migran
ten, lehnt jedoch die Einrichtung 
von Transitzentren auf eigenem 
Hoheitsgebiet strikt ab. Effektive 
Grenzkontrollen, das konsequente 
Festsetzen und die Rückführung von 
Migranten nach Mali und Niger sol

3 Vgl. Urech 2019 und Dugge 2019.
4 Vgl. hierzu u. a. Cwienk 2019 und Sy

dow 2019a.

len verhindern, dass es zum Transit
land vergleichbar mit Libyen wird.5

Die wesentlichen Treiber der 
Migrationsthematik für Tunesien 
sind die Nachbarstaaten Algerien 
und Libyen, aus denen bei Konflik
ten regelmäßig eine große Anzahl an 
Menschen flüchtet.

Ägypten vereint die Eigenschaf
ten eines Quell, Ziel und Transit
landes für Migranten und nimmt 
eine Pufferfunktion für Migrations
ströme aus ganz Afrika wahr.

2.2.3.2 Klimawandel
Die gesamte Region Nordafrika 
ist aufgrund ihrer Lage zwischen 
Küsten und Wüsten von den Fol
gen des Klimawandels besonders 
betroffen. Steigender Meeresspie
gel, sich verringernde küstennahe 
Siedlungsräume und die Desertifi
kation immer heißer und trockener 
werdender Gebiete stellen die dort 
lebenden Menschen vor Herausfor
derungen. Immer höhere Erforder
nisse an Wasser für die Landwirt
schaft sowie dauerhaft hohe und 
weiter steigende Bedürfnisse nach 
Lebensmittelimporten sind Effekte, 
die in allen Ländern Nordafrikas zu 
beobachten sind. 

Ägypten, insbesondere Kairo, ist 
als besonders prägnantes Beispiel 
für die Betroffenheit vom Klima
wandel zu nennen. Im Flussdelta des 
Nils werden bei steigenden Meeres
spiegeln Millionen von Menschen in 
höhergelegene Gebiete umgesiedelt 

5 Vgl. Hermann 2018 und Gehlen 2018.

https://www.tagesschau.de/ausland/spanien-marokko-seenotrettung-101.html
C:\\Users\\Dreschert\\Desktop\\Homeoffice_LGAN\\Gehlen
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werden müssen. Gleichzeitig steht 
der Konflikt um das Nilwasser mit 
dem südlichen Nachbarn Äthiopien 
musterhaft für das Konfliktpotenzial 
hinter der Versorgung mit Süßwas
ser.6

2.2.3.3 Wirtschaft/Handel
Wirtschaftliche Beziehungen zwi
schen Deutschland, der EU und den 
betrachteten Staaten Nordafrikas 
sind von wesentlicher Bedeutung für 
die Entwicklung sowie Stabilisierung 
der Region und für Deutschland im 
Rahmen der Energieversorgung. 
Dies ist zum einen durch geografi
sche Nähe zueinander, zum anderen 
durch den Rohstoffreichtum (Erdöl, 
Erdgas, Phosphat) begründet. Wirt
schaftliche Beziehungen zwischen 
Nordafrika und weiteren Regionen 
Afrikas sind hingegen nur marginal 
vorhanden. Zwischen der EU und 
Marokko, Algerien, Tunesien und 
Ägypten sind sog. EUMittelmeerAs
soziierungsabkommen in Kraft, die 
unter anderem freien Handel gemäß 
den Grundsätzen der Welthandel
sorganisation zum Gegenstand ha
ben.7

6  Landeskundliches Briefing Marokko, 
Landeskundliche Beratungszentra
le, Stand: Januar 2018.

7 Vgl. https://www.bmwi.de/Redak
tion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/
freihandelsabkommendereu.html, 
zuletzt aufgerufen am 11.11.2019, 
sowie http://ec.europa.eu/world/
agreements/prepareCreateTrea
tiesWorkspace/treatiesGeneralDa
ta.do?step=0&redirect=true&tre

Algerien verfügt über die größ
ten Erdgasvorkommen in Afrika, ist 
einer der größten Erdgaslieferanten 
für Europa und wichtiger Knoten
punkt im PipelineNetzwerk zwi
schen Afrika und Europa. Das Land, 
dessen Wirtschaft nahezu vollstän
dig auf dem Export fossiler Brenn
stoffe basiert, kann jedoch weniger 
als 40 % seines Nahrungsmittelbe
darfs in Eigenproduktion decken 
und ist auf umfangreiche Nahrungs
mittelimporte angewiesen.8

Die libysche Wirtschaftsleistung 
basiert ebenfalls nahezu vollstän
dig auf dem Export von Gas und Öl, 
mit welchem 95 % der Staatseinnah
men generiert werden.9 Dabei ist 
Deutschland nach Italien Libyens 
zweitwichtigster Handelspartner.10

Im Gebiet Marokkos und in dem 
von Marokko kontrollierten Teil der 
Westsahara liegen 70 % der weltwei
ten Phosphatreserven.11

Tunesiens Wirtschaft basiert 
hingegen weitgehend auf Landwirt

atyId=821, zuletzt aufgerufen am 
17.12.2019.

8 Vgl. https://oec.world/de/profile/
country/dza/, zuletzt aufgerufen am 
11.11.2019.

9 Vgl. https://oec.world/en/profile/
country/lby/, zuletzt aufgerufen am 
11.11.2019.

10 Vgl. https://oec.world/en/profile/
country/lby/, zuletzt aufgerufen am 
11.11.2019.

11 Vgl. MilAttBericht 2018, sowie Cent
ral Intelligence Agency – The World 
Factbook: Morocco.

https://oec.world/de/profile/country/dza/
https://oec.world/de/profile/country/dza/
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schaft.12 Dennoch muss das Land 
Nahrungsmittel importieren,13 weil 
überwiegend sog. Cash-Crops (Oli
venöl, Datteln) angebaut werden. 
Dies geschieht zu Lasten solcher 
Agrarerzeugnisse, die für die Ernäh
rung der Bevölkerung von Bedeutung 
wären. Exzessive Landwirtschaft 
führt zudem dazu, dass für Tunesi
en ab 2030 ein ernsthaftes Ressour
cendefizit an Süßwasser zu erwarten 
ist.14 Wirtschaftlich ist das Land na
hezu vollständig auf Europa ausge

12 Vgl. http://www.intracen.org/expor
ters/organicproducts/countryfo
cus/CountryProfileTunisia/, zuletzt 
aufgerufen am 26.04.2020. 

13 Vgl. https://www.export.gov/ar
ticle?id=TunisiaAgriculturalSector, 
zuletzt aufgerufen am 11.11.2019.

14 Vgl. Drooger et al. 2012.

richtet und realisiert nur marginale 
Teile seiner Wirtschaftsleistung mit 
afrikanischen Staaten.

Ägypten gilt als eines der am 
stärksten industrialisierten Länder 
Afrikas. Vormals der zweitgrößte 
Erdgasproduzent und fünftgrößte 
Erdölproduzent Afrikas brach die 
Wirtschaft als Folge des politischen 
Umsturzes im Land seit 2011 mas
siv ein. Ein massiver Rückgang der 
Touristenzahlen und der auslän
dischen Direktinvestitionen sowie 
eine Stagnation der Einnahmen aus 
dem Suez kanal in Verbindung mit 
rückläufigen Überweisungen der im 
Ausland lebenden Ägypter waren die 
Folge. Deutschland ist zweitgrößter 

Abb. 1: Marktplatz von Marrakech (Quelle: pixabay.com).

http://www.intracen.org/exporters/organic-products/country-focus/Country-Profile-Tunisia/
http://www.intracen.org/exporters/organic-products/country-focus/Country-Profile-Tunisia/
http://www.intracen.org/exporters/organic-products/country-focus/Country-Profile-Tunisia/
https://www.export.gov/article?id=Tunisia-Agricultural-Sector
https://www.export.gov/article?id=Tunisia-Agricultural-Sector


90 – Regionalanalyse

Handelspartner Ägyptens15 und im
portiert vor allem Gas und Erdöl.

2.2.3.4 Terrorismus / Violent  
Extremist Organisations

Ausgelöst durch den Arabischen 
Frühling im Jahr 2011 gerieten Teile 
der bis dahin zwar überwiegend au
toritär und repressiv, jedoch stabil 
geführten Länder Nordafrikas in eine 
durch Instabilität und Machtkämpfe 
geprägte Phase. Die fehlenden und 
überlasteten Sicherheitsorgane 
und das entstehende Machtvaku
um durch den Verlust staatlicher 
Gewaltorgane nutzen terroristische 
Gruppierungen und destabilisieren 
die Region bis heute gewaltsam. 

Als Reaktion auf terroristische 
Anschläge in Marokko (Casablan
ca 2003, Marrakech 2011) folgte ein 
konsequentes und teilweise gewalt
sames Vorgehen der staatlichen Si
cherheitskräfte gegen Islamisten.16

In Tunesien besteht erhöhte Ter
rorismusgefahr durch das Erstarken 
des Salafismus in Verbindung mit 
dem Erfolg der Ennahda17 (seit 2011) 
sowie der Rückkehr von ISKämp
fern aus Syrien und dem Irak.18 

Trotz der Tatsache, dass der sog. 
Islamische Staat in Libyen seit 2016 
keine Gebiete mehr kontrolliert, 

15 Vgl. Auswärtiges Amt 2020.
16 Landeskundliches Briefing Marok

ko, Landeskundliche Beratungszen
trale, Stand: Januar 2018.

17 Eine tunesische Partei, die als gemä
ßigt islamistisch gilt.

18 Vgl. Guesmi 2018.

begeht er mit seinen Ablegern dort 
weiterhin Anschläge.

Islamistischer Terrorismus hat 
in den 1990erJahren („das schwarze 
Jahrzehnt“) in Algerien 100–200tsd. 
Opfer gefordert. Bei zunehmender 
staatlicher Instabilität ist mit einem 
Wiederaufleben des algerischen 
Terrorismus zu rechnen.19 Algerien 
betrachtet sich als Exporteur von 
Sicherheit in der Region Nordafri
ka. Die Sicherung der Grenzen und 
die Bekämpfung des internationalen 
Terrorismus sind zentrale Anliegen 
der algerischen Regierung.

Das durch den „Arabischen Früh
ling“ ab 2011 verursachte Machtva
kuum und der 2013 durchgeführte 
Militärputsch gegen den damaligen 
Staatspräsidenten Mursi, führte 
auch in Ägypten zu einem Anstieg 
an Terroranschlägen. Der Bereich 
der SinaiHalbinsel erweist sich seit
her als de facto unkontrollierbares 
Gebiet, das zunehmend in Anarchie 
abdriftet.20

2.2.3.5 Politische Instabilität
Der Mangel an funktionierenden 
staatlichen Institutionen, Sicher
heitskräften und einer funktionie
renden Justiz hat auf allen Ebenen 
zu Korruption und Gewalt geführt 
und macht Libyen zu einem geschei
terten Staat.21 Auf diplomatische 
Bemühungen der VN hin entstand 

19 Vgl. hierzu u. a. Finkenzeller 2016 
und Schaaf 2015.

20 Vgl. Central Intelligence Agency – 
The World Factbook: Egypt.

21 Vgl. Jacobs 2017.

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/aegypten-node/bilaterale-beziehungen/212610
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die international anerkannte „Re
gierung der Einheit“ in Libyen mit 
Sitz in Tripolis. Dieser steht das Re
präsentantenhaus als zweites Par
lament (House of Representatives) 
in Tobruk gegenüber. Zusätzlich ver
schärft wird die Lage dadurch, dass 
die divergierenden Interessen der 
internationalen Akteure einer fried
lichen Einigung entgegenstehen.

In Algerien haben auch die nach 
dem Abdanken des ExPräsidenten 
Abdelaziz Bouteflika (April  2019) 
durchgeführten Präsidentschafts
wahlen im Dezember 2019 zu keiner 
Stabilisierung der innenpolitischen 
Lage geführt.22 Dem neu gewählten 
Präsidenten Tebboune wird von der 
algerischen Öffentlichkeit Nähe zum 
alten System nachgesagt und dessen 
Fähigkeit und Willen zur Durchfüh
rung echter Reformen wird bezwei
felt. In der Konsequenz führt dies 
bisher nicht zur Stabilisierung und 
Beruhigung der Lage in Algerien.23

2.2.3.6 Externe Akteure
Die USA haben in der Region Nordaf
rika ein Interesse an stabilen Ver
hältnissen. So besteht mit Ägypten 
seit Jahren eine strategische Part
nerschaft mit dem Ziel langfristiger 
Stabilität, wirtschaftlichen Wohl
standes und regionaler Sicherheit.24 
In Libyen streben sie eine stabile Re
gierung an, da es für das AfrikaKom
mando der Vereinigten Staaten ei

22 Vgl. Süddeutsche Zeitung 2019 und 
Sydow 2019b.

23 Vgl. Sadaqi 2019.
24 Vgl. U.S. Department of State 2019.9

nen wichtigen Stützpunkt im Kampf 
gegen den Terrorismus in Nordafrika 
darstellt.25 Tunesien pflegt seit 1999 
eine vertiefte sicherheitspolitische 
und militärische Zusammenarbeit, 
was es zum „Major nonNATO Part
ner“ und damit zu einem wichti
gen Partner der USA, außerhalb der 
NATO, in Afrika macht.26 Marokko 
bildet die Gegenküste zum amerika
nischen Kontinent und hat seit 2004 
ein Freihandelsabkommen.27

Für China ist Algerien der 
wichtigste Wirtschaftspartner im 
Maghreb.28 Darüber hinaus treibt 
China in Tunesien eine Erweiterung 
der Belt & Road Initiative voran.29 

Russland arbeitet mit Tunesien 
in der Terrorismusbekämpfung mit 
dem Ziel zusammen, mit Hilfe von 
Tunesien eine Wiederaufnahme Sy
riens in die Arabische Liga zu ermög
lichen.

In Libyen sind Russlands Ver
bindungen zum Regierungsgegner 
und abtrünnigen libyschen Gene
ral Chalifa Haftar stark ausgeprägt. 
Es verstärkt militärische und wirt
schaftliche regionale Aktivitäten, 
um Zugang zu Libyen zu erhalten 
und seinen regionalen Einfluss zu 
erhöhen.30 Mit Ägypten unterhält 
es in wirtschaftlicher und militäri

25 Vgl. Hackensberger 2019.
26 Deutsche Wellte 2018; Bundesregie

rung 2017; Bundesregierung 2018.
27 Vgl. Central Intelligence Agency (CIA) 

– The World Factbook: Morocco.
28 Vgl. hierzu u. a. Lons et al.
29 Vgl. China Daily 2019.
30 Vgl. Lokshin 2019 sowie Grieß 2019.
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scher Hinsicht gute Beziehungen. 
Mit einem Gesamtvolumen von 5,8 
Mrd. USD exportiert Russland im 
Schwerpunkt Getreide (49 % der Ex
porte) nach Ägypten.31 Des Weiteren 
entsteht mit Hilfe russischer Tech
nologie und eines 25 Mrd. USDKre
dits aus Moskau im nordägyptischen 
Dabaa das erste Atomkraftwerk des 
Landes.32

Frankreich konkurriert mit Itali
en um den Zugriff und die Kontrolle 
der Gas und Ölproduktion in Liby
en.33

2.2.4 Bewertung aus dem Blick 
deutscher / europäischer 
Interessen

Auf Basis der vorgenommenen Cha
rakterisierung der Staaten Nordaf
rikas lässt sich in der querschnitt
lichen Betrachtung feststellen, dass 
die am häufigsten betroffenen Inte
ressen Deutschlands und der EU in 
den untersuchten Ländern Handel 
sowie Migration sind.

Im Weißbuch der Bundesregie
rung von 2016 wird Nordafrika im 
Bereich der sicherheitspolitischen 
Herausforderungen des transnatio
nalen Terrorismus sowie der fragilen 
Staatlichkeit und der schlechten Re

31 Vgl. https://oec.world/en/visuali
ze/tree_map/hs92/export/rus/egy/
show/2017/, zuletzt aufgerufen am 
12.11.2019

32 Vgl. hierzu u. a. Zilbermann/Shaker 
2018 und Elmaghraby 2019.

33 Vgl. Meiler 2018.

gierungsführung aufgeführt.34 Un
kontrollierte und irreguläre Migra
tion werden im Weißbuch ebenso 
als Sicherheitspolitische Herausfor
derungen identifiziert und die Be
deutung der Bekämpfung von deren 
Ursachen gemeinsam mit der inter
nationalen Gemeinschaft sowie mit 
den Herkunfts und Transitstaaten 
hervorgehoben.35

In der Fortschreibung der Afri
kapolitischen Leitlinien der Bundes
regierung von 2019 wird ebenfalls 
auf die Bedeutung des Handels mit 
Afrika, sowohl für die Stärkung ei
ner regelbasierten Weltordnung, als 
auch für die nachhaltige wirtschaft
liche Entwicklung Gesamtafrikas 
verwiesen.36 

Die Verbesserung der Lebensbe
dingungen innerhalb des Kontinents 
und die Schaffung von Perspektiven 
und stabilen Regierungsstrukturen 
können Fluchtursachen abmildern 
und Migrationsmotivation vermin
dern. Sowohl nationale, als auch 
supranationale Bemühungen zielen 
auf diese Entwicklung ab und wer
den durch Ertüchtigungsmaßnah
men gefördert. Weiterhin wird der 
Wille zur verstärkten Bekämpfung 
von Fluchtursachen (Bewaffnete 
Konflikte, Verfolgung aus politi
schen, ethnischen oder religiösen 

34 Vgl. Bundesministerium der Vertei
digung 2016: 34 und 39.

35 Vgl. Bundesministerium der Vertei
digung 2016: 42.

36 Vgl. Bundesregierung 2019: 1, 3 und 7.
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Gründen) als ressortgemeinsamer 
Ansatz artikuliert.37

2.2.5 Bewertung mit Hinblick auf 
Afrika 2050

Im Zuge einer Projektion auf das 
Jahr 2050 muss für Nordafrika an
genommen werden, dass es sich 
weiterhin einer dreifachen Migra
tionsproblematik gegenübersehen  
und aufgrund seines Rohstoffreich
tums in Verbindung mit steigender 
Wirtschaftsleistung ein bedeuten
der Handelspartner für ganz Europa 
bleiben wird. 38

Nordafrikanische Staaten blei
ben dabei Zielländer für Migration. 
Das auf dem gesamten Kontinent 
weiterhin starke Bevölkerungs
wachstum wird den bestehenden 
Migrationsdruck weiter verstärken, 
wobei der Großteil der Migranten 
innerhalb Afrikas verbleiben wird. 
Ihre Ziele werden dabei die ressour
cenreicheren und wirtschaftsstär
keren Staaten, insbesondere Nordaf
rikas, sein. Aufgrund der Nähe zu 
Europa und zum Nahen Osten wird 
Nordafrika seine Transitfunktion für 
Migranten aus ganz Afrika beibehal
ten. Ebenso werden die damit ein
hergehenden negativen Effekte (u. a. 
Menschenhandel bzw. schmuggel, 
Schleuserkriminalität) als Problem
stellungen bestehen bleiben.

Bei insgesamt steigender Wirt
schaftsleistung in Afrika werden die 
Länder Nordafrikas im kontinentalen 

37 Vgl. Bundesregierung 2019: 6.
38 Vgl. Ministy of Defence 2016: 119–123.

Vergleich die stärksten Steigerun
gen ihrer Wirtschaftskraft erleben. 
Aufgrund steigender Bevölkerungs
zahlen der nordafrikanischen Staa
ten ist jedoch davon auszugehen, 
dass ca. 50 % des nordafrikanischen 
Nahrungsmittelbedarfes importiert 
werden müssen. Die Diversifizierung 
der eigenen Wirtschaft wird einigen 
Staaten (Marokko, Tunesien, Ägyp
ten) auf der Grundlage der bereits 
erkennbaren Fortschritte besser ge
lingen als anderen – insbesondere 
Libyen und Algerien. Letztere wer
den damit im Wesentlichen wichtige 
Quelle für Erdgas und Erdöl bleiben 
– zu Lasten volkswirtschaftlicher 
Fortschritte.

2.2.6 Ableitung des Gestaltungs-
feldes

Auf Grundlage der Charakterisie
rung der Länder Nordafrikas lässt 
sich Migration als Thematik identi
fizieren, die in mehrfacher Hinsicht 
und voraussichtlich über die nächs
ten Dekaden hinweg von Bedeutung 
sein wird. 

Neben dem Migrationsdruck 
und potenzial, das die nordafrika
nischen Staaten selbst aufweisen, 
wirken diese als Transitländer un
mittelbar als Treiber gesamtafrika
nischer unkontrollierter und irre
gulärer Migration. Dabei münden 
eine Vielzahl ungelöster Probleme – 
schlechte Regierungsführung, man
gelnde wirtschaftliche Perspektiven, 
bestehende regionale und überregi
onale Konflikten – am Ende wieder
rum in Flucht und Migration. 
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Nicht zuletzt durch die Flücht
lingskrise von 2015 und deren ge
samtgesellschaftliche Nachwir
kungen wendet die Bundesrepublik 
Deutschland erhebliche Kräfte und 
Mittel für die Verhinderung ähnli
cher Phänomene auf, welche von 
Ertüchtigungsinitiativen und Wirt
schaftshilfen über Mentoring und 
Beratungsleistung bis hin zu dip
lomatischen Bemühungen (z. B. als 
Initiator von LibyenKonferenzen) 
reichen. In vielen Fällen geschieht 
dies jedoch eher als Symptombe
kämpfung durch Formen der Rück
haltung oder Rückführung Migrati
onswilliger in ihre Herkunfts oder 
Transitländer. 

Gleichzeitig bestehen die Ur
sachen für Flucht und Migration 
in den Quellländern fort, während 
kontinuierlich neue hinzukom
men. Konflikte entstehen neu oder 
weiten sich aus. Der Klimawandel 
wirkt sich vor allem in seinen Kon
sequenzen auf dem Afrikanischen 
Kontinent stark aus und verändert 
die Lebensrealitäten großer Teile 
der nordafrikanischen Bevölkerung. 
Fehlende wirtschaftliche Perspekti
ven in Verbindung mit hohen Bevöl
kerungswachstumsraten resultie
ren in steigenden Migrationsdruck 
und Migrationswillen in eine Region 
mit einer Perspektive auf eine höhe
re Lebensqualität und Grundversor
gung.

Während für die Durchführung 
von und den Handel mit Rohstoffim
porten und exporten weltweit gül

tige Regelwerke unter dem Dach der 
Welthandelsorganisation bestehen 
und diese weitestgehend eingehal
ten werden, fehlt es in der Migra
tionspolitik häufig an der Durch
setzung von Mechanismen zum 
Umgang mit Migranten.

Mit Blick auf den afrikanischen 
Kontinent und die instabile Sicher
heitslage in der betrachteten Region, 
stellt eine erhöhte Anzahl unkont
rollierter und irregulärer Migranten 
die Verwaltungs und Sicherheits
organe Europas und Deutschlands 
vor besondere Herausforderungen. 
Die Risiken bedürfen, gegenwärtig 
sowie in absehbarer Zukunft, in be
sonderem Maße eine gesamtstaat
liche Koordinierung zwischen den 
verantwortlichen Ministerien und 
Ressorts, sowohl auf nationaler als 
auch supranationaler Ebene.
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2.3 Region Horn von Afrika 
2.3.1 Einleitung
Das „Horn von Afrika“ ist ein geflü
gelter Begriff, der hilft, sich die geo
grafische Lage und damit eine offen
sichtliche Besonderheit der Region 
zu verdeutlichen. Streng geografisch 
betrachtet gehören nur die Staaten 
Somalia, Äthiopien, Dschibuti und 
Eritrea zum Horn.1 In die vorliegende 
Untersuchung wurden aber auch die 
Staaten Sudan und Südsudan mit
einbezogen, denn deren Entwick
lungen haben einen unmittelbaren 
Einfluss auf die gesamte Region und 
stellen den geografischen Anschluss 
an die Sahelregion her.2 Der so um
rissene Raum wird nachfolgend als 
das erweiterte Horn von Afrika be
zeichnet.3 

Ethnisch bedingte Gewaltkon
flikte, Staatszerfall, Grenzstreitig
keiten und transnationaler Terroris
mus bedingen die volatile politische 
und sicherheitspolitische Lage am 
östlichsten Teil des afrikanischen 
Kontinents.4 Dies bedeutet aber kei
nesfalls politische Stagnation. So 
haben Eritrea und Äthiopien ihren 
jahrzehntelangen Konflikt in einem 
Friedensvertrag im Juli 2018 beige

1 Vgl. Mair/Weber 2009.
2 Anm.: Die Bezeichnung „Horn von 

Afrika“ meint in der vorliegenden 
Analyse stets die Staaten Somalia, 
Äthiopien, Dschibuti, Eritrea, Sudan 
und Südsudan. 

3 Vgl. Mair/Weber 2009.
4 Ebd. 

legt5 – Ministerpräsident Abiy Ah
med wurde für seinen gesamten Re
formprozess und im Besonderen für 
den Frieden mit Eritrea im Oktober 
2019 mit dem Friedensnobelpreis 
ausgezeichnet.6

Aufgrund ihrer exponierten Lage 
am Roten Meer und der damit ein
hergehenden räumlichen Nähe zur 
arabischen7 und asiatischen Welt am 
nordwestlichen Indischen Ozean, ist 
die Region für raumfremde Mächte 
von besonderem Interesse.8 Obwohl 
dem erweiterten Horn in Bezug auf 
die geografische Größe und ökono
mische Potenz nur eine geringe Be
deutung zuzuschreiben ist, nehmen 
externe Akteure9 offenkundig Ein
fluss. Exemplarisch sei auf die EU 
(Mission EU NAVFOR Atalanta) ver
wiesen,10 aber auch der wirtschaftli

5 Vgl. Zeit online 2018.
6 Vgl. Forster 2019.
7 Vgl. zu den jüngsten Migrationsbe

wegungen von Äthiopien und So
malia über Jemen in das Königreich 
SaudiArabien vgl. Schwikowski 
2018. 

8 Vgl. Matthies 2006. 
9 Als externe Akteure wollen die Auto

ren staatliche Akteure bezeichnen, 
die nicht in der Region also am er
weiterten Horn selbst beheimatet 
sind und welche prägenden Einfluss 
auf die wirtschaftliche und/oder po
litische Entwicklung eines Landes 
nehmen können. Der wirtschafts
geografische Gegenbegriff wäre 
demnach „regionale Akteure“.

10 Anm.: Die Mission European Naval 
Forces Atalanta besteht bereits seit 
2008. Ihr Ziel ist die Bekämpfung der 
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che Einfluss Chinas vor Ort sowie die 
chinesischen Interessen auf dem af
rikanischen Kontinent im Allgemei
nen sind unverkennbar. Mit der Ini
tiative der Neuen Seidenstraße (Belt 
and Road Initiative – BRI) will China 
65 Länder entlang neuer Routen zu 
einer globalen Wirtschaftsregion 
verbinden. China verfolgt dabei die 
Absicht, vermittels der Einrichtung 
von Land und Seewegen auch über 

Piraterie am Horn von Afrika. Seit 
2015 entsendet die Deutsche Marine 
jedoch keine seegehenden Einhei
ten, sondern Seefernaufklärer und 
Personal des logistischen Abstütz
punktes in Djibouti. Diese Mission 
prägte in dem genannten Zeitraum 
die Einsatzrealität der Marine.

Asiens hinaus wirtschaftlichen Ein
fluss zu etablieren.11 Das Horn von 
Afrika ist im Rahmen dieses Projek
tes von entscheidender Bedeutung: 
China macht nahezu jeden Hafen an 
der ostafrikanischen Küste zum Teil 
der maritimen Seidenstraße.12 Eine 
gleichzeitige militärische Nutzung 
dieser Infrastruktur ist mittel bis 
langfristig nicht auszuschließen. 

2.3.2 Methodik
Ausgehend von der Analyse außen
politischer Strategien raumfremder 

11 Vgl. Boao 2015. Siehe auch Kapitel 
1.2.2.5 mit den entsprechenden Ab
leitungen und Hinweisen aus den 
strategischen Dokumenten.

12 Vgl. Huotari et al. 2017.

Abb. 1: Norden von Eritrea (Quelle: pixabay.com).
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Akteure und der PMESII+CAnalyse 
der Staaten des erweiterten Horns 
von Afrika soll dieses Kapitel durch 
die Charakterisierung der Region 
die Frage nach dem relevantesten 
Gestaltungsfeld beantworten. Dazu 
werden aktuelle Entwicklungen in 
der Region des erweiterten Horn von 
Afrika im Kontext verschiedener Ge
staltungsfelder analysiert und aus 
deutscher Perspektive (einschließ
lich der EU) bewertet. Ein kurzer 
Blick auf Afrika 2050 soll die verglei
chende Betrachtung um einen wei
teren Blickwinkel ergänzen.

2.3.3 Charakterisierung der Region
Aus der Überschneidung von geo
grafischer Lage und der Essenz der 
PMESII+CAnalysen der beschriebe
nen Länder lässt sich eine prägnan
te Kurzcharakteristik der Region er
stellen. Die herausragende Eigenheit 
Ostafrikas sind die Küstenregion mit 
der Landzunge um die SomaliHalb
insel und die dort angrenzenden Ge
wässer. Das Rote Meer, der Golf von 
Aden und die Meerenge am Bab al
Mandab prägen das maritime Bild. 
Mit der Nähe zu SaudiArabien und 
dem Jemen bildet das Horn von Af
rika das Bindeglied zur arabischen 
Welt sowie über die Seeverbindungs
wege die Passage nach Europa und 
in den asiatischen Raum. 

Neben seiner besonderen geo
grafischen Lage zeichnet sich das 
Horn von Afrika aber auch durch 
eine große ethnische Diversität aus. 
Kehrseite dieser Diversität sind eth
nische Konflikte, die national wie 

international in unterschiedlicher 
Intensität zur Geltung kommen und 
die Fragilität einiger Staaten in der 
Region verstärken. 

Unter dem Gesichtspunkt der 
„guten Regierungsführung“ lässt 
sich die Heterogenität der Region 
veranschaulichen. Beginnend mit 
Eritrea, bei welchem es sich um ein 
Regime mit zementierter Führungs
riege handelt, dessen Ende nicht ab
sehbar ist. Der Südsudan wiederum 
wird derzeit von einer Transitions
regierung geführt. Auch der Sudan 
gilt als ein Staat im Umbruch.13 Als 
relativ stabil gilt dagegen die Prä
sidialrepublik Dschibuti, die nicht 
zuletzt aufgrund ihrer exponierten 
Lage am Roten Meer wirtschaftlich 
bereits stark vernetzt ist. Wohin
gegen Somalia regelmäßig als Bei
spiel für einen Failed State genannt 
wird.14 Zwischen Hungerland und 
Hoffnungsträger hat die föderale 
Bundesrepublik Äthiopien dagegen 
eine beachtliche Entwicklung auch 
in der Regierungsführung gezeigt.15 

Viele westliche Staaten sehen 
Äthiopien als den Stabilitätsanker16 
in Ostafrika, u. a. da sich Äthiopi

13 Vgl. Deutsche Welle 2019.
14 Vgl. The Economist 2016.
15 Vgl. Kaps/Reinig/Klingholz 2018: 58 f.
16 Vgl. Robert Kappel (GIGA Institut 

Hamburg): Von Konflikten umgeben, 
Interview mit ORF vom 28.11.2016. 
Der Begriff des Stabilitätsankers 
wird regelmäßig in Bezug auf Äthio
pien verwendet, hauptsächlich auf
grund der für die Region wichtigen, 
langjährig stabilen Regierung und 
der Bereitschaft, in großem Umfan
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ens Ministerpräsident Abiy Ahmed 
auch im Bereich der Mediation von 
konfliktträchtigen Nachbarstaaten 
positiv hervorgetan hat.17 Jedoch 
bieten ungelöste innerstaatliche 
Auseinandersetzungen unverän
dert Konfliktpotenzial und auch der 
Friedensschluss mit Eritrea trägt 
noch keine Früchte.18 Ein besonde
rer Einflussfaktor auf die gute Re
gierungsführung ist die herausge
hobene Stellung des Militärs sowie 
das Vorhandensein von gewaltberei
ten Splittergruppen (VEOs, religiös, 
ethnisch, oppositionell), welche den 
politischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Fortschritt der 
Staaten mitunter konterkarieren.19 

In Verbindung mit dem Hand
lungsfeld „gute Regierungsführung“ 
ist der Einflussfaktor Korruption un
bedingt zu betrachten. Während sich 
Äthiopien und Dschibuti im unteren 
Mittelfeld des weltweiten Vergleichs 
befinden, kann dringender Hand
lungsbedarf bei Somalia, Südsu
dan, Sudan und Eritrea festgestellt 
werden.20 Korruption begünstigt in 
hohem Maß schlechte Regierungs
führung und unterminiert gesell
schaftliche Stabilität.21 

ge Flüchtlinge aus der Region aufzu
nehmen. 

17 Vgl. Bundesregierung 2016; Hof
mann 2019.

18 Vgl. Kaps/Reinig/Klingholz 2018: 17, 
58 f.

19 Vgl. GerthNiculescu 2019.
20 Vgl. Transparency International 

2019.
21 Vgl. ebd. und Auswärtiges Amt 2019c.

Das Horn von Afrika ist keine Re
gion vollständiger Armut und Pers
pektivlosigkeit. Profiteure lukrativer 
Einnahmequellen sind jedoch in ers
ter die Linie die klassischen Eliten.22 
Die Verteilung von Wohlstand stellt 
eine ebenso große Herausforderung 
dar wie die Diversifizierung der wirt
schaftlichen Möglichkeiten und die 
Implementierung neuer Technolo
gien. Eine Verbesserung dieser Be
reiche kann Frieden, Sicherheit und 
Stabilität der Staaten des Horns för
dern. 

Einen großen Faktor stellt außer
dem die wirtschaftliche und sozio
kulturelle Verflechtung dar, die ex
terne Akteure wie China und andere, 
vor allem orientalische Staaten23 
nutzen und weiter ausbauen wol
len. Auch hier bestehen Herausfor
derungen hinsichtlich der Nutzung 
von lokaler Infrastruktur und der 
Gestaltung vertraglicher Rahmen
bedingungen, welche darauf zielen 
müssen, den afrikanischen Staaten 
mehr Eigenständigkeit zu ermögli
chen und sie nicht in ein Korsett aus 
wirtschaftlicher Abhängigkeit zu 
zwingen. 

22 Vgl. Mair/Weber 2009
23 Weiterführend wurden neben den 

Interessen CHN und der orienta
lischen Staaten Königreich Saudi 
Arabien (KSA), Iran (IRN), Vereinig
te Arabische Emirate (VAE), Katar 
(QAT), Türkei (TUR) auch Deutsch
land (DEU), die Europäische Union 
(EU), Vereinigte Staaten von Ameri
ka (USA), Russland (RUS) und Frank
reich (FRA) analysiert.
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Eritrea, früher auch als „Nord
korea Afrikas“24 bezeichnet, ist vor 
allem aufgrund seines Potenzials für 
Migration von Interesse. Der eigent
lich zwei Jahre andauernde Militär
dienst, der nach Belieben auf mehre
re Jahre oder Jahrzehnte ausgedehnt 
werden kann, bedingt u. a. die zah
lenmäßig größte Migration am Horn 
von Afrika.25 Die Hoffnung, dass sich 
der Friedensvertrag mit Äthiopi
en positiv auf dieses Handlungsfeld 
auswirken könnte, hat sich bisher 
aufgrund fortbestehender autokra
tischer Strukturen nicht erfüllt.26 

Das Handlungsfeld Violent Ex-
tremist Organisations (vgl. Kapitel 
3.1) ist vor allem in Somalia bedeut
sam. „Föderale“ Clan und Subclan
strukturen mit fest eingewebtem 
Einfluss von AlShabaab (AS) prägen 
die schlechte Sicherheitslage und 
den Status von Somalia als Failed 
State.27 Bei der Betrachtung von So
malia kommt man außerdem nicht 
umhin, auch Kenia mit in den Blick 
zu nehmen. AS verübt unregelmäßig 
Anschläge auf kenianischem Territo
rium, weshalb die Gefahr eines Spil
loverEffektes alle Nachbarstaaten 
Somalias bedroht.

Schlechte Regierungsführung, 
Migration und Flucht sowie VEOs 
begünstigen zudem die Fragilität, 
die das Entstehen von Machtvakua 

24 Vgl. The Economist 2018.
25 Vgl. Human Rights Watch 2017: 201 ff., 

2017.
26 Vgl. Taylor 2019.
27 Vgl. Messner, J.J. et al.. 2019.

begünstigt (vgl. Kapitel 1.3). Erste Er
kenntnisse zeigen, dass externe Ak
teure in diese Freiräume vorstoßen 
und insbesondere eigene Interessen 
verfolgen.28

Einerseits bieten ausländische 
Investitionen in zukunftsfähige Ge
schäftsfelder (z. B. Bergbau)29 Chan
cen für eine langfristig positive Ver
änderung der Region. Andererseits 
muss auch die hiermit verbundene 
Gefahr der politischen Beeinflussung 
in den Blick genommen werden.  Sie 
kann unter Umständen staatliche 
Fragilität begünstigen und damit 
deutschen Interessen entgegenwir
ken. Im Rahmen unserer Untersu
chung sind am erweiterten Horn von 
Afrika folgende Hauptursachen für 
Entwicklungsdefizite aufgefallen: 
a) schlechte Regierungsführung, b) 
Migration und c) VEOs.

2.3.4 Analyse

2.3.4.1  Bewertung aus dem Blick 
deutscher / europäischer 
Interessen

Im folgenden Unterkapitel wird je 
Land ein maßgeblicher Entwicklungs
aspekt dargestellt, um die Bedeutung 
von Treibern für die Entwicklung 
der Region zu verdeutlichen. Diese 
werden anschließend unmittelbar 
anhand deutscher Interessen (ein
schließlich EU) bewertet.

28 Vgl. Viklenko 2018.
29 Vgl. World Bank Group 2019.
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Ressourcennutzung Nil (Fokus Äthi-
opien und Projekt Grand-Ethiopi-
an-Renaissance-Dam)
Äthiopien, Ägypten und der Sudan 
ringen um die Frage, wie das Nil
wasser zukünftig gerecht aufgeteilt 
wird. Äthiopiens Regierung lässt 
seit einigen Jahren mit Hochdruck 
am Grand-Ethiopian-Renaissan-
ce-Damm (GERD) bauen, der nach 
Fertigstellung 6.000 Megawatt30 
Strom erzeugen soll. Ziel Äthiopiens 
ist es, eine größere Unabhängigkeit 
von Rohölimporten zu erreichen 
und gleichzeitig dem aufstrebenden 
Industriesektor Impulse zu geben. 
Der ständigen Devisenknappheit ge
schuldet, plant die Regierung in Ad
dis Abeba bis zu ein Drittel der Ge
samtleistung an die afrikanischen 
Nachbarn zu verkaufen – auch an 
Ägypten.31 Die Ägypter ihrerseits be
fürchten, dass der Wasserpegel im 
eigenen Wasserkraftwerk von As
suan sinken wird, sobald das Reser
voir am neuen äthiopischen Damm 
gefüllt wird. Zudem sieht Ägypten 
das Risiko, dass der eigene Agrar
sektor nach Inbetriebnahme des 
GERD durch Wassermangel Schaden 
nehmen könnte, wenn nach Fluten 

30 Zum Vergleich: Das deutsche AKW 
ISAR2 leistet als stärkstes deutsches 
AKW nach Angaben des Betreibers 
1410 Megawatt (netto) und deckt da
mit ein rund 1/8 des permanenten 
Strombedarfs des Freistaates Bay
ern:  https://www.preussenelektra.
de/de/unserekraftwerke/kraftwer
kisar.html, zuletzt aufgerufen am 
13.01.2019.

31 Vgl. Schadomsky 2015.

des Stausees Wasser in der Hitze 
verdunstet. Eine Einigung ist derzeit 
nicht in Sicht. Weiterhin sind sich 
die drei Länder uneinig bei den Son
derregelungen im Falle von extre
men Wetterereignissen während der 
Füllphase, insbesondere bei Dürren 
und starken Regenfällen.32 Hervor
zuheben ist, dass China Äthiopiens 
Regierung bei der Realisierung des 
Bauprojekts durch die Gewährung 
von Krediten unterstützt.

Es liegt im deutschen Sicher
heitsinteresse, dass der verantwor
tungsvolle Umgang mit begrenzten 
Ressourcen und knappen Gütern 
gefördert wird.33 Für die betroffene 
Region fällt darunter zweifelsohne 
die Ressource Wasser, besonders 
die Versorgung durch das Nilwasser. 
Im Koalitionsvertrag wurde festge
halten, dass eine Verbesserung der 
Wasserversorgung in Afrika erreicht 
werden soll.34 Das Stärken von Resi
lienz, Frieden, Sicherheit und Stabi
lität ist Ziel des Gesamtengagements 
der EU in Afrika. Somit bleibt heraus
zustellen, dass bezüglich des Projek
tes GERD wesentliche deutsche wie 
auch EUInteressen betroffen sind.35 
Ein Alleingang Äthiopiens in der Fra
ge der Wasserverteilung stünde die
sen diametral entgegen. 

32 Vgl. Schwikowski 2019.
33 Vgl. Bundesministerium der Vertei

digung 2016, 25. 
34 Vgl. Bundesregierung 2018: 138.
35 Vgl. weiterführende Grundlagen

dokumente der EU: https://www.
consilium.europa.eu/de/policies/
euafrica, zuletzt aufgerufen am 
04.03.2020.

https://www.preussenelektra.de/de/unsere-kraftwerke/kraftwerkisar.html
https://www.preussenelektra.de/de/unsere-kraftwerke/kraftwerkisar.html
https://www.preussenelektra.de/de/unsere-kraftwerke/kraftwerkisar.html
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/eu-africa
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/eu-africa
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/eu-africa
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Die Vermittlung zwischen den be
teiligten Staaten mit dem Ziel eines 
Kompromisses und der Krisenbe
wältigung ist im Sinne Deutschlands 
und der EU, weshalb Deutschland 
eine vermittelnde Position als ho-
nest broker einnehmen könnte.

Das maritime Tor zum Horn von Afri-
ka (Fokus Dschibuti, Hafen und Ver-
schuldung)
Der Hafen von Dschibuti liegt stra
tegisch günstig an der Kreuzung 
einer der verkehrsreichsten Schiff
fahrtsrouten der Welt, die Europa, 
den Fernen Osten, das Horn von Af
rika und den Persischen Golf verbin
det. Der Hafen dient als wichtiges 
Tank und Umschlagzentrum und ist 
der wichtigste Seeverkehrsknoten
punkt für Im und Exporte aus dem 
benachbarten Äthiopien. Der Con
tainerterminal des Hafens hat eine 
jährliche Umschlagskapazität von 
350.000 TEU.36 Im Jahr 2014 wurde 
durch die Regierung Dschibutis der 
von zwei chinesischen Firmen ge
leitete Bau eines weiteren Hafens, 
des Doraleh Multipurpose Ports, in 
Auftrag gegeben.37 Dieser hat zu
sätzlich eine Kapazität von 220.000 
TEU. Weiterhin wurde 2017 das Do
raleh Container Terminal durch die 
Regierung Dschibutis mit dem Ar
gument verstaatlicht, dass der Be

36 TEU ist eine Maßeinheit für die Grö
ße von Containern, Twenty Foot 
Equivalent Unit.

37 China Civil Engineering Constructi
on Corporation Ltd und China State 
Construction Engineering Corpora
tion.

trieb des Hafens durch die Firma 
Dubai Ports World (DPW) den grund
legenden Interessen der Republik 
Dschibuti zuwiderlaufe.38 Der Hafen 
wurde bis dahin durch DPW einer in 
den Vereinigten Arabischen Emira
ten ansässigen Firma unter einem 
30jährigen Vertrag seit 2009 be
trieben. Häfen mit vergleichbarer 
Kapazität sind am Horn von Afrika 
nicht vorhanden. Gleichzeitig stieg 
der Schuldenstand Dschibutis im 
oben genannten Zeitraum aufgrund 
von weiteren Infrastrukturprojekten 
bis 2016 auf 86 % des BIP.39 Der über
wiegende Teil dieser Verbindlichkei
ten besteht gegenüber chinesischen 
Banken.40

Über den Weg der religiösen Un
terstützung versucht die Türkei, Ein
fluss auf Dschibuti zu gewinnen.41 Die 
Abdulhamid II. Moschee in Dschibu
ti ist mit 6.000 Plätzen für Gläubige 
und zwei 46 Meter hohen Minaretten 
die größte Moschee des Landes und 
im Stadtbild nicht zu übersehen.42 
Das Projekt wurde 2015 begonnen 
und von der türkischen DiyanetStif
tung finanziert. Die Türkei versucht 
auf diese Weise, sich als Bruder im 
Geiste und verlässlicher Partner zu 
etablieren. 

Es ist ein vitales deutsches In
teresse, für eine nachhaltige wirt
schaftliche Entwicklung, Wohlstand 

38 Vgl. Melander/Miriri/Arteh 2018.
39 Vgl. Gressani/Kramarenko/Casero 

2017.
40 Vgl. ebd.
41 Vgl. Fröhlich 2019. 
42 Vgl. Daily Sabah 2019. 
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und Beschäftigung für alle Men
schen in Afrika, auch am Horn von 
Afrika, zu sorgen.43 Insofern sind In
vestitionen in die Infrastruktur hin
sichtlich einer positiven wirtschaft
lichen Entwicklung begrüßenswert, 
zumal über den Hafen Dschibutis 
ein Großteil der Im und Exporte 
Äthiopiens, des derzeitigen Wirt
schaftsmotors des Horns von Afri
ka, abgewickelt werden. Inwieweit 
der hohe Verschuldungsgrad und 
die mangelnde Diversifikation der 
Verbindlichkeiten dem Kriterium 
der Nachhaltigkeit gerecht werden, 
bleibt fraglich.44 Zudem zeigt die Ver
staatlichung eines Teils des Hafens, 
dass Dschibuti sich nur teilweise 
dem Ziel der regelbasierten Ordnung 
verpflichtet fühlt. Eine Vermittlung 
Deutschlands erscheint mangels 
vorhandener Anknüpfungspunkte 
vor Ort wenig erfolgversprechend. 

Migrationsursachen am Horn (Fokus 
Eritrea)
Seit 2015 fliehen VNAngaben zufolge 
monatlich zwischen 2.000 und 3.000 
EritreerInnen aus ihrem Land.45 Cir
ca 5.500 hiervon erreichten Im Jahr 
2018 Deutschland, ca. 2.200 Asylan
träge wurden bewilligt.46 Mehr als 
800.000 eritreische Staatsangehö
rige, das entspricht ca. 1/6 der Be
völkerung, leben derzeit im Ausland 

43 Vgl. Deutscher Bundestag 2019, 2.
44 Vgl. Hurley/Morris/Portelance 2018.
45 Vgl. Scheen 2015.
46 Vgl. Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge 2019.

(Europa, USA, Sudan, Äthiopien, 
SaudiArabien), davon mittlerwei
le ca. 70.000 in Deutschland. Neben 
Eritrea (siehe Militärdienst47) fielen 
2018 weitere drei Länder des Horns 
von Afrika (Somalia, Sudan, Südsu
dan48) unter die zehn Länder mit den 
höchsten Flüchtlingszahlen.49 

Über die als Recovery and Re-
construction Tax bezeichnete 2Pro
zentSteuer führen die Geflüchteten 
auch Gelder nach Eritrea zurück. 
Eine weitere Einnahmequelle ergibt 
sich aus der Bezahlung von diplo
matischen und staatlichen Leistun
gen durch die Diaspora sowie ei
nem sogenannten Letter of Regret. 
Bei letzterem handelt es um eine 
Art „Schuldeingeständnis sowie die 
Bereitschaftserklärung, eine ange
messene Strafe für das begangene 
Vergehen zu akzeptieren“.50 In der 
Summe machen die Einnahmen aus 
der Diaspora ca. 30 % des BIP aus.51 

Eine Einflussnahme externer Akteu
re in Eritrea ist aufgrund der lang
jährigen Abschottung des Landes 
noch nicht nachweisbar. Hierin liegt 
die Chance, Eritrea zu Reformen zu 
drängen und das Land gleichzeitig 
bei deren Umsetzung zu unterstüt

47 Vgl. Taylor 2019.
48 Vgl. UNHCR 2019b.
49 Vgl. UNHCR 2019a: 14.
50 Vgl. Schweizerische Flüchtlingshilfe 

2018: 8.
51 Vgl. Hirt 2013.
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zen. Das Feld würde damit nicht an
deren Akteuren überlassen.52  

Deutschland ist eines der we
sentlichen Aufnahmeländer von 
Flüchtlingen aus Eritrea. Zugleich 
findet sich im Koalitionsvertrag das 
Ziel, Migration steuern und gestal
ten zu wollen sowie Fluchtursachen 
zu mindern und Flüchtlinge zu un
terstützen.53 Hieraus erwächst des
halb unmittelbarer Handlungsbe
darf.54 Dies gilt auch in Bezug auf das 
sich aus dem African-European Uni-
on Partnership ergebende Interesse, 
die afrikanischeuropäische Koope
ration und den Dialog zu Migration 
sowie Mobilität zu vertiefen. Indi
rekte Wirkungen von Migration und 
auf die im Weißbuch definierten In
teressen eines freien und ungehin
derten Welthandels55 sowie die Auf
rechterhaltung der regelbasierten 
internationalen Ordnung56 sind vor 
allem bei steigenden Migrationszah
len nicht auszuschließen. Gleicher
maßen kann dies auch für das im Af-
rican-European Union Partnership57 

52 Der Vergleich mit Rwanda drängt 
sich fast auf. Nach der Überwin
dung der Konfrontation der beiden 
vormals verfeindeten Volksgruppen 
Hutu und Tutsi hat sich Rwanda 
schnell weiter entwickelt. 

53 Vgl. Bundesregierung 2018: Kap. VIII, 
S. 103.

54 Seit Oktober 2018 gibt es eine Deut
sche Botschaft in Asmara.

55 Vgl. Bundesministerium der Vertei
digung 2016: 31.

56 Vgl. ebd.: 25.
57 Vgl. Europäische Kommission 2017.

erwachsende Interesse der Stärkung 
von Resilienz, Frieden, Sicherheit 
und Regierungsführung festgestellt 
werden.

Im Sinne des vernetzten Ansat
zes könnten hier bereits bestehende 
Projekte des BMZ/GIZ58 unterstützt 
werden. Eine maritime Mission mit 
Blick auf die Sicherung freier Seewe
ge vor der Küste Eritreas sowie eine 
Ertüchtigung der eritreischen Ma
rine könnten – in Abhängigkeit von 
der Entwicklung des Landes und den 
Differenzen mit dem Jemen – durch
aus in Betracht kommen.

Absetzung von Omar al-Bashir (Fo-
kus Sudan)59

Nach der 30jährigen Herrschaft 
Omar alBashirs fand im April 2019 
die Absetzung des Langzeitpräsiden
ten durch das sudanesische Militär 
statt. In den vergangenen Jahren wa
ren immer wieder Proteste der Zivil
bevölkerung im Land aufgeflammt, 
die jedoch nach kurzer Zeit durch das 
Militär niedergeschlagen wurden. 
Seit Dezember 2018 verfestigten sich 
diese zivilen und friedlichen Protes
te vor allem aufgrund der anhalten
den wirtschaftlichen Rezession, der 
Streichung von Subventionen und 
den damit unmittelbar verbundenen 
Preiserhöhungen für lebenswichtige 
Güter wie Brot, Kochgas und Benzin. 
Die Proteste erlangten zudem welt

58 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Inter
nationale Zusammenarbeit 2017.

59 Vgl. Weber 2017.
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weite mediale Aufmerksamkeit.60 
Der Druck auf Omar alBashir und 
sein Regime stieg und führte letzt
lich zum Machtwechsel in Khartum. 
Nach Wochen weiterer Proteste ei
nigten sich die führenden Vertreter 
aus Militär und Zivilgesellschaft auf 
eine zivilmilitärische Übergangsre
gierung, um in etwa drei Jahren freie 
und demokratische Wahlen abzuhal
ten. Es bleibt die Frage, inwieweit die 
militärische Führungsriege tatsäch
lich an einer zivil kontrollierten Re
gierung interessiert ist oder ob es 
durch die Verstrickungen und Kor
ruption im Machtapparat erneut zu 
einem Erstarken militanter Kräfte 
des Sicherheitsapparates kommt.61 

In diesem Kontext ist insbesondere 
General Mohammed Hamdan Daglo 
(aka Hemedti) zu nennen, der An
führer der Schnellen Eingreiftruppe 
(RSF). Er war vor seiner Verwendung 
in den offiziellen Streitkräften Su
dans als Proxy für das resolute Vor
gehen gegen die darfurische Bevöl
kerung verantwortlich. Der zweite 
wichtige Faktor ist die Rettung der 
Wirtschaft, von welcher die Weiter
entwicklung und langfristige Sta
bilisierung des Landes maßgeblich 
abhängt.62 

Zu den externen Akteuren im Su
dan gehört auch Russland, das sich 
neben Waffenlieferungen 2017/1863 
auch mit Aktivitäten der Gruppe 

60 Vgl. Zeit online 2019.
61 Vgl. Lumumba 2019..
62 Vgl. Deutsche Welle 2019.
63 Vgl. BBC 2019a.

Wagner sowie mit „opinion forming 
activities“ in den sozialen Medien im 
Land engagiert.64 

Die Entwicklungen im Sudan sind 
aus deutscher Perspektive hinsicht
lich des übergeordneten Ziels, der 
Förderung von Frieden, Konfliktbe
wältigung und der Stabilisierung 
fragiler Staaten,65 begrüßenswert. 
Die Einigung auf einen zivilmilitäri
schen Übergangsrat entspricht den 
Grundsätzen und Forderungen der 
deutschen Bundesregierung nach 
einer möglichst hohen zivilen Kont
rolle des Staatsapparates. So, wie es 
auch im neuen Konzept zur Sicher
heitssektorreform (SSR)66 gefordert 
wird. Als Grundvoraussetzung für 
wirtschaftliche Entwicklung, Wohl
stand und Beschäftigung sind Si
cherheit und Stabilität von entschei
dender Bedeutung. Die Förderung 
ziviler Kontrollmechanismen und 
die demokratischen Bestrebungen 
im Nachgang des Machtwechsels 
stellen einen Ansatzpunkt für deut
sches Engagement dar.

Der lange Weg zu freien Wahlen (Fo-
kus Südsudan)
Nach der Sezession Südsudans von 
Sudan im Jahr 2011 folgte eine Pha
se der Euphorie über die gelungene 
Selbstbehauptung und verwirkli
chung des bis dato marginalisier
ten Südens. Im Jahr 2013 folgte der 
erste Bürgerkrieg, in 2015 ein lang 

64 Vgl. BBC 2019b.
65 Siehe Kapitel 1.3.2.
66 Vgl. Auswärtiges Amt 2019.
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verhandeltes Friedensabkommen. 
Ein Jahr später verfiel das Land er
neut in den Bürgerkrieg – erst 2018 
konnte das Friedensabkommen zwi
schen den Konfliktparteien revitali
siert werden. Der Weg in eine funk
tionierende Transitionsregierung ist 
lang – das Misstrauen innerhalb der 
von ethnischer Diversität geprägten 
Regierung und Opposition nach wie 
vor groß. Regionale und internatio
nale Mediationsbemühungen sind 
in der Vergangenheit immer wieder 
an Grenzen gestoßen.67 Bewaffnete 
Konflikte sind im Land unverändert 
verbreitet, auch wenn diese unter
halb der Schwelle eines Bürgerkrie
ges stattfinden.68

Deutschland ist an Frieden, Si
cherheit und Stabilität interessiert 
und versucht, als Mediator und Ver
mittler in Konflikten aufzutreten.69 
In diesem Konflikt ist zuvorderst die 
Afrikanische Union bzw. die Intergo-
vernmental Authority on Develop-
ment für die Vermittlung zuständig. 
Deutschland unterstützt mit bis zu 
50 SoldatInnen die UNMISSMission 
vor Ort.70 

67 Vgl. Weber 2016.
68 Vgl. ebd.
69 Vgl. „Mediation und Diplomatie  

Ein Interview mit Dr. Markus Ede
rer, Staatsekretär des Auswärtigen 
Amts, über Mediation in der deut
schen Außenpolitik“ (17.08.2016): ht
tps://www.deutschland.de/de/topic/
politik/friedensicherheit/mediati
onunddiplomatie, zuletzt aufgeru
fen am 11.11.2019.

70 Insgesamt können bis zu 50 Solda
tInnen eingesetzt werden. Meistens 

Im Rahmen des Konzeptes zur 
SSR,71 welches im September 2019 
veröffentlicht wurde, kann Deutsch
land mit einem militärischen Fuß
abdruck innerhalb der VNMission 
UNMISS Einfluss auf aktuelle Ent
wicklungen nehmen.72 Möglicher
weise wäre ein vergrößerter militä
rischer Beitrag in der Mission von 
entscheidendem Vorteil, da hiermit 
Schlüsseldienstposten in militäri
schen Gremien besetzt werden wür
den, die direkte Auswirkungen auf 
die Streitkräftetransformation vor 
Ort nehmen könnten.73

werden in den Kontingenten ca. 
10–15 SoldatInnen eingesetzt. Vgl. 
Deutscher Bundestag: Antrag der 
Bundesregierung zur Fortsetzung 
der Beteiligung bewaffneter deut
scher Streitkräfte an der Mission der 
Vereinten Nationen in der Republik 
Südsudan (UNMISS) auf Grundlage 
der Resolution 1996 (2011) des Si
cherheitsrates der Vereinten Natio
nen vom 8. Juli 2011 und Folgereso
lutionen, zuletzt 2392 (2017) vom 14. 
Dezember 2017, Berlin 2018.

71 Vgl. Auswärtiges Amt 2019a.
72 Vgl. Hähnlein 2019.
73 Durch die Instabilität der Regierung 

und die nach wie vor anhaltenden 
bewaffneten Konflikte sind die Vor
aussetzungen für eine Sicherheits
sektorreform aus deutscher Sicht 
noch nicht erreicht. Deutschland 
unterstützt, „wenn international 
anerkannten Menschenrechtsprin
zipien sowie Prinzipien der Rechts
staatlichkeit [in den SSRProzessen 
der Partnerländer] enthalten sind“ 
(Auswärtiges Amt 2019b). Möglicher
weise könnte dies einen entschei
denden Fortschritt in der Stabilisie
rung des Staates bedeuten.

https://www.deutschland.de/de/topic/politik/frieden-sicherheit/mediation-und-diplomatie
https://www.deutschland.de/de/topic/politik/frieden-sicherheit/mediation-und-diplomatie
https://www.deutschland.de/de/topic/politik/frieden-sicherheit/mediation-und-diplomatie
https://www.deutschland.de/de/topic/politik/frieden-sicherheit/mediation-und-diplomatie
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Violent Extremist Organisations am 
Horn (Fokus Somalia)
Somalia kann derzeit nicht als Staat 
im Sinne einer staatswissenschaftli
chen Definition angesehen werden, 
da eine staatliche Autorität fehlt, 
die Staatsgewalt im gesamten so
malischen Staatsgebiet projizieren 
kann.74 Vielmehr handelt es sich um 
ein dynamisches Umfeld mit einer 
Vielzahl externer und interner so
wie staatlicher und nichtstaatlicher 
Akteure. Die Unfähigkeit der Zent
ralregierung, ein von allen Akteuren 
anerkanntes staatliches Gewaltmo
nopol zu etablieren, trägt zur Festi
gung der Clanstrukturen als Sicher
heitselement bei und ist gleichzeitig 
ein Nährboden für VEOs und organi
sierte Kriminalität. Die Abwesenheit 
eines funktionierenden Sicherheits
apparates führte in Küstennähe 
zusätzlich zur Entstehung einer lu
krativen Einkommensquelle: der Pi
raterie. Die aktuelle somalische Zen
tralregierung hatte zunächst große 
Erwartungen geweckt, allerdings 
zeigt ihre Unfähigkeit, die großen 
Probleme des Landes wie z. B. AS 
wirkungsvoll zu adressieren, wieviel 
Fortschritt in welcher Zeit zu erwar
ten ist.75 

Das USamerikanische Joint Spe-
cial Operations Command (JSOC) 
führt seit zehn Jahren Überwa
chungs und Aufklärungsflüge, Luft 
und Bodenangriffe in Somalia durch. 
Im Juni 2011 begannen die USA in So

74 Vgl. Webersik/Hansen/Egal 2018: 7. 
75 Vgl. ebd.: 35 ff. 

malia zudem mit Drohnenangriffen 
gegen Führer von AS und den Islami
schen Staat in Somalia, nachdem ein 
Gesetz den USPräsidenten dazu au
torisierte, Angehörige und Verbün
dete von AlQaida zu töten, wo immer 
sie identifiziert werden konnten.76  
Nach der Entscheidung, afrikani
sche Friedenstruppen (AMISOM) im 
Kampf gegen AS aus der Luft zu un
terstützen, nahm die Häufigkeit von 
Angriffen durch die USA in Somalia 
weiter zu. Zur Veranschaulichung 
des aktuellen Umfangs: Im Jahr 2019 
sind 63 Luftangriffe mit mindestens 
326 Getöteten gezählt worden.77 

USSpezialkräfte, die etwa 100 km 
westlich der Hauptstadt Mogadischu 
(Baledogle)  stationiert sind, werden 
eingesetzt, um vor Ort sowohl ugan
dische Friedenstruppen als auch so
malische Spezialeinheiten im Kampf 
gegen AS auszubilden.78 Die Haupt
aufgabe der USSpezialkräfte be
steht darin, Somalia bei Aufbau und 
Ausbildung eigener Spezialkräfte zu 

76 Ein Autorenteam vom Bureau of 
Investigative Journalism zeichnet 
die entsprechenden Einzelereig
nisse auf und stellt diese zusam
menhängend dar: https://www.the
bureauinvestigates.com/dronewar/
data/somaliareportedusac
tions2019strikelogs, zuletzt auf
gerufen am 04.02.2020).

77 Ein Autorenteam vom Bureau of In
vestigative Journalism zeichnet die 
entsprechenden Einzelereignisse 
auf und stellt diese zusammenhän
gend dar (FieldingSmith/Purkiss/
Cheeseman 2019). 

78 Harper 2019.

https://www.thebureauinvestigates.com/drone-war/data/somalia-reported-us-actions-2019-strike-logs
https://www.thebureauinvestigates.com/drone-war/data/somalia-reported-us-actions-2019-strike-logs
https://www.thebureauinvestigates.com/drone-war/data/somalia-reported-us-actions-2019-strike-logs
https://www.thebureauinvestigates.com/drone-war/data/somalia-reported-us-actions-2019-strike-logs
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unterstützen. Die derzeit rund 500 
Mann starke Truppe soll noch bis zu 
einer Zielstärke von 3.000 Soldaten 
vergrößert werden.79 

Zur gleichen Zeit arbeitet die 
Türkei in Somalia daran, Einfluss 
und Ansehen des türkischen Staates 
über die Aktivitäten ihrer nationalen 
Religionsbehörde (Diyanet) zu erhö
hen. Ihr bekanntestes Großprojekt 
war bisher die Renovierung der „Mo
schee der Islamischen Solidarität“ 
in Mogadischu. Mit Raum für 10.000 
Gläubige ist diese Moschee die größ
te am gesamten Horn und zeigt da
mit, welche Möglichkeiten externen 
Akteuren auch unter den sehr vola
tilen Bedingungen in Somalia offen
stehen. 

Auch der multinationale Er
folg der AntiPiraterieMission EU 
NAVFOR Atalanta zeigt auf, wo zielge
richtetes Engagement einen positi
ven Effekt erzielen und der Verwirk
lichung deutscher Interessen dienen 
kann. Eine direkte Einflussnah
me auf die Handlungsfelder ist für 
Deutschland aufgrund des Zerfalls 
staatlicher Strukturen in Somalia 
nur schwer durchführbar. Der Erfolg 
der Pirateriebekämpfung durch die 
Mission EU NAVFOR Atalanta sollte 
jedoch weiterhin durch den Einsatz 
deutscher Seefernaufklärer und die 
Personalunterstützung des logisti
schen Abstützpunktes in Dschibuti 
überwacht und erhalten werden.

Die Darstellung der wesentli
chen Treiber von Entwicklungen in 

79 Browne 2019.

den einzelnen Ländern hat die ganze 
Vielschichtigkeit – auch die der of
fensichtlichen Defizite – am erwei
terten Horn von Afrika aufgezeigt. 
Neben der rein geografischen Lage 
der Region bleibt als größtmögli
che Gemeinsamkeit das erhebliche 
Inter esse externer Akteure, Einfluss 
auf lokale oder regionale Entwick
lungen zu nehmen. 

2.3.5 Bewertung im Hinblick auf 
Afrika 2050

Die wirtschaftliche Bedeutung des 
Horns von Afrika wird bis 2050 ste
tig wachsen.80 Im Zeitraum von 2020 
bis 2050 wird durch chinesische und 
arabische Investitionen eine po
tente Hafeninfrastruktur errichtet 
werden, über die ein Großteil der 
Wirtschafts und Handelsgüter des 
afrikanischen Kontinents abgewi
ckelt wird. Dschibuti, Sudan, Eritrea 
und Kenia verfügen über die größten 
Häfen an der Ostküste Afrikas. 

Die Schieneninfrastruktur wurde 
vor allem durch chinesische Firmen 
bereitgestellt und deutlich ausge
weitet – es bestehen Verbindungen 
über den gesamten Kontinent bis 
zur westlichen Küste Afrikas. Dies 
hat es den afrikanischen Staaten 
SubsaharaAfrikas und der Sahelzo
ne ermöglicht, ihre Wirtschaftsleis
tung auszubauen. Die klimatischen 
Bedingungen wie Desertifikation 
und massive Regenfälle machen die 
Aufrechterhaltung der Schienen 

80 Vgl. Kapitel 1.3.2.
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und Straßeninfrastruktur jedoch 
aufwendig und kostspielig. 

Zwar haben sich die Staaten 
Sudan, Äthiopien, Südsudan81 und 
Eritrea stabilisiert (freie Wahlen, 
gute Regierungsführung),82 jedoch 
können immer noch nicht alle 
Einwohner am etablierten Wohl
stand teilhaben. Das Eintreten von 
WildCardSzenarien wie einem 
Staatszerfall hängt, gleich einem Da
moklesschwert, über der gesamten 
Region. Äthiopien bleibt zerklüftet 
und repräsentiert damit die ethni
sche Vielfalt des Horns. Die Zentral
regierung ist zwar bestimmende po
litische Kraft, allerdings musste 
mehr Macht an Regionalvertreter 
abgegeben werden, um gewaltsame 
Konflikte zu vermeiden. Das Gewalt
monopol in Form von Streitkräften 
untersteht der Zentralregierung, al
lerdings wurden dezentrale Ableger 
(ethnische Streitkräftegruppen) auf
gestellt, die auch in der Peripherie 
die Sicherheit gewährleisten.83 

81 Südsudan bleibt in 2019 auf Rang 
3 des fragilestateindex. Als wild
cardscenario für 2050 muss des
halb auch ein Zerfall (failed state) 
des Landes in Betracht gezogen wer
den. Vgl. Urmersbach 2019.

82 Vgl. Deutsche Welle 2019.
83 Gleichwohl muss ein Zerfall Äthiopi

ens – zumindest als WorstCaseSze
nario – im Blick behalten werden. 
Die ethnische Gruppe der Sidama 
(ca. 3 Mill. Äthiopier) strebt die Au
tonomie an und könnte damit eine 
Kettenreaktion unter den übrigen 
40 Ethnien des Landes auslösen. Vgl. 
Schadomsky 2019.

Sudan und Äthiopien haben sich 
zu den Stabilitätsankern der Region 
entwickelt. Während Sudan mit bi 
und multilateraler Unterstützung 
das zentrale Transitland für Migra
tion am Horn von Afrika geworden 
ist, konnte Addis Abeba in Äthiopi
en sich durch die Weiterentwick
lung der Afrikanischen Union zur 
afrikanischen Diplomatenhaupt
stadt entwickeln (Vorbild: Brüssel). 
Dschibuti verfügt über den größten 
Überseehafen an der afrikanischen 
Küste und bildet das wirtschaftliche 
Bindeglied zur europäischen, arabi
schen und asiatischen Welt. Eritrea 
konnte nach dem Ableben Afewerkis 
in die Transitionsphase von einer 
Militärregierung hin zu einer militä
rischzivilen Regierung übergehen. 
Maßgeblich dazu beigetragen hat 
die eritreische Diaspora, die durch 
jahrzehntelange globale Ausbildung 
nicht nur Finanzmittel allokieren 
konnte, sondern vor allem für eine 
Entwicklung in Richtung gute Re
gierungsführung verantwortlich ist. 
Somalia existiert zwar in den Gren
zen von 2020, ist intern jedoch voll
ständig in ein dezentrales, föderales 
System übergangen. 

Neben Somaliland haben sich 
weitere autonome Regionen her
ausgebildet. Es bleibt der am we
nigsten entwickelte Staat am Horn. 
Zwar konnte AS weitestgehend unter 
Kontrolle gebracht werden, die Clan
strukturen des Landes erlaubten je
doch kaum Machtakkumulation in 
Mogadischu. Die Bereitschaft der Re
gierungen von Sudan, Südsudan und 
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Eritrea zur SSR konnte jedoch nur 
unter deutlichen Zugeständnissen 
der westlichen Gemeinschaft (hin
sichtlich der Ausbildungen im An
tiTerrorKampf) realisiert werden. 

Auch die Projektion 2050 hat 
gezeigt, dass wesentliche Entwick
lungen vor allem aufgrund aus
ländischer Investitionen (Häfen in 
Dschibuti, Sudan, Eritrea und Kenia; 
Eisenbahnverbindungen quer durch 
den Kontinent) möglich waren. Die 
ebenso feststellbare Machterosion 
der Zentralregierungen erleichterte 
den externen Akteuren die Wahr
nehmung ihrer (Partikular)Inter
essen. Auch die Schwächung von AS 
sowie mehrere durchgeführte SSR 
sind ohne den –in diesem Fall positi
ven  Einfluss der externen Akteure 
nicht in dieser Form denkbar.

2.3.6 Ableitung des Gestaltungs-
felds

Das erweiterte Horn von Afrika lässt 
(fast) allein aufgrund seiner geogra
fischen Lage kein anderes Gestal
tungsfeld als so inhärent und wich
tig erscheinen, wie das der externen 
Akteure. Unter Einbeziehung der 
wirksamen supranationalen Enti
täten sind vorliegend zwölf Völker
rechtssubjekte untersucht worden. 
Um die weitere Untersuchung und 
die anschließende Darstellung zu 
veranschaulichen, bietet sich hier 
eine erste Typologie ausgewählter 
externe Akteure an. 

China hat nicht zuletzt aufgrund 
seiner BRI ein gewichtiges Interesse 
an Hafenrechten und anlagen im 

Roten Meer, entlang der Küstenlini
en von Somalia, Dschibuti, Eritrea 
und dem Sudan bis nach Ägypten. 
Will es die „String of Pearls“84 der 
maritimen Seidenstraße bis nach 
Afrika ausbauen, so muss es mit 
den Staaten des Horns bi bzw. mul
tinationale Verträge schließen, um 
die Möglichkeiten vor Ort auszu
schöpfen. Chinas Engagement zielt 
also sehr stark auf wirtschaftliches 
und binationales Handeln. Russ
land hingegen stößt vor allem in die 
Räume, die „der Westen“ und allen 
voran die USA verlassen. Weniger, 
um den eigenen Fußabdruck zu hin
terlassen, als vielmehr, um von den 
wirtschaftlichen und ressourcen
bedingten Vorteilen zu profitieren 
(Rohstoffbedarf für die heimische 
Industrie).85 Der im Oktober 2019 
abgehaltene AfrikaRusslandGipfel 
in Sotschi hat die neue Bedeutung 
der afrikanischen Staaten für die 
Zukunft der russischen Außenpoli
tik aufgezeigt. Zeitgleich versucht 
Russland – als hybride Aktivität86 

(„Gruppe Wagner“) – durch militäri
sche Ausbildungskooperationen und 
militärisches Engagement in den af
rikanischen Staaten selbst, seinen 
Einfluss über offizielle Verträge hi
naus auszudehnen. Bei zukünftigen 
Abstimmungen der VN wird sich am 
Abstimmungsverhalten der afri

84 Vgl. European Foundation for South 
Asian Studies 2019.

85 Vgl. Mitteldeutscher Rundfunk 2019 
und Rüesch 2019.

86 Vgl. Ng/Rumer 2019 und Hauer 2019.
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kanischen Staaten zeigen, wie sich 
die Kräfteverhältnisse am Horn von 
Afrika entwickelt haben. Mit sei
nem eher politischmilitärischem 
Vorgehen, welches zudem sehr auf 
praktische Gelegenheit statt strate
gische Systematik fokussiert ist, un
terscheidet sich Russland sehr von 
China. 

Neben China und Russland bau
en zudem immer mehr arabisch und 
islamisch geprägte Länder ihren 
Einfluss aus. Neben dem türkischen 
Engagement in Somalia87 versucht 
beispielsweise SaudiArabien, wei
tere Proxys für den Krieg im Jemen 
zu gewinnen.88 Dies geschieht mit 
strategischem Ziel, aber bereits in 
Abhängigkeit des Handelns der ge
wichtigeren, anderen externen Ak
teure sowie mit kleinerem Fußab
druck.

Verschiedene bedeutende exter
ne Akteure agieren in den ostafri
kanischen Staaten, da sie hier eine 
Kombination aus günstigen Geofak
toren wie der räumlichen Nähe und 
dem einfachen seeseitigen Zugang 
und dem richtigen Maß an Mindest
stabilität und guter Regierungsfüh
rung vorfinden, die ein langfristiges 
Engagement in der Region attraktiv 
machen. Darüber hinaus bietet das 
erweiterte Horn von Afrika die Mög
lichkeit, das eigene Engagement 
nach Zentralafrika oder in die Sahel
zone auszudehnen, sobald die Bedin
gungen hierfür günstiger erschei

87 Vgl. Hussein/Coskun 2017.
88 Vgl. Middle East Monitor 2019. 

nen. Entwicklungen, die zukünftig 
den gesamten Kontinent betreffen 
könnten, zeigen sich am Horn von 
Afrika zuerst im Gestaltungsfeld der 
externen Akteure. 
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2.4 Region Westküste
2.4.1  Einleitung und  

methodisches Vorgehen 
Die als „Westküste Afrika“ definierte 
Untersuchungsregion setzt sich aus 
den sieben Ländern Senegal, Gam
bia, Guinea, GuineaBissau, Sierra
Leone, Liberia und Elfenbeinküste 
zusammen. Die Region bildet dabei 
keinen homogenen Raum, der sich 
trennscharf bestimmen ließe. So
wohl die Verfasstheit der sieben Län
der, als auch die sich abzeichnenden 
Entwicklungen wurden als Aus
gangspunkt für die Ableitung mögli
cher Gestaltungsfelder genutzt.

Hierzu wurde das folgende me
thodische Vorgehen gewählt: Zu
nächst wurde relevante sicherheits
politische Literatur für die Länder 
der Region systematisch erschlos
sen und für die weitere Analyse 
fruchtbar gemacht. In der Folge 
diente die Szenariotechnik (vgl. Ein
leitung) als methodische Grundlage. 
Diese wurde an die Rahmenbedin
gungen der Untersuchungsregion 
angepasst. Die gewählte Methode ist 
dabei sowohl geeignet, den IstZu
stand darzustellen als auch eine 
Trenddarstellung für das Jahr 2050 
zu entwickeln. Dies erfolgte entlang 
der Kategorien von PMESII+C unter 
Berücksichtigung des Regional Sur-
vey – out to 2045 des DCDC als zent
ralem Referenzdokument. 

Im Zuge einer ersten Analyse 
wurden zehn relevante Einflussbe
reiche mit insgesamt 52 Einflussfak
toren identifiziert. Daraus wurden 

unter Nutzung einer Wirkungsma
trix diejenigen Faktoren ermittelt, 
die auf ihre Systemumwelt maßgeb
lich Einfluss ausüben (Aktivfakto
ren) oder auf die Einfluss ausgeübt 
werden kann (Passivfaktoren). Im 
Ergebnis dieser Wirkungsanalyse er
folgte die Fokussierung auf die fünf 
Einflussfaktoren mit der höchsten 
Intensität im System: (1) Regierungs
führung, (2) fragile Staatlichkeit, (3) 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, 
(4) Armut und (5)  Infektionskrank
heiten/Gesundheitssysteme. Bei der 
Festlegung der Faktoren fand neben 
der länderzentrierten Bewertung die 
Bedeutung für die Untersuchungsre
gion als Ganzes Berücksichtigung. 

2.4.2 Charakterisierung der Region
Im Folgenden wird die Untersu
chungsregion in groben Zügen cha
rakterisiert. Dabei soll insbesondere 
auf die politische Entwicklung und 
auf für die Region prägende Ereig
nisse eingegangen werden, die für 
die weitere Untersuchung eine Rolle 
spielen. 

Die sieben betrachteten Länder 
sind mit ca. zwei bis 15 Millionen Ein
wohnern gemessen an der Bevölke
rungszahl Afrikas relativ klein. Wie 
auch bei anderen Regionen des afri
kanischen Kontinents fällt auf, dass 
die Länder sowohl innerstaatlich als 
auch über Grenzen hinweg von einer 
Inhomogenität hinsichtlich Ethni
en, Sprachen, Religionen sowie des 
Einflusses der kolonialen Vergan
genheit geprägt sind. Kolonialmäch
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te waren Frankreich im Senegal, in 
Guinea und in der Elfenbeinküste, 
Großbritannien in Gambia und in 
Sierra Leone, Portugal in GuineaBis
sau sowie die USA in Liberia.

Mit Ausnahme vom Senegal, 
der im regionalen Gesamtvergleich 
durch staatliche Stabilität, gute 
Regierungsführung und eine ver
gleichsweise positive wirtschaftliche 
Entwicklung auffällt, kam es in den 
anderen Staaten nach Erlangung der 
Unabhängigkeit in den 1960er und 
1970erJahren zu politischen Um
stürzen sowie Bürgerkriegen, die 
teilweise über Jahre hinweg anhiel
ten. 

Auch wenn in den untersuch
ten Ländern zwischenzeitlich rela
tiv ähnliche Präsidialsysteme eta
bliert wurden, so ist die jeweilige 
Leistungs und Handlungsfähigkeit 
staatlicher Institutionen differen
ziert zu bewerten.  

Als ein prägendes Einzelereignis 
ist die EbolaEpidemie in den Jahren 
2014 bis 2016 herauszustellen. Mit 
mehr als dreißigtausend Infizierten 
und zehntausend Todesopfern hatte 
sie nicht nur erhebliche Auswirkun
gen auf die Bevölkerung und stellte 
die Funktionsfähigkeit der betroffe
nen Staaten auf die Probe, sondern 
sie rückte die Region auch in den Fo
kus des internationalen Interesses.

Aus den genannten Gründen war 
und ist die Region Schauplatz diver
ser stabilisierender Missionen der 

VN1 wie auch regionaler Organisati
onen, so zum Beispiel der Westafri
kanischen Wirtschaftsgemeinschaft 
(ECOWAS).2 

2.4.3 Analyse der Einflussfaktoren
Im Folgenden wird der Fokus auf 
die mittels Szenariotechnik iden
tifizierten fünf Einzelfaktoren mit 
der höchsten Intensität gerichtet: 
(1)  Regierungsführung, (2) fragi
le Staatlichkeit, (3) wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit, (4) Armut sowie 
(5)  Infektionskrankheiten/Gesund
heitssysteme. Diese Faktoren wer
den eingehender untersucht, ihre 
Bedeutung für die Untersuchungs
region wird herausgearbeitet und 
Interdependenzen zwischen den 
Faktoren werden aufgezeigt.

2.4.3.1 Regierungsführung
Die Kolonialmächte beeinflussten 
aufgrund ihrer eigenen Unterschied
lichkeit die heterogene Entwicklung 
der Staaten auch über deren Unab
hängigkeit hinaus. Nach Erlangung 
der Souveränität überwog vielerorts 
zunächst Aufbruchsstimmung. Den
noch kam es – mit Ausnahme vom 
Senegal – spätestens mit dem Ende 
der ersten postkolonialen Regierun
gen zu Auseinandersetzungen, die 
durch eine Machtübernahme durch 
das Militär oder mit dessen Hilfe ent

1 Vgl. Mabe 2001: 101 und Kühne 2011: 
198–199.

2 Zu den früheren Stabilisierungsmis
sionen der Vereinten Nationen in 
der Region gehörten unter anderem 
UNOMI, UNAMSIL und UNIOGBS.
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schieden wurden. Oftmals stützten 
sich die neuen Herrscher auch in der 
Folge auf das Militär ab (zeitweise in 
Gibraltar) oder das Militär behielt 
auch formell die Gewalt (zeitweise 
in Sierra Leone, regional begrenzt in 
der Elfenbeinküste).3 Der daraus re
sultierende Machtzuwachs der Re
gierenden erstreckte sich vom poli
tischen über den wirtschaftlichen 
bis hinein in den gesellschaftlichen 
Bereich, ohne der Bevölkerung bzw. 
der Opposition politische Mitspra
chemöglichkeiten einzuräumen.4

Trotz der länderspezifischen Ge
schichte lassen sich zwei gemeinsa
me Linien ableiten, welche die Pro
bleme in den politischen Systemen 
in Teilen erklären können. Zum ei
nen wurden Spannungen, die meist 
durch eine bereits zu Kolonialzeiten 
erfolgte Bevorzugung jeweils einer 
Ethnie begründet sind, bis heute 
nicht gelöst. Dies lässt sich unter an
derem in Guinea beobachten.5 Zum 
anderen zeigt sich, dass die Entwick
lung der noch recht jungen Nationen 
sehr stark von der Führungsposition 
integrer Persönlichkeiten abhängt 
und davon, ob diese in der Lage sind, 
Gegensätze zwischen den Bevölke
rungsgruppen zu überbrücken. Dar
über hinaus spielen die ehemaligen 
Kolonialmächte, wie später noch 
aufgezeigt wird, durchaus noch eine 
Rolle. Es ist festzuhalten, dass nahe
zu jeder Machthaber in der jüngeren 

3 Vgl. Erdmann 2009: 11.
4 Vgl. ebd.
5 Vgl. Auswärtiges Amt 2019a. 

Vergangenheit die Strukturen zu
gunsten eigener Vorteile, wie Macht
erhalt und Bereicherung, genutzt 
hat, auch wenn zuletzt vereinzelt 
positive Entwicklungen im Umgang 
mit Korruption zu beobachten sind. 
Die deutlichste Verbesserung zeigte 
sich in den vergangenen Jahren in 
Gambia, während der Senegal sogar 
gesamtafrikanisch in der Spitzen
gruppe verortet ist.6 

Die systematische Unterdrü
ckung der Bevölkerung hinsichtlich 
politischer Teilhabe oder gar der 
Ausschluss oppositioneller Bevölke
rungsgruppen führen maßgeblich 
dazu, dass sich die Gesamtbevöl
kerung nicht mit den staatlichen 
Strukturen identifiziert oder gar den 
Staat als Ganzes ablehnt.7 

Ohne eine Strategie der „natio
nalen Versöhnung“, wie sie beispiels
weise in Ruanda8 nach dem Genozid 
von 1994 immer mehr voranschrei
tet, mit einer konsequenten Aufar
beitung von Unrecht und der Förde
rung demokratischer Prinzipien ist 
davon auszugehen, dass die Situati
on im jetzigen Zustand festgefahren 
bleibt. Als möglicher Stabilitätsan
ker erscheint indes der Senegal. Das 
Land zeigt sich derzeit als gefestigte 
Demokratie und dies wirkt sich auch 

6 Vgl. Transparancy International 
Deutschland e. V. 2018.

7 Vgl. hierzu beispielhaft Auswärtiges 
Amt 2019a. 

8 Vgl. Nshimyumukiza 2009.
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positiv auf seine Nachbarstaaten 
aus.9 

2.4.3.2 Fragile Staatlichkeit
Fragile Staatlichkeit ist in beinahe 
allen Staaten der Westküste Afrikas 
ein entscheidender Einflussfaktor. 
Armut und soziale Ausgrenzung, 
ein hohes Maß an Korruption sowie 
wiederkehrende Bürgerkriege und 
Staatsstreiche sind unter anderem 
potenzielle Ursachen für fragile 
Staatlichkeit in der Region. Sowohl 
politische als auch wirtschaftliche 
Instabilität sind die Folgen.

Wesentliche Probleme, mit  de
nen sich alle sieben Länder konfron
tiert sehen, sind Korruption sowie 
ein ausgeprägter Nepotismus in
nerhalb der politischen Eliten. Diese 
Hindernisse für Demokratie sowie 
eine starke soziale Ungleichheit füh
ren zu immer wiederkehrenden Mili
tärputschen und Bürgerkriegen. Wie 
auch schon beim Faktor Regierungs
führung ausgeführt, existiert eine 
nicht zu unterschätzende Wechsel
wirkung zwischen Korruption und 
der Stabilität bzw. Fragilität eines 
Staates. Gemessen am Corruption 
Perspective Index10 finden sich die 
Staaten der Westküste Afrikas im 
weltweiten Vergleich unter den Län
dern mit der am stärksten ausge
prägten Korruption.11 

9 Vgl. Auswärtiges Amt 2019b.
10 Vgl. Transparancy International 

Deutschland e. V. 2018.
11 Von insgesamt 180 betrachteten 

Staaten nehmen die Länder der Un
tersuchungsregion folgende Plätze 

Betrachtet man die einzelnen 
Staaten, so sind die Verhältnisse in 
der Region hinsichtlich der Korrupti
on grundsätzlich ähnlich. Lediglich 
in Gambia (Platz 93 von 180) und im 
Senegal (Platz 67 von 180) stellt sich 
die Situation etwas besser dar.12 Am 
Beispiel von GuineaBissau  lassen 
sich für die Region insgesamt gülti
ge Zusammenhänge ableiten. Fort
gesetzte politische Umwälzungen, 
Nichteinhaltung von Wahlprogram
men, aufeinanderfolgende Militär
putsche, anfällige Wirtschaft in Ver
bindung mit Korruption, schlechte 
Regierungsführung und Armut so
wie das Fehlen sozialer Gerechtig
keit sind Ursachen für politische In
stabilität. Korruption innerhalb der 
Klasse der Eliten beeinträchtigt zu
sätzlich das Vertrauen in die Arbeits
weise staatlicher Organisationen. 

Dennoch sind auch hier Entwick
lungen zu beobachten, die optimis
tisch stimmen. So wurde in Gambia 
im Jahr 2017 auf internationalen 
Druck hin der ehemalige Putschfüh
rer und langjährige Präsident Yahya 
Jammeh zum Rücktritt bewogen. 
Dabei wurden auch Truppen west
afrikanischer Staaten als Drohkulis
se genutzt, unter anderem aus dem 
Senegal. Gleichwohl ist es an dieser 
Stelle noch zu früh, die Arbeit des 
aktuellen  gambischen Präsidenten 
Adama Barrow zu bewerten.

ein: SEN 67, GMB 93, CIV 105, LBR 120, 
SLE 129, GIN 138 und GNV 172.

12 Vgl. Transparancy International 
Deutschland e. V. 2018.
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In Liberia  wurde Ellen John
sonSirleaf im Jahr 2005 zur Präsi
dentin gewählt. Ihr gelang es, das 
Land durch einen erfolgreichen 
Transformationsprozess politisch 
zu stabilisieren. Im Januar 2018 folg
te der erste demokratische Macht
wechsel an Präsident George Weah. 
Die Architektur der Parteienland
schaft folgt dabei vorwiegend der 
ethnischen Zusammensetzung des 
Landes.

In Sierra Leone kam es durch den 
bis ins Jahr 2000 andauernden Bür
gerkrieg zum Staatszerfall.13 Nach 
dem Ende des Bürgerkrieges, das 
maßgeblich durch eine internationa
le Intervention in Form des VNEin
satzes UNAMSIL sowie durch die 
Unterstützung Großbritanniens her
beigeführt wurde,14 zeichnet sich ins
gesamt eine Verbesserung ab. Den
noch wird die staatliche Stabilität 
immer noch durch einen deutlichen 
Unterschied zwischen Arm und Reich 
sowie die Folgen der  EbolaEpidemie 
der Jahre 2014 bis 2016 gefährdet, 
welche nicht nur eine hohe Zahl von 
Todesopfern forderte, sondern auch 
die immer noch vorhandenen staat
lichen Schwächen deutlich mach
te. Gleichwohl erscheint derzeit ein 
erneuter Staatszerfall als unwahr
scheinlich.15

Der Senegal und die Elfenbein
küste erscheinen als die beiden fort
schrittlichsten Staaten der Untersu

13 Vgl. Junkert 2003: 66–68.
14 Vgl. Woods/Reese 2008: 75–77.
15 Vgl. Auswärtiges Amt 2019a. 

chungsregion. Im Senegal sind die 
demokratische Ordnung, das Rechts
system und die Regierungsführung 
zwar deutlich besser ausgebildet als 
in den meisten anderen Ländern Af
rikas, allerdings bestehen auch hier 
nach dem Maßstab europäischer De
mokratien noch erhebliche Defizite. 
In der Elfenbeinküste gibt die grund
sätzlich positive wirtschaftliche Ent
wicklung seit dem Amtsantritt von 
Staatspräsident Alassane Quattara 
im Jahr 2011 Anlass zur Hoffnung. 
Gleichwohl kann eine destabilisie
rende Wirkung von der aus dem Bür
gerkrieg rührenden Spaltung des 
Landes16 sowie der Nachbarschaft zu 
Burkina Faso und Mali, die ein grenz
überschreitendes islamistisches Ex
tremismusproblem aufweisen, aus
gehen. 

2.4.3.3 Wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit

Die Staaten der Untersuchungsregi
on zählen nach dem ProKopfBrut
toinlandsprodukt (BIP) zu den 15 % 
der ärmsten Länder der Welt. Ledig
lich der Senegal (Platz 188 von 228) 
und  die Elfenbeinküste (Platz 179 
von 228) sind etwas besser gestellt.17 
Das Wirtschaftswachstum ist an der 
Westküste Afrikas heterogen ver
teilt. Während die Elfenbeinküste 
(ca. 8 %), GuineaBissau (ca. 6 %) und 
Senegal (ca. 6,5 %) einen konstan
ten jährlichen Wirtschaftszuwachs 

16 Vgl. Biele 2020.
17 Vgl. Central Intelligence Agency (CIA) 

– World Fact Book.
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in den Jahren 2015 bis 2017 aufwie
sen und sich damit auch internati
onal im oberen Drittel hinsichtlich 
der Wachstumsraten positionieren 
konnten, schwankt das BIPWachs
tum in den anderen Ländern stark 
auf insgesamt eher niedrigem Ni
veau. Insbesondere in Sierra Leone 
waren Werte zwischen 20,5 % und 
6,3 % zu verzeichnen.18 So fuhren im 
Zuge der EbolaEpidemie 2014 bis 
2016 zahlreiche internationale In
vestoren ihr Engagement in der Re
gion zurück, was in den betroffenen 
Staaten (Guinea, Sierra Leone und 
Liberia) zu erheblichen Wirtschafts
einbußen führte.19 Zudem ist die 
wirtschaftliche Diversifikation als 
unzureichend zu bewerten.

Hervorzuheben ist, dass die Un
tersuchungsregion reich an  Boden
schätzen wie Bauxit, Eisenerz, Gold 
und Diamanten ist.20 Bodenschätze 
werden jedoch auf Basis von Konzes
sionen zumeist von ausländischen 
Investoren abgebaut. Handelspart
ner wie China entsenden hierfür 
zudem oftmals eigene Arbeitskräf
te, sodass die Wertschöpfung nicht 
in den Abbaustaaten verbleibt und 
positive Auswirkungen auf das Wirt
schaftswachstum daher nur gering 
sind.

Nach wie vor ist die Landwirt
schaft aus ökonomischer Perspek
tive durch eine unzureichende Pro
duktivität gekennzeichnet. Bei dem 
sich aktuell abzeichnenden Bevölke

18 Vgl. ebd.
19 Vgl. Carlowitz/Röndigs 2016: 25–26. 
20 Vgl. Kroll 2013.

rungswachstum könnte dies zu ei
ner Verschärfung der Versorgungs
situation führen.21

Im Ergebnis sind die Staaten der 
Westküste Afrikas durch eine starke 
Importabhängigkeit, einen kleinen 
Binnenmarkt sowie eine geringe Ex
portbreite geprägt, was sich in ent
sprechend hohen Güterpreisen im 
Vergleich zum Einkommen der Be
völkerung widerspiegelt.22 

2.4.3.4 Armut
Ein Großteil der Menschen in den 
Staaten der Westküste Afrikas ist 
arm.23 Der Bevölkerungsanteil, der 
unterhalb der Armutsgrenze lebt, 
liegt bei 40 bis 70 %.24 Alle Länder der 
Region rangieren gemessen am Hu-
man Development Index des United 
Nations Development Programme 
(UNDP) im untersten Bereich und 
fallen damit in die Kategorie von 
„Low Human Development“.25 Diese 

21 Vgl. Michailof 2016.
22 Vgl. Central Intelligence Agency 

(CIA) – World Fact Book.
23 Die Weltbank definiert die Armuts

grenze abhängig vom Bruttonati
onaleinkommen eines Staats.: In 
Ländern mit mittlerem Einkommen 
im unterem Bereich ist eine Per
son arm, wenn sie weniger als 3,20 
USDollar (2,80 Euro) pro Tag zur 
Verfügung hat,

24 Vgl. Central Intelligence Agency 
(CIA) – World Fact Book.

25 Vgl. United Nations Development 
Programme 2018: 22 ff. Der Human 
Development Index (HDI) berück
sichtigt nicht nur das  Bruttonatio
naleinkommen  pro Kopf, sondern 
ebenso die  Lebenserwartung  und 
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Einschätzung wird durch die Wor-
ld Poverty Clock (WPC) 2019 für den 
„IstZustand Armut“ bestätigt. Darü
ber hinaus stellt die WPC Armutsvor
hersagen bis 2030 auf, wobei festzu
halten ist, dass nahezu alle Länder 
der Region mit der derzeitigen „po
vertyescaperate“ bis 2030 nicht in 
der Lage sein werden, die Sustainab-
le Development Goals (SDG)26 zu er
reichen. In Liberia fällt die Prognose 
sogar noch schlechter aus und die 
Armut im Land wird bis 2030 signi
fikant zunehmen. Positiv wird sich 
gemäß WPC 2019 nur Gambia entwi
ckeln. Der Prognose zufolge befindet 
sich das Land bereits jetzt auf einem 
guten Weg, die SDGs bis 2030 zu er
füllen.27 

Die Ausgangspunkte für Armut in 
den jeweiligen Ländern lassen sich 
in drei Ursachenfelder zusammen
fassen: (1) Unterdrückung in der Ver
gangenheit (vorrangig Ausbeutung 
durch koloniale Mächte und durch 
anschließende autoritäre Regimes), 
(2) fehlende wirtschaftliche Perspek
tiven (hohe Abhängigkeit der Volks

die Dauer der  Ausbildung  anhand 
der Anzahl an Schuljahren, die ein 
25Jähriger absolviert hat, sowie der 
voraussichtlichen Dauer der Ausbil
dung eines Kindes im Einschulungs
alter. Von 189 Ländern belegen: SEN 
164, CIV 170, GMB 174, GIN 175, GNB 177, 
LBR 181, SLE 184.

26 Bei den Sustainable Development 
Goals handelt es sich um die 17 durch 
die Vereinten Nationen aufgestellten 
Ziele zur nachhaltigen Entwicklung.

27 Vgl. WPC 2019: https://worldpo
verty.io/, zuletzt aufgerufen am 
06.05.2020.

wirtschaften von Rohstoffexporten) 
inklusive mangelndem Zugang zu 
Bildung und ausgeprägter Ungleich
heit sowie (3) klimatische Bedingun
gen in Verbindung mit einem hohen 
Bevölkerungswachstum.28 

Kooperationen mit ausländi
schen Staaten und durch diese ge
tätigte Investitionen sind primär 
von deren eigenen Interessen ge
leitet und dienen weniger dem Ziel, 
eine wirtschaftlich stabile Region zu 
schaffen. Beispielsweise sei hier die 
Ausnutzung von Fischereifangrech
ten, vorrangig durch China, genannt, 
die zu Überfischung an der Westküs
te Afrikas führt. Zudem entsenden 
„Handelspartner“ häufig eigene Ar
beitskräfte bei Infrastrukturprojek
ten, sodass die Wertschöpfung in 
den Entsendestaaten verbleibt.29

Die genannten Rahmenbedin
gungen führen folglich zu zahlrei
chen negativen Auswirkungen, wel
che sich in allen Ländern der Region, 
wenn auch in unterschiedlicher Aus
prägung, wiederfinden. So bietet die 
Westküste Afrikas aufgrund der Ar
mut einen hervorragenden Nährbo
den, in dem (Banden)Kriminalität, 
Korruption, Drogenhandel, Schmug
gel und Prostitution gedeihen kön
nen. Häufig stellen Landflucht sowie 
Emigration die einzigen Alternativen 
für die Bevölkerung dar, um der Ar
mut oder Kriminalität zu entgehen.

28 Vgl. Bundesregierung 2019a: 11.
29 Vgl. Ziegelmayer 2015.

https://worldpoverty.io/
https://worldpoverty.io/
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2.4.3.5 Infektionskrankheiten/ 
Gesundheitssysteme

Ein prägendes Ereignis für die Unter
suchungsregion war die EbolaEpi
demie der Jahre 2014 bis 2016. Gui
nea war Ausgangsland der Epidemie, 
welche sich trotz Aufklärungskam
pagnen und behördliche Maßnah
men zur Epidemiebekämpfung lange 
ungehindert ausbreiten konnte. 

Aber auch andere Infektions
krankheiten wie Malaria, Gelbfieber, 
Durchfallerkrankungen und Chole
ra sowie HIV/AIDS werden durch die 
Mängel des Gesundheitswesens be
günstigt.30 Darüber hinaus ist auch 
eine Zunahme von nicht übertrag
baren Erkrankungen zu beobach
ten. Die Gesundheitssysteme weisen 
erhebliche strukturelle Defizite auf, 
die überwiegend in einer Unterfi
nanzierung begründet liegen. Wie 
auch in anderen Regionen Afrikas, 
herrschen  ein  Mangel an Fachärz
ten, infrastrukturelle Probleme und 
mangelnde medizinische Ausstat
tung vor. 

Die Defizite im Gesundheitswe
sen führten im Zusammenwirken 
mit der hohen Mobilität und dem 
niedrigen Bildungsstand der Bevöl
kerung sowie dem allgemein gerin
gen Vertrauen in staatliche Insti
tutionen (vgl. fragile Staatlichkeit) 
zu der Entstehung und dem Voran
schreiten der EbolaEpidemie. Im 

30 Vgl. Ärzte ohne Grenzen e. V., Unsere 
Hilfe in Guinea (Republik), https://
www.aerzteohnegrenzen.de/un
serearbeit/einsatzlaender/guinea, 
zuletzt aufgerufen am 06.05.2020.

Verlauf der Epidemie kam es auf
grund mangelnder Akzeptanz der 
ergriffenen Maßnahmen zudem zu 
schweren Ausschreitungen sowie 
Angriffen auf medizinisches Perso
nal und Journalisten.31 Darüber hi
naus hatte die EbolaEpidemie auch 
erhebliche Auswirkungen auf die 
soziale Lage und den gesellschaftli
chen Zusammenhalt, die sich durch 
Gerüchte und Falschmeldungen zu
sätzlich verschärft haben. So wur
den u. a. auch Helfer zu Opfern von 
Gewalttaten.32 

Weiterhin ist anzuführen, dass 
die EbolaEpidemie zu einem Ein
bruch der wirtschaftlichen Leis
tungsfähigkeit sowie einem Rück
gang ausländischen Engagements 
und einem Wachstumseinbruch 
führte.33

2.4.4 Bewertung aus dem Blick   
deutscher / europäischer 
Interessen

Die wirtschaftlichen Interessen 
Deutschlands und der EU an der 
Westküste Afrikas sind grundsätz
lich als gering zu bewerten, wodurch 
sich auch die geringe Zahl an wirt
schaftlichen Direktinvestitionen 
erklären lässt.34 Dennoch verfolgt 
Deutschland das Ziel, Privatinvesti
tionen in der Region zu erhöhen und 

31 Vgl. WeltinZahlen: https://www.
weltinzahlen.de/laenderver
gleich.phtml, zuletzt aufgerufen am 
06.05.2020.

32 Vgl. Lahai 2017: 17 ff.
33 Vgl. Sieren/Sieren, Frank 2015: 187.
34 Vgl. Staack 2019: 8.

https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/unsere-arbeit/einsatzlaender/guinea
https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/unsere-arbeit/einsatzlaender/guinea
https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/unsere-arbeit/einsatzlaender/guinea
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damit langfristig sowohl den Frieden 
als auch die langfristige Entwicklung 
zu fördern.35 Lediglich der Zugang 
zu Rohstoffen könnte Deutschlands 
Engagement derzeit aus wirtschaft
licher Sicht begründen.

Dem Koalitionsvertrag der Bun
desregierung lässt sich entnehmen, 
dass Deutschland beabsichtigt, den 
Auf und Ausbau der afrikanischen 
Friedens und Sicherheitsarchitek
tur voranzutreiben36 sowie Fluchtur
sachen zu bekämpfen.37 Hierzu 
findet beispielsweise eine Zusam
menarbeit mit den senegalesischen 
Streitkräften statt.38 Ein dauerhafter 
militärischer Foot-Print in der er
weiterten Region stellt gegenwärtig 
nur der Militärattachéstab in der 
malischen Hauptstadt Bamako dar.

Die EbolaKrise hat gezeigt, dass 
Gesundheitssysteme durch das 
Auftreten besonders ansteckender 
Erreger kollabieren und staatliche 
Strukturen an ihre Grenzen geführt 
werden können. Dies kann zu regio
naler Destabilisierung führen, ver
bunden mit dem Risiko überregiona
ler oder gar weltweiter Verbreitung. 
Neben der individuellen Gefährdung 
von Menschen können damit auch 
systemische Auswirkungen wie die 
Beeinträchtigung nationaler und 
internationaler Gesundheitsstruk
turen oder auch die Störung von 
Verkehrs und Wirtschaftssystemen 

35 Vgl. Bunderegierung 2014: 6 ff.
36 Vgl. Bundesregierung 2018 152.
37 Vgl. ebd.: 8
38 Vgl. Bundesregierung 2019b:9.

einhergehen. Für Deutschland gilt 
es daher, die Einschleppung von Er
regern nach Deutschland zu verhin
dern39 sowie die Prävention von Epi
demien zu fördern und im Falle eines 
Ausbruchsgeschehens die dessen 
Bekämpfung zu unterstützen.40

Europäische Akteure sind in der 
Region präsent und aktiv, wenn auch 
nicht immer unter der Flagge der EU. 
So spielen insbesondere die ehemali
gen Kolonialmächte Frankreich und 
Großbritannien nach wie vor eine 
– zumindest teilweise von nationa
lem Interesse geleitete – bedeuten
de Rolle. Während Großbritannien 
einen eher abnehmenden Einfluss 
in Sierra Leone hat, engagiert sich 
Frankreich sicherheitspolitisch stark 
im Senegal, in Gambia und in der 
Elfenbeinküste. Das zunehmende 
Engagement außereuropäischer Ak
teure in der Region – und hier ins
besondere Chinas – gilt es aus euro
päischer Sicht näher zu analysieren, 
um so möglichst breit abgestimmte 
Antworten zu finden.

2.4.5 Bewertung in Hinblick auf 
Afrika 2050

Im Folgenden werden die in Kapitel 
1.3 skizzierten Entwicklungen auf die  
Untersuchungsregion übertragen. 
Dabei erfolgt eine Auswahl in Abhän
gigkeit der zu erwartenden Relevanz 
für die Region. 

39 Vgl. Bundesministerium der Vertei
digung 2016: 44 f.

40 Vgl. Bundesregierung 2019a: 17 und 
Bundesregierung 2017:. 133.
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Langfristig ist für die Westküs
te Afrikas anzunehmen, dass durch 
weiteres wirtschaftliches Engage
ment externer Akteure eine positi
ve Entwicklung eintreten wird. Ein 
wirtschaftlicher Aufschwung wird 
den Bildungssektor, die Infrastruk
tur und dadurch das Gesundheits
system grundsätzlich positiv be
einflussen; dennoch wird durch ein 
fortgesetztes Bevölkerungswachs
tum die Teilhabe breiter Bevölke
rungsschichten an diesen Entwick
lungen weiterhin limitiert sein.

Die generell ungleichmäßige Ver
teilung von Wohlstand innerhalb der 
Bevölkerung, insbesondere jedoch 
starke lokale Unterschiede, wird 
weiterhin ein starker Konflikttreiber 
sein. Die spürbare und anhaltende 
Ungleichheit im Wirtschaftswachs
tum wird diese lokalen Konflikte 
weiter befeuern und den Migrations
druck verstärken. Hinzu kommt der 
weltweite Megatrend der Urbanisie
rung. Gegenwärtig erlebt Afrika eine 
Urbanisierung im Zeitraffer. Diese 
kann an der Westküste Afrikas die 
positiven Effekte verstärken, gleich
zeitig jedoch im schlimmsten Falle 
auch als Brandbeschleuniger für die 
bereits erwähnten Negativeffekte 
wirken. 

Bezüglich der Sicherheitslage 
wird der überwiegende Anteil der 
Konflikte in der Region lokal begrenzt 
bleiben. Von einer vorrangig politi
schen Motivation dieser Konflikte ist 
weiterhin nicht auszugehen. Krimi
nalität und die damit verbundenen 
Organisationen, begründet in einer 

immer noch nicht ausreichend aus
geprägten Staatlichkeit, werden die 
Hauptursache von Gewalt bleiben.41 

 Auch wird die Gefahr von Vio
lent Extremism, vorrangig durch 
islamistische Terrorgruppen, die 
heute eine untergeordnete Rolle in 
der Region spielt, zu einem berück
sichtigenswerten Faktor.42 Durch 
einen fortgesetzten Staatszerfall im 
benachbarten Mali wird es zu einem 
SpilloverEffekt des islamistischen 
Terrorismus kommen. Bis 2050 kön
nen extremistische Gruppierungen 
ihre Basen in der Region weiter aus
bauen und sich so konsolidieren. 
Dieser Trend wird durch instabile 
politische Machtverhältnisse und 
Machtfaktoren ebenso verstärkt 
werden wie durch das hohe Bevölke
rungswachstum, welches in Verbin
dung mit der immer noch weit ver
breiteten Armut verschärfend wirkt. 
Eine weitere Verschuldung verstärkt 
die Abhängigkeitsverhältnisse zu 
europäischen Staaten, insbeson
dere Frankreich, aber auch zuneh
mend außereuropäischen Staaten 
wie China. Durch sein Vorgehen wird 
es China bis ins Jahr 2050 möglich 
sein, seine Präsenz und damit seinen 
Einfluss in der Region weiter auszu
bauen und so zu einem relevanten 
Machtakteur zu werden.  

Der Einfluss der sich verändern
den klimatischen Bedingungen wird 
weiter zunehmen und unmittelba
re und mittelbare Effekte auf den 

41 Vgl. Vorrath 2015: 8 ff.
42 Vgl. Grebe/Müller 2019: 97–98.
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Gesundheits und Lebensstandard 
haben. So wird der Klimawandel 
die Verfügbarkeit von Wasser und 
die Produktion von Lebensmitteln 
beeinträchtigen, was auch zu ge
sundheitlichen Folgen führen wird. 
Die Wahrscheinlichkeit eines Aus
bruches einer Epidemie sinkt nicht, 
weil die Fähigkeitsumfänge zur De
tektion, Prävention und Behandlung 
bei einer weiter wachsenden Bevöl
kerung nicht ausreichen werden.

Gleichwohl sind auch positive 
Tendenzen zu erwarten. Bis 2050 ist 
davon auszugehen, dass sich regel
mäßige demokratische Regierungs
wechsel in vielen (west)afrikani
schen Staaten etabliert haben. Dabei 
kann der Senegal eine bedeutsame 
Rolle aufgrund seiner positiven Ent
wicklungen spielen. Setzt sich der 
bisherige Trend fort, so kann dieser 
Staat als Anker in Nachbarstaaten 
dienen und damit insgesamt als sta
bilisierend für die ganze Region wir
ken. 

2.4.6 Ableitung der Gestaltungs-
felder 

Die Analyse der Einzelfaktoren zeigt 
auf, dass diese in hohem Maße vonei
nander abhängen und nicht isoliert 
gedacht werden können. So lassen 
sich für die Westküste Afrikas insbe
sondere drei miteinander verknüpf
te thematische Herausforderungen 
herausstellen: 
1. Regierungsführung und fragile 

Staatlichkeit, 
2. Armut und wirtschaftliche Ent

wicklung sowie 

3. Infektionskrankheiten/Gesund
heitssysteme

Diese wiederum können ebenfalls 
nicht losgelöst voneinander be
trachtet werden. 

Die sich daraus ergebenden Ge
staltungsfelder beinhalten sowohl 
für die Staaten der Region selbst als 
auch für Deutschland und die EU 
Handlungsbedarfe und möglichkei
ten. Bezogen auf Deutschland sind 
diese ganz überwiegend nicht in der 
Federführung des Verteidigungsres
sorts zu verorten. Dennoch ergeben 
sich im Sinne eines vernetzten An
satzes Möglichkeiten für flankieren
de Maßnahmen.

Auch wenn sich grundsätz
lich positive Tendenzen hinsicht
lich Regierungsführung (und damit 
verbunden fragiler Staatlichkeit) 
erkennen lassen, so sind die Demo
kratisierungsprozesse noch nicht 
abgeschlossen. Innerstaatliche Kon
flikte und Reminiszenzen an Militär
putsche sowie Diktaturen existieren 
unverändert. Deutschland und die 
europäischen Staaten sind von den 
Auswirkungen zumindest indirekt 
betroffen, haben aber auch Einfluss 
auf diese. Hervorzuheben ist in die
sem Zusammenhang die immer 
noch bedeutende Rolle der ehemali
gen Kolonialmächte Frankreich und 
Großbritannien. Eine Stärkung der 
Demokratie könnte durch Maßnah
men der Rechtsstaatsförderung wie 
den Ausbau des Justizapparats er
reicht werden. Darüber hinaus kön
nen durch eine ressortgemeinsame 
Strategie zur Unterstützung von 



132 – Regionalanalyse

„Vergangenheitsarbeit und Versöh
nung“ (Transitional Justice) in Form 
von zum Beispiel Historikerkommis
sionen sowie eine gezielte Förderung 
in der Entwicklungszusammenar
beit bei Einhaltung demokratischer 
Standards zur Verfestigung einer 
stabilen Demokratie führen.

Die unzureichende wirtschaft
liche Leistungsfähigkeit der Region 
führt zu spürbarer Armut in Teilen 
der Bevölkerung. Auch wenn die Re
gierungen mitunter hochgesteckte 
Ziele und ambitionierte Pläne entwi
ckelt haben, wird sich die Lage aus 
eigener Kraft und ohne Investitionen 
aus dem Ausland kaum bessern. Hier 
stellt insbesondere die Korruption 
eine erhebliche Herausforderung 
dar, die durch die Staaten auch selbst 
erkannt wird. Die Bekämpfung der 
Korruption darf sich jedoch nicht in 
einer symptomatischen Behandlung 
erschöpfen. Ein weiterer Fokus sollte 
daher in der Ausbildung, Förderung 
und Unterstützung demokratischer 
Parteien und auf transparentem Re
gierungshandeln liegen.

Die demokratische Aufbruchs
stimmung bildet darüber hinaus in 
der Region einen Anknüpfungspunkt 
für Deutschland und eröffnet neue 
Perspektiven für eine europäische 
Entwicklungspolitik sowie private 
Investitionen. Wirtschaftsbeziehun
gen zwischen europäischen und af
rikanischen Staaten dürfen daher 
nicht nur auf den Vorteil europäi
scher Unternehmen ausgerichtet 
sein. Vielmehr gilt es im Zusammen
wirken mit der Entwicklungszusam

menarbeit Konzepte zu entwickeln, 
die eine konsequente Bekämpfung 
von Armut verfolgen, da die Reduk
tion der Ungleichheit ein Schlüssel
kriterium für den Aufbruch der Re
gion darstellen kann. 

Daher empfiehlt es sich im Inte
resse einer langfristigen Stabilität 
aus deutscher Sicht, die weiterent
wickelten Ziele der Afrikapolitischen 
Leitlinie der Bundesregierung so 
umzusetzen, dass die Zusammenar
beit mit der Region Westküste Afri
kas noch stärker auf Handel, Inves
titionen des privaten Sektors und 
Förderung von Innovationen ausge
richtet und der Fokus auf Beschäf
tigung und wirtschaftliche Teilhabe 
gerichtet wird. Angesichts der gro
ßen Herausforderungen einer stark 
wachsenden Bevölkerung sollten 
die EU und Deutschland den Zugang 
von jungen Frauen und Männern zu 
Bildung und Beschäftigung und ihre 
Teilhabe an wirtschaftlicher und so
zialer Entwicklung, wo immer mög
lich, in den Mittelpunkt ihres Han
delns rücken.43 

Besondere Aufmerksamkeit an 
der Westküste Afrikas kommt dem 
Gestaltungsfeld Infektionskrank
heiten und Gesundheitssysteme 
zu. Der in diesem Teil Afrikas un
erwartete EbolaAusbruch hat dies 
deutlich gemacht. Die Region wurde  
dabei stark in Mitleidenschaft gezo
gen, da diese nicht nur zum Verlust 
zahlreicher Menschenleben führ
te, sondern auch die aufkeimende 

43 Vgl. Bundesregierung 2019a: 12.
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Wirtschaft schwächte sowie das 
Vertrauen in nationalstaatliche Ak
teure und Institutionen und damit 
die Staatlichkeit unterminierte. Die 
Epidemie war für die Staaten der Re
gion ein Stresstest und unterstrich 
mit erschreckender Deutlichkeit den 
Zusammenhang zwischen schlech
ter Regierungsführung, Armut und 
einem mangelhaften Gesundheits
system. Die hohe Mobilität der Ge
sellschaft in Verbindung mit kaum 
zu kontrollierenden Grenzen könn
te zukünftig dazu führen, dass sich 
Epidemien im schlimmsten Falle 
zu Pandemien44 weiterentwickeln 
könnten. Deutschland und die EU 
wären hiervon unmittelbar und mit
telbar betroffen, denn Europa ist als 
Region offener Grenzen mit einem 
intensiven Austausch von Waren 
und Menschen sowie der räumlichen 
Nähe zum afrikanischen Kontinent 
besonders anfällig für die rasche 
Verbreitung von Infektionskrank
heiten.45 Da dieses Gestaltungsfeld 
zum einen von besonderer Relevanz 
für die Untersuchungsregion ist, sich 
daraus zum anderen Parallelen auf 
den afrikanischen Kontinent über
tragen lassen und es Ansatzpunkte 
für zielgerichtete militärische Un
terstützungsmaßnahmen gibt, wird 

44 Im Gegensatz zu örtlich und zeit
lich begrenzt auftretenden Epide
mien stellen Pandemien infektiöse 
Krankheitsbilder dar, welche sich 
über Ländergrenzen und ganze Kon
tinente erstrecken.

45 Vgl. KAS: Pandemien Explosion, 2019.

eine detaillierte Betrachtung des Ge
staltungsfeldes in Kapitel 3 erfolgen.
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2.5 Region Golf von Guinea
2.5.1  Einleitung und  

methodisches Vorgehen
Maritime Sicherheit ist für Afrika 
von zentraler Bedeutung: Aufgrund 
schlecht ausgebauter Straßen und 
einer nicht ausreichenden Infra
struktur für landgebundene Schwer
transporte aller Art bieten Seetrans
porte für Güter – insbesondere 
Schwerlastgüter – eine kostengüns
tige und realisierbare Alternative für 
afrikanische Küstenanrainer. Der 
Seehandel steht vor allem in zwei 
maritimen Gebieten unter Druck. 
Zum einen im Golf von Aden und 
zum anderen im  Golf von Guinea.

Der Fokus des folgenden Kapi
tels liegt auf den Zusammenhängen 
der Herausforderungen im Golf von 
Guinea. Diese Region umfasst die 
Länder Togo, Ghana, Benin, Nigeria 
und Kamerun. Jene als Ganzes und 
die Staaten im Einzelnen wurden 
zuvor anhand der PMESIIMethode 
(Political, Military, Economic, Social, 
Information, Infrastructure) sowie 
mit Hilfe von ausgewählten Arbeits
schritten der Szenariotechnik ana
lysiert. Nach einer ganzheitlichen 
Betrachtung der Länder wurde fest
gestellt, in welchen Bereichen ein 
etwaiges deutsches sicherheitspo
litisches Engagement eine positive 
Wirkung erzielen könnte. Daraus er
gaben sich folgende Betrachtungs
schwerpunkte: 

 – Governance
 – Ressourcenverknappung

 – Wirtschaftliche Anschlussfähig
keit

 – Staatsverschuldung
 – Militärische Schwäche
 – Demografie
 – Technologisierung
 – Urbanisierung
 – Gefährliche nichtstaatliche  

Akteure
 – Wiederkehrende Pandemien

Durch die Analyse dieser Betrach
tungsschwerpunkte für die Regi
on Golf von Guinea wurde deutlich: 
die maritime Dimension ist von be
sonderer Bedeutung. Der Seehan
del steht in Afrika indes vor allem 
in zwei maritimen Gebieten, dem 
Golf von Aden und dem Golf von 
Guinea, unter Druck. Von weltweit 
180 Vorfällen der Piraterie im Jahr 
2017, ereigneten sich 45 bewaffnete 
Raubüberfälle im Golf von Guinea. 
Davon fanden 33 im Seegebiet vor 
Nigeria statt.1 Die Unfähigkeit der 
lokalen Regierungen, den Vorfällen 
wirksame Mittel entgegenzusetzen, 
ergibt sich hauptsächlich aus der 
fehlenden Fähigkeit zur Kontrolle 
der eigenen territorialen Gewässer. 
Hinzu kommen unklare Rechtslagen 
in den Seegebieten und die fehlende 
Kooperation zwischen den afrikani
schen Küstenstaaten. 

Im Anschluss an die länderzen
trierte Betrachtung wurde der Blick 
auf die gesamte Region ausgeweitet 
und auf die Faktoren reduziert, die 
durch die Bundesrepublik Deutsch

1 Vgl. International Chamber of Co
merce 2019.
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land im eigenen Interesse beein
flusst werden können.

2.5.2 Charakterisierung der Region
Die Charakterisierung der Region 
erfolgt ebenfalls nach den oben ge
nannten Betrachtungsschwerpunk
ten. Der Golf von Guinea ist durch 
eine enorme Heterogenität gekenn
zeichnet. Ghana ist in der Region 
mit Blick auf die demokratischen 
Strukturen als positives Beispiel 
zu nennen. Das Land verfügt über 
schwache und schlecht ausgerüste
te Streitkräfte. Ghanas Wirtschafts
wachstum gründet sich auf dem Ab
bau natürlicher Ressourcen. Auch 
in Togo lassen sich grundsätzlich 
positive Entwicklungen erkennen. 
Die Demokratisierung genügt zu
mindest den Ansprüchen einer good 
enough governance, verzeichnet 
aber dennoch korrupte Strukturen. 
Geopolitisch und ökonomisch spielt 
die Nation keine nennenswerte Rol
le.2 

Die wesentlichen Treiber in der 
Region sind indes die Hegemo
nialmächte Nigeria und Kamer
un. Wirtschaftlich sind Nigeria 
und Kamerun im Vergleich zu den 
anderen Staaten der Region am 

2 Vgl. Weltdatenatlas (Knoema): htt
ps://knoema.de/atlas/Togo, zuletzt 
aufgerufen am 04.11.2019. Das Bild zu 
Togo ergibt sich aus der Betrachtung 
der zur Verfügung stehenden Statis
tiken. Trends zu Togo lassen sich aus 
dem statistischen Datenmaterial 
kurz, mittel und langfristig ablei
ten

stärksten“.3 Ihre Streitkräfte sind 
trotz objektiv mangelhafter Auss
tattung die leistungsfähigsten mil
itärischen Organisationen in der 
Region.4 

Benin, Ghana, Togo und Nigeria 
sind in der Westafrikanischen Wirt
schaftsgemeinschaft (ECOWAS) 
engagiert. Nigeria ist dabei das be
völkerungsreichste und auch fi
nanzstärkste Mitglied. Gleichwohl 
droht Nigeria die Kontrolle über den 
Norden des Landes erneut zu verlie
ren. Boko Haram hat in dieser Re
gion ein Machtvakuum entstehen 
lassen. Die Regierung in Lagos wird 
dieser sogenannten Violent Extre-
mist Organisation (VEO) nicht Herr.5 
Ferner wird die Zentralregierung in 
Lagos weitestgehend ignoriert. Ope
rationen gegen Boko Haram werden 
lediglich dann geplant und durchge
führt, wenn die Gruppierung direkt 
gegen die Zentralregierung vor
geht. Korrupte und kleptokratische 
im System verankerte Strukturen 
bremsen sowohl die Entwicklung 
der GovernanceStrukturen als auch 
den wirtschaftlichen Fortgang des 
Landes.6 Verstärkt wird dieser Effekt 
durch die ungehinderte Organisier
te Kriminalität (OK) im Süden, die 
die Rohstoffe des Landes in eigene 

3 Vgl. Talibu/bin Ahmad 2016.
4 Vgl. https://www.globalfirepower.

com/countrymilitarystrengthde
tail.asp?country_id=nigeria, zuletzt 
aufgerufen am 11.11.2019.

5 Vgl. Cascais 2019.
6 Mo Ibrahim Foundation 2018: 109.

https://knoema.de/atlas/Togo
https://knoema.de/atlas/Togo
https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=nigeria
https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=nigeria
https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=nigeria
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Gewinne umsetzt. Das Nigerdelta ist 
die Keimzelle der OK in Nigeria.  

Ein gravierender Nebeneffekt 
der OK in diesem Gebiet ist eine 
massive Umweltverschmutzung, die 
durch den Diebstahl von Rohöl und 
dessen illegaler Weiterverarbeitung 
verursacht wird. Die Umweltver
schmutzung wirkt bis in den Golf 
hinein und kontaminiert dort vor 
allem Fischgründe. Dies wiederum 
führt zu einer weiteren Verschlech
terung der Lebensbedingungen der 
von der Fischerei abhängigen Bevöl
kerungsanteile. Verschärft werden 
diese Phänomene durch die virale 
Armuts piraterie, die in der gesam
ten Region offenkundig ist. Bemü
hungen der Anrainerstaaten dieser 
Form der Erwerbstätigkeit entge
genzuwirken – beispielsweise durch 
Aufstellung des International Coor-
dination Center (ICC) in Yaoundé – 
und damit den ungehinderten Zu
gang zum Welthandel zu verbessern, 
leiden an mangelnder Finanzierung 
und Ausrüstung.7 Das ICC dient als 
übergeordnetes strategisches Ko
ordinierungszentrum der unter
schiedlichen Sicherheitszonen und 
soll die maritime Sicherheit im Golf 
von Guinea dauerhaft verbessern.

Kamerun galt lange Zeit als Sta
bilitätsanker der Region mit bestän
diger, wenn auch nicht vollends de
mokratischer Regierungsführung.8 

Obwohl der Konflikt zwischen der 
anglo und der frankophonen Bevöl

7 Vgl. Kinzel 2019: 26 f.
8 United Nations 2017.

kerung bereits zuvor latent vorhan
den war, eskalierte dieser 2017 mit 
dem Ausruf der unabhängigen „Re
publik Ambazonien“.9 Die Bevorzu
gung frankophoner Einwohner auf 
allen Ebenen des Regierungs und 
Verwaltungsapparates sowie sys
temisch gestützte kleptokratische 
und korrupte Strukturen ließen Ka
merun den Status als Vorzeigeland 
mit potenzieller Strahlkraft in die 
gesamte Region hinein verlieren.10 
Seither ist der westliche Teil Kamer
uns Krisengebiet mit separatisti
schen Tendenzen. Die Nachfolge des 
sich seit 1982 im Amt befindlichen, 
1933 geborenen Präsidenten Biya 
ist ungeklärt. Auch leidet die Na
tion unter dem Bürgerkrieg in der 
Zentralafrikanischen Republik und 
Flüchtlingsströme überfordern den 
Osten des Landes. Rebellengrup
pen und kriminelle Gruppierungen 
überfallen vor allem Handelsrouten 
in dem zentralafrikanischen Raum.11 
Die VEO Boko Haram hat ihren Ein
fluss in Kamerun jedoch größtenteils 
verloren: Die Kooperation zwischen 
Kamerun, Tschad, Benin, Niger und 
Nigeria im Rahmen der Multinatio-
nal Joint Task Force (MNJTF) war auf 
dem Staatsgebiet Kameruns erfolg
reich.

9 Lunn/BrookeHolland 2019 und Hu
man Rights Watch World Report 2019: 
Cameroon Events of 2018: https://
www.hrw.org/worldreport/2019/
countrychapters/cameroon, zuletzt 
aufgerufen am 11.11.2019.

10 United Nations 2017.
11 Kunowo 2018.

https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/cameroon
https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/cameroon
https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/cameroon
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Trotz der skizzierten Heteroge
nität gibt es Gemeinsamkeiten aller 
in der Region vertretenen Länder. 
Die südlichen Küstenregionen sind 
wirtschaftlich besser entwickelt 
und dichter besiedelt. Binnenmigra
tion aus dem schwächer entwickel
ten Norden – aufgrund fehlender 
Lebens und Arbeitsperspektiven 
sowie Versorgungsunsicherheit – ist 
nicht außergewöhnlich. Fehlende 
Zugänge zu sauberem Trinkwasser, 
Elektrizität und mangelhafte hygie
nische Bedingungen fördern die oh
nehin vorhandene globale Tendenz 
der Urbanisierung auf ein erhöhtes 
Maß und stellen darüber hinaus eine 
Herausforderung für das mangelhaft 
ausgebildete Gesundheitssystem 
dar. Dieser Umstand begünstigt das 
Risiko von Seuchen und Pandemien. 

Anders als in westlichen Mega
städten stellen die Projektion von 
Sicherheit, die Verwaltung aber auch 
das Gesundheitssystem die größten 
Herausforderungen für die Bevölke
rung dar.  Die Staaten des Golfs von 
Guinea begreifen das massive Bevöl
kerungswachstum und die junge Be
völkerung weitestgehend als Chan
ce, aber das  Bevölkerungswachstum 
in Verbindung mit dem nicht schritt
haltenden Wirtschaftswachstum 
muss auch als Herausforderung an
gesehen werden.  

Die Sicherheitskräfte der Regi
on sind nicht in der Lage, Recht und 
Ordnung flächendeckend durchzu
setzen. Grenz und Küstenschutz, 
die Bekämpfung der Kriminalität 
sowie der Umgang mit Unruhen und 

Aufständen sind weitere Mangelbe
reiche staatlichen Handelns. Trotz 
veralteter Ausstattung, geringer 
Mobilität und wenig leistungsfähi
ger Logistik sind die Streitkräfte der 
Region zunehmend multinational 
eingebunden und in Auslandsein
sätzen engagiert. Fähigkeiten zum 
Wirken in der maritimen Dimensi
on sind mehr als mangelhaft.12 Die 
Ausbildung der Soldaten wird durch 
Drittnationen wie die USA, Israel, 
Frankreich oder Großbritannien un
terstützt, erreicht aber nicht das Ni
veau, das es für die Bewältigung der 
oben genannten Herausforderungen 
benötigt.

Im folgenden Unterkapitel wer
den die deutschen und europäischen 
Interessen, die Treiber und Begrün
dungen für Initiativen und Engage
ments sind, näher beleuchtet. Eben
so folgt eine Bewertung der Region 
mit Blick auf das Jahr 2050, womit 
Chancen, aber auch Risiken darge
stellt werden sollen.

2.5.3 Analyse

2.5.3.1  Bewertung aus dem Blick 
deutscher / europäischer 
Interessen

Die Heterogenität des Golfes von Gui
nea erhöht die Komplexität der Be
wertung. Als wesentliche wirtschaft
liche und entwicklungspolitische 
Treiber müssen Nigeria (aufgrund 
seiner wirtschaftlichen Stärke und 
der Größe des Landes) und Kamerun 

12 Kinzel 2019: 28 ff.
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(als langjähriger Stabilitätsanker der 
Region) angesehen werden. 

Wesentliche Herausforderungen 
deutscher Sicherheitspolitik ist un
ter anderem der transnationale Ter
rorismus.13 Neben AlQaida und dem 
sogenannten Islamischen Staat (IS) 
gehört auch die islamistische Ter
rorgruppe Boko Haram zu den nam
haften Bedrohungen für Bevölkerung 
und Staaten in deren Einflussgebiet. 
Obwohl Boko Haram bisher keine di
rekte Bedrohung für das deutsche 
Staatsgebiet dargestellt hat, ist diese 
Gruppierung wegen ihrer Bedeutung 
für die Region von sicherheitspo
litischem Interesse. Verbindungen 
und Treuebekundungen zu AlQaida 
und dem IS sind offenkundig. Der 
von der Gruppierung verbreitete 
Terror im Grenzgebiet zwischen Ni
geria, Kamerun, Tschad und Niger 
stellt eine enorme Herausforderung 
für die staatliche Entwicklung der 
Länder dar. Die Destabilisierung des 
nigerianischen Nordens und des ka
merunischen Nordwestens erhöht 
Armut und Migrationsbewegungen, 
verhindert weiteren staatlichen Auf
schwung und begünstigt staatliche 
Fragilität. Daher wird die von deut
scher Seite ausgehende Förderung 
von Frieden, Sicherheit und Stabi
lität, wie in den afrikapolitischen 
Leitlinien formuliert,14 generell er
schwert. 

13 Bundesministerium der Verteidi
gung 2016: 34 ff.

14 Bundesregierung 2017: 44.

Diese verstärkte Fragilität ist da
her eine der großen Herausforderun
gen Nigerias, die – bei Scheitern des 
Staates – Strahlkraft auf die gesamte 
Golfregion und die ECOWAS entwi
ckeln kann. 

Wenn auch nicht demokratisch 
und zuletzt aufgrund der anglopho
nen Krise zunehmend instabiler und 
potenziell fragiler, hatte Kamerun 
lange Zeit den Status eines „Stabi
litätsankers“ der Region inne. Togo 
und Ghana weisen positiv zu bewer
tende Entwicklungen auf. Obgleich 
Togo gemessen an westlichen Vor
stellungen wenig demokratisch ist, 
kann die Regierung als vergleichs
weise stabil bewertet werden. 

In Benin ist der gewaltlose Über
gang in den 1990er und 2000erJah
ren von einem System des Sozialis
mus zu einem stabilen System der 
Demokratie beispielgebend. Dennoch 
sind Korruption, Analphabetismus – 
insbesondere in den ländlichen Ge
bieten – und Kriminalität Hindernis
se für die Entwicklung des Landes.15 
Benin unterscheidet sich damit nicht 
signifikant von zahlreichen weiteren 
afrikanischen Staaten.16 

Das mögliche Scheitern des Bür
gerkriegslandes Zentralafrikanische 
Republik dagegen stellt, obgleich for
mal nicht zur Region des Golfs von 
Guinea gehörig,  eine enorme Her
ausforderung für die hier besproche
nen Staaten dar. Weitreichende Kon
sequenzen für die Länder des Golfs 

15 Vgl. Paduano 2019.
16 Mo Ibrahim Foundation 2018: 74.
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von Guinea sind absehbar und wer
den sich vor allem in den Nachbar
ländern – wie Kamerun – auswirken. 
Gemäß der Deutschen Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) sind knapp 500.000 Menschen17 
seit Beginn der Krise vor allem nach 
Kamerun geflüchtet. Die Geflüchte
ten stellen für den strukturschwa
chen Norden und Osten des Landes 
eine Belastung dar.

Schlechte Regierungsführung ist 
in der gesamten Region verbreitet 
und bestimmendes Merkmal. Be
denklich ist die negative Entwick
lung der Staatsführung in Kamerun. 
Legt man den Maßstab einer good 
enough governance an, kann eine 
weiterführende Betrachtung von 
Togo18 und Ghana vernachlässigt 
werden. Vor allem die Regierungen 
in Nigeria19 und zunehmend auch 
in Kamerun gelten als korrupte 
Regime, die eine nachhaltige Ent
wicklung und wirtschaftlichen Auf
schwung durch Selbstbereicherung 
hemmen oder gar verhindern.

Neben den oben genannten Her
ausforderungen formuliert die Bun
desregierung die „Gefährdung von 
[…] Transport und Handelslinien 
und der Rohstoff und Energiever
sorgung“20 als weitere wesentliche 

17 GIZ: Zusammenhalt zwischen Nach
barn stärken, https://www.giz.de/de/
weltweit/39841.html, zuletzt aufge
rufen am 06.05.2020.

18 Mo Ibrahim Foundation 2018: 74.
19 BertelsmannStiftung 2003.
20 Bundesministerium der Verteidi

gung 2016: 41.

Herausforderung für die deutsche 
Sicherheitspolitik. Vor dem Hinter
grund direkter Handelsbeziehungen 
ist die Region für die Bundesrepu
blik Deutschland aufgrund eines 
geringen Handelsvolumens jedoch 
nicht von großer Bedeutung (exem
plarisch 2018: deutsche Einfuhren 
aus Nigeria: 2,4 Mrd. Euro, deutsche 
Ausfuhren nach Nigeria: 0,9, Platz 69 
von 239 Handels partnern21). Darüber 
hinaus spielt Nigeria auch für die 
deutsche Energiesicherheit besten
falls eine untergeordnete Rolle. 

Gleichwohl gehört gemäß den 
afrikapolitischen Leitlinien der Bun
desregierung 2019 die Schaffung von 
Frieden, Sicherheit und Stabilität zu 
den deutschen außenpolitischen In
teressen. Stabilität und freier Handel 
bzw. wirtschaftliche Entwicklung be
dingen einander. Handelsmöglich
keiten mit Europa und Südamerika 
sind von vitaler Bedeutung für den 
Zugang zu globalen Handelsmärkten 
und damit für die wirtschaftliche 
Entwicklung der Länder des Golfs 
von Guinea. Die deutsche Sicher
heitspolitik muss entsprechenden 
Faktoren wie Maritimer Sicherheit, 
dem Anschlusstransport zur Ver
teilung der Handelsgüter sowie der 
dazu notwendigen Infrastruktur be
sondere Aufmerksamkeit widmen. 

Unkontrollierte Migration aus 
der Region des Golfs von Guinea 
nach Deutschland spielt derzeit kei
ne signifikante Rolle.22 Inner und 

21 Germany Trade & Invest 2019: 4 ff.
22 Bundesministerium der Verteidi

gung 2016: 42.

https://www.giz.de/de/weltweit/39841.html
https://www.giz.de/de/weltweit/39841.html
https://www.giz.de/de/weltweit/39841.html
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intrastaatliche Migrationsbewegun
gen sind in der Region vorhanden, 
Migration nach Deutschland findet 
derzeit jedoch kaum statt.23 Viel
mehr ist die inner und intrastaatli
che Migration in die Küstenregionen 
eine Herausforderung für die Länder 
des Golfs von Guinea, denen es vor 
dem Hintergrund zunehmender Ur
banisierung, der Verschlechterung 
von Lebens und Hygienebedingun
gen und der damit steigenden Ge
fahr von Pandemien und Seuchen zu 
begegnen gilt. Es gilt hier, der Me
gastadt Lagos besondere Aufmerk
samkeit zu widmen. 

Die Auswirkungen des Klima
wandels verschärfen die Armut der 
Bevölkerung sowie die Verschlech
terung der Nahrungsmittelversor
gung, vor allem bei der Landbevöl
kerung, und führen zu vermehrten 
Migrationsbewegungen in die Küs
tenregionen. Diese gipfeln im Auf
treten von Piraterie, die im Golf von 
Guinea vor allem zur Schaffung einer 
Lebensgrundlage praktiziert wird.

Zusammenfassend lässt sich 
festhalten, dass sich der Golf von 
Guinea in vielen Aspekten nicht we
sentlich von anderen afrikanischen 
Regionen unterscheidet. Migration 
und Terrorismus werden aktuell und 
auch künftig die vermutlich höchste 
Aufmerksamkeit von der deutschen 
Politik und Gesellschaft erfahren 
und stellen die größten Herausfor
derungen für die deutsche Sicher
heitspolitik dar. Da weder Migration 

23 Bundesamt für Migration und Flücht
linge 2019.

aus der Region des Golfs von Guinea, 
noch der lokal ansässige Terroris
mus aktuell Relevanz für Deutsch
land besitzen, erlangen diese As
pekte lediglich eine nachrangige 
Bedeutung. Im Vergleich zu anderen 
afrikanischen Gebieten stehen sie, 
vor dem Hintergrund der Komplexi
tät der Herausforderungen Afrikas 
sowie limitierter finanzieller und 
personeller Ressourcen handelnder 
Ressorts der Bundesregierung, an
deren Gebieten nach.

Eingebettet in die gemeinsame 
Außen und Sicherheitspolitik der 
EU und ausgehend von der Europäi
schen Sicherheitsstrategie sowie der 
Fortschreibung A Global Strategy for 
the European Union’s Foreign and 
Security Policy von 2016 sind Prolife
ration von Massenvernichtungswaf
fen, Terrorismus und organisierte 
Kriminalität, Sicherheit und Ener
gieversorgung, Klimawandel, schei
ternde Staaten und regionale Kon
flikte als Herausforderungen für die 
europäische Sicherheit formuliert.24 

Die Schaffung von Stabilität inner
halb und außerhalb Europas ist als 
Ziel der Union formuliert. Als Nach
barschaft wird dabei der Bereich bis 
nach Zentralafrika definiert. Im er
weiterten geografischen Sinne spielt 
daher der Golfs von Guinea eine 
periphere Rolle. Ausgehend davon 
begrenzt sich das strategische und 
sicherheitspolitische Interesse der 
EU im Golf von Guinea auf die Förde
rung von Prosperität und Wohlstand 
sowie die partnerschaftliche Koope

24 Vgl. EU External Action Service 2016.
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ration mit Regionalorganisationen 
zur Stärkung einer afrikanischen Ei
genverantwortung. 

Die drei Aspekte Frieden, Sicher
heit und Stabilität lassen sich vor 
allem in den wirtschaftlichen Füh
rungsländern der Region, Nigeria 
und Kamerun, durch den sicheren 
Zugang zum Welthandel geeignet 
fördern. Die finanziellen Verluste 
dieser Nationen vor allem durch „Ar
mutspiraterie“ und organisierte Kri
minalität sind so maßgeblich, dass 
die maritime Sicherheit momentan 
einen wesentlichen Faktor zur För
derung von Sicherheit und Stabilität 
darstellt.

Diesen Ausführungen schließt 
sich nun die Bewertung des Golfs 
von Guinea mit Blick auf Afrika 2050 
an, bei der Herausforderungen und 
Entwicklungsvorhersagen im Fokus 
stehen.

2.5.3.2 Bewertung im Hinblick auf 
Afrika 2050

Die Entwicklung des afrikanischen 
Kontinents bis 2050 ist von enormer 
Dynamik und schwer vorhersagba
ren Ereignisketten geprägt. Die He
terogenität der Staaten erschwert 
eine einheitliche Vorausschau. Den
noch lassen sich allgemeine Trends 
identifizieren. Für den Golf von Gui
nea sind das vor allem der demogra
fische Wandel, der Klimawandel, die 
Binnenmigration und die Urbanisie
rung der Küstengebiete.

Aufgrund einer unverändert ho
hen Geburtenrate und einer immer 
besser werdenden und häufiger ver

fügbaren Gesundheitsversorgung, 
wird sich die Bevölkerung Afrikas 
bis 2050 nahezu verdoppeln. Das be
völkerungsreichste Land der Region, 
Nigeria, wird seine Population eben
falls von derzeit ca. 200 Millionen 
auf 350 bis 400 Millionen Menschen 
nahezu verdoppeln.25 Da dieses Be
völkerungswachstum regional meist 
als Chance begriffen wird, werden 
nationale und internationale Ak
tionspläne zu dessen Limitierung 
nicht von Erfolg gekrönt sein. Dieser 
jungen, mit Zugang zum Informati
onsraum und zu Bildungsmöglich
keiten ausgestatteten Bevölkerung, 
muss eine adäquate wirtschaftliche 
Entwicklung gegenüberstehen, weil 
nur so eine Überlastung der beste
henden staatlichen Systeme durch 
Jugendarbeitslosigkeit und Bean
spruchung der schwachen Sozialsys
teme verhindert werden kann.26 

Der Klimawandel wird den Golf 
von Guinea nachhaltig prägen. Die 
sehr dicht besiedelten südlichen 
Küstengebiete werden sich dem An
stieg des Meeresspiegels und häufi
geren Starkwetterphänomenen aus
gesetzt sehen. Der ländlich geprägte 
Norden wird dagegen von verstärk
ter Versteppung betroffen sein. Der 
Verknappung von Ressourcen im 
Norden – fruchtbares Ackerland, 
Trinkwasser, Erwerbsmöglichkeiten 
im Produktionssektor – stehen die 
von Handel, Entwicklung und besse

25 Vgl. Voice of America 2019 und Kling
holz et al. 2014.

26 UK Ministry of Defence 2016: 15.
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rer Infrastruktur geprägten Küsten
regionen im Süden gegenüber. Die 
bereits heute mehr als 20 Millionen 
Einwohner von Lagos können durch 
die vorhandene Infrastruktur nicht 
mehr versorgt werden. Häufigere 
und schwerere Wetterphänomene 
gefährden die Funktionalität der 
Stadt und können zum dauerhaften 
Zusammenbruch kommunaler Ver
sorgung führen.27

Das Nord–SüdGefälle am Golf 
von Guinea, die sinkende Lebens
qualität im Norden und die in der 
Region kulturell verwurzelte Ten
denz zur Binnenmigration, die Per
spektivlosigkeit und der fehlende 
Zugriff auf Ressourcen der erwerbs
losen Jugend führen zur verstärkten 
Landflucht in die dicht besiedelten 
südlichen litoralen und urbanen 
Räume. Dieser Entwicklung steht 
kein adäquater wirtschaftlicher 
Aufschwung gegenüber. Den Staa
ten und Kommunen gelingt es nicht, 
passende Infrastruktur, Arbeitsplät
ze und Sozialsysteme zu schaffen. 
Dies führt zu einer deutlichen Belas
tung der politischen Systeme.28

Aus den wahrscheinlichen wirt
schaftlichen, politischen, militäri
schen und gesellschaftlichen Ent
wicklungen der Region lassen sich 
vier Stressoren ableiten: 

 – Eine Bedrohung der Handelswe
ge im Golf von Guinea und 

 – die herausgehobene Bedeutung 
der maritimen Dimension, 

27 Ebd.: 70 ff.
28 Ebd.: 16 ff.

 – die Fragilität der politischen 
Systeme durch deren Überlas
tung, günstige Verhältnisse für 
(über)regionalen Terrorismus 
und 

 – die Gefahr von Pandemien in ur
banen Ballungsräumen.

Das Meer um den Golf von Guinea 
ist und bleibt Erwerbsgrundlage, 
Lebensader und Motor für die Ent
wicklung der Region. Der maritimen 
Dimension kommt aufgrund des 
Zugangs zum Welthandel eine her
vorgehobene Bedeutung zu. „Armut
spiraterie“, illegale industrielle Fi
scherei durch andere Nationen und 
Schmuggel werden auch 2050 den 
wirtschaftlichen Aufschwung der 
Golfländer bremsen und für Hand
lungsunsicherheit bei Investoren 
im Speziellen und in den Außenhan
delsbeziehungen im Allgemeinen 
sorgen. Dadurch bleibt der Zugang 
zu florierenden globalen Märkten 
verwehrt. Dies verstärkt die Versor
gungsunsicherheit urbaner Räume 
entlang der Küsten – allen voran 
von Lagos. Die Länder des Golfs von 
Guinea werden nicht in der Lage 
sein, eigene Hoheitsgewässer und 
Küstenabschnitte zu sichern und für 
handelsbegünstigende Umstände 
zu sorgen. (Regionale) Maßnahmen, 
wie beispielsweise das ICC, werden 
ohne Unterstützung aus Drittlän
dern unterfinanziert und daher inef
fektiv bleiben und Erfolge maximal 
zeitlich und/oder räumlich begrenzt 
erzielen können. 

Dies wird ein wesentlicher Trei
ber dafür sein, dass die wirtschaftli
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che Entwicklung der Nationen nicht 
mit dem Bevölkerungswachstum 
oder der durchschnittlichen wirt
schaftlichen Entwicklung weltweit 
mithalten kann. Der Abstand zu den 
Schwellen und Industrieländern 
wird weiter wachsen. Ohne Unter
stützung in der maritimen Dimen
sion bleibt die Region „abgehängt“. 
Eine limitierte Anzahl von Handels
partnern wird sich den Bedingungen 
dennoch stellen. Die Gewinne daraus 
werden vermutlich bandenmäßig 
organisierten Clans zu Gute kom
men, die den Einfluss der OK aus
dehnen. Diese bedrohen vor allem in 
Küstennähe die wirtschaftlichen Le
bensadern der Staaten des Golfs von 
Guinea. Auf See wird die Piraterie 
auch 2050 nicht effektiv von Anrai
nerstaaten allein bekämpft werden 
können. Da diese vor allem auf Ar
mut und Ressourcenknappheit fußt 
und die Nationen keine maritimen 
Fähigkeiten im Rahmen der Küsten
sicherung, der Sicherung der Sea 
Lines of Communication (SLOC) und 
der Festsetzung von Piraten vorhal
ten können, wird sich die Piraterie 
wie eine Schlinge um das feinglied
rige Netz von Seehandelsrouten 
des Golfes legen und droht die wirt
schaftliche Entwicklung im Raum zu 
unterbinden.29 

Einerseits werden politische Sys
teme und Regierungen in den betrof
fenen Ländern bis 2050 zunehmend 
an Stabilität gewinnen. Diese Ent
wicklung wird durch eine wachsen

29 Ebd.: 93.

de Mittelschicht getragen werden, 
die auf wirtschaftlichem Wachstum, 
besseren Bildungschancen und zu
nehmender Digitalisierung beruht. 
Dem steht die demografische Ent
wicklung, der Migrationsdruck, feh
lende Teilhabe und Perspektivlosig
keit einer sehr jungen Bevölkerung 
und Belastung durch Klimaverän
derung gegenüber. Diese negativen 
Faktoren werden die Entwicklungs
potentiale überwiegen. Es zeichnet 
sich nicht ab, dass der Wandel von 
einer bad governance zu einer good 
enough governance ausreicht, die
sen Entwicklungen vollumfänglich 
Herr zu werden. Unzureichende 
Wirtschaftsleistung führt zu Ver
drängung und Verteilungskämpfen. 
Der Staat kann die Bedürfnisse all 
seiner Bürger nicht befriedigen. Die
se Entwicklung wird zu einer zuneh
mende Fragilität der Staatlichkeit 
führen. Der Rückzug des Staates aus 
dem öffentlichen Leben ist die Fol
ge. Kernaufgaben, wie Schutz der 
Bürger, Bereitstellung von Grund
bedürfnissen oder Rechtssicherheit, 
werden nicht flächendeckend durch 
staatliche Organe sichergestellt. 
In diese Lücke stoßen illegale oder 
halbstaatliche Gruppierungen, die 
Pfründe abschöpfen und Macht aus
üben.30 

Der nigerianische Norden bleibt 
von der wirtschaftlichen Entwick
lung abgehängt. Der Staat wird Si
cherheits und Ordnungsaufgaben 
im Norden nicht mehr wahrnehmen 

30 Ebd.: 52 ff.
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und ein Vakuum hinterlassen. Pro
jekte wie z. B. der Einsatz der MNJTF 
sind nicht in der Lage, nachhaltig 
Veränderungen herbeizuführen. Sie 
wirken sich lediglich lokal und zeit
lich begrenzt aus.

Darüber hinaus zeigt sich Kame
run nicht in der Lage, den separatis
tischen Bestrebungen seiner anglo
phonen Minderheit nachhaltig zu 
begegnen. Auch dieser Tendenz gilt 
es entgegenzuwirken, um die Ver
festigung von separatistischen Ten
denzen für die Republik Ambazonien 
entgegen zu stoppen. VEOs werden 
in Verbindung mit OK die schwachen 
staatlichen Strukturen ausnutzen. 
Transregionale bewaffnete Gruppen 
bekämpfen den Staat entlang religi
öser, ethnischer oder sprachlicher 
Bruchlinien und präsentieren sich 
als legitime Alternative bis hin zu 
offenen Bestrebungen zur Autono
mie und dem Sturz der Zentralregie
rung.31 Dies birgt eine erhöhte Gefahr 
für die Stabilität der anerkannten 
Regierungen in der Region. Mit der 
Migrationsbewegung wandern regi
onale VEOs auch in den dicht besie
delten Süden ein und suchen in den 
unkontrolliert wachsenden urbanen 
Räumen Lücken staatlicher Kontrol
le, um ihr alternatives Regime aus
zubauen. Daher sind Urbanisierung, 
Migration und Terrorismus eng mit
einander verbunden und bedingen 
sich gegenseitig. Die oben genann
ten Faktoren wirken sich aufgrund 
der fehlenden wirtschaftlichen Ent

31 Vgl. Kilcullen 2013: 125 ff.

wicklung besonders aus. Der Mangel 
an maritimer Sicherheit in der Regi
on ist Ursache für die fehlende wirt
schaftliche Entwicklung.

Die durch unkontrollierte Zu
wanderung überlasteten urbanen 
Ballungsräume dehnen sich unge
plant aus und die für die Kommunen 
notwendige Peripherie geht durch 
unkontrollierte Bebauung verlo
ren:32 Die Grundversorgung mit sau
berem Wasser und Elektrizität, die 
Beseitigung von Abwässern und Ab
fällen und die Aufrechterhaltung öf
fentlicher Sicherheit gibt es nur für 
diejenigen, die sich diesen „Luxus“ 
leisten können. Krankheiten, verur
sacht durch verschmutztes Wasser 
und verunreinigte Nahrung, Vekto
ren oder mangelnde Hygiene, haben 
ihren Nährboden in den überfüllten 
Slums der Megastädte. Die Gesund
heitsversorgung ist überlastet und 
aufgrund fehlender staatlicher Kon
trolle findet eine Gesundheitsüber
wachung nicht statt. Seuchen und 
Krankheiten verbreiten sich in der 
hochmobilen Stadtbevölkerung der 
stark befahrenen küstennahen Bal
lungsräume mit großer Geschwin
digkeit33 und bilden den Grundstock 
für Pandemien. Hier sind alle In
dustrienationen gefordert, dieser 
Entwicklung entgegenzuwirken, um 
die eigene Bevölkerung wirksam zu 
schützen.

Es schließt sich nun die Ablei
tung des Gestaltungsfeldes an, wo

32 Vgl. ebd.: 36.
33 Vgl. Ministry of Defence UK 2016: 33 ff.
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mit verdeutlicht werden soll, warum 
die maritime Dimension für den Golf 
von Guinea von großer Bedeutung 
ist.

2.5.4 Ableitung der Gestaltungs-
felder

Die Herausforderungen Afrikas sind 
durch eine enorme Komplexität 
gekennzeichnet. Dies spiegelt sich 
auch im Golf von Guinea wider. Vor 
dem Hintergrund deutscher Interes
sen und real verfügbarer Ressourcen 
für ein Engagement in der Region 
sowie der Ableitung von Handlungs
empfehlungen für das Bundesmi
nisterium der Verteidigung lassen 
sich vier wesentliche Handlungsfel
der für den Golf von Guinea identi
fizieren: (1) Maritime Sicherheit, (2) 
fragile Staatlichkeit, (3) (grenzüber
schreitender) Terrorismus und (4) 
Gesundheitswesen. 

Einer der wesentlichen Faktoren 
für die zu zögerliche Entwicklung 
der Region ist der fehlende ungehin
derte Zugang zum Welthandel. Die
ser führt aufgrund geopolitischer 
Rahmenfaktoren nur über die Di
mension See. Vorhandene Rohstoffe 
und Produktionsgüter können nicht 
ungehindert exportiert werden. Da
her ist die für die wirtschaftliche 
Entwicklung wesentliche Nutzung 
des Rohstoffreichtums der Nationen 
be, wenn nicht sogar verhindert. 
Vor allem die Bedrohung der SLOCs 
durch Piraterie und OK hemmt die 
wirtschaftliche Entwicklung und 
schreckt zusätzlich Investoren aus 
Drittländern ab. Unkontrollierte 

Überfischung vor den Küsten ver
schärft die mangelhafte Nahrungs
mittelversorgung sowie die Armut 
der Küstenbevölkerung. 

Regionale oder nationale Initia
tiven der Golfstaaten greifen nicht 
weit genug und leiden an Unterfi
nanzierung und daher an Effektivi
tät. Da sich die Piraterie zum Teil auf 
Armut zurückführen lässt und zu
meist nicht mit militärischen oder 
hybriden Mitteln agiert, können 
hier schnell umfangreiche und weit
reichende Verbesserungen für die 
Länder des Golfs von Guinea erzielt 
werden. Gelingt es, die Piraterie, den 
Schmuggel entlang der Küsten und 
die illegale Überfischung wirkungs
voll zu unterbinden, werden bisher 
brachliegende Handelsrouten revi
talisiert. 

Gewinne kommen über Steuern 
den Nationen sowie den Menschen 
über Lohn und Verdienstmöglich
keiten zu Gute, was einen wichtigen 
Beitrag dazu leistet, dass Armutspi
raterie als Lebensgrundlage obsolet 
wird. Durch die Sicherung eigener 
Hoheitsgewässer und SLOCs im ge
meinsamen Verbund wird der OK die 
Grundlage für die Hehlerei entzogen. 
Öl, Tropenholz und weitere Produk
te können daher nicht mehr illegal 
vertrieben und der Wertschöpfungs
kette entzogen werden, was die wirt
schaftliche Situation weiter verbes
sert. 

Die Staaten der Region haben die 
Bedeutung der maritimen Dimensi
on erkannt und erste eigene Initiati
ven geschaffen, denen es allerdings 
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an wirtschaftlichen Voraussetzun
gen fehlt. Ausbildung, Infrastruktur, 
Personal und Knowhow sind nur 
einige Faktoren, die eigenständig 
nicht ausreichend gefördert werden 
können. Eine aus eigenen Initiativen 
bestehende intrinsische Motivation 
ist jedoch wesentlich für den Erfolg 
von Unterstützungsleistungen und 
kann deutsches Engagement leicht 
im Rahmen des African Ownership 
einfließen lassen. Mit zielgerichte
tem Einsatz kann hier vor Ort er
wünschter Erfolg als Grundlage für 
regionalen Aufschwung generiert 
werden.

Von daher ist die maritime Di
mension inklusive des Schutzes der 
Küstengewässer von großer Bedeu
tung. 

Doch selbst wenn verstärk
te Bemühungen zur Sicherung der 
Seehandelswege zu einer positiven 
wirtschaftlichen Entwicklung in der 
Region führen, bleibt die Stabilität 
der Regierungen und politischen 
Systeme eine Herausforderung. Ver
waltungsstrukturen, Sicherheitsap
parate und demokratische Struktu
ren müssen gefördert werden, um 
den erzielten wirtschaftlichen Auf
schwung in die Bevölkerung hinein 
zu verteilen und damit für staatliche 
Stabilität zu sorgen. Dies bildet die 
Voraussetzungen dafür, dass sich 
die Staaten der Region der Gefahr 
entziehen, eine Entwicklung in Rich
tung Failed State einzuschlagen.

Sollte dies nicht gelingen wer
den sich VEOs aufgrund fehlender 
staatlicher Kontrolle zunehmend 

ausbreiten. Auch wenn die VEOs zur
zeit vor allem regional agieren, kann 
zukünftig nicht ausgeschlossen wer
den, dass sie mit Hilfe ihrer Verbin
dungen zur AlQaida oder zum IS 
auch überregional tätig werden. Das 
führt in der Folge zu einer möglichen 
Bedrohung deutscher sicherheits 
und außenpolitischer Interessen.
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3.1 Violent Extremist  
Organisations

3.1.1 Einleitung
Anfang Januar 2020 erklärte Moha
med Ibn Chambas, der UNOSonder
gesandte für den Sahel, die Region 
sei in den vergangenen Monaten 
„von einem bisher ungekannten 
Ausmaß von terroristischer Gewalt 
erschüttert worden“.1 Die Gesamt
zahl der Gewaltopfer durch Violent 
Extremist Organisations (VEOs) ver
fünffachte sich in der Region von 
2016 auf über 4.000 Tote in 2019.2 
Diese Entwicklung fand trotz immer 
größer werdenden internationalen 
Engagements in den Sahelländern 
statt. Nachdem Kapitel 2.1 die Sa
helregion und VEOs als die größten 
Treiber dieser Verschlechterung 
der Sicherheitslage beschrieben 
hat, beschäftigt sich dieses Kapitel 
mit Antworten auf die Leitfrage: Mit 
welchen militärischen Aktivitäten 
kann den VEOs im Sahel effektiver 
und effizienter als bisher begegnet 
werden? Methodisch gliedert sich 
die Untersuchung wie folgt: zu
nächst wird eine Fallstudie der VEO 
JNIM (JAMA’AT NUSRAT ALISLAM 
WA ALMUSLIMEEN) durchgeführt, 
um sie dann mit weiteren VEOs zu 
vergleichen und herauszufinden, 
woraus die Organisationen ihre 
Schlagkraft entwickeln. Mit Hilfe 
dieser Merkmale werden mögli
che Ansatzpunkte für militärische 

1 Urech 2020.
2 Vgl. Corell 2020.

Gegenmaßnahmen in Form von 
Handlungslinien beschrieben. Diese 
Handlungslinien dienen als Spiegel 
für weitergehende Fragestellungen, 
die sich aus der deutschen Perspek
tive und der Einsatzrealität ergeben. 
Abschließend werden diese Frage
stellungen bewertet, Empfehlungen 
abgeleitet und zuletzt die Hand
lungslinien in konkrete Handlungs
empfehlungen überführt. 

3.1.2  Violent Extremist  
Organisations

Unter den Begriff VEO fallen auch 
nichtreligiös motivierte Gruppie
rungen wie Separatistenbewegun
gen und Selbstverteidigungsmilizen. 
Diese sind auch für Gewaltakte ver
antwortlich, z. B. Anteile der Aza
waadBewegung (separatistische 
Tuareg) seit Beginn der Unruhen 
in Mali ab 2012 oder das Massa
ker in Ogossagou im März 2019 mit 
ca. 157 toten Fulani, welches einer 
„Selbstverteidigungs“Miliz aus der 
Ethnie der Dogon zugeschrieben 
wird.3 Der weitaus größte Anteil 
der Gewalt wird aber durch salafis
tischdschihadistische Gruppierun
gen hervorgerufen, die die beste
hende staatliche Ordnung in Frage 
stellen und das Ziel verfolgen, eine 
islamische Regierungsform zu in
stallieren.4 Im Untersuchungsbe
reich der Studienphase wurden die 
VEO JNIM, Islamischer Staat in der 
Großen Sahara (ISGS), ANSAROUL 

3 Kelly 2019.
4 Vgl. Roetmann et al. 2019: 1.
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ISLAM, die grenzüberschreitend in 
der DreiLänderRegion Mali, Niger 
und Burkina Faso aktiv sind sowie 
BOKOHARAM im Tschadseebecken, 
ALSHABAAB in Somalia und dessen 
Nachbarländern, näher betrachtet.5 

Wegen der Relevanz von Mali als 
aktuelles Einsatzland der Bundes
wehr wurde von den drei dort akti
ven VEOs die Mitte 2019 für die meis
ten Anschläge verantwortliche JNIM 
für die Fallstudie ausgewählt. Da 
die VEOs den Gestaltungsanspruch 
eines staatlichen Akteurs erheben, 
kam das Instruments of PowerMo
dell6 als Analyserahmen mit folgen
den Untersuchungskriterien zur An
wendung:

 – Gewünschter Endzustand (Desi-
red End State), Ziele und Ideologie

 – Diplomatie (Diplomacy)
 – Information und Nutzung des 

Cyber und Informationsraumes 
(CIR)

 – Militär (Military)

5 Vgl. Lebovich 2019.
6 Vgl. Wimmer 2019.

 – Wirtschaft (Economy), fo
kussiert auf Finanzmittel zur 
Machtprojektion

3.1.2.1 Fallstudie JNIM
JNIM wurde 2017 als Zusammen
schluss der AQIM (Al Quaida im 
Maghreb) orientierten Katibate (Un
tergruppierungen) Ansar alDin, 
Mujao, Macina und AQIM in Mali ge
gründet. Durch die Koordinierungs
funktion dieser neuen Dachorga
nisation soll mittels Wissens und 
Fähigkeitstransfer die Wirksamkeit 
in der Operationsführung und die 
Außenwahrnehmung als „Dachmar
ke“ gesteigert werden.7 Insgesamt 
gleicht JNIM eher einer föderalen 
Struktur mit starken unabhängigen 
Katibaten als einer starken Zentral
organisation mit schwachen Satelli
ten. 

Gewünschter Endzustand, Ziele und 
Ideologie
Das Ziel ist die Erlangung eigener 
Ordnungs und Gestaltungsmacht 
und die Verdrängung staatlicher Ak

7 Lebovich 2019.

Abb. 1: Roter Faden der Untersuchung (eigene Darstellung).
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teure aus der Fläche mit nachfolgen
der Etablierung einer islamistischen 
Regierungsform mit der Sharia als 
geltendem Recht.8 Um dieses Ziel 
zu erreichen, wird ein dreiphasiges 
Vorgehen eingehalten: 
1. Eine eher verdeckte Anfangs

phase, in der Strukturen im 
Hintergrund aufgebaut sowie 
Rückzugsräume geschaffen und 
gefestigt werden. 

2. Die Phase der irregulären 
Kriegsführung, in der die VEOs 
erstmalig als sichtbare gewalt
same Akteure durch Anschläge 
und Angriffe in Erscheinung tre
ten. 

3. Die Phase der konventionellen 
Konfrontation, in der die VEOs 
offen die Verfahren etablierter 
Streitkräfte anwenden (Feuer 
und Bewegung) und gegen staat
liche Sicherheitskräfte vorge
hen.9 

Dieses MaoistischeInsurgenzmo
dell ist flexibel in seinen Phasen.10 

Als Ideologie zur Legitimation 
des eigenen Handelns wird ein is
lamistisches Narrativ genutzt, wel
ches, außer im radikalen Kern, der
zeit von proklamatorischer Natur 
ist. Momentan wird ein eher „gemä
ßigter Dschihadismus“ vertreten, 

8 Center for Strategic and Internatio
nal Studies 2018.

9 Curtis E. Lemay Center 2020.
10 US MOD 2018.

was eine tendenziell höhere Akzep
tanz in der Bevölkerung begünstigt.11

Diplomatie
Das Machtinstrument der Diploma
tie spielte bisher eine untergeord
nete Rolle.12 Bis zum März 2020 ist 
es zu keinen wesentlichen Verhand
lungen zwischen der Regierung Ma
lis und JNIM gekommen, was sich 
aber in Zukunft möglicherweise än
dern könnte.13 Die Außenbeziehun
gen von JNIM beschränken sich im 
Wesentlichen auf die internationale 
salafistischdschihadistische Szene, 
die als eigene Peer Group betrach
tet wird. Westliche Regierungen und 
deren Organisationen werden als 
Besatzungsmächte angesehen. Da 
man selbst auf dem „wahren Pfad“ 
ist, benötigt man keine weiteren Au
ßenbeziehungen und würde durch 
Friedensverhandlungen nur an Re
putation einbüßen.14

Information
Ein weiteres Machtinstrument ist 
die Nutzung von Informationsaktivi
täten im CIR. Die Fähigkeit, das eige
ne Handeln mittels medialer Präsenz 
erfolgreich zu vermarkten, ist eine 
entscheidende Stärke der Organi
sation.15 Durch gezielte Kampagnen 
unter Nutzung von Videoprodukten 

11 Center for Strategic and Internatio
nal Studies 2018.

12 International Crisis Group 2019.
13 Vgl. Roger 2020.
14 Vgl. GöldnerEbenthal 2019a: 6.
15 Galan 2018.
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via Blogs, anderen Sozialen Medi
en und auch Radiosendungen wird 
eine hohe Aufmerksamkeit erlangt. 
Die gekonnte Inszenierung von Trai
ningslagern und Anschlägen führt 
zu einer überzeichneten Wahrneh
mung der eigentlichen Stärke und 
Fähigkeiten der Gruppierung.16 Mit 
Hilfe dieser Strategie ist es möglich, 
selbst infrastrukturell abgeschnit
tene Gegenden medial zu erreichen 
und die oft benachteiligten, hetero
genen Bevölkerungsgruppen zu be
einflussen. Auch interkommunale 
und ethnische Konflikte werden 
zunehmend medial instrumentali
siert, z. B. durch das MACINAKati
bat in Zentralmali. Die Integration 
verschiedener Ethnien in der Region 
in eine muslimische Gemeinschaft 
ist eine der erfolgreichen Kernbot
schaften dieser Gruppe.17

Militär
Die militärische Durchsetzungs
stärke hat dazu geführt, dass JNIM 
in seinem Wirkungsbereich nicht 
mehr durch lokale Polizei und 
Streitkräfte eingehegt werden kann. 
Angriffe werden unter Anwendung 
professioneller Einsatzgrundsätze 
durchgeführt. Eine gute Vorberei
tung, hochmobile Gefechtsführung, 
die Koordination von Feuer und Be
wegung, der Einsatz verschiedener 
Waffensysteme sowie ein schnelles 
Ausweichen nach erfolgtem Angriff 
sind kennzeichnend für die Opera

16 Ebd.
17 Vgl. Galan 2018: 2.

tionsführung von JNIM. Die Stär
kezahlen reichen dabei von kleinen 
Dispositiven bis zu 100–200 Kämpfer 
pro Angriff. Es werden keine Räume 
gehalten, bis auf die eigenen Rück
zugsräume, in denen Bewegungs 
und Handlungsfreiheit besteht. 
Strukturell sind die Kräfte in kleinen, 
dislozierten Einheiten zusammen
gefasst. Die Gesamtstärke wird auf 
1.000–2.000 Kämpfer geschätzt.18 
Diese werden häufig mit regiona
lem Bezug rekrutiert. Ausländische 
Kämpfer aus anderen Regionen spie
len eine untergeordnete Rolle. Es 
besteht gleichzeitig ein intensiver, 
teilweise auch transnationaler Wis
sens und Fähigkeitstransfer unter 
den Gruppierungen, der auch über 
einen Personalaustausch gewähr
leistet wird.

Finanzmittel
Die zur Sicherung der Machtbereiche 
notwendigen militärischen Fähig
keiten bedürfen einer Finanzierung. 
Die wesentlichen Refinanzierungs
modelle von JNIM sind Maßnahmen 
der Organisierten Kriminalität (OK), 
illegale Steuereinnahmen und exter
ne, auch internationale, Spenden. 
Zu den Maßnahmen gehören Ent
führungen mit Lösegelderpressun
gen und der Schmuggel von Waffen, 
Zigaretten, Drogen und Menschen. 
Dabei werden jährlich zweistellige 
Millionenbeträge an USD19 erwirt

18 Center for Strategic and Internatio
nal Studies 2018.

19 Vgl. Constellis 2018: 3 ff.
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schaftet und verschaffen damit in 
den sehr armen Wirkungsräumen 
eine erhebliche Kaufkraft.20 Diese 
Finanzmittel unterstützen die um
fassende Machtprojektion mit dem 
Ziel der Schaffung von Abhängigkei
ten lokaler Gemeinschaften durch 
Regierungsersatzleistungen in exis
tenziellen Versorgungsbereichen 
wie Sicherheit, Energie, Gesundheit, 
Bildung und Verwaltung.21 Der „Re
turn on Investment“ setzt sich aus 
der Unterstützung der Zivilbevölke
rung und hohe Rekrutierungszahlen 
zusammen. Ferner werden Finanz
mittel für die gezielte Einflussnahme 
durch Bestechung und Korruption 
aufgewendet.22

3.1.2.2  Relevante Gemeinsamkeiten 
der VEOs

Die erhobenen Befunde aus der Fall
studie der JNIM wurden mit vier 
anderen VEOs abgeglichen und auf 
Unterschiede und Gemeinsamkei
ten hin untersucht. Die Unterschiede 
liegen in regionalen Besonderheiten 
und in der Radikalität der Auslegung 
der salafistischdschihadistischen 
Ideologie, bei denen Gruppierungen 
des Islamischen Staates grundsätz
lich radikaler und intoleranter sind 
als Al Quaidanahe Gruppierungen. 
Die gefundenen Handlungsempfeh
lungen sind auf alle Gruppierungen 
anwendbar; auf eine dezidierte Dar

20 Vgl. Krech 2015: 451 f.
21 Vgl. Constellis 2019: 3.
22 Vgl. Gaye 2018: 15.

stellung der Unterschiede wird daher 
verzichtet. 

Die Gemeinsamkeiten sind: 
 – Alle fünf VEOs lehnen die Regie

rungen ihrer Herkunftsstaaten 
ab und verfolgen eigene konkur
rierende, illegale Macht und Ge
staltungsansprüche;

 – Sie treten als gewaltsame Akteu
re in einem „NichtInternationa
len bewaffneten Konflikt“ auf23 
und können damit zu legitimen 
militärischen Zielen erklärt wer
den;

 – Sie haben eine salafistischdschi
hadistische Ideologie und streben 
eine islamistische Regierungs
form (Staat, Emirat oder Repu
blik24) mit der Sharia als Rechts
form an;

 – Die Strukturen sind sehr ähn
lich. Es gibt einen inneren har
ten Kern mit hoher Loyalität zur 
Organisation und starker ideo
logischer Aufladung. Darum gibt 
es auch einen deutlich größeren 
äußeren Ring von Unterstützern, 
die in erster Linie an ihrem ei
genen Vorteil interessiert sind 
(„fence sitter“);

 – Sie bewegen sich in sehr großen 
Räumen und wissen deren Vor
teile zu nutzen;

 – Sie betreiben Machtprojektion:
 –  durch Informationsaktivitä

ten im CIR;

23 Vgl. Geneva Academy for Internati
onal Human Law and Human Rights 
2020

24 Vgl. Roetmann et al. 2019: 19.
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 –  durch militärische Fähig
keiten, die sie mit ähnlichen 
Einsatzgrundsätzen durch
führen;

 –  mit illegal akquirierten Fi
nanzmitteln.

Das Machtinstrument der Diploma
tie spielt eine untergeordnete Rolle. 
Die VEOs haben sich bisher keinem 
Dialog zugänglich gezeigt. Sowohl 
die VEOs als auch die legitimen Re
gierungen ihrer afrikanischen Her
kunftsländer und deren westliche 
Partner tabuisieren den Dialog und 
Verhandlungen.25

3.1.2.3  Handlungslinien für militäri-
sche Counter-Violent-Extre-
mism-Aktivitäten

Aus den oben dargestellten Gemein
samkeiten ergeben sich Ansatz
punkte für militärisches Handeln, 
die sich in drei grundsätzlichen 
Handlungslinien zusammenfassen 
lassen. Sie zielen auf die wesentli
chen Instrumente der MachtPro
jektion von VEOs, denen mit militäri
schen Aktivitäten begegnet werden 
kann: Information, Militär und Fi
nanzmittel. 

Alle militärischen Aktivitäten 
werden unter dem Begriff militäri-
sche Counter-Violent-Extremism-Ak-
tivitäten (milCVEOA) zusammenge
fasst.

25 Vgl. International Crisis Group 2019 
und Olojo 2019.

Handlungslinie I: Fähigkeiten der 
VEOs im CIR
Diese Handlungslinie richtet sich an 
dem Machtinstrument Information 
aus. Ziel der Maßnahme soll es sein, 
die Überlegenheit im CIR gegenüber 
VEOs zu gewinnen; den VEOs soll der 
Zugang zum CIR als Wirkmittel ver
wehrt werden und das eigene Narra
tiv so kommuniziert werden, dass es 
das der VEOs verdrängt.

Handlungslinie II: Militärische Fä-
higkeiten der VEOs
Diese Handlungslinie richtet sich 
an dem Machtinstrument Militär 
aus. Ziel dieser Handlungslinie soll 
es sein, das militärische Potenzial 
der VEOs (personell und materiell) 
zu zerschlagen. Darüber hinaus sol
len VEOs in ihren Rückzugsräumen 
nachhaltig gestört werden. 

Die eigene Situational Awareness 
ist dabei von besonderer Bedeutung, 
um in den überdehnten Räumen mi
litärische Kräfte effektiv gegen VEOs 
einzusetzen. 

Handlungslinie III: Finanzmittel der 
VEOs
Diese Handlungslinie zielt auf die 
Machtprojektion mit Finanzmit
teln; in diesem Falle sehr fokussiert 
auf die Refinanzierungsmodelle der 
VEOs. Ziel dieser Maßnahme soll es 
sein, lukrative Einnahmequellen zu 
hemmen oder trocken zu legen. 
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3.1.3  Maßnahmen und Instru-
mente: Bestandsaufnahme 
und Wirkungsanalyse 

Dieses Unterkapitel stellt zunächst 
Countering-Violent-ExtremismKon
zepte und Konflikt(De)Eskala
tionsmöglichkeiten dar, um die 
Handlungslinien im abschließenden 
Bewertungs und Empfehlungsteil in 
einen strategischen Rahmen einord
nen zu können. Danach erfolgen die 
Bestandsaufnahmen mit Wirkungs
analysen der Maßnahmen und Ins
trumente der einzelnen Akteure im 
Spiegel der Handlungslinien. Diese 
werden jeweils in einem Zwischen
fazit bewertet. Im Schlussteil wer
den dann alle Inhalte bewertet und 
Empfehlungen abgeleitet.

3.1.3.1 Strategischer Rahmen
Weder die NATO, noch die Bundes
wehr haben bisher eine Counte-
ring-Violent-Extremism (CVE)Dok
trin. Dem Sachverhalt am nächsten 
kommt die Counter InsurgencyVor
schrift von 2016, die noch stark 
durch ISAF26 geprägt ist. Das aktu
elle Preventing and CVE-Konzept 
der VN bewegt sich bewusst von den 
eher militärlastigen Counter-Terro-
rismKonzepten des Global War on 
Terror weg und fokussiert mehr auf 
die tiefer liegenden Ursachen des 
Violent Extremism.27 Als Ursachen 
werden schwache Staatlichkeit mit 
mangelnder Verantwortungsüber

26 International Stabilisation Force Af
ghanistan, NATOnonarticle 5 Mis
sion in AFG.

27 Vgl. Baks et al. 2019: 3 ff.

nahme und Legitimität, Exklusion 
und Marginalisierung von Bevölke
rungsgruppen sowie ein zu schwa
ches Engagement der Zivilgesell
schaft verstanden.28 So sieht der UN 
Action Plan for Prevention of Violent 
Extremism aus dem Jahr 2015 für die 
politischen Rahmenbedingungen 
zur Umsetzung die Notwendigkeit ei
ner nationalen Eigenverantwortung 
der Nationen mit einem vernetz
ten Ansatz aller Regierungsressorts 
unter Einbeziehung der Gesamtge
sellschaft vor. Dazu sind folgende 
Haupttätigkeitsfelder umzusetzen: 
1. Dialog & Konfliktprävention; 
2. Stärkung guter Regierungsfüh

rung, der Menschenrechte und 
der Rechtsstaatlichkeit;  

3. Einbindung der Kommunen;  
4. Gleichberechtigung und Frauen

förderung;  
5. Förderung der Jugend;  
6. Bildung und Ausbildung sowie 

Beschäftigungsprogramme;  
7. Strategische Kommunikation in 

Internet und Sozialen Medien.29 
Zusammengefasst ist gute Regie
rungsführung über alle Politikberei
che die beste Präventionsstrategie 
gegen Violent Extremism.30 

Insbesondere in der Sahelregion 
zeigt sich in diesem Zusammenhang, 
wie bereits in Kapitel 2.1 ausgeführt, 
erheblicher Handlungsbedarf. Es 
gilt die Regierungsführung zu ver
bessern, um die multiethnischen 
Gesellschaften auf die anstehenden 

28 Vgl. O’Neill/Sheely 2019.
29 Vgl. UN 2015.
30 Vgl. O’Neill/Sheely 2019.
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Herausforderungen des Klimawan
dels mit weiterer Degradation der 
Böden und Fortschreiten der Deser
tifikation sowie den negativen Fol
gen des Bevölkerungswachstums 
vorzubereiten.

Folgende, in der einschlägigen 
Literatur diskutierte Ansätze er
scheinen in diesem Zusammenhang 
erwähnenswert: Münkler kommt bei 
der Analyse von Strukturanalogien 
der präwestfälischen Ordnungen im 
30jährigen Krieg mit den heutigen 
Konflikten im Sahel zu dem Schluss, 
dass derartige Konflikte nicht durch 
externe Akteure zu beenden sind 
und militärisches Eingreifen derer 
zumeist das Gegenteil des eigentli
chen Ziels bewirkt.31

Die Arbeiten von GöldnerEben
thal und Roetmann zeigen Wege der 
Konfliktdeeskalation im Umgang mit 
salafistischdschihadistischen VEOs 
auf, indem sie das Modell nach Ma
tesan diskutieren.32 Dieses teilt die 
Wege der Deeskalation in drei Arche
typen ein: 1. Incapacitation bedeu
tet, dass der Organisation trotz des 
Willens zur Gewaltanwendung, diese 
nicht mehr möglich ist, da ihr die Fä
higkeiten dazu fehlen. Dazu werden 
zwei Möglichkeiten erwähnt: ers
tens die militärische Zerschlagung 
und zweitens ein zu großer Verlust 
an Unterstützung durch die Bevöl
kerung und aus der eigenen Orga
nisation. Es fehlen also die Mittel. 

31 Vgl. Münkler 2017: 833.
32 Vgl. GöldnerEbenthal 2019a: 15 f. 
 und Roetmann et al. 2019.

Unter 2. Adaption versteht sich eine 
Abkehr vom Weg der Gewalt als eine 
strategische Entscheidung, trotz 
vielleicht noch vorhandener Mittel. 
Der dritte Typus Disillusionment 
wird in diesem Kontext als zu un
wahrscheinlich angenommen.33 Aus 
der Untersuchung von Ansar Dine in 
Mali (Untergruppierung von JNIM) 
werden als mögliche Zukunftsszena
rien für die Konfliktdeeskalation mit 
salafistischdschihadistischen VEOs 
die völlige militärische Zerschlagung 
und zeitnahe Friedensverhandlun
gen als unwahrscheinlich abge
leitet.34 Die Interviewpartner der 
Studie betonen die friedvolle strate
gische Adaption der VEOs als einzig 
gangbaren Weg hin zu einer dauer
haften Konfliktlösung.35

Eine weitere interessante Dis
kussion ist die um die Inklusi
onsModerationsHypothese (in-
clusion moderation hypothesis, 
manchmal auch nur moderation 
theory genannt). Hier finden sich 
zwei Lager: Die Gegner behaupten, 
dass radikale islamistische Bewe
gungen grundsätzlich nicht in den 
politischen Prozess integrierbar 
sind. Die Befürworter entgegnen, 
dass eben genau dies zu wenig ver
sucht wird.  Husnul hat 2017 eine 
Fallstudie über moderaten Salafis
mus in Pakistan veröffentlicht.36 Er 
kommt dabei zu dem Schluss, dass 

33 Vgl. Roetmann et al. 2019: 31 f.
34 Vgl. Roetmann et al. 2019: 1.
35 Vgl. Roetmann et al. 2019: 1.
36 Vgl. Husnul 2017.
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die allgemeingültige Annahme, Sala
fismus sei als Ideologie per se immer 
gewaltsam, in Frage zu stellen ist. 
Er sieht salafistische Bewegungen 
nicht als homogene, sondern als di
verse Organisationen, in denen auch 
moderate Strömungen vorhanden 
sind. Diese moderaten Anteile gilt 
es nach Gewaltverzicht in die poli
tische Teilhabe zu führen. Eine der 
ganz wenigen Arbeiten mit Blick auf 
die G5Länder hat Cavatorta über die 
Anwendbarkeit der ModerationHy
pothese bei islamistischen Parteien 
in Mauretanien vorgelegt.37 Er leitet 
ab, dass sich islamistische Bewegun
gen nach Inklusion in ein Parteien
system nicht anders als nichtreligi
öse Parteien verhalten und ebenso 
zwischen Idealwerten und Pragma
tismus abwägen, also durchaus in
tegrierbar sind. Das Narrativ, dass 
bad guys durch Moderation zu good 
guys werden, hält er aber eher für 
Wunschdenken als Realität.    

3.1.3.2  Herausforderungen in der 
Zusammenarbeit mit den 
Sahel-Partnerländern

Mali ist es nach seiner Unabhän
gigkeit nicht gelungen, eine stabi
le Staatlichkeit über das gesamte 
Staatsterritorium hinweg zu etab
lieren. Es blieb stets von internati
onalen Zuwendungen abhängig, da 
es nicht gelang, eine Volkswirtschaft 
aufzubauen, die alle Staatsausgaben 
tragen konnte. Die Entwicklungsgel
der flossen in überproportionalen 

37 Vgl. Cavatorta 2017: 321.

Mengen („donor darling“).38 Kritiker 
sprechen von erlernter Hilfslosigkeit 
und fehlender Verantwortungsbe
reitschaft der politischen Elite.39 Der 
gesamte Staatsapparat wird als Po
temkinscher Staat beschrieben. So 
entspricht auch der Sicherheitssek
tor französischer Prägung vorder
gründig zunächst internationalen 
Standards,40 ist de facto aber eine 
hohle Struktur. Er führt inzwischen 
die Korruptionsbarometer der Insti
tutionen mit 47 %Bestechlichkeits
rate bei der Polizei41 an und wird 
immer wieder selbst der Verstöße 
gegen die Rechtsstaatlichkeit be
zichtigt.42 Die Historie von Staats
putschen durch Militärs (zuletzt 
2012) führte bei den Regierungs
eliten zu einer Vermeidungshaltung 
gegenüber dem Aufbau starker Si
cherheitsorgane. Deswegen wird 
Kritik laut, dass man eigene Sicher
heitsaufgaben gern an zuverlässige 
externe Akteure wie die VN oder EU 
delegiert, um dann auch noch von 
den hohen Etats der Missionen wirt
schaftlich profitieren zu können.43 
Insbesondere die Regierung in Mali 
gilt als besonders reformunwillig, 
im Gegensatz zu Niger und Burkina 
Faso, denen eine gewisse Complian-
ce unterstellt wird.44 

38 Vgl. Kurtz 2020.
39 Vgl. Devermont 2019.
40 Vgl. CravenMatthews 2018.
41 Ammour 2019.
42 Vgl. Ammour 2020: 2.
43 Vgl. Tull 2011; Tull 2019.
44 Vgl. Devermont 2019.
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Wer schlecht geführt, bei ausste
hendem Sold, mit unzureichender 
Ausrüstung und im Ernstfall ohne 
Aussicht auf schnelle Rettung in 
einem gefährlichen Umfeld Sicher
heit schaffen soll, tut dies – wenn 
überhaupt – nur mit geringem Elan. 
Diese einfache Wahrheit gilt nicht 
nur für malische Sicherheits kräfte. 
Diese grundlegenden Defizite ver
anschaulichen, dass der malische 
Sicherheitssektor in vielen Bere
ichen nicht reformiert, sondern 
überhaupt erst einmal aufgebaut 
werden muss, um in einem Mind
estmaß zu funktionieren. Andern
falls werden angebliche Brigaden 
und Regimenter in der Realität 
weiterhin nur aus einem Bruchteil 
der Sollpersonalstärke bestehen, 
Kommandeure nicht wissen, welche 
und wie viele Kräfte tatsächlich un
ter ihrem Kommando dienen, und 
effektive Operationsplanungen 
unmöglich sein. Um dies zu än
dern, müssten die Führungskräfte 
im Sicherheitssektor noch stärker 
leistungsbasiert generiert werden. 
Doch die in Mali traditionell auf 
Familienbanden und persönlichen 
Netzwerken basierende Eliten
rekrutierung steht dem noch oft im 
Weg.45

Die Sicherheitssektoren der Sa
helPartnerländer Mali, Burkina 
Faso und Niger sind, trotz hoher pro
zentualer Anteile der Ausgaben in 

45 Ausnahmsweise ein langes Origi
nalZitat aus Schroeder 2018, Inhal
te wurden aus informierten Kreisen 
gegenüber der AG Sahel in ihrer Ak
tualität auch Ende 2019 noch bestä
tigt.

den Staatshaushalten,46 de facto un
terfinanziert. Bei der Beauftragung/
Durchführung von Fähigkeitskoope
rationen und Ertüchtigungsinitiati
ven ist auch das Absorptionsproblem 
der Administrationen der Empfän
gerländer zu bedenken. Diese kön
nen mitunter nicht in der Lage sein, 
alle Hilfsangebote umzusetzen.47 

Ferner bleibt die Interaktion der 
Geber und Empfängerländer bei je
der Fähigkeitskooperation eine Her
ausforderung. Es konnte nur ein ver
halten positives militärhistorisches 
Beispiel für eine erfolgreiche Fähig
keitskooperation (capacity building) 
in Afrika in den letzten 20 Jahren ge
funden werden. Dieses fand in Sierra 
Leone mit den externen Akteuren VN 
und Großbritannien statt. Hier wa
ren die hohe politische Zielkongru
enz der lokalen Regierung und Groß
britanniens sowie eine sehr enge 
Zusammenarbeit beider Streitkräfte 
in einem Mentoring-PartneringSys
tem mit gemeinsamer Operations
führung die Erfolgsfaktoren.48

Zwischenfazit Sahel-Partnerländer
Die Sicherheitssektoren der Sa
helPartnerländer sind in den Hand
lungslinien I–III weder qualitativ 
noch quantitativ in der Lage, der Si
cherheitsherausforderung durch die 
VEOs zu begegnen. 

46 Vgl. World Bank 2018. Militärausga
ben in %Gesamthaushaltsausga
ben: Mali 14,3 %; Burkina Faso 8 %; 
Niger 9,5 %. 

47 Vgl. Tull 2020.
48 Neads 2017.
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3.1.3.3  Das Engagement der Bundes-
regierung

Angewandte Maßnahmen und  
Instrumente des BMVg

MINUSMA
Die seit April 2013 in Mali eingerich
tete Multidimensionale Integrierte 
Stabilisierungsmission der VN MI
NUSMA verbindet zivile, polizeiliche 
und militärische Elemente. Gemäß 
der aktuellen Resolution 2480 (2019) 
umfasst deren Mandat folgende vor
rangige Aufgaben:

 – Unterstützung der malischen 
Regierung bei der Implementie
rung/Durchführung des Abkom
mens für Frieden und Aussöh
nung in Mali;

 – Unterstützung der Stabilisie
rung und Wiederherstellung der 
staatlichen Autorität in Zentral
mali;

 – Schutz der Zivilbevölkerung ins
besondere im Norden und in der 
Mitte des Landes, Mitwirkung an 
vertrauensbildenden Maßnah
men, Versöhnungsprozessen 
und Mediation, Förderung und 
Schutz der Menschenrechte, 
Unterstützung von humanitären 
Hilfeleistungen.49

Die Umsetzung des Friedensabkom
mens von 2015 in Nordmali bleibt 
weiterhin die strategische Priorität 
der Mission; zusätzlich umfasst das 
neue Mandat aber auch eine zweite 
strategische Priorität: die Umset
zung eines umfassenden Plans zur 
Verringerung der lokalen Gewaltan

49 Vgl. VN 2019 (Resolution 2480).

wendung durch VEOs und die Wie
derherstellung der staatlichen Prä
senz und Autorität in Zentralmali. 
Diese Ergänzung folgt der aktuellen 
Lageentwicklung und ist zumindest 
in der Theorie zu begrüßen. Da je
doch keine Zusage für weitere Mittel 
in diesem Zusammenhang erfolgt 
ist, wird sich der bestehende Man
gel an Ressourcen für die Auftrags
erfüllung weiterhin bemerkbar ma
chen. Derzeit sind bis zu 80 % der zur 
Verfügung stehenden militärischen 
Mittel in der Sicherung eigener In
frastruktur und Konvois gebunden.50 

Diese Mängel wurden erkannt und es 
soll durch ein neues britisches Ma
növerelement ein Mehr an Initiative 
zurückgewonnen werden.51

Deutschland beteiligt sich derzeit 
mit 903 Soldaten (Stand 13.01.2020)52 
an der Mission. Im Schwerpunkt 
stellt die Bundeswehr Fähigkeiten 
zur Aufklärung bereit und nimmt 
Führungs, Verbindungs, Beob
achtungs und Beratungsaufgaben 
wahr.53

Zwischenfazit MINUSMA
MINUSMA hat keine wesentlichen 
Fähigkeiten in der Handlungslinie I 
und in der Handlungslinie II wird sie 
als ungeeignet bewertet, direkten 
militärischen Druck auf VEOs aufzu
bauen. Für die Handlungslinie III ist 
MINUSMA auf malischem Staatsge

50 Vgl. Tull 2019: 3.
51 Brown 2020.
52 Vgl. Bundeswehr 2019.
53 Vgl. Bundesregierung 2019b.
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biet zur Zusammenarbeit geeignet. 
Die Fähigkeitsausstattung mit deut
schen Mitteln in der Handlungslinie 
II ist qualitativ gut.

EUTM
Die EU wurde im September 2012 
durch den malischen Präsidenten 
um Unterstützung bei der Wieder
herstellung der territorialen Integ
rität Malis gebeten. Kurz darauf for
derte der Sicherheitsrat der VN die 
internationalen Partner (einschließ
lich der EU) auf, „den malischen 
Streit und Sicherheitskräften Hilfe, 
Sachverstand, Ausbildung und Un
terstützung beim Kapazitätsaufbau 
bereitzustellen“.54 Daraus abgeleitet 
beschloss der Europäische Rat An
fang 2013 die Implementierung der 
militärischen Ausbildungsmission 
EUTM MLI, mit dem Ziel, durch Mi
litär und Ausbildungsberatung im 
Süden Malis einen Beitrag zur Wie
derherstellung der militärischen 
Fähigkeiten und somit zur Verringe
rung der Bedrohung durch terroris
tische Gruppen zu leisten. Eine Be
teiligung an Kampfeinsätzen wurde 
hierbei ausdrücklich ausgeschlos
sen.55 Gemäß des letzten Beschlus
ses des Europäischen Rates (2018) 
wurde der räumliche Einsatzbereich 
innerhalb Malis bis zur Flussschlei
fe des Nigers, einschließlich der Ge
meinden Gao und Timbuktu, und au

54 Vgl. Rat der Europäischen Union 
2013.

55 Vgl. ebd.

ßerhalb auf die Hauptquartiere der 
G5Sahel erweitert.56

Derzeit beteiligt sich Deutsch
land mit 153 Soldaten (Stand 
13.01.2020)57 an der Mission. Schwer
punkt der Beteiligung liegt in der 
Ausbildung malischer Streitkräfte so
wie der gemeinsamen Einsatztrup
pe der G5 SahelStaaten. Eine un
mittelbare Begleitung bei Einsätzen 
der malischen Streitkräfte oder der 
gemeinsamen Einsatztruppe der G5 
SahelStaaten war bis März 2020 
ausgeschlossen.58 Dies wurde mit 
EURatsbeschluss dahingehend ge
ändert, dass eine Begleitung der 
malischen Streitkräfte bis zur tak
tischen Ebene durch Angehörige 
EUTM ohne ExekutivBefugnis im 
Rahmen der Ausbildung ermöglicht 
wurde. Der Passus „Die EUTM betei
ligt sich nicht an Kampfeinsätzen“ 
wurde aber beibehalten.59 Die Um
setzung des Ratsbeschlusses für die 
Bundeswehr steht noch aus.

Zwischenfazit EUTM
Gemäß des oben genannten Auf
tragsportfolios als Beratungs und 
Ausbildungsmission hat EUTM kei
ne wesentlichen Fähigkeiten in den 
Handlungslinien I–III. Sie unter
stützt mit ihrem derzeitigen Mandat 
mittelbar in der Handlungslinie II.

56 Vgl. Rat der Europäischen Union 
2018.

57 Bundeswehr 2019.
58 Deutscher Bundestag 2019a.
59 Vgl. Rat der Europäischen Union 

2020.
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Das bisherige EUEngagement 
mittels EUTM wird zur Befähigung 
der Sicherheitssektoren der Sa
helPartnerländer in dieser Form 
nicht ausreichen. Eine Auftragsan
passung im Rahmen einer Mandats
erweiterung ist zu prüfen. 

G5 Sahel und G5 Force Conjointe
Das Engagement der G5 Sahel60 be
ruht auf drei Säulen: 1. Förderung 
guter Regierungsführung, 2. Un
terstützung der Entwicklung so
wie 3. die Schaffung von Sicherheit. 
Zur Stärkung der Sicherheitssäule 
wurde 2017 die G5 Force Conjointe 
(G5 FC) gegründet und besteht in ih
rer Ausplanung aus 5.000 Soldaten. 
Die Maßnahme wurde von Anfang an 
durch die Bundesregierung mittels 
finanzieller Unterstützung und spä
ter auch durch Beratungsleistungen 
gefördert. Die personelle Stärke der 
einzelnen Manöverelemente liegt ca. 
bei 70 % und es liegen gravierende 
Mängel im Bereich der Ausrüstung 
und Ausbildung vor. Somit ist der 
Einsatzwert derzeit niedrig. 

Der Aufwuchs der Fähigkeiten 
der G5 FC war in zwei Phasen geplant. 
Die erste Phase sah die Fähigkeit zur 
Durchführung von grenzüberschrei
tenden Operationen vor, gefolgt von 
der Fähigkeit zu (eigenständigen) 
Operationen in der gesamten Sahel
region. Die hochgesteckten Entwick
lungsziele wurden bis dato nicht 

60 Die Gruppe der G5 besteht aus den 
Staaten Mauretanien, Mali, Burkina 
Faso, Niger und Tschad und wurde 
2014 gegründet.

erreicht. Eine geplante Anfangsbe
fähigung für November 2018 wurde 
verfehlt. Schwere Anschläge ge
gen das Hauptquartier der G5 FC in 
Sevaré im Jahr 2018 und gegen wei
tere Bataillone (z. B. in Boulekessi/
Mali) im Jahr 2019 hemmten die 
Entwicklung weiter. Die genannten 
gravierenden Mängel bei der Aus
rüstung und der Ausbildung führen 
bis heute dazu, dass geplante Opera
tionen nur mit deutlich verminder
tem Personalansatz und massiver 
Unterstützung der französischen 
BARKHANEMission durchgeführt 
werden. Fehlender politischer Wille 
zum Einsatz der Kräfte in Folge eines 
mangelnden Bedrohungsempfin
dens und Uneinigkeit innerhalb der 
Sahelstaaten bezüglich der Relevanz 
der G5 Sahel führen dazu, dass in gut 
informierten Kreisen die Bewertung 
„strategisch irrelevant“ getroffen 
wird. Weiterhin erfolgte bis dato kei
ne institutionalisierte Einbindung in 
die African Peace and Security Ar-
chitecture und keine institutiona
lisierte Zusammenarbeit mit EUTM 
und MINUSMA. 

Zwischenfazit G5 FC
Die Gründung der G5 FC zur Adres
sierung der terroristischen Bedro
hungslage in der Sahelzone ist der 
richtige Ansatz, um der stetigen 
Verschlechterung der Sicherheits
lage zu begegnen. Ein Rückfall auf 
eine Terrorismusbekämpfung durch 
die einzelnen Sahelstaaten wäre, in 
Folge der deutlich unzureichenden 
militärischen Kapazitäten der Ein
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zelstaaten und aufgrund des trans
nationalen Charakters der VEOs, ein 
Rückschritt. Allerdings ist das bis
her Erreichte als nicht ausreichend 
zu bewerten. Der Einsatzwert gegen 
VEOs reicht nicht aus und es beste
hen keine ausreichenden Fähigkei
ten in Handlungslinie I–III.

Instrumente anderer Ressorts
Maßnahmen des Bundesministeri-
ums für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung
Neben der militärischen Beteiligung 
engagiert sich Deutschland in der 
Sahelregion, gerade in Mali, ebenso 
mit einem umfassenden Engage
ment im entwicklungspolitischen 
Bereich. Die entwicklungspolitische 
Zusammenarbeit konzentriert sich 
hierbei auf folgende drei Schwer
punkte: Dezentralisierung und gute 
Regierungsführung, Förderung ei
ner nachhaltigen und produktiven 
Landwirtschaft sowie Trinkwasser
versorgung und Abwasserentsor
gung.61 Durch eine Verbesserung der 
Ernährungssicherheit, Stärkung der 
lokalen Behörden und die Versor
gung mit Trinkwasser und Sanitär
anlagen soll ein Beitrag zur Stärkung 
des malischen Staates und der Ver

61 Vgl. Vgl. die Projekt und Organisa
tionsdaten der deutschen Entwick
lungszusammenarbeit zu Mali (Bun
desministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung): 
http://www.bmz.de/de/ministeri
um/zahlen_fakten/transparenzfu
ermehrWirksamkeit/Veroeffent
lichunggemaessIATIStandard/, 
zuletzt aufgerufen am 11.12.2019.

besserung der Lebensbedingungen 
der Bevölkerung geleistet werden. 
Dem im Friedensabkommen von 
Algier verankerten Schlüsselpro
zess der Dezentralisierung kommt 
hierbei eine besondere Bedeutung 
zu, da dieser als zentraler Punkt 
für mehr Stabilität in Mali gesehen 
wird. Im Norden des Landes tragen 
unter anderem Maßnahmen der 
Sonderinitiative „Flüchtlinge und 
Übergangshilfe“ dazu bei, aufneh
mende Gemeinden zu stärken und 
gewaltfreie Konfliktlösungsmecha
nismen zu verbessern. Das deutsche 
entwicklungspolitische Engagement 
verfolgt somit das übergeordne
te Ziel, die Lebensperspektiven vor 
Ort und somit auch die Bleibe und 
Rückkehrperspektiven zu verbes
sern. Es ist in einem langfristigen 
Ansatz angelegt und soll einen we
sentlichen Beitrag zur Stabilisie
rung, Befriedung und Entwicklung 
in Mali leisten. Gleichzeitig verfolgt 
es das Ziel, signifikant dazu beizu
tragen, die strukturellen Gründe des 
Konflikts zu beheben. Somit wird 
durch dieses Engagement der deut
sche außen und sicherheitspoliti
sche Beitrag – im Sinne des vernetz
ten Ansatzes – ergänzt.62 Aufgrund 
der sich jedoch stetig verschlech

62 Vgl. den Abschnitt ‚Entwicklungszu
sammenarbeit‘ (Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung): http://www.bmz.
de/de/laender_regionen/subsahara/
mali/index.jsp, zuletzt aufgerufen 
am 11.12.2019. Vgl. auch Bundesregie
rung 2018.

http://www.bmz.de/de/ministerium/zahlen_fakten/transparenz-fuer-mehr-Wirksamkeit/Veroeffentlichung-gemaess-IATI-Standard/
http://www.bmz.de/de/ministerium/zahlen_fakten/transparenz-fuer-mehr-Wirksamkeit/Veroeffentlichung-gemaess-IATI-Standard/
http://www.bmz.de/de/ministerium/zahlen_fakten/transparenz-fuer-mehr-Wirksamkeit/Veroeffentlichung-gemaess-IATI-Standard/
http://www.bmz.de/de/ministerium/zahlen_fakten/transparenz-fuer-mehr-Wirksamkeit/Veroeffentlichung-gemaess-IATI-Standard/
http://www.bmz.de/de/laender_regionen/subsahara/mali/index.jsp
http://www.bmz.de/de/laender_regionen/subsahara/mali/index.jsp
http://www.bmz.de/de/laender_regionen/subsahara/mali/index.jsp
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ternden Sicherheitslage herrschen 
für die handelnden Akteure im Be
reich der Entwicklungszusammen
arbeit erschwerte Bedingungen. Dies 
führte bereits zu einem teilweisen 
Rückzug ausländischer Helfer. Trotz 
Präsenz der VNMission MINUSMA 
werden internationale Hilfsorga
nisationen und lokale Nichtregie
rungsorganisationen weiterhin von 
terroristischen Gruppierungen mas
siv bedroht, was in der Konsequenz 
zu einer stark eingeschränkten Mög
lichkeit zur Hilfeleistung für die Be
völkerung führt und somit der Un
terstützung des Friedensprozesses 
entgegenwirkt.

Maßnahmen des Auswärtigen Amtes
Das Auswärtige Amt fördert im Rah
men des ressortübergreifenden An
satzes Projekte zur Krisenpräven
tion und Stabilisierung, wie z. B. die 
Begleitung des Friedens und Ver
söhnungsprozesses, Projekte zur 
lokalen Mediation und Stärkung des 
sozialen Zusammenhalts sowie Maß
nahmen zum Aufbau rechtsstaatli
cher Strukturen.

Das Auswärtige Amt leistet z. B. 
einen Beitrag zur Finanzierung einer 
Wahrheitskommission zur Aufarbei
tung von Menschenrechtsverletzun
gen in Mali. Die Kommission wird 
mit Mitteln des Auswärtigen Amts 
von der Gesellschaft für Internati
onale Zusammenarbeit (GIZ) finan
ziert und begleitet – mit Schulungen, 
Beratungen und technischlogisti
scher Unterstützung. Sie ist Teil des 
2015 geschlossenen Friedensvertra

ges. Die GIZ hat zusammen mit dem 
malischen Versöhnungsministerium 
mehrere Regionalbüros aufgebaut 
und Mitarbeiter in der Dokumenta
tion von Menschenrechtsverletzun
gen geschult.63  

Im Bereich der Krisenprävention 
und Friedensförderung fördert das 
Auswärtige Amt seit 2009 zusätzlich 
ein Programm zum Aufbau und zur 
Stärkung polizeilicher Strukturen 
in Afrika. Dieses Programm verfolgt 
das Ziel, institutionelle wie personel
le Kapazitäten der jeweiligen Polizei
behörden auf der Grundlage rechts
staatlicher Grundsätze zu stärken. 
In diesem Zusammenhang stärkt 
das Auswärtige Amt Polizeibehörden 
in sechs verschiedenen Ländern und 
drei Regionalorganisationen. Dieser 
Ansatz soll gleichzeitig die regionale 
Zusammenarbeit der verschiedenen 
nationalen Behörden über afrikani
sche Regionalorganisationen ver
bessern. Von besonderer Bedeutung 
für Mali ist hierbei die Förderung der 
Vernetzung der Grenzpolizei zwi
schen Mali, Niger, dem Tschad, Bur
kina Faso und Mauretanien. Dadurch 
sollen transnationale Bedrohungen, 
wie z. B. OK und Terrorismus, ge
meinsam besser bekämpft werden 
können.64

63 Vgl. die Projektbeispiele des Aus
wärtigen Amts: https://www.aus
waertigesamt.de/de/aussenpolitik/
themen/krisenpraevention/6pro
jektbeispiele. Zuletzt aufgerufen am 
11.01.2020.

64 Ebd.

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/krisenpraevention/6-projektbeispiele
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/krisenpraevention/6-projektbeispiele
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/krisenpraevention/6-projektbeispiele
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/krisenpraevention/6-projektbeispiele
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Seit 2016 wurde das Engage
ment unter anderem durch Maß
nahmen der Ertüchtigungsinitiative 
der Bundesregierung ergänzt. Die 
Ertüchtigungsinitiative ist sowohl 
ein außen als auch sicherheitspo
litisches Instrument, welches ko
operativ vom Auswärtigen Amt und 
dem Bundesministerium der Vertei
digung verantwortet und umgesetzt 
wird. Die Maßnahmen der Initiative 
ergänzen das Ausstattungshilfepro
gramm der Bundesregierung für 
ausländische Streitkräfte sowie das 
Programm der Militärischen Aus
bildungshilfe, die sich bereits als bi 
und multilaterale Instrumentarien 
bewährt haben. Das Ziel dieser In
itiative ist die Stärkung des Sicher
heitssektors der Partnerländer und  
organisationen. Diese sollen befä
higt werden, unter Beachtung men
schenrechtlicher Standards, in allen 
Konfliktstadien Krisenprävention, 
Krisenbewältigung, Krisennachsor
ge und Friedenskonsolidierung zu 
betreiben.65 Die Maßnahmen zielen 
darauf ab, die politische Handlungs
fähigkeit der Partner und die Reak
tionsfähigkeit der Sicherheitskräfte 
flexibel zu stärken. Ertüchtigungs
maßnahmen können sich dabei 
an zivile und militärische Akteure 
richten.66 Partnerländer in der Sa
helregion sind Mali (seit 2016) sowie 
Burkina Faso und Niger (seit 2018). 
Gesamtbetrachtet lag der Schwer

65 Vgl. Auswärtiges Amt/Bundesminis
terium der Verteidigung 2019: 2.

66 Vgl. Auswärtiges Amt 2019: 23.

punkt der Maßnahmen bis dato auf 
Projekten in den Bereichen Infra
struktur, Logistik, Pionierwesen und 
Führungsorganisation. Die aktuelle 
Planung für 2020 zeigt keine nen
nenswerten Veränderungen der o. a. 
Bereiche auf.

Die deutschen zivilen Projekte 
beschränkten sich bis Mitte 2016 
im Raum Gao – nicht zuletzt wegen 
der angespannten Sicherheitslage 
– auf wenige kleinere Maßnahmen. 
Um jedoch das übergeordnete Ziel 
der Bundesregierung – langfristig 
staatliche Strukturen zu festigen, 
innere Sicherheit zu fördern, der 
Bevölkerung politische und wirt
schaftliche Perspektiven zu bieten 
sowie deren Lebensumstände vor 
Ort zu verbessern – realisieren zu 
können, beabsichtigte das Auswär
tige Amt sein Projektportfolio in der 
Region signifikant auszubauen.67 
Leitgedanke hierbei war, dass sich 
zivile Maßnahmen und militärische 
Präsenz gegenseitig verstärken und 
ergänzen sollen. Aus diesem Kon
text heraus wurde Ende 2016 über 
das vom Auswärtige Amt finanzier
te Beratungsvorhaben „Unterstüt
zung von Stabilisierungsprozessen“ 
eine GIZFachkraft, der Civil Advisor 
(CIVAD), direkt in das Bundeswehr
kontingent in Gao integriert.68 Durch 

67 Vgl. Bundesministerium der Vertei
digung 2016 (SE II 4).

68 Das GIZ Beratungsvorhaben „Unter
stützung von Stabilisierungsprozes
sen“ im Auswärtigen Amt kann der 
Bundesregierung mit dem Projekt 
CIVAD sorgfältig ausgesuchte Spe
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diese Maßnahme wurde die Mög
lichkeit geschaffen, die militärische 
Führung in Gao, den Botschafter in 
Bamako und das Auswärtige Amt in 
Berlin hinsichtlich ziviler Stabilisie
rungsbelange im Einsatzgebiet be
raten zu können. Gleichzeitig wurde 
damit dem erhöhten Bedarf einer 
ressortübergreifenden Zusammen
arbeit Rechnung getragen.69 Der 
CIVAD ist derzeit das einzige zentrale 
Element zur Koordinierung des res
sortübergreifenden Stabilisierungs
engagements der Bundesregierung 
vor Ort.70 Im Hinblick auf den ange
strebten signifikanten Ausbau des 
Projektportfolios seitens des Aus
wärtigen Amts ist festzustellen, dass 
sich die bis dato durchgeführten 

zialisten bereitstellen, die sowohl 
Fachexpertise im Bereich der zivilen 
Stabilisierung mitbringen, als auch 
die umfangreichen Anforderungen 
erfüllen, um in dem außergewöhnli
chen Kontext eines ressortübergrei
fenden Stabilisierungseinsatzes im 
Feld eingesetzt zu werden.

69 Vgl. Auswärtiges Amt/Bundesminis
terium der Verteidigung 2019: 2 und 
Bundesministerium der Verteidi
gung 2016 (SE II 4).

70 Im Rahmen der Recherche/Erstel
lung wurden mehrere persönliche 
Hintergrundgespräche mit verant
wortlichen Personen seitens Aus
wärtigen Amts und der GIZ geführt. 
So auch mit dem Referatsleiter S03 
(Krisenprävention, Stabilisierung, 
Konfliktnachsorge), in dessen Re
ferat das GIZBeratungsvorhaben 
CIVAD verortet ist. Die in diesem Zu
sammenhang gewonnenen Erkennt
nisse sind in die Erstellung einge
flossen.

Maßnahmen lediglich auf kleinere 
Projekte in der Region Gao beziehen 
und keine signifikante Auswirkung 
für den gesamten Friedensprozess 
darstellen.71

Maßnahmen des Bundesministeri-
ums des Inneren, Bau und Heimat
Das BMI ist im Vernetzten Ansatz als 
koordinierende Stelle der Bundes
regierung für die Polizeimissionen 
zuständig. Deutschland beteiligt 
sich als Police Contributing Country 
bei MINUSMA und den EU Capacity 
Building Missions (EUCAP) Sahel und 
Niger. Die EUCAP sind zivile Polizei
missionen als eine Maßnahme des 
EU External Action Service und lau
fen unter dem Dach der EU Common 
Defense and Security Policy.72 Insge
samt bleibt die personelle Besetzung 
der Stellen in den Polizeimissionen 
aber eine große Herausforderung.73

Zwischenfazit zu den Maßnahmen 
anderer Ressorts
Das außen und entwicklungspo
litische Engagement der Bundes
regierung entspricht modernen 
Ansätzen von Counter-Violent-Ext-
remismKonzepten und liefert wert
volle Beiträge im Gesamtfriedenspro
zess. Die Wirkungen auf VEOs sind 
indirekt und eher langfristiger Natur. 

Alle Ressorts könnten zur Um
setzung der drei Handlungsempfeh

71 Vgl. Bundesregierung 2019c: 34.
72 European External Action Service 

2018.
73 Deutscher Bundestag 2017.
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lungen durch ihre Programme bei
tragen. 

3.1.3.4  Militärische Aktivitäten ande-
rer Akteure im Sahel

Die Sahelländer haben zahlreiche 
internationale Beziehungen in den 
vorderasiatischen Raum. Insbeson
dere die Türkei, der Iran sowie die 
Golfstaaten Vereinigte Arabische 
Emirate und SaudiArabien haben 
bilaterale Programme, die teilweise 
auch Investitionen in den Sicher
heitssektor beinhalten.74 Als wesent
liche militärische Akteure treten sie 
aber nicht auf.  

Russland unterhält diplomati
sche Beziehungen zu allen G5Staa
ten und ist Lieferant für Rüstungs
güter und Ausbildungsverträge in 
die Region. Es nimmt nicht an der 
VNMission MINUSMA teil und tritt 
auch nicht in anderer Form als mili
tärischer Akteur im Sahel in Erschei
nung.

China ist Teilnehmer an der 
VNMission MINUSMA und Geber für 
die G5 SahelInitiative.75 Es gibt kein 
weiteres chinesisches militärisches 
Engagement in der Sahelregion.

Die USA unterhalten in Stuttgart 
seit 2008 mit AFRICOM ein eigenes 
Regionalkommando für Afrika und 
daran angelehnt SOCAFRICA für Spe
zialoperationen.76 Der Auftrag von 

74 Vgl. Devermont 2019.
75 China Internet Information Center 

2019.
76 Siehe die Website von US AFRICOM 

(https://www.africom.mil/, zuletzt 
aufgerufen am 31.03.2020 und US 

AFRICOM fokussiert auf militärische 
Hilfs und Aufbauprogramme sowie 
Militäroperationen. Eine große Re
sonanz in den USMedien hatte 2017 
der „TongoTongo Ambush“, bei dem 
4 Green Berets in einem Feuerge
fecht mit einer mutmaßlichen Grup
pierung des ISGS getötet wurden, 
weswegen das USEngagement im 
Niger in den Blick der Öffentlichkeit 
geriet. Seitdem steht immer wieder 
eine Reduktion der ca. 800 Soldaten, 
die zwei Basen in NIAMEY und AGA
DEZ u. a. mit bewaffneten Drohnen 
betreiben, zur Debatte.77 Die fran
zösische Verteidigungsministerin 
Parly setzt sich für eine Fortführung 
der USUnterstützung für die franzö
sische Operationen ein, da diese we
sentlich für den Erfolg seien.78   

Frankreich ist der mit Abstand 
aktivste externe militärische Akteur 
in der Sahelregion. Es nimmt mit 
zwölf Soldaten an EUTM und mit 20  
Soldaten an MINUSMA teil und hat 
eine Beratergruppe für die G5  FC. 
Diese stellt die Verbindungselemen
te zu dem weit größeren französi
schen Engagement mit den Ope
rationen BARKHANE, derzeit 4.700 
Soldaten, und der noch im Aufbau 
befindlichen Operation TACOUBA, 
die eine Combined Special Operation 
Forces Task Force bilden soll. 

SOCAFRICA (https://www.socom.
mil/socaf/, zuletzt aufgerufen am 
31.03.2020).

77 Vgl. Lebovich 2017.
78 Vgl. Radio France Internationale 

2020.

https://www.africom.mil/
https://www.socom.mil/socaf/
https://www.socom.mil/socaf/
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Die Operation BARKHANE ist die 
Nachfolgeoperation der Operationen 
SERVAL und ÈPERVIER, die 2012 vom 
französischen Staatspräsidenten 
Hollande angeordnet wurden, nach
dem TouaregRebellengruppen vom 
Norden des Landes zum Sturm auf 
Bamako angesetzt hatten.79 Sie ver
folgt die drei Ziele: 1. Unterstützung 
der Streitkräfte der SahelPartner
länder, 2. Stärkung der Koordination 
unter den Internationalen Streit
kräften, 3. Vorbeugung der Wieder
einrichtung von safe havens für Ter
rorgruppen. Die Operation erfolgt 
auf explizite Bitte der malischen 
Regierung, im Kampf gegen VEOs 
zu unterstützen und ist räumlich 
auf alle G5Staaten ausgedehnt. Die 
Operation BARKHANE stellt mit bis
lang 31 toten französischen Soldaten 
für die Regierung Frankreichs ein 
immer höher werdendes politisches 
Risiko dar, weshalb sich der franzö
sische Staatspräsident Macron auf 
dem Gipfel von Pau am 13. Januar 
2020 dem politischen Willen aller 
G5Staatschefs zur weiteren Fort
führung von BARKHANE rückversi
chert hat.80

Frankreich führt die Operation 
BARKHANE bewusst als national ge
führte Operation mit Unterstützung 
Estlands (95 Soldaten), Dänemarks 
und Großbritanniens (Hubschrau
ber) sowie der USA, Spaniens und 
Deutschlands (Lufttransport) durch. 

79 French Armed Forces Headquarters 
2020.

80 Wiegel 2020.

Dies bietet den Vorteil einer deutlich 
höheren Geschwindigkeit bei der 
Entscheidungsfindung. Deutschland 
lehnt eine direkte Beteiligung als 
Truppensteller in BARKHANE und 
TACOUBA mit dem Verweis darauf, 
dass dies keine Operationen in Sys
temen kollektiver Sicherheit sind, 
ab. Ferner gehört es zur Operations
führung, dass eigene französische 
Manöverelemente direkt gegen VEOs 
eingesetzt werden. 

Zwischenfazit zu den Aktivitäten an-
derer Akteure
BARKHANE hat einen klaren Schwer
punkt in der Handlungslinie II durch 
direkte Wirkung auf die militäri
schen Fähigkeiten der VEOs und ei
nen sehr hohen Bedarf an Unterstüt
zung in den Handlungslinien I und II. 
Flankierende, abgestimmte Operati
onen in der Handlungslinie III wür
den auch bei den französischen Ope
rationen zum Erfolg beitragen. 

3.1.3.5 Bewertung und Empfehlun-
gen der Maßnahmen und 
Instrumente

Strategischer Rahmen
In den Sahelstaaten zeigen sich alle 
tieferliegenden Ursachen von Vi-
olent Extremism: schwache Staat
lichkeit mit mangelnder Verantwor
tungsübernahme und Legitimität, 
Exklusion und Marginalisierung von 
Bevölkerungsgruppen sowie ein zu 
schwaches Engagement der Zivil
gesellschaft. Wie in Kapitel 2.1 dar
gestellt, deuten Zukunftsprognosen 
auf ein noch jahrzehntewährendes 
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Fortbestehen dieser Faktoren hin. 
Sollte sich in den SahelPartnerlän
dern keine wesentliche sozioökono
mische Entwicklung zeigen, werden 
durch diese Ursachen noch mehr 
Konfliktpotenziale aufgebaut, die 
sich in einem noch höheren Maße 
als Violent Extremism entladen. Was 
ist also zu tun, um der sich aktuell 
verschlechternden Sicherheitslage 
als zunehmendes Entwicklungs
hemmnis zu begegnen?

Trotz des Einsatzes militärischer 
Mittel von VEOs gegen die SahelPart
nerländer gilt es nochmal das Wesen 
dieser Konflikte hervorzuheben: Es 
sind NichtInternationale bewaff
nete Konflikte. Es handelt sich also 
nicht um eine konventionelle Be
gegnung zweier Militärblöcke, die in 
einem Krieg zwischen zwei Staaten 
Sieg oder Niederlage herbeiführen, 
sondern es kämpfen in einer irre
gulären Auseinandersetzung legiti
me Regierungen gegen ihre eigenen 
Bürger. Dies muss bei der Konfliktlö
sung mitgedacht werden und so ist 
der Schlussfolgerung Roetmanns, 
dass eine vollständige militärische 
Niederlage der VEOs viel zu unwahr
scheinlich ist und der einzige Weg 
zur dauerhaften Konfliktbeilegung 
in erfolgreichen Friedensverhand
lungen mit den VEOs liegt, beizu
pflichten. Dies lässt auch die Frage 
zu, inwieweit die InklusionsMode
rationsHypothese hier ihre Anwen
dung finden könnte. Im Idealfall ge
länge es, die moderaten Anteile der 
VEOs in einen politischen Prozess 

einzubinden und so vom harten Kern 
zu trennen.

Dies ist der strategische Ansatz
punkt für weiteres militärisches 
Handeln. Eine rein militärische 
Auseinandersetzung hätte nur die 
gegenseitige Vernichtung zum Ziel, 
die für beide Seiten nicht erreich
bar wäre. Es gilt den politischen 
Dialog und Friedensverhandlungen 
vorzubereiten, da sie alternativlos 
sind. Dazu ist auf VEOs militärischer 
Druck aufzubauen, in dem sie in ih
rer Operations und Aktionsfreiheit 
wirksam gehemmt und damit einge
hegt werden. Einmal zur Schadens
begrenzung, aber auch um möglichst 
günstige Ausgangsvoraussetzungen 
für einen politischen Dialog und 
Friedensverhandlungen zu schaffen.  

 Andere Akteure
Beim Aufbau von militärischem 
Druck kommt den Operationen 
BARKHANE und TACOUBA eine zen
trale Bedeutung zu. Es wird derzeit 
keine tiefergehende Beteiligung 
Deutschlands als Truppensteller an 
beiden Operationen empfohlen, da 
ein Vorgehen deutscher Kräfte mit 
einem eigenen ExekutivMandat 
gegen VEOs von der Bundesregie
rung als nicht zielführend erachtet 
wird. Jedoch wird eine zunehmende 
Notwendigkeit der noch besseren 
Koordinierung der milCVEOA in der 
Sahelregion erkannt. Folglich ist für 
das weitere deutsche Engagement 
eine Erbringung von Komplemen
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tärFähigkeiten zu dem französi
schen ratsam. 

Ebenso sollte das Teilen und ge
meinsame Auswerten von Informa
tionen (intel fusion) sowie die Ab
stimmung der Operationsführung 
zwischen den Streitkräften der Sa
helPartnerländer, den französisch 
geführten Operationen und den 
Operationen EUTM und MINUSMA 
ausgebaut werden.

Maßnahmen und Instrumente mit 
deutscher Beteiligung
Deutschland sollte die lokalen Si
cherheitssektoren befähigen, selbst 
mit rechtsstaatlichen Mitteln gegen 
VEOs vorzugehen. Das politische Ziel 
der Bundesregierung ist die Etablie
rung von legitimen, effektiven und 
rechtsstaatskonformen Sicherheits
sektoren in allen drei Ländern. Die 
bisherigen Wege und Mittel waren 
in Anbetracht der aktuellen Sicher
heitslage weder von der Empfänger 
noch von der Geberseite aus ausrei
chend. Dementsprechend besteht in 
allen drei Ländern Handlungsbedarf 
für den Ausbau der Fähigkeitskoope
rationen, sowohl bilateral als auch 
multilateral, sofern die Empfänger
länder glaubhaften politischen Wil
len zeigen, die Ziele der Bundesre
gierung zu teilen und umzusetzen. 
Für den Fall der Nichteinhaltung der 
gegenseitigen Erwartungen, sollten 
Konditionierungen festgelegt und 
im Bedarfsfall auch ausgeführt wer
den. 

Unter diesem strengen Vorbehalt 
wird die Durchführung von Mento

ring und Partnering bei Einhaltung 
eigener Einsatzgrundsätze empfoh
len. Für Deutschland ist ein über Jah
re durchhaltefähiges Engagement in 
einem erweiterten EUTMMandat 
als zentraler Bezugspunkt der deut
schen Außen und Sicherheitspolitik 
zu empfehlen. Dieses Mandat sollte 
auf Burkina Faso und Niger erweitert 
werden und muss über ausreichen
de Finanzmittel für die Alimentie
rung der Partnering Force verfügen, 
da eine Bereitstellung von Seiten 
der SahelPartnerländer nicht zu er
warten ist. Darin sollte eine „Agenda 
Attraktivität“ für das Personal und 
eine zweckmäßige Ausrüstung ent
halten sein. Die Empfängerländer 
müssen sich im Gegenzug entgegen
kommend zeigen und Souveräni
tätsrechte über ihre eigenen Streit
kräften abgeben. 

Das Personal ist biometrisch zu 
erfassen und in einem Personalwirt
schaftssystem zu führen, nachdem 
es vorher durch die Verbände selbst 
rekrutiert bzw. ausgewählt wurde. 
Das Führungspersonal wird eben
falls selbst ausgewählt und gezielt in 
die militärischen Ausbildungspro
gramme der EULänder eingesteu
ert. Die Möglichkeit zum Mentoring 
sollte grundsätzlich auf die gesam
ten Streitkräfte der SahelPartner
länder ausgedehnt werden. Als Part-
nering Force bietet sich die G5 FC an. 
Zur Umsetzung dieser Prozesse soll
ten EUKräfte an allen vier Standor
ten des Secteurs Central, mit Haupt
quartier in Niamey/Niger und jeweils 
einem Bataillon in jedem der drei 
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Länder, disloziert werden. Kolloziert 
sollte ein SicherheitsSektorCluster 
aufgebaut werden, in dem Spezialge
richte und Staatsanwaltschaften für 
Staatsschutzangelegenheiten sowie 
die entsprechenden ExekutivOrga
ne der Polizei und Dienste vorhan
den sind. Flankierend zu diesem 
EUEngagement ist der Einsatz der 
bilateralen Instrumente der Bundes
regierung sinnvoll. Die G5 FCPart
nerverbände sollten Mittel aus dem 
Programm der Ertüchtigungsinitia
tive und dem Ausstattungshilfepro
gramm erhalten. Neben der mili
tärfachlichen Ausbildung sollte der 
legitime und rechtskonforme Ein
satz von Streitkräften ausgebildet 
werden. 

Die Operation MINUSMA ist 
grundsätzlich von der Konzeption 
und dem MissionDesign her vor
bildlich. In der Umsetzung und Ziel
erreichung steht sie aber noch vor 
gewaltigen Herausforderungen. Sie 
leistet einen wichtigen Beitrag zum 
Friedensprozess in Nordmali, ist 
aber bereits mit der Auftragserwei
terung auf Zentralmali ohne zusätz
liche Ressourcen überfordert. Eine 
weitere Auftragserweiterung auf die 
Staatsgebiete von Burkina Faso und 
Niger sowie ein direkteres Coun
terVEOMandat wären in Gesamt
schau weder wahrscheinlich noch 
in der Umsetzbarkeit als sinnvoll 
zu erachten. Damit werden die hier 
betrachteten VEOs JNIM, ISGS und 
ANSAROUL ISLAM lediglich durch die 
allgemeinen Schutzaufgaben für die 
Bevölkerung durch MINUSMA adres

siert. Es empfiehlt sich, das deutsche 
MINUSMAEngagement trotz aller 
Schwierigkeiten fortzuführen, aller
dings einen Fähigkeitstransfer der 
ISRKräfte und der Unterstützungs
kräfte auf die EUTM mit einer Leis
tungsvereinbarung zur Deckung des 
Informationsbedarfes von MINUSMA 
umzusetzen.

3.1.4  Ableitung von Handlungs-
empfehlungen 

Die nachfolgenden Handlungsemp
fehlungen sind im Kontext der Be
wertungen und Empfehlungen aus 
3.1.3.5 zu sehen und wurden entlang 
der Handlungslinien aus 3.1.2.3 ent
wickelt. Es sollte über alle drei Hand
lungsempfehlungen zeitgleich mili
tärischer Druck auf VEOs aufgebaut 
werden. Insbesondere die Hand
lungsempfehlungen I und III haben 
deutliches Potential, weil sie in den 
laufenden Missionen noch unterre
präsentiert sind.

3.1.4.1  Handlungsempfehlung A1: 
Fähigkeiten der VEOs im CIR

Zielsetzung 
Die VEOs sind in der Lage Informa
tionen gezielt als Machtinstrument 
im Cyber und Informationsraum 
einzusetzen. Ziel dieser Handlungs
empfehlung ist es, das gegnerische 
Narrativ zu unterminieren und die 
Nutzung der Mittel im CIR durch 
VEOs zu unterbinden. Die gleichen 
Fähigkeiten können dann auch zur 
strategischen Kommunikation des 
eigenen Narratives eingesetzt wer
den und hier die Reputation der Si
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cherheitssektoren der SahelPart
nerländer gezielt verbessern.

Wege und Instrumente
Eine umfassende Anwendung aller 
Mittel des CIR, unter Berücksichti
gung der lokalen Rahmenbedingun
gen und Zielgruppen, kann das Nar
rativ von VEOs gezielt eindämmen 
und relativieren sowie eine weite
re Auswirkung im CIR verhindern. 
Hierzu müssen die Kommunikati
onskanäle technisch gestört bzw. 
blockiert werden. Den Abschluss fin
det diese Maßnahme, sobald es ge
lungen ist, die Außenwahrnehmung 
als erfolgreiche Organisation und 
Gestaltungsmacht zu zerschlagen 
und eigene Narrative glaubhaft zu 
etablieren. 

Die Grafik (Abb. 3) zeigt die Ins
trumente und Ihre relative Bezie

hung zueinander. Im Bereich In
formationsoperationen (InfoOps) 
sollten SocialMediaTeams (SOC 
MED) und BigDataAnalyseTeams 
das Informationsumfeld analysie
ren, um anschließend gezielt Coun
terInfoOps Produkte (PRINT und 
MESSAGING) zu produzieren. Jene 
Mittel zielen vorrangig auf den In
halt der VEOKampagnen ab. Mit 
Hilfe von Computer Network Opera
tions (CNO) können Lines of Commu
nication (LOC) im virtuellen Raum 
aufgedeckt und gestört werden. Key 
Leader Engagements durch eigene 
und alliierte Kräfte mit verschie
denen Regierungsvertretern (GOV), 
Key Stakeholdern und lokalen Power 
Brokern (PB) sind ein weiteres ziel
führendes Element. Hierbei werden 
alle Schlüsselpersonen im Raum 
neu bewertet und in die Strategie 

Abb. 2:  Visualisierung der Handlungsempfehlung im Kontext der außen-, entwick-
lungs- und sicherheitspolitischen Maßnahmen Deutschland (kein Anspruch 
auf Vollständigkeit; eigene Darstellung).
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einbezogen. Für die gezielte Steige
rung der Akzeptanz der Bevölkerung 
und damit ihrer Legitimität sollten 
alle Großverbände der SahelPart
nerländer zur Durchführung von 
zivilmilitärischer Zusammenarbeit 
ausgebildet werden. Dies kann als 
Multiplikator in die Strategische 
Kommunikation (STRATCOM) einge
baut werden. Wie in allen Operatio
nen moderner Kriegsführung muss 
eine breit aufgestellte und möglichst 
global koordinierte STRATCOM die 
eigenen Narrative stärken und jene 
der VEOs gezielt schwächen. 

Die Identifizierung von Entitäten 
der Akteure im CIR und die gezielte 
Analyse Ihrer Aktivitäten und Pro
dukte in Sozialen Medien werden ei
nen wertvollen Beitrag zur Lagefüh
rung leisten. 

3.1.4.2  Handlungsempfehlung A2: 
Militärische Fähigkeiten der 
VEOs

Zielsetzung II.1 
Durch das Vorgehen der VEOs mit 
dem Einsatz nichtmilitärischer und 
militärischer Machtinstrumente 
und den für sie günstigen Raumver
hältnissen, hat das Erlangen eines 
möglichst umfassenden, eigenen La
gebildes eine besonders herausge
hobene Bedeutung erhalten. Das Ziel 
dieser Maßnahme ist die Erhöhung 
der eigenen Situational Awareness, 
um in den sehr großen, überdehn
ten Räumen eigene Kräfte möglichst 
effektiv gegen die räumlich diversifi
zierten VEOs einzusetzen. 

Wege und Instrumente 
Da die Fähigkeiten in der Domäne 
Aufklärung der SahelPartnerlän
der derzeit noch sehr schwach aus
geprägt sind, wird dazu weiterhin 
internationale Unterstützung not

Abb. 3: Instrumente im CIR (eigene Darstellung).
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wendig sein, insbesondere bei Hoch
wertRessourcen. 

Zielsetzung II.2 
Parallel ist es das Ziel, die Streitkräf
te der SahelPartnerländer in allen 
Teilfähigkeiten der Domäne Aufklä
rung weiter zu befähigen. 

Wege und Instrumente
Hier könnten die G5 FCPartnerver
bände durch Ausbildung und ein
fache LowTechMittel kurzfristig 
in bodengebundener Aufklärung 
zeitnah weitergebracht werden. 
Insbesondere in der Fähigkeit, den 
Menschen als Quelle für Aufklä
rungsergebnisse (HUMINT) zu nut
zen, vor allem wenn diese durch 
Einheimische erfolgt, wird ein be
sonderes Potential gesehen, auch in 
Ergänzung zu den Fähigkeiten west
licher Nationen. Eine OSINTFähig
keit, um das Informationsumfeld ab
schöpfen zu können, wäre ebenfalls 
mit relativ einfacher apparativer 
Ausstattung erreichbar. Ferner soll
te eine Prozessertüchtigung durch 
Ausbildung von Fachpersonal zur 
Steuerung der Informationsgewin
nung und effektiven Weiterverarbei
tung der Aufklärungsergebnisse in 
konkrete Operationsführung erfol
gen. Das wesentliche Instrument zur 
Umsetzung dieser Maßnahmen wäre 
die EUTM. 

Zielsetzung II.3
Die VEOs haben eine militärische 
Durchsetzungsstärke erreicht, so 
dass sie durch die Streitkräfte der 

SahelPartnerländer ohne Interna
tionale Unterstützung nicht mehr 
eingehegt werden können. Das Ziel 
dieser Handlungsempfehlung ist das 
Zerschlagen der militärischen Kern
fähigkeiten der VEOs. Die Kernfä
higkeiten erstrecken sich vom Spit
zenführungspersonal bis hin zu den 
kämpfenden Kräften. Ferner sind 
den VEOs die Nutzung von Rückzugs
räumen dauerhaft zu verwehren. 

Wege und Instrumente
Hierzu sollten über das EUMandat 
G5 FCPartnerverbände soweit be
fähigt werden, dass sie im Wirkver
bund mit BARKHANE und TACOUBA 
eingesetzt werden können. Dazu 
sind sie im infanteristischen Kampf 
im Nehmen, Halten und Überwachen 
von Räumen auszubilden.  

3.1.4.3 Handlungsempfehlung A3: 
Finanzmittel der VEOs

Zielsetzung
Die durch milCVEOA erreichbaren Fi
nanzierungsquellen der VEOs im Sa
hel resultieren maßgeblich aus der 
engen Zusammenarbeit mit (inter)
nationaler OK sowie der zunehmen
den Funktionswahrnehmung als 
territoriale Autoritäten mit illegalen 
Steuererhebungen. 

Die Sicherung der eigenen 
Machtbereiche erfordert den Unter
halt eines potenten militärischen 
Bedrohungspotenzials. Insbesonde
re die Schaffung von Abhängigkei
ten lokaler Gemeinschaften durch 
Regierungsersatzleistungen in exis
tenziellen Versorgungsbereichen 
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wie Sicherheit, Energie, Gesundheit 
und der Verwaltung sowie die erwei
terte Einflussnahme auf die Zivilbe
völkerung durch Propaganda und 
die Schaffung von Bildungsangebo
ten bedürfen umfassender Investi
tionen. Der „Return on Investment“ 
sind die Unterstützung durch die Zi
vilbevölkerung und hohe Rekrutie
rungszahlen.

Ziel dieser Handlungsempfeh
lung ist es, die Finanzierungsmo
delle der VEOs zu stören, um die 
räumliche Machtausdehnung durch 
Unterbindung ihrer Finanzierbarkeit 
zu verlangsamen. 

Instrumente und Wege
Die Unterbindung illegaler Schat
tenwirtschaftsstrukturen und nicht
staatlicher Steuererhebungen ist 
eine eigentliche Polizei und Geheim
dienstaufgabe. Diese wird durch die 
militärische Durchsetzungsstärke 
der VEOs in ihrer Umsetzung aber 
deutlich erschwert. Die G5 FCPart
nerverbände sind so zu befähigen, 
dass sie mit ihren organischen Mili
tär und Gendarmeriekräften durch 
militärische Unterstützungsleis
tungen sicherheitssektorgemein
same Operationen mit den anderen 
Strafverfolgungsbehörden gegen die 
Refinanzierungsmodelle der VEOs 
durchführen können. Dazu müssen 
zunächst Aufklärungsergebnisse 
über die lukrativsten Finanzströme 
in einem vernetzten Ansatz gewon
nen werden. Die nachfolgenden Ope
rationen sollten dann gezielt gegen 
die Nahtstelle des inneren radikalen 

Kernes der VEOs zu den äußeren Un
terstützerkreisen der VEOs, zu de
nen Teile der Organisierten Krimi
nalität gehören, geführt werden.

Ein derartiges Vorgehen ist nur 
sinnvoll, wenn alle Glieder der Ket
te der Strafverfolgung stark aufge
stellt sind. An den Standorten der 
G5  FC im Secteur Central sollte je
weils ein Sicherheitscluster befähigt 
werden, welches aus Justiz, Geheim
diensten, Polizei und Streitkräften 
besteht. Dazu sollte das EUMan
dat erweitert und noch stärker mit 
anderen EUProgrammen wie der 
PolizeiMission EU Capacity Building 
(EUCAP Sahel Mali und Niger) und 
den Sicherheitssektorprogrammen 
von MINUSMA verschränkt werden. 
Weiterhin könnten hier die anderen 
Bundesressorts mit ihren Program
men zum Fähigkeitsaufbau in den 
Sicherheitssektoren beitragen.  
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3.2 Migration
3.2.1  Einleitung und methodi-

sches Vorgehen

Die Ursachen für Flucht und Migration 
sind komplex. Migrationsforscher/in
nen zeigen, dass Migrationsbewegun
gen meist auf Einzel entscheidungen 
von Haushalten oder Einzelpersonen 
zurückgeführt werden können, die 
wiederum durch viele (teils miteinan
der verbundene) Push und PullFak
toren beeinflusst werden. Oft ist das 
keine freiwillige Entscheidung, son
dern der Versuch, das Überleben zu si
chern […]. In manchen afrikanischen 
Staaten sammeln gar ganze Dorfge
meinschaften Reisemittel und ent
scheiden gemeinsam, welches Dorf
mitglied migrieren soll […].1

Im folgenden Kapitel sollen die Zu
sammenhänge zwischen Migrati
on und Sicherheit näher betrachtet 
werden. Dazu wird das Gestaltungs
feld „Migration steuern und gestal
ten, Fluchtursachen mindern“ mit 
Herausforderungen durch unter
schiedliche Treiber in Wirkketten 
(Kausalbeziehungen) im Bereich 
Wirtschaft, Klima/Umwelt, politi
sche/ethnische/religiöse Diskrimi
nierung und Demografie dargestellt. 
Anschließend wird das Untersu
chungsfeld aus dem Blickwinkel der 
deutschen Interessen und der EU 
mit der Fokussierung auf irregulä
re und unkontrollierte Migration 
analysiert und bewertet. Schließlich 
werden Handlungsempfehlungen 
für das BMVg formuliert. 

1 Vgl. Bedarff/Jakobeit 2017: 10.

Methodischer Ausgangspunkt 
ist die in Kapitel 2.2 beschriebene 
Ableitung des Gestaltungsfeldes. 
Aufgrund einer hohen Diversität der 
nordafrikanischen Staaten in der 
Regierungsführung wird die Regi
on besonders als Transitregion für 
Migranten nach Europa analysiert. 
Unterstützt wird die Analyse durch 
Literaturrecherchen zum Thema 
Migrationsströme einschließlich ei
ner Auswertung der Lessons Iden
tified/Lessons Learned der Flücht
lingskrise 2015 und Berichten aus 
Einsatzgebieten der Bundeswehr. 
Ergänzend wurden Expertengesprä
che mit Vertretern aus dem mili
tärischen und dem zivilen Bereich 
geführt. Ziel der Untersuchung ist 
es, sinnvolle Handlungsoptionen für 
das BMVg auszuarbeiten, um so auch 
künftige Aufgaben und Einsätze in 
Ballungsgebieten mit Überpopulati
on stärker zu berücksichtigen.

3.2.2 Charakterisierung des  
Gestaltungsfeldes

3.2.2.1 Begriffsbestimmungen
Migration ist ein natürliches Phäno
men und bezeichnet die räumliche 
Verlegung des Lebensmittelpunktes 
einer Person. Geschieht dies über 
Staatsgrenzen hinweg, spricht man 
von internationaler Migration.2 

Die Bewegung innerhalb eines 
bestimmten Gebietes wird als Bin
nenmigration bezeichnet. Dieser 
Begriff wird im Folgenden für eine 

2 Vgl. Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge 2013: 12.
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Migration innerhalb des afrikani
schen Kontinentes verwendet.

Ein Flüchtling ist eine Person, die 
[...] aus der begründeten Furcht vor 
Verfolgung wegen ihrer Rasse, Reli
gion, Nationalität, Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten sozialen Gruppe 
oder wegen ihrer politischen Über
zeugung sich außerhalb des Lan
des befindet, dessen Staatsangehö
rigkeit sie besitzt, und den Schutz 
dieses Landes nicht in Anspruch 
nehmen kann oder wegen dieser 
Befürchtungen nicht in Anspruch 
nehmen will [...].3 

Eine Verlagerung des Lebensmit
telpunktes als Reaktion auf diese 
Gefahren wird als Fluchtmigration 
bezeichnet.

Der Friedensnobelpreisträger 
und ehemalige AuschwitzHäftling 
Elie Wiesel stellte die Frage: 

Ihr, die sogenannten illegalen Aus
länder, solltet wissen, dass kein 
Mensch „illegal“ ist. Das ist ein Wi
derspruch in sich. Menschen kön
nen schön sein oder noch schöner. 
Sie können gerecht sein oder un
gerecht. Aber illegal? Wie kann ein 
Mensch illegal sein?4

3 Genfer Flüchtlingskonvention (GFK), 
Abkommen über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951, Ar
tikel 1A, online verfügbar unter htt
ps://www.unhcr.org/dach/wpcon
tent/uploads/sites/27/2017/03/
GFK_Pocket_2015_RZ_f inal_an
sicht.pdf, zuletzt aufgerufen am 
06.05.2020.

4  Evangelische Kirche in Hessen und 
Nassau 2018: 4.

Im Folgenden wird daher der Begriff 
der ‚irregulären‘ Migration verwen
det:5

Irreguläre Migranten sind Men
schen, die weder über ein reguläres 
Visum noch über einen legalen Auf
enthaltsstatus verfügen, um in ein 
Land einzureisen bzw. dort zu ver
bleiben.6 

Bei der Migrationskontrolle geht es 
darum, Maßnahmen zu etablieren 
und Instrumente einzusetzen, die 
Ihre Wirkung in Herkunfts, Transit 
und Zielländern von Migranten ent
falten und darauf abzielen, unkont
rollierte und irreguläre Migration zu 
unterbinden.

3.2.2.2 Die regionale Bedeutung von 
Nordafrika für Migration in 
die Europäische Union (EU)

Herkunfts und Transitländer von 
Migranten befinden sich häufig süd
lich der Sahara und in Konfliktregi
onen des Mittleren Ostens.7 Sie sind 
aufgrund fehlender Sicherheitsor
gane und schlechter Regierungs
führung meistens durch Fragilität 
und Instabilität mit angespannten 
Sicherheitslagen und humanitären 
Notständen gekennzeichnet (vgl. 

5 Vgl. Haase/Jugl 2007.
6 Vgl. Amnesty International, Asyl 

und Migration, Grundlagen und 
Begriffe: https://www.amnesty.ch/
de/themen/asylundmigration/
zahlenfaktenundhintergruende/
grundlagenundbegriffe, zuletzt 
aufgerufen 30.03.2020.

7 Vgl. Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge 2020.
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Kapitel 2.2). Die fehlenden Sicher
heitsorgane zu einem funktiona
len Grenzschutz der Staaten bieten 
hierbei die Rahmenbedingungen für 
irreguläre Migration. Stabile Staaten 
mit funktionierenden Sicherheits
strukturen in Nordafrika fungieren 
wiederrum häufig als Zielländer 
für Binnenmigranten in Afrika und 
dämmen durch effektive Grenzkon
trollen und Grenzsicherungsmaß
nahmen eine irreguläre Migration 
nach Europa ein.8

Der Höhepunkt der Migrations
bewegung durch die Türkei und 
durch Nordafrika in die EU im Zuge 
der humanitären Krise im Jahr 2015, 
als Millionen von Menschen vor dem 
Bürgerkrieg in Syrien auf der Suche 
nach Sicherheit und besseren Le
bensverhältnissen flohen, scheint 
zunächst überwunden zu sein. Seit 
2015 haben europäische und afri
kanische Staaten Anstrengungen 
unternommen, um Migration nach 
Europa sowohl auf dem Seeweg als 
auch auf dem Landweg zu kontrol
lieren und zu reduzieren. Es wurden 
auf nationaler und supranationa
ler Ebene Strukturen und Behörden 
geschaffen bzw. adaptiert und per
sonell verstärkt, um künftige Mas
senströme nach Europa besser zu 
bewältigen. Während im Jahr 2015 
mehr als eine Million Menschen in 
Ländern in ganz Europa Zuflucht 

8 Vgl. UNO Flüchtlingshilfe e. V. 2019.

fanden, waren es im Jahr 2019 noch 
rund 85.000.9

An der nordafrikanischen Mittel
meerküste bestehen unterschiedli
che Übersetzstellen für Migranten 
auf dem Weg nach Europa. Schleu
sernetzwerke und Menschenhändler 
verwenden Routen von der Subsaha
ra bis zur Küste Nordafrikas für ihre 
Aktivitäten.

Es gibt drei Hauptrouten,10 die 
von Migranten aus afrikanischen 
Staaten genutzt werden:

 – Westliche Mittelmeerroute
 – Zentrale Mittelmeerroute
 – Östliche Mittelmeerroute

Anhand der Migrationsrouten (Abb. 
1) wird deutlich, dass OstWestTran
sitrouten von Migranten vor allem 
in der Sahelregion vorkommen. Da
bei bieten Transitländer wie Mali 
und Niger aufgrund herrschender 
Konflikte und geschwächter staatli
cher Sicherheitsorgane gute Voraus
setzungen für eine Migration nach 
Nordafrika. In dieser Region ent
scheiden sich die Migranten häufig, 
in welches Land sie migrieren wol
len.11

9 Vgl. Europäische Kommission,  Eu
rostat: https://ec.europa.eu/eu
rostat/databrowser/view/tps00176/
default/bar?lang=en, zuletzt aufge
rufen am 31.03.2020.

10 Vgl. UNHCR, Mediterranean Situati
on: https://data2.unhcr.org/en/situa
tions/mediterranean, zuletzt aufge
rufen am 31.03.2020.

11 Expertengespräch vom 04.11.2019 
beim Bundesministerium des Inne
ren, für Bau und Heimat (BMI).
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Neben der östlichen Mittel
meerroute durch die Türkei ist die 
westliche Mittelmeerroute, die 
über Marokko meist nach Spanien 
führt (2019 ca. 25.000 Migranten), 
als zweithöchste frequentiert. Die 
wenigsten Menschen nutzen aktu
ell die Route über Libyen, um nach 
Europa zu gelangen (2019 ca. 10.000 
Migranten). Grund hierfür sind die 
auf dieser Route extrem schlechten 
Bedingungen für die Menschen auf 
der Flucht. Im Vergleich zu den Vor
jahren wurden die westliche und  die 

zentrale Mittelmeerroute im Jahr 
2019 deutlich weniger genutzt.12

Für den Rückgang der Gesamt
zahl von Migranten sind folgende 
Gründe aufzuführen: 

 – Erstens wurden in zwei wichti
gen Transitländern der Migran
ten, Niger und Sudan, Gesetze 
zur Bekämpfung der irregulären 
Einwanderung verabschiedet; es 
wurde somit eine aktive Politik 
gegen die irreguläre Einwande

12 Vgl. UNHCR, Mediterranean Situati
on: https://data2.unhcr.org/en/situa
tions/mediterranean, zuletzt aufge
rufen am 31.03.2020.

Abb. 1:  Migrationsrouten in/durch Afrika (Quelle: Norwegian Center for Global Ana-
lyses, Trans-Sahara trafficking).
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rung und gegen Schmuggler be
trieben. Diese Gesetze wurden in 
Zusammenarbeit mit der AU und 
der EU erlassen.13 Darüber hin
aus verfolgt auch Algerien eine 
proaktivere Politik der Rück
führung irregulärer Migranten 
über die Grenze und reduziert so 
die Zahl der Migranten, die nach 
Marokko und Libyen kommen.14 

Obwohl sich die Sicherheitslage 
in der SubsaharaRegion nicht 
verbessert hat, ist daher die Zahl 
der Migranten aus dieser Region 
mit dem Migrationsziel Europa 
deutlich geringer als in den letz
ten Jahren.15

 – Zweitens wurden in den wich
tigsten afrikanischen Transit
ländern nach Europa, Marokko 
und Libyen, auch Maßnahmen 
zur Reduzierung der Einwande
rungszahlen ergriffen. In Ma
rokko wird von der marokkani
schen Regierung, auch dank der 
zur Verfügung gestellten Mittel 
der EU in Höhe von über 140 
Millionen Euro, ein restriktiver
es Grenzsicherungsprogramm 
durchgeführt.16 In Libyen wird 
der Zustrom von Migranten 
nach Europa durch aktive Grenz

13 Vgl. Europäischer Rat, Zeitleiste – 
Reaktion auf den Migrationsdruck:  
https://www.consilium.europa.eu/
de/policies/migratorypressures/
historymigratorypressures/, zu
letzt aufgerufen am 31.03.2020

14 Vgl. Naceur 2017.
15 Vgl. Europäische Kommission 2019:  3.
16 Vgl. Ebd.: 6.

patrouillen in den Territorial
gewässern stark reduziert. Die
se werden nach dem Abfangen 
durch die Küstenwache zurück
geschickt.17 Dies führt jedoch 
wiederrum zu einer Verschlech
terung der Menschenrechtssitu
ation, da die Versorgung und Si
cherheit in den von der libyschen 
Regierung betriebenen Lagern 
nur unzureichend gewährleistet 
wird.18

 – Schließlich praktizieren auch 
europäische Länder nach dem 
starken Zustrom von Migran
ten im Jahr 2015 eine restrikti
vere Einwanderungspolitik. Das 
extremste Beispiel hierfür ist 
sicherlich der Bau einer Mauer 
durch Ungarn zur Verhinderung 
der irregulären Einwanderung.19 
Die EU hat mit der Türkei Verein
barungen getroffen, um den Zu
strom von Migranten durch den 
Bosporus zu stoppen.20 Auch in 
Deutschland wurden Regelun
gen zur Kontrolle des Flusses von 
Migranten getroffen.

 – Für Deutschland sind folgende 
Gesetzesänderungen aufzufüh
ren:21

 –  GeordneteRückkehrGesetz: 
Um künftige Abschiebungen 
zu erleichtern, wird zu die

17 Münchener Sicherheitskonferenz 
2020: 44.

18 Vgl. Europäische Kommission 2019: 13.
19 Vgl. ZEIT online 2020.
20 Vgl. Europäische Kommission 2019: 7.
21 Vgl. Hassenkamp/Garbe 2019.
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sem Zweck ein neuer Dul
dungsstatus für „Personen 
mit ungeklärter Identität“ 
eingeführt. Wer seine Ab
schiebung durch fehlende 
Dokumente zu verhindern 
sucht, dem drohen Arbeits
verbot, Wohnsitzauflagen 
und Bußgelder.

 –  Gesetz zur Entfristung des 
Integrationsgesetzes.

 –  Gesetz zur Fachkräfteein
wanderung: Die Zuwande
rung ist nicht mehr auf Be
rufe beschränkt, in denen es 
Engpässe gibt.

Insgesamt hat die derzeitige restrik
tive Politik in den Herkunfts, Tran
sit und Zielländern (z. B. Marokko) 
zu einem drastischen Rückgang der 
Zahl der regulären und irregulären 

Migranten nach Europa geführt, 
obwohl sich die Sicherheitslage in 
Afrika in der jüngsten Zeit nicht 
wesentlich verbessert bzw. in ein
zelnen Regionen sogar verschlech
tert hat (z. B. in Libyen, Mali, Süd
sudan und Burkina Faso). Migration 
funktioniert in Afrika als Bewälti
gungsmechanismus schlechter Le
bensbedingungen oder fehlender 
Beschäftigungsmöglichkeiten. Mit 
der Reduzierung der Reisemöglich
keiten nach Europa wird allerdings 
ein neues Problem erzeugt: eine 
schlechte humanitäre Situation der 
in Herkunfts und Transitländern 
festgesetzten Migranten.

Abb. 2:  Impressionen aus Mali (Quelle: Bundeswehr/Neumann).
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3.2.2.3 Der Ausblick – Migration in 
und aus Afrika bis 205022 

Migrationsbewegungen werden 
auch künftig in Afrika eine große 
Rolle spielen. Die Region Nordafri
ka bleibt als Übergang nach Europa 
von besonderer Bedeutung. Anhand 
von skizzierten Entwicklungen in 
der Region Nordafrikas (vgl. Kapitel 
2.2) sollen hier die Auswirkungen auf 
Migrationsentwicklungen beschrie
ben werden.

Bevölkerung23

Bis 2050 wird sich die afrikanische 
Bevölkerung auf rund 2,5 Milliarden 
Menschen verdoppeln und dabei 
die weltweit jüngste Bevölkerung 
darstellen, mit folglich großem Po
tenzial an Arbeitskräften.24 Statis
tiken belegen, dass Jugendliche im 
erwerbsfähigen Alter in Nordafrika 
derzeit fast dreieinhalb Mal häufi
ger arbeitslos sind als Erwachsene. 
Auch bei einer sich verbessernden 
Beschäftigungssituation in Afrika 
wird die Suche nach besseren Le
bensbedingungen und das Streben 
nach bescheidenem Wohlstand rela
tiv zur Gesamtbevölkerung Treiber 
für Migration innerhalb Afrikas und 
über die Grenzen des Kontinents hi
naus bleiben.

Klimawandel
Die Auswirkungen des Klimawandels 
auf das Nildelta haben das Potenzial, 

22 Vgl. Ministry of Defence UK 2016: 
200ff.

23 Vgl. Ebd.: 15 ff.
24 Vgl. Ebd.

bis 2050 zu Konflikten zwischen be
teiligten Nachbarländern zu führen. 
Es ist davon auszugehen, dass auch 
die Bevölkerung der Mittelmeeran
rainer von den Überschwemmungen 
aufgrund des Anstiegs des Meeres
spiegels betroffen sein werden. Die 
damit einhergehende Verringerung 
der landwirtschaftlichen Anbau
flächen wird Menschen in Städ
te treiben und die Entstehung von 
Megastädten verstärken. Der Kli
mawandel wirkt damit auf Grund 
der Veränderungen von Lebensbe
dingungen als weiterer Treiber für 
Migration.25

Megastädte (>10 Millionen Einwoh-
ner)26

Die Gesamtzahl der Megastädte in 
Afrika wird sich in dreißig Jahren auf 
ca. vierzehn erhöhen. Die dort zu er
wartende schlechte Versorgung wird 
schwerwiegende Auswirkungen auf 
Gesundheit, Umwelt, Vertreibung, 
Analphabetismus und Arbeitslosig
keit, insbesondere bei jungen Men
schen, haben.

Fragile Staatlichkeit27

Regierungsführung in Nordafrika 
ist geprägt von autoritären Regimen 
und einer von Sicherheitsbedenken 
dominierten Politik. Die Triebkräfte 
des „Arabischen Frühlings“ (fehlen
de politische Teilhabe, hohe Jugend
arbeitslosigkeit und eine insgesamt 
entrechtete Jugendbevölkerung) 

25 Vgl. Ebd.: 69 ff.
26 Vgl. Ebd.: 23 ff.
27 Vgl. Ebd.:: 47 ff.



194 – Gestaltungsfelder

bleiben weitgehend bestehen und 
haben daher auch weiterhin das Po
tenzial für Unruhen und Gewalt in 
der Region.

Ernährungsunsicherheit
Nordafrika ist heiß und trocken und 
weist daher einen hohen „Wasser
stress“28 auf. Die Region ist beson
ders stark von Lebensmittelimpor

28 Wasserstress besteht laut Vereinten 
Nationen, sobald mehr als ein Viertel 
der erneuerbaren Wasserressourcen 
genutzt wird. (vgl. UNWasserbe
richt 2019: https://www.unesco.de/
presse/pressematerial/unweltwas
serbericht2019datenundfakten,  
zuletzt aufgerufen am 01.04.2020).

ten abhängig (51 %),29 was sich mit 
steigender Bevölkerungszahl weiter 
verschärfen wird. Dies macht sie u. a. 
besonders anfällig für plötzliche An
stiege von Lebensmittelpreisen auf
grund externer Faktoren. Die derzei
tige Ernährungsunsicherheit wird 
sich in Zukunft durch die Folgen des 
Klimawandels weiter zuspitzen, was 
tendenziell zu weiteren Spannungen 
und Konflikten sowie infolgedessen 
zu weiterer Migration führen kann. 

Die vorgenannten Entwicklun
gen werden im Zuge der Verhinde
rung irregulärer und unkontrollier
ter Migration aufgrund bestehender 
Dynamiken zukünftig wesentlich 

29 Vgl. Ministry of Defence UK 2016: 122.

Abb. 3: Ansicht der Megastadt Kairo (Quelle: pixabay.com).
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stärker an Bedeutung gewinnen. Die 
Vielschichtigkeit und Mulitidimen
sionalität der genannten Herausfor
derungen machen dabei deutlich, 
dass diese zukünftig noch stärker 
als heute nur ressortgemeinsam 
gemeistert werden können. Ent
scheidend wird es in Anbetracht 
der Dynamiken der genannten Ent
wicklungen sein, Informationen 
über Lageentwicklungen direkt vor 
Ort, möglichst verzugslos und aus 
vertrauenswürdigen Quellen zu ge
winnen. Das so veränderte Einsatz
umfeld macht eine Anpassung der 
Ausbildung und Operationsführung 
eigener militärischer Kräfte erfor
derlich. Der Einsatz militärischer 
Mittel wird dabei künftig auch in 
Megacities erforderlich sein. Glei
ches gilt für lokale Sicherheitskräfte, 
welche im Rahmen von Ausbildungs 
und Trainingsmissionen zu geeigne
ten Multiplikatoren ausgebildet und 
im Sinne einer „local ownership“ zur 
Übernahme der Verantwortung be
fähigt werden.

Zusammenfassend ist in der Pro
jektion auf das Jahr 2050 weiterhin 
damit zu rechnen, dass Nordafrika 
Herkunfts, Transit, und Zielregion 
für Migranten bleibt. Wenngleich ein 
Großteil der Migration weiterhin in
nerhalb des Kontinents stattfinden 
wird, so wird Migration aus Afrika 
nach Europa und Nordamerika, aber 
auch nach Asien und Lateinamerika 
anhalten.

3.2.3 Analyse und Bewertung aus 
deutscher und europäischer 
Perspektive

3.2.3.1 Betroffene deutsche Interessen
Wie im Weißbuch 2016 zur Sicher
heitspolitik und zur Zukunft der 
Bundeswehr beschrieben, veran
lassen bewaffnete Konflikte, Ver
folgung und Vertreibung, widrige 
wirtschaftliche, soziale oder ökolo
gische Rahmenbedingungen sowie 
Armut oder Hunger weltweit Men
schen zur Migration.30 Europa und 
besonders Deutschland sind Ziele 
für Migranten und Flüchtlinge: Zum 
einen wegen des auf absehbare Zeit 
fortbestehenden Wohlstands und 
Sozialgefälles zwischen Europa und 
seinen Nachbarregionen. Zum an
deren wegen anhaltender und sich 
ausweitender gewaltsamer Kon
flikte in vielen Teilen der Welt und 
der in Deutschland und Europa all
gemein stabileren Sicherheitslage. 
Eine massive unkontrollierte und 
irreguläre Migration kann dabei zu 
Gefährdungen für die unmittelbar 
betroffene Region wie auch für Eu
ropa und Deutschland führen.31 Da
bei geht es konkret um den Verstoß 
gegen Gesetze durch eine irregulä
re Einreise, um die Kapazitäten des 
Landes zur verwaltungstechnischen 
Bearbeitung der einzelnen Fälle und 

30 Vgl. Bundesministerium der Vertei
digung  2016: 42.

31 Vgl. Sicherheitspolitische Interessen 
Deutschlands gem. Weißbuch 2016 
(Bundesmnisterium der Verteidi
gung 2016).
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um politische Debatten („Soziale 
Ordnung“).32 Die Bekämpfung der 
Ursachen für Flucht und irreguläre 
Migration muss daher als gemeinsa
me Anstrengung der internationalen 
Gemeinschaft mit den Herkunfts 
und Transitstaaten erfolgen.33

Bezugnehmend auf die Fort
schreibung der Weiterentwicklung 
der Afrikapolitischen Leitlinien der 
Bundesregierung vom 27. März 201934 
sind die Minderung von Fluchtursa
chen und irregulärer Migration sowie 
die Unterbindung von Schleuserak
tivitäten als Querschnittsaufgaben 
der Bundesregierung benannt, wel
che durch die Migrationskoopera
tion mit der AU und ausgewählten 
afrikanischen Ländern ausgeweitet 
und qualitativ intensiviert werden 
sollen. Diese zielt auf einen fairen 
Ausgleich zwischen europäischen 
und afrikanischen Interessen ab.35 
Bewaffnete Konflikte und Verfolgung 
aus politischen, ethnischen oder re
ligiösen Gründen sind Hauptursa
chen für Flucht und sollen zukünftig 
verstärkt in den Herkunftsländern 
ressortgemeinsam mit Instrumen
ten und Ansätzen der Außen, Si
cherheits und Entwicklungspolitik 

32 Vgl. Angenendt 2008.
33 Vgl. Bundesministerium der Vertei

digung 2016: 42.
34 Vgl. Bundesregierung 2019a.
35 Vgl. Bundesregierung  2019a: 19 und 

Auszug aus der Deklaration AUEU 
Summit 2017 zum europäischen Ge
samtansatz Migration and Mobility, 
in: Europäischer Rat 2017: 3.

bewältigt werden.36 Deutschland en
gagiert sich bei der Minderung von 
Fluchtursachen in Herkunfts und 
Transitländern, unterstützt Aufnah
meländer bei der Versorgung von 
Flüchtlingen und trägt zur Schaf
fung von Lebensperspektiven vor Ort 
bei.37

Im aktuellen Koalitionsvertrag 
wirken in Bezug auf irreguläre und 
unkontrollierte Migration in ers
ter Linie die Ereignisse der Flücht
lingskrise von 2015 nach.38 Oberstes 
Ziel ist die angemessene Steuerung 
und Begrenzung von Migrationsbe
wegungen, welche unter anderem 
durch „Verbesserungen bei der Ent
wicklungszusammenarbeit, Ausbau 
humanitäres Engagement, Aus
weitung Engagement Friedensmis
sionen, faire Handelsabkommen, 
verstärkter Klimaschutz und keine 
Rüstungsexporte in Krisenregio
nen“39 erreicht werden sollen. Für 
den Ressortbereich BMVg sind in 
erster Linie die Ausführungen zu 
Friedensmissionen von Bedeutung:

 – Hier sollen, um die VN verläss
lich zu unterstützen, freiwillige 
VNBeiträge strategischer aus
gerichtet und erhöht und dafür 
insbesondere Hochwertfähig
keiten nach dem Rotationsprin
zip bereitgestellt werden.40

36 Vgl. Ebd. 2019: 20.
37 Vgl. Bundesregierung 2017: 49.
38 Vgl. Bundesregierung 2018: Z. 527, Z. 

4796
39 Vgl. ebd.: Z. 527 ff.
40 Vgl. ebd.: Z. 6931 ff.
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 – Weiterhin soll das Engagement 
für Friedenssicherung, faire 
Handels und Landwirtschafts
politik und verstärkten Klima
schutz ausgeweitet werden.41

Es ist ein Vorgehen im ressortge
meinsamen Ansatz festgeschrieben. 
Die hierfür geforderte „Fortschrei
bung und Weiterentwicklung der 
Afrikapolitischen Leitlinien“42 ist 
mittlerweile erfolgt (siehe oben). 
Fluchtursachen sollen vor allem 
durch Entwicklungszusammenar
beit be kämpft, die Liste sicherer 
Herkunftsstaaten soll erweitert und 
die Binnen und Außengrenzen  sol
len durch den Ausbau der europäi
schen Grenzschutzpolizei (FRONTEX) 
besser geschützt werden. Weiterer 
Schwerpunkt ist die Steuerung der 
Zuwanderung sowie die Forderung 
und Unterstützung der Integrati
on.43 Ferner sollen Migrations und 
Integrationsforschung sowie Geis
tes und Sozialwissenschaften in Be
zug auf Migration stärker gefördert44 
sowie eine Kommission „Fluchtur
sachen“ im Bundestag eingerichtet 
werden.45 Diese wird bis Ende 2020 
der Bundesregierung und dem Deut
schen Bundestag einen Bericht mit 
konkreten Handlungsempfehlun
gen vorlegen.46 Andere Ansätze lie

41 Vgl. ebd.: Z. 4816 ff.
42 Vgl. ebd.: Z. 7192 f.
43 Vgl. ebd.: Z. 4775 ff.; 5057 ff.
44 Vgl. ebd.: Z. 1554; 4811 f.
45 Vgl. ebd.: Z. 4826.
46 Vgl. Bundesregierung, Mitglieder der 

Kommission „Fluchtursachen“ beru

gen insbesondere in der gezielten 
Unterstützung europäischer Politik, 
der Unterbindung von Schlepperkri
minalität und dem weiteren Ausbau 
der EUZusammenarbeit mit Her
kunfts und Transitstaaten.47 Insge
samt wird ein internationaler Ansatz 
gefordert und die Bedeutsamkeit des 
Themas betont: „Die partnerschaftli
che Zusammenarbeit mit den Staa
ten Afrikas ist eine zentrale Aufgabe 
unserer Zeit.“48

3.2.3.2 Betroffene europäische  
Interessen

Jedes europäische Interesse zur Be
kämpfung unkontrollierter und irre
gulärer Migration findet in den oben 
genannten Grundlagendokumen
ten Widerhall und stellt damit auch 
deutsches Interesse dar.49 Die Kern
punkte der EUSicherheitspolitik 
verweisen dabei auf strategischer 
Ebene auf die Ziele der EU:

 – Investitionen in afrikanischen 
Frieden und Entwicklung, um 
Wachstum und Beschäftigung 
zu fördern;

 – Intensivierung der Zusammen
arbeit mit und Unterstützung 
von regionalen und subregiona
len Organisationen (beispiels
weise AU, ECOWAS und G5 Sahel);

fen, Fluchtursachen mindern vom 
03.07.2019: https://www.bundesre
gierung.de/bregde/aktuelles/kom
missionfluchtursachen1644928, 
zuletzt aufgerufen am 06.05.2020.

47 Bundesregierung 2018: Z. 4846 ff.
48 Ebd.: Z. 7184 ff.
49 Vgl. Europäische Union 2016: 5–19.
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 – Konfliktlösung, Förderung von 
Entwicklung und Menschen
rechten, um der Bedrohung 
durch den Terrorismus zu be
gegnen;

 – Unterstützung regionaler Ak
teure bei der Erzielung konkre
ter Ergebnisse durch Rahmen
arbeit und Partnerschaften mit 
der Zivilgesellschaft.

3.2.3.3 Instrumente und Maßnah-
men des BMVg im Hand-
lungsfeld irreguläre und 
unkontrollierte Migration

In den von der Bundesregierung 
verfassten Dokumenten zur Be
kämpfung unkontrollierter und ir
regulärer Migration sind die für das 
BMVg relevanten Instrumente zur 
Bekämpfung von Fluchtursachen 
grundsätzlich in der Ressortgemein
samen Strategie zur Unterstützung 
der Sicherheitssektorreform (SSR) 
festgelegt. Hierin wird vor allem der 
ganzheitliche Ansatz zur SSR pri
mär im Kontext von VN, EU, OSZE, 
NATO oder AUMissionen betont. 
Auch bilaterales Engagement wird 
erwähnt, insbesondere bei langfris
tig gewachsenen und vertrauens
basierten Beziehungen zwischen 
Regierungen. Es wird explizit darauf 
hingewiesen, dass SSR ein sensib
ler Prozess ist und ein sehr genau
es Verständnis von Strukturen und 
Prozessen in den Partnerländern 
notwendig ist. Der Nexus zwischen 
Sicherheit und Entwicklung, die sich 

gegenseitig bedingen, ist hierbei 
handlungsleitend.50

„Die Bundesregierung folgt dem 
erweiterten Verständnis mensch
licher Sicherheit, das den Schutz 
und das Wohlergehen des Indivi
duums in den Mittelpunkt stellt.“51 

Das bedeutet, dass die Wahrung der 
Menschenrechte immer Grundvor
aussetzung für SSR sein muss. Au
ßerdem wird die Bedeutsamkeit von 
Local Ownership betont.

Ziele von SSR sind Frieden, Si
cherheit und eine regelbasierte 
internationale Ordnung. Den Refe
renzrahmen bildet die Agenda 2030 
der VN (Sustainable Development 
Goals, SDG).52 

Als Handlungsfelder werden der 
Zugang der Bevölkerung zu Sicher
heitsmaßnahmen, die Stärkung des 
legitimen staatlichen Gewaltmono
pols, Vertrauensbeziehungen zwi
schen Bürgerinnen und Bürgern und 
dem Staat sowie die Stärkung regio
naler Sicherheitskooperationen be
nannt.53

Im Rahmen einer Sicherheits
sektorreform werden folgende Inst
rumente aufgeführt:

 – Missionen von VN, EU, OSZE und 
NATO mit SSRKomponenten 
(deren Strategien s. u.);

50 Vgl. Bundesregierung 2019b: 6 ff.
51 Vgl. Ebd.: 8; vgl. Bundesregierung 

2017: 83; Bundesministerium der 
Verteidigung 2016: 62.

52 Vgl. Bundesregierung 2019b: 12.
53 Vgl. ebd.: 13–16.
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 – NATOPartnerschaftsprogram
me;

 – Beratung zu nationalen Refor
men und Sicherheitsstrategien,

 – Kapazitäts und Institutionen
aufbau;

 – Aus und Fortbildungsangebote 
für sowie Ausstattung von Si
cherheitskräften;54

 – Stärkung von Transparenz und 
demokratischer Aufsicht des Si
cherheitssektors;

 – Stärkung der Querschnittsver
ankerung von Resolution 1325 zu 
Frauen, Frieden, Sicherheit;

 – Konstruktive StaatGesellschaft 
Beziehungen;

 – Entwaffnung, Demobilisierung 
und Reintegration (Disarmama
ment, Demobilization, Reinteg
ration, DDR) und ferner:

 – politische Dialogmaßnahmen; 
Rechtsstaatsförderung; Vergan
genheitsarbeit und Versöhnung; 
sowie (Klein)Waffenkontrolle 
und Prävention der Rekrutie
rung von Kindersoldaten.55

Um das ressortgemeinsame Han
deln diesbezüglich zu stärken, sollen 
weiterhin eine strategieübergreifen
de Arbeitsgruppe eingerichtet, die 
Vernetzung mit Zivilgesellschaft und 
Wissenschaft gefördert, Kapazitäten 

54 Umfasst: Ausstattungshilfepro
gramm der Bundesregierung für 
ausländische Streitkräfte (AHP), 
Polizeiliche Ausbildungs und Aus
stattungshilfe der Bundesregierung 
(AAHP) und Ertüchtigungsinitiati
ven.

55 Vgl. Bundesregierung 2019b: 13–30.

und Analysefähigkeit aus bzw. auf
gebaut, Monitoring und Wirkungs
kontrolle/Best Practice gefördert 
sowie internationale Ansätze unter
stützt werden.56

Die Bundeswehr wirkt in erster 
Linie mittels der oben beschriebenen 
SSRInstrumente direkt und indirekt 
bei der Bekämpfung von irregulä
rer und unkontrollierter Migration 
mit. Neben Ausrichtung von und 
Beteiligung an internationalen Aus
bildungsvorhaben in Deutschland 
und der EU sind hier in erster Linie 
die laufenden Einsätze in Afrika zu 
nennen. Diese sind (Stand Oktober 
2019):57

 – EUTM Mali, MINUSMA und 
MINURSO Westsahara58

 – UNMISS Südsudan:
Aktuelle Kernaufgaben von 
UNMISS sind der Schutz der Zi
vilbevölkerung, die Beobach
tung der Menschenrechtssitu
ation sowie die Sicherung des 
Zugangs humanitärer Hilfe. Da
rüber hinaus leistet UNMISS Un
terstützung bei der Umsetzung 
eines ausgehandelten Waffen
stillstandsabkommens.

 – UNAMID Sudan:
Unterstützung des DarfurFrie
densabkommens sowie der der
zeit geführten Friedensverhand
lungen.

56 Vgl. Ebd.: 32–39.
57 Vgl. auf der Website des BMVg: ht

tps://www.bundeswehr.de/de/ein
saetzebundeswehr, zuletzt aufge
rufen am 01.04.2020.

58 Siehe Kapitel 3.1.
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 – NATO Operation Sea Guardian:
Kernauftrag der Operation ist es, 
Schiffe, die im Verdacht stehen, 
eine Verbindung zu terroristi
schen Organisationen zu haben 
oder Waffen zu schmuggeln, zu 
durchsuchen. Zusätzlich soll 
die Präsenz der Einsatzkräfte 
als präventiver Ordnungsfaktor 
wirken. Weitere Aufgaben sind: 
(1) Unterstützung weiterer Or
ganisationen (bspw. EUNAVFOR 
MED Operation „Sophia“) und 
(2) Kooperation im Mittelmeer
raum.

3.2.3.4 Betroffenheit anderer  
Ressorts

Mit der Thematik irregulärer und 
unkontrollierter Migration sind 
insbesondere die Ressorts AA, BMI 
und BMZ befasst. Hierfür wurde 
bereits 2014 unter gemeinsamem 
Vorsitz des AA und des BMI sowie 
unter Beteiligung des BMZ und der 
Beauftragten der Bundesregierung 
für Migration, Flüchtlinge und In
tegration eine StaatssekretärsAr
beitsgruppe „Internationale Migra
tion“ konstituiert. Deren Auftrag 
ist es, im Sinne einer kohärenten 
und ganzheitlichen Migrationspoli
tik für eine engere Abstimmung im 
Ressortkreis zu den Zielen, Möglich
keiten und Notwendigkeiten eines 
modernen Migrationsmanagements 
Sorge zu tragen. Die Arbeitsgruppe 
soll außerdem Strategien zur Posi
tionierung der Bundesregierung in 
der europäischen Debatte und im 
Umgang mit Herkunfts und Transit

ländern von Migranten erarbeiten.59 
Die StaatssekretärsArbeitsgruppe 
„Internationale Migration“ hat Un
terarbeitsgruppen zu den Themen 
„Beziehungen zu Drittstaaten und 
internationalen Foren“, „Bekämp
fung irregulärer Migration“, „Migra
tion und Entwicklung“, „Flücht
lingsschutz“ und „Steuerung legaler 
Migration“ eingesetzt.60 Das BMVg 
ist bis dato nicht Teil dieser Arbeits
gruppe.

3.2.3.5 Aktivitäten anderer Akteure
Europäische Union
Die EU hat beginnend mit der Grün
dung der europäischen Grenz
schutzagentur FRONTEX im Jahr 
2004 verschiedene afrikaspezifische 
Instrumente der externen EUMigra
tionspolitik implementiert.
Diese umfassen:

 – politische Rahmenwerke (Euro
päische Migrationsagenda);

 – regionale Prozesse (Rabat und 
KhartumProzess; Strategi
sche EUAfrikaPatenschaft für 
Migration, Mobilität und Be
schäftigung; EURegionalstrate
gie für die Sahelregion);

 – Abkommen mit afrikanischen 
Drittstaaten (EUMobilitäts
partnerschaften mit Marokko, 
Tunesien, Äthiopien, Mali, Niger, 
Nigeria und Senegal; EURück
nahme und Visaliberalisie
rungsabkommen mit Kap Verde 
sowie die gemeinsame Agen

59 Vgl. Bundesregierung 2016.
60 Vgl. Bundesregierung 2014: 3.
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da zu Migration und Mobilität 
(CAMM – mit Äthiopien und Ni
geria);

 – EUNothilfeTreuhandfond für 
Afrika (EUTF);

 – Entwicklungen im Außengrenz
schutz (Operationen Themis, 
Poseidon und Indalo; Europä
isches Zentrum zur Bekämp
fung der Migrantenschleusung, 
GSVPMissionen – EUCAP Sahel 
Mali, EUTM Mali und EUCAP Sa
hel Niger).61

Im Bereich der Rechtsberatung und 
kooperation ist die Organisation 
EUROJUST insbesondere im Kampf 
gegen Schlepper und Schleusertä
tigkeiten und weiterer interkonti
nentaler organisierter Kriminalität 
tätig.62

NATO
Seit 2005 arbeitet die NATO instituti
onalisiert mit der AU zusammen. Am 
04. November 2019 wurde beschlos
sen, diese Zusammenarbeit zu in
tensivieren.63 Betätigungsfelder zur 
Fluchtursachenbekämpfung sind 
hier vor allem operationelle Unter
stützung (z. B. durch strategischen 
See und Lufttransport), Kapazi
tätsaufbau (z. B. durch Einladung 
afrikanischer Offiziere zu NATOBil
dungs und Trainingseinrichtungen) 
und Unterstützung beim Aufbau und 

61 Vgl. Kipp/Koch 2018. 
62 Siehe die Website von EUROJUST: 

http://www.eurojust.europa.eu/Pa
ges/home.aspx, zuletzt aufgerufen 
am 01.04.2020.

63 Vgl. NATO 2019a.

Betrieb der African Standby Force 
(ASF). Es wurde ein Verbindungs
element im AUHauptquartier ein
gerichtet.64 In Bezug auf irreguläre 
Migration ist die NATO vor allem 
beim Schutz der europäischen Au
ßengrenzen mit der Standing NATO 
Maritime Group 2 (SNMG2) in der 
Ägäis und an der türkischsyrischen 
Grenze tätig. Zusätzlich wurde die 
Zusammenarbeit mit FRONTEX ver
stärkt.65

OSZE
Die Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa verfolgt 
folgende Ansätze bzgl. irregulärer 
Migration: Waffenkontrolle, „Bor
der Management“, Kampf gegen 
Menschenschmuggel, Terrorismus
bekämpfung, gute Regierungsfüh
rung, Sicherheitssektorreform, 
Menschenrechte.66 Dabei ist sie vor 
allem beratend und unterstützend 
für die Mitgliedsstaaten tätig, z. B. 
durch Sonderbeauftragte mit kor
respondierenden Büros. Darüber hi
naus existieren Partnerschaftspro
gramme u. a. mit Algerien, Ägypten, 
Marokko und Tunesien.67 Die Tätig
keitsfelder beschränken sich dabei 

64 Vgl. NATO 2019b.
65 Vgl. NATO 2019c.
66 Siehe die Beschreibung der OSCE 

(What we do) auf deren Website: ht
tps://www.osce.org/whatwedo, zu
letzt aufgerufen am 01.04.2020.

67 Siehe Partners for Cooperation: ht
tps://www.osce.org/who/84, zuletzt 
aufgerufen am 01.04.2020.
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in erster Linie auf die Mitgliedsstaa
ten selbst.

Vereinte Nationen
Die VN sind hauptsächlich im (hu
manitären) Schutz von Flüchtlingen, 
weniger bei der Fluchtursachenbe
kämpfung aktiv. Der unter Feder
führung von UNHCR entwickelte 
Globale Pakt für Flüchtlinge basiert 
auf der Genfer Flüchtlingskonven
tion von 1951 und wurde am 17. De
zember 2018 von der VNGeneral
versammlung angenommen. Er gilt 
als wegweisend, ist rechtlich jedoch 
nicht bindend, sondern vielmehr 
eine Blaupause zur Förderung in
ternationaler Zusammenarbeit im 
Flüchtlingsschutz. Der Pakt besteht 
aus zwei Teilen: dem umfassen
den Rahmenplan für Flüchtlings
hilfemaßnahmen (CRRF) sowie ei
nem Aktionsprogramm nach dem 
BestPracticePrinzip, das konkrete 
Handlungsweisen festlegt. 

Die vier zentralen Ziele des Glo
balen Pakts für Flüchtlinge lauten:

 – Den Druck auf die Aufnahmelän
der mildern;

 – Die Eigenständigkeit und Wider
standsfähigkeit von Flüchtlin
gen fördern;

 – Den Zugang zu Resettlement 
und anderen humanitären Auf
nahmeprogrammen in Dritt
staaten ausweiten;

 – Die Bedingungen fördern, die 
eine Rückkehr in das Heimat

land in Sicherheit und Würde 
ermöglichen.68

3.2.4 Ableitungen von Hand-
lungsempfehlungen

Mit Blick auf künftige Einsätze müs
sen deutsche Streitkräfte ein stabi
les Umfeld in fragilen und multidi
mensionalen69 Konflikten schaffen 
und in enger Abstimmung mit ande
ren Ressorts und supranationalen 
Organisationen Maßnahmen koor
dinieren. Während Einsätze derzeit 
in einer Chronologie ablaufen, müs
sen Maßnahmen zur Verhinderung 
von irregulärer Migration und im 
weiteren Sinne zur Bekämpfung von 
Fluchtursachen künftig stärker zeit
gleich zur Anwendung gebracht wer
den.

3.2.4.1 B1: Ressortübergreifende/ 
-gemeinsame Zusammen-
arbeit und Ausbildung von 
Führungskräften national 
und supranational stärken

Zielsetzung
Ein tiefgreifendes und gegenseiti
ges Verständnis hat einen sehr be
deutenden Anteil am Erfolg einer 
Zusammenarbeit der beteiligten 
Kräfte und Stellen und ist vor dem 
Hintergrund einer weitgehend über
einstimmenden Zielsetzung natio

68 Vgl. UNHCR, Der Globale Pakt für 
Flüchtlinge: https://www.unhcr.org/
dach/de/waswirtun/globalerpakt, 
zuletzt aufgerufen am 01.04.2020.

69 Religiös, ethisch, politisch, kulturell, 
gesellschaftlich motivierte Konflik
te.
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naler und internationaler Organi
sationen nachhaltig zu fördern. Zur 
Erreichung dieses Zustandes und zur 
Steigerung des gegenseitigen Ver
ständnisses wird weiterhin die Stär
kung einer ressortübergreifenden 
nationalen sowie situativ angepass
ten supranationalen Ausbildung 
(z. B. mit EU, AU, VN) von Führungs
kräften empfohlen.70 

Wege / Instrumente
Auf politischstrategischer Ebe
ne sollte demnach der „Integrated 
Approach“ und die intensive Zusam
menarbeit innerhalb Deutschlands, 
in Europa sowie in der NATO voran
getrieben werden. Das BMVg muss 
hierzu in einem ersten Schritt in 
die StaatssekretärsArbeitsgruppe 
„Internationale Migration“ aufge
nommen werden. Bezüglich einer 
Führungskräfteausbildung bedarf 
es primär einer verschränkten na
tionalen, ressortübergreifenden Ko
operation in Ausbildungsgängen für 
Führungspersonal. Auf diese Weise 
wird es erleichtert, auf verschiede
nen Ebenen und in unterschiedli
chen Ausprägungen ein Verständnis 
für die Partner zu erhalten und auf 
Grundlage dessen nicht nur im all
gemeinen Dienstbetrieb, sondern 

70 Da der Begriff der Führungskraft in 
verschiedenen Ressorts (bspw. BMVg 
und BMI) unterschiedlich hinterlegt 
ist, ist es zweckmäßig, zunächst ein 
gemeinsames Verständnis darüber 
zu entwickeln, ab welcher Ebene, 
Stellung oder auch Besoldungsstufe 
die Position einer Führungskraft ge
geben ist.

auch in Übungen bzw. bei Krisen und 
in Einsätzen effektiver gemeinsam 
agieren zu können. Gleichzeitig soll
te auch der gegenseitige Personal
wechsel mit afrikanischen Partnern 
forciert werden, in dem Aus und 
Weiterbildungsmaßnahmen und 
Austauschprogramme zum Tragen 
kommen.

Die jeweiligen Personalent
wicklungskonzepte der einzelnen 
Ressorts sind im Zusammenhang 
mit dieser Ausbildung gemeinsam 
anzupassen, ggf. zu erweitern und 
aufeinander abzustimmen, um bei
spielsweise auch einen verstärkten 
ressortfremden Einsatz in der Brei
te zu fördern. Im gleichen Zusam
menhang sollte die Ausplanung und 
Verwendung von sogenannten Ver
bindungsbeamten wieder verstärkt 
werden.

Die gemeinsame Ausbildung soll
te bereits auf Arbeitsebene beginnen 
und bis in höchste Führungsebenen 
reichen. In diesem Zusammenhang 
ist bei der Definition der Führungs
kraft insbesondere auch eine Be
rücksichtigung der Ausbildungs 
und Werdegänge des betroffenen 
Personalkörpers aller Ressorts ziel
führend. 

Die Stärkung dieser ressortüber
greifenden Maßnahmen muss im 
TopDownAnsatz erfolgen, um eine 
breite Akzeptanz und entsprechen
de Priorisierung erreichen zu kön
nen. Alle getroffenen bzw. geplanten 
Maßnahmen und die zu erwartenden 
wechselseitigen Effekte gilt es früh
zeitig und angemessen zu kommu
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nizieren. Das Senden von positiven 
Botschaften kann nicht nur Motiva
tion in betroffenen Ressorts erzeu
gen, sondern auch dazu beitragen, 
die Akzeptanz in der deutschen, eu
ropäischen und darüber hinaus auch 
in der afrikanischen Öffentlichkeit 
zu gewinnen.

Konkrete Maßnahmen für eine 
ressortübergreifende/gemeinsame 
Ausbildung sollten demnach bereits 
zu Beginn des Aufbaus von Füh
rungskräften ansetzen, beispiels
weise mittels ressortübergreifender, 
gemeinsamer Basisführungslehr
gänge (vergleichbar mit der Offizier
ausbildung in der Bundeswehr). Auch 
weitergehende Lehrgänge vergleich
bar zu Stabsoffizier, Generalstabs/
Admiralstabslehrgängen sollten 
durch stärkeren Fokus auf gesamt
staatliche Aspekte für ressortüber
greifende Ausbildung herangezo
gen werden. Berufsbegleitend ist 
die regelmäßige Durchführung von 
gemeinsamen Workshops zu res
sortübergreifenden Themen sowie 
von Übungen und Szenarien sinn
voll. Die Schaffung und Ausweitung 
von Wechsel bzw. Austausch und 
Verbindungsdienstposten in den Be
reichen, auch mit förderlicher Pers
pektive, können zu einer verbesser
ten Annahme der Maßnahmen in der 
Praxis wesentlich beitragen. Diese 
ressortfremde Verwendung sollte 
zur Steigerung der Effektivität und 
Attraktivität in die Personalentwick
lungskonzepte einfließen und ent
sprechend gewürdigt werden. Auch 
kurzzeitige oder anlassbezogene 

Austauschprogramme oder Praktika 
könnten implementiert werden. Ein 
ausführliches und kontinuierliches 
Qualitätsmanagement zur Überwa
chung und insbesondere zur Anpas
sung aller getroffenen Maßnahmen 
ist essentiell.

3.2.4.2 B2: Indikatoren-Netzwerke 
stärken und anwenden

Zielsetzung
Ziel ist es, die Sensoren zur Krisen
früherkennungen in Bezug auf irre
guläre und unkontrollierte Migrati
on in dem jeweiligen Land bzw. der 
Region Nordafrika zu stärken, um 
eine Verbesserung der Beratungs
leistung des BMVg zu generieren.

Wege / Instrumente
Um frühzeitig Migrationsentwick
lungen zu identifizieren, welche zu 
Krisen und Konflikten im europäi
schen Raum führen könnten, soll
te eine personelle Verstärkung der 
einzelnen Militärattachéstäbe im 
afrikanischen Raum erfolgen. Er
gänzend dazu sei empfohlen, die 
Verortung des Themas Migration in 
den Ausbildungsinhalten des Per
sonals in den Militärattachéstäben 
zu überprüfen und ggf. hinsichtlich 
migrationsspezifischer, prognosti
scher Aspekte stärker auszuprägen. 
Im Ergebnis verbessert sich dadurch 
die Prognosefähigkeit und kapazi
tät militärischer Analysten vor Ort. 
Zusätzlich zu der personellen Ver
stärkung der Militärattachéstäbe 
erscheint es gleichermaßen zielfüh
rend, die Ausbringung von militäri
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schen Verbindungselementen bei 
der AU und bei bilateralen Partnern 
in Nordafrika zu überprüfen und zu 
verstärken. Auch hier sind eine star
ke Vernetzung und eine Verwendung 
von Personal mit Vorerfahrung in af
rikanischen Staaten zweckmäßig. In 
diesem Zusammenhang gilt es, das 
Senden positiver Botschaften sowie 
das Entwickeln und Kommunizie
ren einer deutschen Perspektive zur 
Schaffung und Demonstration ge
genseitigen Verständnisses voran
zutreiben.  

3.2.4.3 B3: Stabilisierung und  
Rekonstruktion im sich 
verändernden Einsatzumfeld 
und unter Einsatz veränder-
ter Strukturen

Zielsetzung
Streitkräfte müssen ein stabiles Um
feld für den Einsatz von nichtmili
tärischen Maßnahmen anderer Ak
teure sicherstellen können. Dazu 
müssen eigene militärische Einhei
ten bereits in der Grundaufstellung 
dazu befähigt sein, in einem sich 
verändernden Einsatzumfeld zu 
operieren. Dies umfasst eine stär
kere Akzentuierung der Gewährleis
tung von innerer Sicherheit und den 
Einsatz in immer größeren Räumen 
mit immer weniger Kräften („lack
ofmass“).

Wege / Instrumente
Nur in einem stabilen Umfeld kön
nen Maßnahmen durchgeführt wer
den, die nationale und supranationa
le nicht militärische Mittel effektiv 

zur Wirkung bringen oder Ertüch
tigungen im notwendigen Ausmaß 
ermöglichen. Für die Streitkräfte 
muss bereits in der strukturellen 
Grundaufstellung die Beherrschung 
eines Fähigkeitsmix zwischen ei
ner weitreichenden Raumdeckung 
/überwachung unter einem ge
ringen Kräfteansatz zur Verfügung 
stehen. Dazu gehört vor allem die 
Einbindung von Technologien und 
Plattformen (z. B. eine weiträumige 
Überwachung und Aufklärung durch 
Bodenüberwachungsradare und 
Drohnen/UAVs) auf Ebene Zug bis 
Bataillon, die häufig nur übergeord
neten Strukturelementen vorbehal
ten bzw. unterstellt sind. Die ange
führten Führungsebenen sind somit 
gefordert, Kräfte und Mittel einzu
setzen, welche originär nicht ihrer 
Führungsebene zugeordnet sind. 
Darauf ist im Zuge der Ausbildung 
militärischer Führungskräfte Rück
sicht zu nehmen, um den richtigen 
Einsatz der jeweiligen Fähigkeiten 
sicherstellen zu können. Im Rahmen 
von militärischen Ausbildungshil
fen und Ertüchtigungsinitiativen in 
afrikanischen Staaten können dann 
diese Stabilisierungsaufgaben an 
die jeweiligen militärischen oder 
polizeilichen Sicherheitsorgane 
übergeben werden. Über eine Ver
besserung der Wirksamkeit lokaler 
Sicherheitsorgane (teilweise regio
nal unterschiedlich Militär/Polizei) 
im Sinne einer effektiven Exekutive 
nach rechtstaatlichen Grundsätzen 
können durch entsprechende Vor
aussetzungen langfristige und nach
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haltige Verbesserung der inneren Si
cherheit in Herkunfts, Transit und 
Zielländern von Migranten geschaf
fen werden. Die vorschriftenseiti
ge Hinterlegung der notwendigen 
Einsatzgrundsätze und verfahren 
hat im Zuge einer entsprechenden 
Doktrin zu erfolgen. Die Organisati
on notwendiger Einsatzkontingen
te kann dabei nicht aus der Grund
struktur, sondern muss zwingend in 
Umfang und Ausstattung dem jewei
ligen Einsatzgebiet und Auftrag im 
Rahmen einer Einsatzstruktur an
gepasst erfolgen.

Als Teil möglicher Sicherheits
sektorreform ist bereits heute die 
Ausbildung von Polizeikräften durch 
deutsche Bundespolizisten gängige 
Praxis. Um schnell und umfangreich 
Effekte auf lokale Sicherheitskräfte 
zu erzielen fehlt der Bundespolizei 
jedoch regelmäßig entsprechendes 
Personal. Eine Kombination aus der 
Entsendbarkeit militärischer Kräfte 
auf Grundlage entsprechender Man
date und der Ausbildung lokaler Si
cherheitskräfte könnte hier im Sinne 
eines Train-Advise-Assist ggf. durch 
Feldjägerkräfte schnell und umfas
send eine Verbesserung der inneren 
Sicherheit erzeugt werden. Je nach 
Sicherheitslage könnten bei Bedarf 
deutsche Feldjägerkräfte vergleich
bar zu Operational Mentoring and 
Liaison Teams (OMLT) gemeinsam 
mit lokalen Polizeikräften operieren. 
Die lokalen Kräfte sind so zunächst 
bei der Aufgabenwahrnehmung an
zuleiten und darauf aufbauend suk

zessive zur selbstständigen Aufga
benwahrnehmung zu befähigen.

3.2.4.4 B4: Unterstützung bei der 
Aufrechterhaltung von Si-
cherheit / Ordnung in Mega-
städten ermöglichen

Zielsetzung
Ziel ist die Befähigung von regiona
len Führungskräften zum Operieren 
in Megastädten im Rahmen von mi
litärischer Ausbildungshilfe und Er
tüchtigungsinitiative. Dazu muss die 
Bundeswehr, in Anlehnung an das 
NATO Stabilization Concept, auch 
in Megastädten militärische Hand
lungsoptionen in allen Dimensionen, 
inklusive dem Cyber und Informati
onsraum, bereitstellen.

Wege / Instrumente
Durch den Megatrend Urbanisie
rung sowie die Verdopplung der Ein
wohnerzahl auf dem afrikanischen 
Kontinent bis 2050 werden neue 
Megastädte entstehen und beste
hende an Fläche und Einwohnerzahl 
zunehmen. Dieser Aufwuchs wird 
ethnische Spannungen, Verteilungs
kämpfe um Ressourcen sowie ande
re Konflikte in Megastädte verlagern. 
Es ist notwendig, in der nationalen 
operativen Ausbildung urbane Räu
me in den Domänen Führung, Auf
klärung, Wirkung und Unterstützung 
(FAWU) in Richtung Einsatz in Me
gastädten weiterzuentwickeln. Ein 
Austausch mit Sicherheitskräften 
nationaler und internationaler Part
nern ist zwingend notwendig, um 
deren Erfahrungen auf diesem Ge
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biet einfließen zu lassen. Diese Part
ner sollten primär in potentiellen 
Einsatzgebieten der afrikanischen 
Staaten (z. B. Lagos in Nigeria) und 
sekundär weltweit (z. B. Sao Paolo in 
Brasilen), aufgrund der Erfahrungen 
mit den Folgen derartiger urbaner 
Agglomerationsphänomene gesucht 
werden. Einhergehend mit den ers
ten Erfahrungen aus Austausch und 
eigener Ausbildung, ist geeignetes 
Material in Form von „Missionsleit
linien für Operationen in Megastäd
ten“ zu entwickeln.
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3.3 Externe Akteure
3.3.1  Einleitung und  

methodisches Vorgehen
In Kapitel 2.3 wurde aus der Analy
se der Region „Horn von Afrika“ das 
Gestaltungsfeld der externen Akteu
re abgeleitet. Als handlungsleitend 
wurden die günstigen Geofaktoren, 
die vorzufindende regionale, zuvor
derst staatliche Mindeststabilität 
sowie das Mindestmaß an bere
chenbarer Regierungsführung iden
tifiziert, welche ein Engagement am 
Horn von Afrika für verschiedene 
externe Akteure sinnvoll und erfolg
versprechend erscheinen lassen.

Ziel dieses Kapitels ist es, die 
bereits angekündigte Typologie der 
externen Akteure mittels vertiefen
der Fallstudien im Detail ans Licht 
zu bringen und die dabei erkenn
baren Interessen und Ziele anhand 
der deutschen Interessen in Afrika 
zu bewerten. Dazu eröffnet die Dar
stellung der Palette von Wegen und 
Instrumenten zunächst das Span
nungsfeld in seiner ganzen Breite 
und Vielfalt.1 Die sich anschließen
den, vertiefenden Fallstudien zu drei 
maßgeblichen externen Akteuren 
orientieren sich an zwei Zielen. Zum 
einen wurden für diese Fallstudien 
Länder ausgewählt, die für die zu
künftige deutsche Sicherheits und 
Verteidigungspolitik in Afrika maß
geblich sein können (Relevanz). 

1 Wo möglich, wird eine Tendenz auf
gezeigt und mit einer Bewertung 
versehen.

Zum anderen wurden sie danach 
ausgewählt, dass sie nach Zielset
zungen, Wegen und Instrumenten 
stark divergieren, sodass deutliche 
Unterschiede aufgezeigt und eine 
auf dieser Unterschiedlichkeit beru
hende Typologie entworfen werden 
kann. 

Das Kapitel schließt mit den aus 
den Fallstudien abgeleiteten, sicher
heitspolitischen Handlungsemp
fehlungen ab. Sie gliedern sich ent
lang des Dreiklanges Zielsetzungen, 
Wege und Instrumente und zeigen 
zugleich Chancen und Grenzen des 
sicherheitspolitischen Engagements 
Deutschlands in Afrika mit den, ent
lang der und gegen die Interessen 
anderer externer Akteure auf. 

3.3.1.1  Charakterisierung des Gestal-
tungsfeldes und Begriffsbe-
stimmung

Mit dem Wechsel von der regionalen 
Betrachtung zur Untersuchung des 
Gestaltungsfeldes vollzieht sich ein 
vollständiger Perspektivwechsel. Die 
Untersuchungsperspektive ist jetzt 
darauf ausgerichtet, aufzuzeigen 
und zu bewerten, wie sich die im
pulsgebenden externen Akteure auf 
die zuvor beschriebene Charakte
ristik (z. B. in den Ordnungskatego
rien schlechte Regierungsführung, 
Migration/Flucht, VEOs, siehe Ka
pitel 2.3) einstellen, um ihre jeweils 
eigenen Zielsetzungen, Wege und In
strumente hieran auszurichten.

Unter den Begriff der externen 
Akteure sind dabei alle Völkerrechts



212 – Gestaltungsfelder

subjekte sowie supranationalen En
titäten zu subsumieren, soweit sie in 
der Lage sind, eigene Ziele mit eige
nen Mitteln zu verfolgen und sie in 
ihrem Ursprung geografisch nicht 
der Untersuchungsregion zugeord
net werden können. Wenngleich 
die AU bereits mehrfach genannt 
und auf ihre Relevanz hingewiesen 
wurde (vgl. Kapitel 2.3), so lässt sie 
sich doch nicht als externer Akteur 
in Afrika begreifen. Den Auftrag,2 Af-
rican Ownership zu suchen und wo 
immer möglich zu stärken, verliert 
diese Studie gleichwohl nicht aus 
den Augen, da sie im Rahmen der 
Handlungsempfehlungen Wege und 
Instrumente benennt, welche die AU 
im Einklang mit den Zielen Deutsch
lands stärken kann.

3.3.1.2  Externe Akteure in der  
Untersuchungsregion 

Diese Studie findet ihren geografi
schen Anknüpfungspunkt am erwei
terten Horn von Afrika, beschränkt 
sich aber nicht ausschließlich auf 
diesen. Der Zuschnitt der Regionen 
wurde für die Studienphase so ge
wählt, dass durch die Erweiterung 
des Horns von Afrika sowohl der 
Anschluss an die Sahelregion im 
Westen wie auch nach Nordafrika 
gegeben ist, mithin also keine geo
grafisch blinden Flecken entstehen. 

2 Vgl. Afrikapolitische Leitlinien der 
Bundesregierung, die auf das Be
dürfnis einer Stärkung der APSA 
Architektur sowie der Regionalorga
nisationen hinweisen (Bundesregie
rung 2014: 4 und 5).

Diese räumliche Annäherung wird 
im vorliegenden Kapitel stärker als 
zuvor genutzt, um das Engagement 
externer Akteure in Afrika auch 
dann in den Blick nehmen zu kön
nen, wenn es sich am erweiterten 
Horn von Afrika anders darstellt als 
in den angrenzenden Regionen. 

Nach der Einnahme eines „ex
ternen Blickwinkels“ auf die Region 
(Vereinigte Staaten von Amerika, 
Türkei, Indien, SaudiArabien und 
Vereinigte Arabische Emirate vs. 
Iran und Katar) schließen sich die 
vertiefenden Fallstudien (Frank
reich, China, Russland) an. Diese 
sind nicht an einzelne afrikanische 
Länder, einzelne Projekte oder En
gagements gebunden, sondern an 
den jeweiligen externen Akteur. Ab 
hier wechselt der Fokus vollständig 
darauf, deren Zielsetzungen, Wege 
und Instrumente zu erkennen, auch 
weil die betrachteten Staaten sich 
in verschiedenen Ländern verschie
dener Wege und Instrumente bedie
nen. 

Aktualität und Belastbarkeit des 
Lagebildes sind von großer Relevanz. 
Wichtig ist deshalb, den zeitlichen 
Verzug zwischen tatsächlichem 
Geschehen und gedruckter wis
senschaftlicher Abhandlung über
brücken zu können. Hierfür ist die 
Einbeziehung der aktuellen, welt
weiten Nachrichtenlage erforderlich 
gewesen. Hinzu tritt, dass Strategien 
nicht immer explizit formuliert und 
veröffentlicht werden. Sie müssen in 
diesen Fällen aus öffentlichen Quel
len erschlossen werden.
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3.3.2 Vereinigte Staaten  
von Amerika

Die USA messen dem strategischen 
Wettbewerb zwischen den Groß
mächten in Afrika mittlerweile eine 
hohe Priorität zu.3 Vor diesem Hin
tergrund wurde im Juni 2019 ein 
US-Africa Business Summit durch
geführt, um USUnternehmen risi
koreduzierte Investitionen und den 
Marktzugang vor Ort zu erleichtern. 
Das gewachsene ökonomische En
gagement der USA in Afrika fügt 
sich außerdem gut in das Interesse 
der AU an einer panafrikanischen4 
Freihandelszone African Continental 
Free Trade Area (AfCFTA) ein.5 Dies 
darf aber nicht darüber hinwegtäu
schen, dass sowohl bilateraler Han
del wie auch die Direktinvestitionen 
zwischen 2010 und 2016 (mindes
tens) stagnierten.6 Die USA konnten 
folglich in jüngerer Vergangenheit 
keine wirtschaftlichen Entwick
lungsfortschritte erzielen, während 
sich China, Indien und Frankreich 
bis 2017 bereits als Afrikas wichtigs

3 Schneidman 2020.
4 Das griechische Präfix „pan“ bedeu

tet: ganz, völlig oder gesamt. Der 
Begriff Panafrikanismus weist aller
dings eine spezielle Konnotation auf, 
als eine teilweise radikale globale 
AntisklavereiBewegung, (Geiss 1974, 
S. 9ff.). Daher wird „pan“ im Verlauf 
der Arbeit nur bei der panafrikani
schen Freihandelszone genutzt, da 
dies auch so im Koalitionsvertrag 
benannt wurde.

5 Corporate Council on Africa 2019.
6 Coulibaly 2019.

te neue Handelspartner etablieren 
konnten.7 

Militärisch wurde der USame
rikanische Blick auf ganz Ostafrika 
spätestens mit den Anschlägen auf 
die USBotschaften in Kenia und 
Tansania im Jahr 1998 geschärft. 
In der Folge haben die USA mit der 
Aufstellung des United States Africa 
Command (US AFRICOM) bis 2007 
auch die Voraussetzungen für ein 
systematisches militärisches En
gagement auf afrikanischem Boden 
geschaffen. Auftrag des US AFRICOM 
ist es, gemeinsam mit Partnern den 
transnationalen Bedrohungen und 
destruktiven Akteuren vor Ort ent
gegenzuwirken, die lokalen Sicher
heitskräfte zu stärken und auf Kri
sen zu reagieren, um die nationalen 
Interessen der USA zu wahren und 
regionale Sicherheit, Stabilität und 
Wohlstand zu fördern.8 Der Fußab
druck der durch das US AFRICOM zu 
führenden Truppen ist dabei auf 34 
Militärbasen mit über 7.550 Soldaten 
und Soldatinnen9 angewachsen. Da
mit sind die USA derzeit der größte 
externe Truppensteller in Afrika.10 

Vor Ort kooperieren die USA 
grundsätzlich mit afrikanischen 
Staaten im Sinne eines Partnering 
und Ertüchtigungsansatzes. Diese 

7 Ebd.
8 US AFRICOM, About the Command: 

https://www.africom.mil/aboutthe
command, zuletzt aufgerufen am 
08.04.2020.

9 Die allerdings nicht durchgängig 
und in Afrika stationiert sind.

10 AttaAsamoah 2019.

https://www.africom.mil/about-the-command
https://www.africom.mil/about-the-command
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sind ausschließlich auf die Bekämp
fung des islamistischen Terrorismus 
fokussiert (vgl. Kapitel 3.1). Zu die
sem Zweck führt das Joint Special 
Operations Command (JSOC)11 in 
Somalia seit zehn Jahren Überwa
chungs und Aufklärungsflüge sowie 
Luft und Bodenangriffe durch, um 
die dort ansässige AlShabaabMi
liz (AS) zu bekämpfen. Dabei ist die 
Anzahl der Drohnenangriffe auf 
ASMitglieder seit 2015 (erneut 2017) 
sprunghaft angestiegen, was auf ei
nen Wechsel der Taktik hin zu mehr 
völkerrechtlich umstrittenen „tar
geted killings“ hindeutet.12

Die USA sind der wichtigste 
Pfeiler der deutschen Außen und 
Sicherheitspolitik und engster Ver
bündeter Deutschlands. Diese ge
wachsene Verbundenheit erzeugt 
Erwartungen an Deutschland und 
engt zugleich den Raum für eine 
gemeinsame Interessenverfolgung 
zwischen Deutschland und ande
ren externen Akteuren – auch in 
Afrika – ein. Ungeachtet der festen 
Verbundenheit zwischen Deutsch
land und den USA, vertiefen diese 
ihr militärisches Engagement in der 
jüngsten Vergangenheit auf Wegen, 
die für Deutschland derzeit nicht 
anschlussfähig sind. Der dauerhafte 
und konzentrierte Einsatz bewaffne
ter Drohnen zur gezielten Bekämp
fung von Terroristen schließt zu
mindest kurzfristig13 eine deutsche 

11 Dem US AFRICOM unterstellt. 
12 Burke 2018.
13 Ebd.

Beteiligung an der militärischen 
Vorgehensweise der USA aus. Eben
so verschlechtert die USamerikani
sche Konzentration auf militärische 
Ziele und Wege die Aussichten für 
eine Entwicklung eines gemeinsa
men vernetzten Ansatzes, bei dem 
ein militärisches Engagement nicht 
im Mittelpunkt stehen sollte. 

3.3.3 Türkei
Die Türkei hat seit 1998, dem Jahr 
der Machtübernahme durch die 
AKPPartei des türkischen Präsi
denten Recep Tayyip Erdoğan, ihre 
Beziehungen mit Staaten in Afrika 
schrittweise intensiviert.14 Im Jahr 
2005 wurde eine „Open to Africa“Po
litik implementiert, welche zum Ziel 
hatte, die Anzahl der Botschaften zu 
erhöhen, die Abschaffung von Han
delsbarrieren zu ermöglichen sowie 
regelmäßig stattfindende Gipfeltref
fen zu veranlassen.15 Als „Zwischen
ergebnis“ auf diesem Weg kann die 
Türkei allein auf 26 neue Botschaf
ten zugreifen, welche zwischen 2010 
und 2016 eingerichtet wurden. Mili
tärische Kooperationen gewannen 
in den vergangenen Jahren dabei 
auch an Bedeutung – angefangen 
mit der Ausbildungskooperation mit 
Somalia bis hin zur Eröffnung der 
größten militärischen Überseebasis 
in Mogadishu in 2017.16 Nach hiesi
ger Bewertung steht das militäri

14 Vgl. International Crisis Group 2019.
15 Ebd.
16 Vgl. International Crisis Group 2012, 

Al Jazeera 2017 und Quamar 2017.
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sche Engagement für die Türkei aber 
nicht im Mittelpunkt ihrer Strategie. 
Der türkische Schwerpunkt liegt viel
mehr in der Vernetzung von diplo
matischen, marktwirtschaftlichen 
und religiöskulturellen Wegen des 
Engagements. 

3.3.4 Indien
Indien hat seine Beziehungen zu af
rikanischen Staaten vor allem nach 
1990 stetig ausgebaut.17 Besonders 
relevant waren hierbei die drei Indi
enAfrikaGipfel (India-Africa Forum 
Summit) in den Jahren 2008, 2011 
und 2015. Dabei wurden Kooperati
onen im Energiesektor vereinbart, 
wodurch Indien in der Lage war, sei
ne Energieimporte zu diversifizieren 
und seine Abhängigkeit vom Mitt
leren Osten zu reduzieren.18 In 2017 
folgte ein weiterer – auch durch
aus geopolitisch charakterisierter 
– Schritt in Kooperation mit Japan: 
die Implementierung des Asia-Africa 
Growth Corridor.19 Mit dieser Initia
tive sollen Entwicklung, Verbindung 
und Kooperation zwischen Afrika 
und Indien (plus Japan) als Teil einer 
„liberalen und wertebasierten Ord
nung“ gefördert werden.20 Um den 
Weg der Diplomatie besser nutzen 
zu können, hat Indien 2018 zudem 
angekündigt, 18 weitere Botschaften 
in Afrika zu eröffnen.21 Dieser Schritt 

17 Vgl. Wagner 2019: 5.
18 Ebd.
19 Ebd.: 6.
20 Vgl. Panda 2017: 1.
21 Feingold 2018.

kann durchaus als Gegenentwurf zur 
chinesischen Belt and Road Initiati
ve (BRI) in Afrika gewertet werden.22 
Diese positive Entwicklung sollte 
weiter beobachtet werden, da Indien 
mit seiner demokratischen Verfas
sung und Japan als starkem Partner 
langfristig eine engere23 Zusammen
arbeit in Afrika ermöglichen könnte 
und sich hierbei auch mehr Anknüp
fungspunkte für einen gemeinsa
men, vernetzten Ansatz bieten.

3.3.5 Saudi-Arabien und die Ver-
einigten Arabischen Emirate 
vs. Iran und Katar

Mit der Gegenüberstellung von Sau
diArabien und den Vereinigten Ara
bischen Emiraten auf der einen Seite 
und Iran und Katar auf der anderen 
Seite werden zwei Staatengruppen 
gemeinsam dargestellt, die ihre In
teressen in Afrika in Form einer Alli
anz gegen die jeweils andere Gruppe 
verfolgen.24 

Im Jahr 2019 war SaudiArabien 
besonders präsent bei der Vermitt
lung des Friedensabkommens zwi
schen Eritrea und Äthiopien, das es 
gemeinsam mit den Vereinigten Ara
bischen Emiraten als Mediator leite
te. Ein weiteres Friedensabkommen 

22 Ebd.
23 Auch im Sinne von „tiefer integrierte“ 

Zusammenarbeit.
24 Die hier angesprochene Konstellati

on ist nicht fest assoziiert. Das Horn 
von Afrika gewinnt aber durch seine 
räumliche Nähe für die Auseinander
setzung um die Vorherrschaft auf der 
arabischen Halbinsel an Relevanz. 
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zwischen Dschibuti und Eritrea geht 
außerdem auf saudiarabisches En
gagement zurück.25 In den Jahren 
zuvor spielte SaudiArabien jedoch 
vor allem im Zusammenhang mit der 
von Riad im März 2015 einberufenen 
AntiHuthiKoalition im Jemen eine 
prominente Rolle am erweiterten 
Horn von Afrika – nicht zuletzt, weil 
es u. a. sudanesische Kampfeinhei
ten für den Konflikt im Jemen rekru
tiert hatte.26 In seiner „Vision 2030“27 
führt SaudiArabien vor allem an, 
dass es durch seine geostrategische 
Lage zu einer Kooperation der Anrai
nerStaaten zwecks Stabilisierung 
der Region beitragen möchte, um 
zukünftig vor allem in Wirtschafts
beziehungen zwischen Afrika, Asien 
und Europa zu intensivieren.28 Ende 
2018 wurde eine weitere Initiative 
zur Verfestigung eines regionalen 
Engagements vorbereitet: Gemein
sam mit Ägypten, Dschibuti, Soma
lia, Sudan, Jemen und Jordanien soll 
in der Region des Roten Meeres und 
des Golfs von Aden ein neuer politi
scher Block geschaffen werden, auch 
um Kontrahenten wie Iran, Türkei 
oder Katar zu begegnen.29

Die Vereinigten Arabischen 
Emirate engagieren sich am erwei
terten Horn von Afrika vor allem ge
meinsam mit SaudiArabien. Beob
achter sprechen davon, dass diese 
Kombination von Beziehungen und 

25 Vgl. Lons 2018.
26 Vgl. Steinberg 2017 sowie Heras 2017.
27 Vgl. Kingdom of Saudi Arabia o. J.
28 Ebd.: 6.
29 Vgl. Kalin 2018.

Infrastrukturanlagen eine gewis
se Zementierung des Einflusses der 
beiden Golfstaaten im untersuchten 
Bereich darstellt.30 Besonderes An
liegen der Vereinigten Arabischen 
Emirate und SaudiArabiens sei die 
Verdrängung des Iran bzw. die Unter
minierung seines Einflusses in der 
direkten Nachbarschaft.31 Dies spie
gele sich nicht nur im JemenKon
flikt wider, sondern sei auch in den 
Kooperationspartnerschaften zu 
erkennen: Während die Türkei und 
Katar die Zentralregierung in Moga
dischu stützen, haben die Vereinig
ten Arabischen Emirate ökonomi
sche und militärische Beziehungen 
mit den semiautonomen Staaten 
Somaliland, Jubaland und Puntland 
ausgeweitet.32 

Eine Allianz von Iran und Katar 
steht dieser Staatengruppe (nicht 
nur) in Afrika diametral entgegen. 
Dabei haben am erweiterten Horn 
von Afrika bereits Sudan, Dschibuti 
und Somalia ihre Beziehungen zum 
Iran abgebrochen und sich Sau
diArabien zugewandt, nachdem ira
nische Protestierende die saudische 
Botschaft in Teheran angegriffen 
hatten.33 Auch die ab 2017 verschärf
te Golfkrise, in deren Entwicklung 
SaudiArabien, Bahrain, die Vereinig
ten Arabischen Emirate und Ägypten 
alle diplomatischen Beziehungen zu 
Katar abgebrochen hatten, wirk

30 Vgl. Lons 2018.
31 Ebd.
32 Ebd.
33 Vgl. Genugten/Fikri 2017.
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te sich am Horn von Afrika aus.34 
Wenngleich Staaten wie Äthiopien, 
Sudan und Somalia versucht haben, 
neutral zu bleiben und zu vermit
teln, blieb die Sorge um (ökonomi
sche und politische) Nachteile durch 
die verschlechterten Beziehungen.35 

Auch wenn in Anbetracht dieser 
Entwicklungen ein Erstarken von 
SaudiArabien und der Vereinigten 
Arabischen Emirate bereits zu kon
statieren ist, kommt derzeit keiner 
dieser Staaten als Partner für die Zu
sammenarbeit in Afrika in Betracht. 

3.3.6 Fallstudie Frankreich:  
Europäischer Partner mit 
strategischem Fußabdruck

3.3.6.1 Analyse
Die Afrikapolitik Frankreichs fußt in 
traditionell engen Beziehungen zu 
den frankophonen Staaten Afrikas, 
diversifiziert sich aber zunehmend.36 
Im Jahr 2017 entfielen 41 % der fran
zösischen bilateralen und multila
teralen Hilfe auf afrikanische Staa
ten.37 Die Aufstockung des Budgets 
für Entwicklungszusammenarbeit 
mit Afrika um über eine Mrd. Euro 
allein in 2019 zeigt, dass Afrika der 

34 Vgl. Soliman 2017.
35 Ebd.
36 Vgl. Auswärtiges Amt, Frankreich, 

Außenpolitik vom 12.11.2019: https://
www.auswaertigesamt.de/de/aus
senpolitik/laender/frankreichno
de/frankreichaussen/209644#
content_2, zuletzt aufgerufen am 
07.01.2020.

37 Vgl. Ministère de l’Europe et des Af
faires Étrangères 2019a.

privilegierte Partner hinsichtlich 
der französischen Entwicklungs
hilfe bleibt.38 Werden ökonomische 
Interdependenzen betrachtet, so 
hat Frankreich die Höhe wirtschaft
licher Investitionen in Afrika zwi
schen 2000 und 2017 verzehnfacht. 
Damit ist es nach dem Vereinigten 
Königreich und den USA der dritt
größte ausländische Direktinvestor 
auf dem afrikanischen Kontinent.39 

Der Handelsüberschuss von 3,5 Mrd. 
Euro in 2016 fiel jedoch auf 2,9 Mrd. 
Euro im Folgejahr.40

Grundsätzlich verfolgt Frank
reich das Ziel, mit afrikanischen 
Staaten eine Kooperation auf Au
genhöhe zu etablieren, um Heraus
forderungen in Bezug auf Sicherheit, 
Wirtschaft, Technologien, Klima und 
Umwelt zu bewältigen.41 Die deutli
che Akzentuierung nationaler fran
zösischer Interessen bleibt jedoch 
nicht dahinter verborgen. Dazu ge
hört auch und vor allem der Kampf 
gegen den islamistischen Terroris
mus (VEOs).42 Obwohl sich die Be
richterstattung über Frankreich in 
Afrika zunehmend auf diese The
matik konzentriert, zeigt das fran
zösische Auftreten in Gesamtafrika 
die grundlegende strategische Aus
richtung des französischen Engage

38 Vgl. Ministère de l’Europe et des Af
faires Étrangères o. J.

39 Vgl. Ministère de l’Europe et des Af
faires Étrangères 2019b.

40 Vgl. Ebd.
41 Vgl. Französische Botschaft in Berlin 

2019.
42 Vgl. Kapitel 2.3.3.
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ments, das sich über die östlichen 
Grenzen Afrikas hinaus bis in den 
Indischen Ozean erstreckt.

Am Horn von Afrika, genauer ge
sagt in Dschibuti, unterhält Frank
reich bereits seit vielen Jahrzenten 
eine sehr große Militärbasis, derzeit 
mit ca. 1.500 Soldatinnen und Solda
ten.43 Die ständige Präsenz französi
scher Streitkräfte in Dschibuti wur
de in die Richtlinien des Weißbuchs 
2013 über Verteidigung und natio
nale Sicherheit aufgenommen, in 
welchem diese Region („Le Sahel, de 
la Mauritanie à la Corne de l’Afrique 
[…]“) als eine der strategischen Pri
oritäten Frankreichs definiert ist.44 
Obwohl das französische Weißbuch 
die „Unterstützung der Bildung ei
ner kollektiven Sicherheitsarchitek
tur in Afrika als Priorität der Koope
rations und Entwicklungspolitik“ 
beschreibt, stellen bilaterale Ver
teidigungsabkommen mit afrikani
schen Staaten eine weitere wichtige 
Säule dar.45 Gemeinsames Ziel dieser 

43 Die Stationierung der französischen 
Streitkräfte basiert seit 2011 auf dem 
neuen Vertrag zwischen Frankreich 
und Dschibuti (21. Dezember 2011) 
über die vereinbarte Verteidigungs
zusammenarbeit Vgl. Ministère de 
l’Europe et des Affaires Étrangères 
2019c.

44 Vgl. Ministère de la Défense 2013: 54 f. 
45 Ebd.: 55. Acht Verteidigungspartner

schaftsabkommen mit Kamerun, 
Zentralafrikanische Republik, Ko
moren, Elfenbeinküste, Dschibuti, 
Gabun, Senegal, Togo und 16 Abkom
men über technische Zusammenar
beit untermauern dies.

Vereinbarungen ist es, den eigenen 
Streitkräften die Möglichkeit zur An
tizipation und Reaktion hinsichtlich 
sicherheitspolitisch relevanter Ent
wicklungen zu geben.46

Die in Dschibuti stationierten 
militärischen Einheiten werden als 
„Forces françaises stationnées à Dji
bouti (FFDj)“ bezeichnet und bilden 
eine strategische, operative und lo
gistische Plattform („base opérati
onnelle avancée“, BOA). Sie erfüllen 
den Zweck, im Falle einer Krise am 
Horn von Afrika – aber auch in Rich
tung des Indischen Ozeans oder des 
Nahen Ostens – schnell Kräfte emp
fangen, verlegen und damit Macht 
projizieren zu können.47 Zu diesen 
Kräften gehören umfassende logis
tische Kapazitäten im Bereich der 
Seehafen und Flughafeninfrastruk
tur sowie Krisenreaktionskräfte.

Anders als China oder Russland, 
die in den nachfolgenden Absätzen 
näher betrachtet werden, hat Frank
reich Kräfte jedoch nicht ausschließ
lich zur eigenen Machtprojektion 
disloziert, sondern auch, um Dschi
buti bei der bilateralen militärischen 
Zusammenarbeit im Falle der Ver
teidigung des dschibutischen Terri
toriums (Luftraum und Hoheitsge
wässer) zu unterstützen48 sowie die 
Zusammenarbeit mit Verbündeten 
vor Ort (Spanien und Deutschland) 

46 Ebd.
47 Vgl. Ministère des Armées 2016.
48 Die Zusicherung der militärischen 

Unterstützung fußt auf der gemein
samen kolonialen Geschichte Frank
reichs und Dschibutis.
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zu stärken, die dort mit einem klei
nen Fußabdruck auf der französi
schen Basis vertreten sind.49 

Im März 2019 stattete der fran
zösische Präsident, Emmanuel 
Macron, den ostafrikanischen Län
dern Dschibuti, Äthiopien und Kenia 
einen Besuch ab; auch, um die Be
ziehungen zu „nichtfrankophonen“ 
afrikanischen Staaten zu intensivie
ren.50 Die Nachrichtenagentur Reu
ters berichtete weiter, dass vor allem 
der Besuch in Dschibuti als Bestre
ben verstanden werden muss, dem 
französischen Einfluss Nachdruck zu 
verleihen, nachdem unter anderem 
China dort eine Militärbasis errich
tet und Milliarden von USD inves
tiert hat.51 Während seines Besuchs 
warnte Präsident Macron betroffene 
Staaten davor, ihre Souveränität von 
der „chinesischen Schuldenfalle“ be
schneiden zu lassen, die durch das 
große Investment Chinas in Infra
struktur (siehe BRI) und eine durch 
ökonomische Faktoren begründete 
höhere Abhängigkeit afrikanischer 
Staaten entstehen könnte.52

Für die im folgenden Abschnitt 
aufgeführte Bewertung des exter
nen Akteurs Frankreich mit Blick 
auf die Region am Horn von Afrika 
kann die Bedeutung des französi
schen Fußabdrucks in Dschibuti für 

49 Ebd. Stationierte Kräfte sowie weite
re Grundlagen des dortigen Engage
ments werden unter der angegeben 
URL genannt.

50 Vgl. Hansrod 2019.
51 Vgl. Irish 2019.
52 Vgl. Ismail 2019. 

eine schnelle, taktische Verlegefä
higkeit in Richtung Indischer Ozean 
nicht deutlich genug betont werden. 
Darauf weist auch die im Jahr 2019 
erneuerte bilaterale Partnerschaft53 

zwischen Frankreich und den Ver
einigten Arabischen Emiraten hin – 
auch hier gibt es eine Überseebasis 
mit 650 französischen Soldatinnen 
und Soldaten.54 Diese Basis erfüllt 
ebenfalls die bereits angesprochene 
Funktion der „Antizipation und Re
aktion“ der französischen Streitkräf
te.55 Somit bildet das Horn von Afrika 
für Frankreich keinen Schlusspunkt 
des Engagements außerhalb der 
eigenen Landesgrenzen, sondern 
markiert einen Wegpunkt in der 
gesamtstrategischen Ausrichtung 
französischer Politik.

3.3.6.2 Bewertung des Akteurs aus 
der deutschen Perspektive 

Werden nun das französische En
gagement und die Präsenz Frank
reichs am Horn von Afrika in den 
Kontext der außen und sicherheits
politischen Handlungslinien einge
ordnet, so lässt sich eine kohärente 
Gesamtstrategie erkennen. Auch 
wenn das Horn von Afrika insgesamt 
nicht den Schwerpunkt des derzeiti
gen militärischen Engagements dar
stellt, so hält sich Frankreich durch 
die dauerhafte Präsenz und den ge
schilderten Versuch Macrons, die 
Beziehungen zu einigen HornStaa

53 Vgl. The National 2019.
54 Vgl. Ministère des Armées 2019.
55 Vgl. Moroney et al. 2011: 35.



220 – Gestaltungsfelder

ten zu intensivieren, die Türen für 
militärisches Handeln offen.

Frankreich bleibt gerade in der 
Europäischen Union der wichtigste 
(militärische) Partner für die Bun
desrepublik Deutschland, der – an
ders als Deutschland – bereits über 
einen deutlichen Fußabdruck in 
der Region verfügt. Ein verstärktes 
militärisches Engagement bzw. die 
Umsetzung der Afrikapolitischen 
Leitlinien der Bundesregierung in 
der Region könnte also durchaus in 
enger Kooperation mit Frankreich 
stattfinden bzw. vergrößert werden, 
denn im Rahmen der EU NAVFOR 
Operation Atalanta sind deutsche 
Kräfte bereits in Dschibuti statio
niert. 

Gerade vor dem Hintergrund 
deutscher Interessen bleibt die Fra
ge, in welcher Art und Weise eine 
Kooperation mit Frankreich in Afri
ka umgesetzt werden kann. Wie be
reits zuvor geschildert wurde, liegt 
es nicht im deutschen Interesse, 
sich mit „boots on the ground“ bei 
der direkten Bekämpfung terroris
tischer Netzwerke (wie bei den Ope
rationen BARKHANE und TAKUBA) 
zu beteiligen. Allerdings wird Frank
reich einer (strategischen) Nutzung 
französischer Infrastruktur durch 
Deutschland kritisch gegenüber
stehen, wenn Deutschland auf der 
anderen Seite nicht dazu bereit ist, 
vitale französische bzw. nach seiner 
Auffassung europäische Interessen 
mit militärischen Mitteln zu ver
teidigen. „Wenn Afrika in der Dun
kelheit versinkt, wird auch Europa 

Schwierigkeiten bekommen“,56 so 
der französische Staatspräsident 
Macron bei der Begründung der Ope
ration BARKHANE.57

Für die Bundesrepublik Deutsch
land gilt mit Blick auf eine mögliche 
Kooperation mit Frankreich in Af
rika deshalb immer eine Abwägung 
von Zielsetzungen, Wegen und In
strumenten. Sofern eine Abstüt
zung auf französische Infrastruktur 
zur Erreichung strategischer Ziele 
in Betracht gezogen wird, muss der 
Erwartungshaltung Frankreichs zu 
einem stärkeren militärischem En
gagement zumindest Rechnung ge
tragen werden. Ob Deutschland die 
französische Forderung nach grö
ßerer militärischer Unterstützung 
dauerhaft ablehnen kann, bleibt 
fraglich. Möchte Deutschland sei
nen Gestaltungsspielraum in Afrika 
also mit französischer Kooperation 
ausbauen, muss es mittel bis lang
fristig ein stärkeres militärisches 
Engagement in Betracht ziehen. 
Vor dem Hintergrund der grundle
gend gleichen Werteorientierung 
beider Staaten, der Bedeutung der 
deutschfranzösischen Partner
schaft für die Zukunft Europas und 
in Anbetracht der absehbar begrenz
ten militärischen Mittel Deutsch
lands sollte dem gemeinsamen En
gagement mit Frankreich in Afrika 
unverkennbar hohe, wenn nicht so
gar die höchste Priorität zukommen.

56 Signer 2019.
57 Vgl. ebd.
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3.3.7 Fallstudie China: Partner, 
Wettbewerber oder System-
rivale?

3.3.7.1 Analyse
Chinas ökonomischer Aufstieg zur 
zweitstärksten Volkswirtschaft der 
Welt58 ist historisch eng mit dem 
afrikanischen Kontinent verknüpft. 
Der eigentliche Ursprung der si
noafrikanischen59 Beziehung liegt 
in den 1950erJahren. Das Schlüs
selereignis hierfür ist die Ban
dungKonferenz im Jahr 1955, wel
che unter dem Schlagwort „Geist 
von Bandung“ auch heute noch un
veränderte Strahlkraft hat.60 Die 
Konferenz (mit Teilnehmern aus 
asiatischen und afrikanischen Staa
ten) war die Geburtsstunde des Be
griffs „Dritte Welt“.61 Das Band, eine 
gemeinsame Vergangenheit als we
niger entwickeltes Land zu haben 
und sein Schicksal selbst in die Hand 
nehmen zu wollen, erzeugt ein enges 
historischemotionales Beziehungs
geflecht. Im Rahmen der Konferenz 
wurde ein Communiqué beschlos
sen, welches die von China postulier
ten „Fünf Prinzipien der friedlichen 
Koexistenz“ beinhaltet.62 Insbeson
dere das dritte Prinzip, die Nichtein
mischung in die inneren Angelegen

58 Nach den USA.
59 Sinae ist der lateinische Name für 

China und wird im weiteren Verlauf 
der Arbeit als Präfix (sino) genutzt.

60 Vgl. Kaiser 2013.
61 Vgl. Fähnders 2015.
62 Vgl. Final Communique of the Asi

anAfrican Conference of Bandung: 9.

heiten des anderen, ist heute ein viel 
zitierter Grundsatz der chinesischen 
Entwicklungspolitik und liefert in 
wenigen Worten die Begründung für 
die Art und Weise des aktuellen En
gagements auf dem afrikanischen 
Kontinent. Schlussendlich beruht 
die sinoafrikanische Beziehung 
besonders darauf, dass China aus
schließlich durch die Unterstützung 
der afrikanischen Staaten in die VN 
aufgenommen wurde und den taiwa
nesischen Sitz im VNSicherheitsrat 
übernehmen konnte.63 

Seit der Jahrtausendwende kann 
das chinesische Engagement in Afri
ka grundsätzlich in drei Phasen ein
geteilt werden:

 – 2000–2013: Bestehende wirt
schaftliche Beziehungen wur
den stark intensiviert.64

 – 2013–2015: Wirtschaftsbeziehun
gen wurden diversifiziert. Paral
lel dazu hat China begonnen, sein 
sicherheitspolitisches Engage
ment auszubauen.65 

 – Seit 2015:  Wirtschafts und si
cherheitspolitische Beziehun
gen wurden weiter ausgebaut, 
darüber hinaus erfolgte eine 

63 „It is our African brothers who have 
carried us into the UN.“ Mao Zedong 
1971 nachdem 34 % der Gesamtstim
men zur Anerkennung der Volksre
publik China in den Vereinten Na
tionen von afrikanischen Staaten 
kamen (Oqubay/Lin 2019: 63).

64 Forum on China–Africa Cooperation 
(FOCAC): Alle drei Jahre seit 2000.

65 Xi Xingping (Chinas Staatspräsident) 
proklamiert die neue Seidenstraße.
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Intensivierung von politischen 
Beziehungen sowie der Ausbau 
der transnationalen Kooperati
on zwischen Regierungen, Un
ternehmen, im medialen Sektor 
und weiteren Sektoren. Die he
rausragende Bedeutung66 Chin
as für Afrika untermauert der 
FOCACGipfel 2018 in Peking.67

Das chinesische Engagement in Af
rika ist heute primär ökonomischer 
Natur und seit 2005 auf über 365 
Mrd. USD68 Direktinvestitionen (rd. 
24 Mrd./a69) zzgl. 143 Mrd. USD70 Kre
ditvergaben angewachsen. Die öko
nomische Integration zeigt dabei je
doch ein uneinheitliches Bild.

Im Bereich des Außenhandels be
tragen Chinas Lieferanteile mittler
weile gut 25 % der Gesamteinfuhren. 
Die angesprochenen Direktinves
titionen liegen im Vergleich zu den 
Gesamtinvestitionen jedoch im un

66 51 Staatschef und damit doppelt 
so viele wie bei der VN Generalver
sammlung 2018.

67 Vgl. Ergebnis FOCAC 2015 zu den vor
herigen Gipfeln.

68 Auswertung: American Enterprise 
Institute, Chinese Investment Tra
cker: https://www.aei.org/chinaglo
balinvestmenttracker, zuletzt auf
gerufen am 20.02.2020.

69 Zum Vergleich: EUInstitutionen & 
Länder: 90 Mrd. €; USA: 31,3 Mrd. € 
(Europäische Kommission 2018: 16).

70 Johns Hopkins University, Chinese 
loans to Africa: http://www.saisca
ri.org/datachineseloanstoafrica, 
zuletzt aufgerufen am 05.02.2020.

teren einstelligen Prozentbereich.71 

Die chinesischen Investments wer
den maßgeblich im Energie und 
Transportsektor72 getätigt und sind 
seit 2013 in die übergreifende Stra
tegie der BRI73 eingebettet.74 Die 
ökonomisch wichtigsten Handel
spartner Afrikas weltweit sind die 
EU, die USA und China.75 Aus diesen 
ökonomischen Beziehungen ergibt 
sich, warum China als Wettbewerber 
um afrikanische Marktanteile und 
u. a. daraus resultierend als System
rivale gesehen wird. Neben dem sich 
konkret auswirkenden Handelskon
flikt76 zwischen China und den USA, 
hat die EU in ihrem „A strategic out
look“77 China im März 2019 auch als 
systemischen Wettbewerber identi
fiziert: Im Kern geht es um den fai
ren Wettbewerb und die Erschlie
ßung neuer Märkte im beidseitigem 
Interesse.78 

71 WTO und Eurostat Datenbank mit 
Bezugsjahr 2018.

72 Eder 2018.
73 Im deutschen Sprachgebrauch auch 

unter der „Neuen Seidenstraße“ be
kannt.

74 Bisherige Investitionen: ca. 90 Mrd. 
USD weltweit (Quelle: Belt and Road 
Portal, Six Years of “Belt and Road”, 
https://eng.yidaiyilu.gov.cn/qwyw/
rdxw/105854.htm, zuletzt aufgerufen 
am 12.12.2019).

75 Europäische Kommission 2019.
76 Gentinetta 2019.
77 European Commission and HR/VP 

contribution to the European Coun
cil 2019. (Zugriff am 13.11.2019). 

78 European Union External Action 
2019.

about:blank
about:blank
http://www.sais-cari.org/data-chinese-loans-to-africa
http://www.sais-cari.org/data-chinese-loans-to-africa
https://eng.yidaiyilu.gov.cn/qwyw/rdxw/105854.htm
https://eng.yidaiyilu.gov.cn/qwyw/rdxw/105854.htm
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Das sicherheitspolitische En
gagement Chinas ist im Besonderen 
bei den VNPeacekeepingMissionen 
zu beobachten: China stellt inner
halb der Gruppe der Industriestaa
ten die meisten VNTruppen.79 Dies 
dient nicht nur dem Ziel, Chinas 
Ruf80 aufzuwerten,81 sondern auch 
dem Ziel, das bilaterale chinesische 
Engagement vor Ort kontinuierlich 
und schnell verbessern zu können. 

Die Wahrnehmung von wirt
schaftlichem und sicherheitspoli
tischem Engagement manifestiert 
sich auch in dem Ansatz „Umfas
sende Nationale Sicherheit“.82 Dies 
ist anhand der maritimen BRI (Teil 
der Supraplanung83) am besten zu 
erkennen. Als günstiger Anbieter 
des Faktors Arbeit hat es China seit 
den Reformen der 1980erJahre ge
schafft, 600 Mio. Bürger aus der Ar
mut zu heben und könnte aufgrund 
der besonderen Beziehungen zum 

79 Stand 2019: 2.500 (Vereinte Natio
nen, Troop and Police Contributors: 
https://peacekeeping.un.org/en/tro
opandpolicecontributors, zuletzt 
aufgerufen am 12.02.2019).

80 Die USA sind die einzige Weltmacht 
an der sich China misst: „Made in 
China 2025“ – China Industriestaat 
Nr. 1, (In: Zenglein 2019).

81 Die chinesischen Streitkräfte wer
den derzeit reformiert (angelehnt 
an die „Joint“Struktur der USA), 
um spätestens 2049 „WorldClass“ 
Streitkräfte aufzustellen, vgl. Office 
of the Secretary of Defense 2019:13ff.

82 Corff 2018.
83 Supraplanung wird u. a. im Lehrbuch 

für chinesische Funktionäre der 
KpCh dargestellt (Senger 2019: 37f.).

afrikanischen Kontinent für viele 
Staaten als Vorbild dienen. Gleich
zeitig wurden die globalen Handels
beziehungen intensiviert, sodass 
China heute die Spitzenposition der 
Wirtschaftsmächte (BIP Kaufkraft
parität) markiert.84 Um die Prospe
rität der chinesischen Bevölkerung 
zu halten oder sogar zu verbessern, 
sind die Handelswege von strategi
scher Bedeutung. Einen maritimen 
geostrategischen Bereich stellt die 
Meerenge Bab alMandab am Horn 
von Afrika dar,85 an der sich elf 
militärische Stützpunkte86 befin
den (u. a. Stützpunkte der USA und 
Frankreichs). Diese exponierte ma
ritime Lage des Horns ist für China 
bereits Grund genug, die maritime 
BRI daran anzubinden. Deshalb hat 
China seinen ersten militärischen 
Stützpunkt – zusammen mit ei
nem MultipurposeHafen87 – 2017 in 
Dschibuti errichtet.88 

Zur Veranschaulichung soll 
nun je ein gescheitertes (Flughafen 
Dschibuti) und ein erfolgreiches (Ei

84 International Monetary Fund, World 
Economic Outlook Database: https://
bit.ly/2SZFQJD, zuletzt aufgerufen 
am 19.11.2019.

85 Marinekommando 2018: 9.
86 AttaAsamoah 2019.
87 Zivil und militärisch nutzbar.
88 Ein weiterer wird vsl. in Lekki (nahe 

Lagos) errichtet (In: China Harbour 
Engineering Company Ltd., Inter
national PortFullValueChainSer
vice Provider: Port Lekki: http://
www.chec.bj.cn/cn/ywly/gjgktzy
ys/201903/t20190306_6162.html, zu
letzt aufgerufen am 12.12.2019).

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
http://www.chec.bj.cn/cn/ywly/gjgktzyys/201903/t20190306_6162.html
http://www.chec.bj.cn/cn/ywly/gjgktzyys/201903/t20190306_6162.html
http://www.chec.bj.cn/cn/ywly/gjgktzyys/201903/t20190306_6162.html
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senbahn Äthiopien – Dschibuti) Pro
jekt dargestellt werden: 

Im Januar 2015 wurde zwischen 
der CCECC89 und der Regierung 
Dschibutis ein 600 Mio. USD um
fassender Vertrag über den Bau ei
nes neuen Flughafens südlich der 
Hauptstadt geschlossen. Projektiert 
war eine Fertigstellung bis zum Jahr 
2018. Nach Verzögerungen im Pro
jekt wurde das Vorhaben 2018 ohne 
Angaben von offiziellen Gründen 
durch die dschibutische Seite abge
brochen. Auch wenn die Gründe für 
das Scheitern des Projektes nicht 
offengelegt wurden, soll dieses Bei
spiel verdeutlichen, dass Projekte 
mit erheblichem monetärem und 
medialem Aufwand angebahnt wer
den, dann aber still und leise schei
tern. Die mediale Rezeption über
höht dabei das monetäre Volumen 
der vollendeten Projekte und Direkt
investitionen. Welche Gründe den 
Investitionsentscheidungen, insbe
sondere der State Owned Enterprises 
(SOE), zugrunde liegen, ist für west
liche Beobachter dabei nicht immer 
eindeutig.90 China hinterlässt da
durch aber Leerstellen, welche von 
der EU gefüllt werden könnten.

Wie kein anderer externer Ak
teur hat China nach der Kolonialzeit 
(19. Jh.) in die Eisenbahnverkehrs
infrastruktur investiert. Am Horn 

89 China Civil Engineering Constructi
on Cooperation.

90 Wenngleich China nach großer Kri
tik bei anderen Projekten (bspw. 
Flughafen Sri Lanka) nun besonne
ner agiert.

von Afrika wurden unter anderem 
4,5 Mrd. USD in eine 750 km lange 
Strecke von Addis Abeba nach Dschi
buti investiert.91 Kern dieser Strecke 
ist aus chinesischer Sicht, dass sie 
die Hauptstadt Äthiopiens mit dem 
geostrategischen Dual-UseHafen 
in Dschibuti verbindet. Neben die
ser Strecke gibt noch weitere Eisen
bahnprojekte am Horn von Afrika 
(zzgl. Ostafrika). Diese Strecke kann 
auch als ein Signal für eine gedachte 
OstWestVerbindung durch Afrika 
gesehen werden. Dabei verbinden 
sich hier die Vision der AU aus der 
Agenda 2063 sowie das Investment 
Chinas im Rahmen der BRI bis 2027.92 
Dies eröffnet unter Umständen einen 
Weg, chinesisches und europäisches 
Engagement unter Einbindung der 
AU zu entwickeln. 

 Kurzfristig bleiben der leichte 
Zugang afrikanischer Länder zu (ver
meintlich93) schnellen Investitionen 
und die „Vorbildfunktion“ Chinas 
aufgrund seines ökonomischen Auf

91 Salaudeen 2019.
92 Council on Foreign Relations 2020.
93 Das Scheitern des binationalen 

Hafenbauprojektes in Bagamoyo 
(Tansania) durch die Kündigung des 
Kreditvertrages durch Präsident 
John Magufuli am 23.04.2020 kann 
als Indiz dafür gesehen werden, dass 
sich die Attraktivität rein binationa
ler Wirtschaftsabkommen mit China 
abnutzt. Vgl. Sharma 2020. Nach an
derer Ansicht ist Chinas Investment 
in Afrika (wie in Südamerika) zwar 
signifikant hoch, aber nicht als allei
niger oder maßgeblicher Grund für 
lokale Überschuldung zu benennen. 
Vgl. Brautigam 2019.
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stiegs wichtige Faktoren für erfolg
reiche bilaterale Beziehungen am 
Horn von Afrika.94 

3.3.7.2  Bewertung des Akteurs aus 
der deutschen Perspektive

Der große Fußabdruck Chinas in Af
rika bedeutet für ein deutsches (oder 
europäisches) Engagement zwangs
läufig, dass es vor Ort zu Überschnei
dungen, konkurrierendem oder 
gemeinsamem Vorgehen kommen 
kann. Es öffnet gleichsam Möglich
keiten, durch fehlgeschlagene chi
nesische Investments entstandene 
Lücken zu besetzen oder gemeinsam 
mit China Märkte zu erschließen und 
fortschrittliche Entwicklungen in 
Afrika voranzubringen.

Die existierenden VNMissionen 
bieten Deutschland bereits jetzt 
Möglichkeiten der Kooperation mit 
China, welches sich durch sein En
gagement in den VN grundsätzlich 
als überzeugter Multilateralist zeigt. 
Durch die auf Frieden und Stabili
sierung ausgerichteten Missionen 
treten zudem nationale Interessen 
zunächst ein Stück in den Hinter
grund95 – ein Engagement ist des
halb leichter möglich als bei der 
offensichtlichen Durchsetzung na
tionaler Interessen. Um die trans
atlantische Partnerschaft nicht zu 
belasten, bietet sich hier deshalb 
eine Politik der kleinen Schritte an, 

94 Vgl. VN Res. 62/167: SubsaharaStaa
ten unterstützen China. 

95 Wobei sie ausschlaggebend bleiben 
mögen.

da eine (zu) enge Kooperation mit 
China durch die USA kritisch gese
hen wird.96 Durch die schiere Größe 
des chinesischen Fußabdrucks ist 
es Deutschland zudem allein kaum 
möglich, eine Partnerschaft auf Au
genhöhe zu etablieren. Einigkeit vor
ausgesetzt, fiele dies der EU leichter. 
Multinationale Foren, Einsätze und 
Organisationen bieten daher einen 
neutralen und effektiven Zugang 
zum Partner und Wettbewerber aus 
Fernost.

Bei allem Engagement Chinas 
als wichtiger Wirtschaftspartner 
für Deutschland, die EU, afrikani
sche Länder wie auch die USA bleibt 
evident, dass China ein grundsätz
lich anderes Verständnis von Men
schenrechten hat als die westliche 
Gemeinschaft. Dies zeigt sich in 
aktuellen Konflikten wie der Lage 
in Hongkong, im Umgang mit dem 
autonomen Gebiet Tibet oder mit 
den Uiguren im autonomen Gebiet 
Xinjiang – worauf Deutschland kon
tinuierlich hinweist. Chinas Staats 
und Gesellschaftsmodell ist daher 
für den „Export“ nach Afrika oder 
Europa weder geeignet, noch ge
dacht. Dieser Umstand richtet eine 
Art „politische Grenze“ der Integra
tion der sicherheitspolitischen Zu

96 Dies ist bspw. derzeit durch den 
Handelskonflikt ersichtlich. Ein 
Spannungsfeld zwischen den beiden 
Ländern ist jedoch nicht neu – die 
USA haben bereits 2011 die Verschie
bung des geopolitischen Fokus in 
Richtung Asien vorgenommen (sog. 
„PivottoAsia“) (vgl. Brauer/Baden
heim 2019).
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sammenarbeit mit China auf, ohne 
eine Koexistenz der Interessen in 
Afrika zu verhindern.

3.3.8 Fallstudie Russland:  
Proxy-Warfare als Weg zu 
globaler Machtprojektion

3.3.8.1 Analyse
Die Europäische Union definiert 
Russland nach wie vor als Schlüs
selpartner in der Zusammenarbeit 
auf der weltpolitischen Bühne.97 Die 
Entwicklungen nach der illegalen 
Annexion der Krim, wie auch Russ
lands viel kritisiertes Engagement 
an der Seite des syrischen Präsiden
ten Baschar AlAssad, haben jedoch 
in den vergangenen Jahren sowohl 
aus deutscher Sicht, als auch aus 
Sicht der Europäischen Union, ei
nen neuen Status quo erzeugt. Die
ser zeigt sich wirtschaftspolitisch in 
der Einigkeit der EUMitgliedslän
der, welche sich von diplomatischen 
Maßnahmen über individuelle Maß
nahmen (Einreiseverbote für einzel
ne Personen sowie das Einfrieren 
von Konten) bis hin zu ökonomi
schen Sanktionen und weiteren Ein
schränkungen im Warenverkehr 
entschlossen haben.98 Darüber hi
naus wurden militärpolitisch im 

97 Vgl. European Union External Action 
2020.

98 Vgl. EU restrictive measures in res
ponse to the crisis in Ukraine, htt
ps://www.consilium.europa.eu/en/
policies/sanctions/ukrainecrisis/ 
(Letztes Update Februar 2020), zu
letzt aufgerufen am 26.04.2020.

Rahmen des NATOBündnisses – als 
transatlantisches Signal an die rus
sische Machtprojektion – Assurance 
Measures für das Baltikum imple
mentiert. Insbesondere auf Grund
lage deutscher und französischer 
Intervention wurden zuletzt am 
19. Dezember 2019 der Umfang der 
ökonomischen Sanktionen erwei
tert und alle weiteren Maßnahmen 
bis zum 31. Juli 2020 verlängert.99 

Dieser dargelegte, aktuelle Status 
quo ist Grundlage für jede deutsch 
bzw. europäischrussische Koope
ration weltweit und damit auch für 
den hier betrachteten afrikanischen 
Kontinent maßgeblich.

Seit Beginn der Präsidentschaft 
Wladimir Putins zielt die russische 
Außenpolitik darauf ab, als gleichbe
rechtigte Großmacht auf der inter
nationalen Bühne wahrgenommen 
zu werden. Die auswärtige Politik ist 
dabei auf die Etablierung eines poly
zentrischen Systems – mit Russland 
als wesentlichem Pol – ausgerich
tet.100 Der afrikanische Kontinent 
ist hierbei in den vergangenen Jah
ren zunehmend in den Interessen
schwerpunkt gerückt. Neben der 
globalen Machtprojektion und der 
noch aus Sowjetzeiten bestehenden 
Partnerschaften, sind die russischen 
Aktivitäten auch durch ökonomi
sche Zwänge getrieben. 

Kooperationen im Energie und 
Rohstoffsektor sollen die russi

99 Ebd.
100 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des 

Deutschen Bundestags 2019.

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis/
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schen Absatzmärkte für Staatskon
zerne wie Gazprom (Gas), Rosneft 
(Öl), Alrosa (Diamanten), Rosatom 
(Kernenergie) sowie Konzerne der 
Waffenindustrie101 sichern und die 
eigene Rohstoffversorgung garan
tieren.102 Die ausschließlich bilatera
len Kooperationen sind dabei auf die 
Bedürfnisse der jeweiligen Staaten 
zugeschnitten. Ländern, in denen 
z. B. Energieknappheit vorherrscht, 
die aber über Uranvorkommen ver
fügen, werden gezielt Kooperati
onen im Bereich der Kernenergie 
angeboten.103 Auf diesem Gebiet ist 
Russland ein attraktiver Partner, der 
sich im Gegenzug den Zugang zu den 
Uranvorkommen dieser Länder si
chert. Ähnliches gilt für den Export 
von Rüstungsgütern. Hier beliefert 
Russland Nationen wie z. B. die seit 
2013 unter VNEmbargo stehende 
Zentralafrikanische Republik mit 
Waffen (erlaubt durch eine Sonder
genehmigung der VN).104 Russland 
stößt mit seinen Kooperationsange
boten auf diese Weise gezielt in jene 
Lücken, die von westlichen Natio
nen aufgrund ihrer wertegeleiteten 
Grundvorstellungen nicht ausgefüllt 

101 Vgl. ebd.
102 Importabhängigkeit: Mangan 100 %, 

Chrom 80 %, ebenso muss der Uran
bedarf anteilig durch Importe ge
deckt werden. Vgl. Seitz 2018.

103 Insbesondere die Länder Sudan, 
Ägypten, Äthiopien, Kenia, Nigeria, 
Sambia und Südafrika. Vgl. Wissen
schaftliche Dienste des Deutschen 
Bundestag 2019.

104 Vgl. Seitz 2018.

werden. Diese wirtschaftlichen Ko
operationen verknüpfen einen öko
nomischen Nutzen einerseits mit 
einer aufwandsarmen, andererseits  
aber merklichen Steigerung des po
litischen Einflusses.

Neben den politischen und öko
nomischen Kooperationen ist das 
militärische Engagement Russlands 
in Afrika insbesondere durch soge
nannte Private Military & Security 
Contractors (PMCs), wie beispiels
weise die „Gruppe Wagner“, ge
kennzeichnet. So unterstützte diese 
Kremlnahe105 Gruppierung106 das 
alBashirRegime im Sudan bei der 
Niederschlagung von Aufständen in 
Khartum im Frühjahr 2019.107 Russ

105 Vgl. Schmidt/Thielke 2019.
106 Die „Gruppe Wagner“ gilt als priva

tes militärisches Sicherheitsunter
nehmen (kurz PMC für Private Mili
tary Company oder Private Military 
Contractors), das in verschiedenen 
Konflikten präsent ist und parami
litärisch agiert. So wurden die rus
sischen Söldner bereits in Syrien 
eingesetzt (https://www.fpri.org/
article/2019/10/diplomacyanddi
v i d e n d s  w h o  r e a l l y  c o n t 
rolsthewagnergroup/, zuletzt 
aufgerufen am 06.01.2020) sowie 
in Libyen (https://www.nytimes.
com/2019/11/05/world/middleeast/
russialibyamercenaries.html, zu
letzt aufgerufen am 06.01.2020). 
Der russische Oligarch Jewgeni Pri
goschin gilt als Financier und Kopf 
hinter der „Gruppe Wagner“ (https://
www.fpri.org/article/2019/10/dip
lomacyanddividendswhoreal
lycontrolsthewagnergroup/, zu
letzt aufgerufen am 06.01.2020).

107 Vgl. Scholl/Dietrich 2019.
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land musste einräumen, dass so
wohl private als auch staatliche Mili
tärberater im Sudan aktiv waren; sie 
seien jedoch nur Instrukteure und 
keine Kämpfer gewesen. Augenzeu
genberichte widersprechen dieser 
Darstellung.108 Auch nach dem Sturz 
von Präsident alBashir werden wei
terhin sudanesische Kräfte durch 
russische Militärberater ausgebil
det. Die Fortführung der wirtschaft
lichen Kooperationen wurde durch 
die neue Übergangsregierung des 
Sudan ebenso zugesagt.109 

Auch in Libyen zeigt die „Gruppe 
Wagner“ Präsenz. Seit September 
2019 werden die Truppen von Gene
ral Khalifa Haftar im Kampf gegen 
die international anerkannte Re
gierung um Ministerpräsident Fajis 
alSarradsch unterstützt.110 Durch 
den stärkeren Einsatz von irregulä
ren Kräften in dieser Region kann 
sich Russland, zumindest in Teilen, 
aber nur bedingt glaubwürdig, von 
einem direkten Eingreifen distan
zieren.111 Dies erlaubt die Durch
setzung von nationalen Interessen 
unter Wegfall der internationalen 
Gerichtsbarkeit und reduziert den 

108 Vgl. ebd.
109 Vgl. ebd.
110 Vgl. ebd.
111 Journalisten, die über die Aktivitä

ten der „Gruppe Wagner“ recher
chieren und insbesondere auf die 
Verbindung zum Kreml hinweisen, 
riskieren mitunter ihr Leben. Dies 
zeigt die Ermordung von drei russi
schen Journalisten in der Zentralaf
rikanischen Republik Ende 2018.

innenpolitischen Druck durch Be
richterstattung über Tote in Afri
ka.112 Die PMCs profitieren wiederum 
von lukrativen Aufträgen und Inves
titionsprivilegien in den jeweiligen 
Staaten.113 Diese Form der Macht
projektion hat in jüngerer Vergan
genheit eine beachtliche strategi
sche Wirkung entwickelt und fordert 
die regelbasierte, internationale 
Rechtsordnung beständig heraus. 

Mit dem Einsatz von PMCs hat 
Russland eine alte sowjetische Mili
tärdoktrin, welche unter dem Begriff 
„Maskirovka“ firmiert, ins 21. Jahr
hundert transferiert, umfangreich 
weiterentwickelt und geradezu per
fektioniert.114 Ihr Prinzip gilt dabei 
für alle Formen der russischen Inter
vention in der jüngsten Vergangen
heit: „hiding the real – showing the 
false“.115 PMCs vereinen dabei zwei 
entscheidende Vorteile, namentlich 
Schnelligkeit und Überraschungs
moment. Beides zusammengenom
men ermöglicht es Russland, ad hoc 
Fakten zu schaffen, dabei einen drit
ten Vorteil von hoher Schlagkraft zu 
wahren und größtmöglichen diplo
matischen Handlungsspielraum zu 
behalten, da jede offizielle Verbin
dung zu mutmaßlichen PMCs schwer 
nachvollziehbar ist und Russland 
eine Verbindung grundsätzlich ab
streiten kann.116

112 Vgl. Rabin 2019.
113 Vgl. Ramani 2019.
114 Vgl. Elliott 2018.
115 Vgl. Whaley 2007: 188–190.
116 Vgl. Rondeaux 2019: 61.
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Die dabei von Russland prakti
zierte, explizite Nichteinmischung 
in innerstaatliche Angelegenheiten 
afrikanischer Staaten – hier besteht 
eine Gemeinsamkeit mit China – ist 
ein wesentliches Unterscheidungs
merkmal zum Agieren der westli
chen Staatengemeinschaft und er
öffnet Russland daher Spielräume, 
von denen andere ausgeschlossen 
bleiben. Unterstützungsleistungen 
werden nicht an politische Bedin
gungen wie gute Regierungsführung 
oder die Einhaltung von Menschen
rechten geknüpft.117 Dies macht eine 
Kooperation gerade für autoritäre 
Regime oder fragile Staaten beson
ders attraktiv.

3.3.8.2 Bewertung des Akteurs aus 
der deutschen Perspektive

Die Wege und Instrumente des 
russischen Wirkens auf dem afri
kanischen Kontinent sind von be
sonderer Brisanz. Wenngleich der 
Fußabdruck bspw. der „Gruppe Wag
ner“ zahlenmäßig noch gering ist118 
und diese Organisation in der jün
geren Vergangenheit empfindliche 
Verluste hinnehmen musste, ist per
spektivisch von einem erheblichen 
Potenzial dieser Kräfte auszugehen. 
Entlang der „MaskirovkaMilitär
doktrin“ ist festzustellen, dass das 
russische Engagement geeignet ist, 

117 Vgl. Kireev 2019.
118 Belastbare Zahlen sind nach offen 

zugänglichen Quellen schwierig zu 
ermitteln. Vorsichtige Schätzungen 
gehen höchstens von einem niedri
gen vierstelligen Wert aus.

das deutsche bzw. europäische En
gagement mit einfachen Mitteln zu 
unterminieren oder sogar gänzlich 
zu konterkarieren.119 Aus deutscher 
bzw. europäischer Perspektive ist 
hierbei die hohe Effizienz des über
schaubaren Kräfteansatzes das ent
scheidende Risiko.

Neben den PMCs ist aber auch 
in der Militärstrategie Russlands 
das Horn von Afrika, mithin also die 
Region in der sich alle bisher darge
stellten relevanten externen Akteure 
sammeln, als erste Region auf dem 
Kontinent in den Interessenschwer
punkt gerückt. So wurde 2018 mit 
Eritrea (vgl. Kapitel 2.3) ein Abkom
men zur Errichtung eines logisti
schen Militärstützpunktes geschlos
sen. Zwei Jahre später wurde mit 
dem unweit gelegenen und völker
rechtlich nicht anerkannten Soma
liland ein weiteres Abkommen zur 
Errichtung einer Militärbasis unter
zeichnet. In dem Bemühen, auch re
guläre militärische Kräfte dauerhaft 
auf dem Kontinent zu stationieren, 
zeigt und verstetigt sich das bisher 
dargestellte Bild der Einflussnah
me Russlands unter Verschleierung 
der eigentlichen Interessen. Augen
scheinlich wird die Kooperation mit 
schwachen und in der internationa
len Staatengemeinschaft isolierten 
Staaten bevorzugt gesucht. 

Die Kohäsion innerhalb der Euro
päischen Union ist zugleich Chance 
und Stärke, um dieser Herausforde
rung gegenüber Russland zu begeg

119 Vgl. Frolow 2017.
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nen. Deutschland kommt in Afrika 
neben seinen europäischen Partnern 
eine tragende Rolle als glaubwürdi
ger und durch die Zeit der Kolonial
geschichte nur wenig vorbelasteter 
Akteur zu. Ein abgestimmtes Vorge
hen mit Frankreich verstärkt darü
ber hinaus die Durchsetzungsfähig
keit aller Überlegungen.

Der richtige Rahmen, dem Vor
gehen Russlands zu begegnen, wird 
mit dem Schlagwort „Antizipation“ 
aufgespannt.120 Zielgerichtete Auf
klärung und – daraus abgeleitet – 
Antizipation russischen Handelns 
ermöglicht es Deutschland und 
der Europäischen Union, sich jene 
Schnelligkeit und Überraschung zu 
eigen zu machen, welcher es bedarf, 
um die in der Entstehung begriffe
nen Lücken zu besetzen, bevor es 
die russische Seite tut. Dies würde 
den Überraschungseffekt russischer 
PMCs herabsetzen sowie deren Ver
schleierung erschweren.

Dieses Vorgehen erfordert eine 
starke und geschlossene EU, mit 
den USA gewinnt hier aber noch ein 
weiterer Akteur entscheidende Rele
vanz. Mit den USA hätte die EU einen 
Partner an der Seite, der ein großes 
Netz an Stützpunkten in Afrika hat121 

120 Eine direkte, militärische Konfron
tation mit regulären Streitkräften 
oder „eigenen“ PMSC verbietet sich 
bereits aufgrund der Werteorientie
rung Deutschlands. Auch der legiti
me Zweck heiligt nicht die Mittel. 

121 Derzeit verfügen die USA bereits 
über 34 Militärbasen in Afrika. (vgl. 
Kapitel 3.3.).

und einer möglichen Konfrontation 
mit russischen PMCs nicht weicht. 
Im Kern muss die euroatlantische 
Strategie darauf abzielen, russische 
Operationen aufzudecken und Russ
lands Einfluss in Afrika dadurch so
lange einzudämmen, bis Russland zu 
einer normativ völkerrechtsfreund
lichen Außen und Sicherheitspolitik 
zurückkehrt. Die Offenhaltung der 
wenigen vorhandenen Gesprächska
näle ermöglicht mittel und langfris
tig wieder den Übergang zu einem 
Modell der Koexistenz oder Koope
ration.

3.3.9 Handlungsempfehlungen 
Aus den drei Fallstudien dieses Ka
pitels werden nun Handlungsemp
fehlungen gefolgert. Diese führen in 
strategisch unterschiedliche Rich
tungen und benutzen dabei auch 
unterschiedliche Wege. Damit sind 
sie derzeit prototypisch, aber unter 
Umständen zukünftig auf andere 
externe Akteure übertragbar. Zum 
Beispiel könnten Iran und Katar mit 
Russland vergleichbar werden, oder 
aber Russland verändert seine Stra
tegie und ein Koexistenzmodell wird 
denkbar. 

Weitere externe Akteure wurden 
im darstellenden und bewertenden 
Teil dieses Kapitels behandelt, bei 
den Handlungsempfehlungen wer
den sie aber ausgeklammert, weil 
die strategische Ausrichtung auf sie 
von der Grundentscheidung zu den 
Handlungsempfehlungen HE 1 bis 
HE 3 abhängt (dynamisches Gleich
gewicht).
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Auf das Ziel der Stärkung des Af-
rican Ownership wird im Rahmen 
der jeweiligen Wege eingegangen. 

3.3.9.1  Handlungsempfehlung C1: 
Frankreich – „Core Cooperation“

Zielsetzung
Frankreich und Deutschland müs
sen Treiber der Weiterentwicklung 
der europäischen GSVP bleiben. Ge
rade in Krisenzeiten schauen ande
re europäische Staaten zuerst auf 
deren Verhalten. Umso wichtiger ist 
es, dass beide Länder auch in Sachen 
Verteidigung bzw. im Rahmen eines 
größeren (vor allem militärischen) 
Engagements einen engen Schul
terschluss zeigen. Solange robustes 
militärisches Handeln in Deutsch
land als ultima ratio bewertet wird, 
gilt es, dem französischen Partner 
gewinnbringende Alternativen auf
zuzeigen. 

Wege
So könnte beispielsweise die Schaf
fung gemeinsamer Einsatzmandate 
auf europäischer Ebene die Möglich
keit eröffnen, eine stärkere Beto
nung ziviler (vernetzter) Komponen
ten in möglichen Einsatzmandaten 
zu erzielen. Auf diesem Wege könnte 
es gelingen, auch andere EUStaa
ten mit an Bord zu holen, die einem 
(rein) militärischen Engagement 
ebenso kritisch gegenüberstehen. 
Der multidimensionalen Konfliktbe
wältigung gehört die Zukunft und 
diese ist in einschlägigen deutschen 
Konzepten mittlerweile auch aner
kannt. Flankierenden Maßnahmen 

im Bereich der Logistik oder auch 
humanitären Unterstützungsleis
tungen kommt dabei zunehmende 
Bedeutung zu. Mögliche Wege für 
eine „Core Cooperation“ wären dem
zufolge:
1. Faire Lastenteilung: Bei EUman

datierten Einsätzen mit überwie
gend militärischen Kernkompo
nenten (bspw. BARKHANE oder 
TAKUBA) übernimmt Deutschland 
die logistische Drehscheibe für 
Afrika, ggf. auch im Sinne einer 
vorgelagerten Deployment Ope-
rating Base (DOB).

2. Weitere Ausformulierung des 
ressortgemeinsamen Ansatzes 
bei der Krisenverhinderung und 
Konfliktbewältigung auf EUEbe
ne. Explizite Schaffung von zivi
len Krisenreaktionsmitteln, die 
ggf. in eine militärische Opera
tion integriert werden können.

3. Freiwillige bzw. proaktive Über
nahme von Einsatzmandaten im 
Bereich „Train, Assist, Advise“ 
bzw. der deutschen Ertüchti
gungsinitiative, um Frankreich 
als Partner zu entlasten. Dazu 
könnte die deutschfranzösi
sche Umsetzung der Handlungs
empfehlung E1 („Grenzüber
greifende Kooperation weiter 
fördern – Wiederaufnahme der 
Ertüchtigungsinitiative der Bun
desregierung zum Erhalt der In
itial Operational Capability“) als 
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EUMandat am Horn von Afrika 
gehören.122 

Dabei kann europäisches Engage
ment zugleich zur Stärkung und Ver
stetigung des eingeschlagenen Ent
wicklungspfads der Afrikanischen 
Union beitragen, insbesondere mit 
Deutschland und Frankreich als 
Taktgeber der EU. Als Weg bietet sich 
die Afrikanische Sicherheits und 
Verteidigungsarchitektur (APSA) an. 
Diese kann über drei Ansatzpunkte 
gestärkt werden:
1. Konfliktprävention mit kon

tinentalem Frühwarnsystem 
(Continental Early Warning Sys-
tem, CEWS) ermöglichen.

2. Mediation auf Grundlage des Or
gans „Gremium der Weisen“ (Pa-
nel of the Wise) stärken.

3. Logistische Fähigkeiten der Af
rikanischen Bereitschaftsarmee 
(African Standby Force, ASF) 
stärken.

Instrumente
Die Mittel für einen vernetzten An
satz innerhalb der EU sind im Rah
men der GSVP bereits vorhanden. 
Bislang fehlt es jedoch an konkre
ten Umsetzungsmaßnahmen für die 
Frage, wie die verschiedenen Mittel 
in einem tragfähigen Gesamtansatz 
verwendet werden können. Hier 
könnte in der Entwicklung konkre

122 Auch die Handlungsempfehlungen 
E4 und E5 kommen ggfs. für eine 
Umsetzung am Horn von Afrika in 
Betracht. Als Stützpunktländer eig
nen sich Dschibuti und mittel/lang
fristig ggf. Eritrea.

ter Mechanismen zur Integration 
ziviler Instrumente innerhalb eines 
multidimensionalen Ansatzes ein 
möglicher Mehrwert des deutschen 
Engagements liegen. Eine Stärkung 
des „Zentrums für Internationale 
Friedenseinsätze“ bzw. eine Hoch
zonung auf die europäische Ebene 
bieten sich an. 

Darüber hinaus öffnet sich von 
hier aus der Zugang zu den ebenen
gerechten, aber ausbaufähigen Ins
trumenten der AU, die von Deutsch
land und Frankreich lastenteilig 
verstärkt werden sollten:

 – Unterstützung des CEWS in Auf
bau und Wahrnehmung seiner 
Aufgaben.

 – Technische Unterstützung 
(KIbasiert) bei der Auswertung 
von OSINTInhalten zur Verbes
serung des CEWS, technische 
Unterstützung bei Vernetzung 
mit den Regional Economic 
Communities (RECs) als Bau
stein der AU.

 – Entsendung von Militärberatern 
zur Verbesserung von CEWS.

 – Ausbildung von logistischem 
Schlüsselpersonal in Deutsch
land und Kamerun (Logistik
basis in Douala) in Form einer 
afrikanischen Multiplikatoren
ausbildung.

 – Unterstützung bei der Entwick
lung der Luftverlegbarkeit (Fä
higkeitslücke).

 – Unterstützung bei der Entwick
lung der Führungsunterstüt
zung und Kommunikation.
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 – Nutzung des AlumniNetzwerks 
des LGAI, um Schlüsselkompe
tenzen innerhalb der drei ge
nannten Ansatzpunkte aufzu
bauen.

 – Prüfung, ob eine dauerhafte 
Repräsentanz innerhalb der 
AU möglich ist (PSC oder Kom
mission Abt. I. Frieden und Si
cherheit), um Austausch zu er
möglichen und gegenseitiges 
Verständnis zu erhöhen.

3.3.9.2 Handlungsempfehlung C2: 
China – „Coexistence“

Zielsetzung
China hat bereits einen großen si
cherheits und wirtschaftspoliti
schen sowie diplomatischen Fuß
abdruck in Afrika hinterlassen. 
Deutschland kann seine entwick
lungs123 und wirtschaftspolitischen 
Ziele entlang seiner wertegebunde
nen Interessen124 in Afrika gemein
sam mit China verfolgen und dabei 
auch im Bereich der Sicherheitspoli
tik begleiten.

Ziel sollte die Zusammenarbeit 
mit China sein, soweit diese entlang 
der deutschen Interessen möglich 
ist. Die Schnittfläche hierfür bildet 
die Sicherung des deutschen Wohl
standes,125 die Stärkung der inter
nationalen Rechtsordnung und die 
Stärkung der afrikanischen Ent

123 Frieden und Stärkung des Rechts, 
vgl. Bundesministerium der Vertei
digung 2016: 24.

124 Ebd.
125 Vgl. ebd.: 22.

wicklung in Frieden, Stabilität und 
Wohlstand. 

Zwischen Deutschland und Chi
na ist eine Koexistenz im Untersu
chungsgebiet möglich, die Grenze 
wird durch die transatlantische 
Partnerschaft und die Vorgaben der 
EU aufgerichtet. Ein ressortgemein
samer Strategieentwurf für den Um
gang mit China in Afrika ist sowohl 
zwischen AA, BMZ, BMWI, BMF und 
BMVg, als auch zuvorderst auf euro
päischer Ebene zielführend. 

Wege 
Die gleichzeitige Verfolgung sicher
heitspolitischer Interessen von 
Deutschland, China und den afrika
nischen Staaten ist auf folgenden 
gemeinsamen Wegen möglich:
1. Eine örtliche Zusammenarbeit 

bei VNmandatierten Einsät
zen kann sich positiv auf die 
regionale Infrastruktur und 
Sicherheit sowie der normati
ven Ausbildung der afrikani
schen Streitkräfte auswirken. 
Die Handlungsempfehlungen 
D2 („Health Workers“) und D3 
(„Germ Exercises“) beschreiben 
diesen Weg. 

2. Die Beteiligung an den VN
Peace keeping Missionen durch 
logistische oder sanitätsdienst
liche Unterstützung bietet sich 
an. 

3. Wirtschaftskooperation auf tri
lateraler Ebene (EU + AU + Chi
na) dienen den oben genannten 
Zielen, verlangen aber nach res
sortgemeinsamer Abstimmung 
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und Zusammenarbeit mit AA, 
BMF, BMWi und BMZ.

4. Anerkennung und Achtung der 
chinesischen Leistungen auf 
militärpolitischer Ebene: bspw. 
Chinas Krisenmanagement 
(Ebola in Westafrika, siehe Kapi
tel 3.4) oder den Aufbau von In
frastruktur in Afrika.

Instrumente
Mögliche Instrumente, die im Rah
men einer „Politik der kleinen 
Schritte“ für eine Annäherung an 
China in Afrika geeignet wären, sind: 

 – Begleitung des chinesischen 
Engagements in Afrika durch 
Besetzung von Schlüsseldienst
posten bei den VN oder der AU.

 – Konkrete Interessen und Zie
le für jeweiliges afrikanisches 
Land definieren, vor Ort kom
munizieren und über die Ge
meinsamkeiten die Schnittstelle 
mit China finden.

 – Ausbildungsvorhaben im Be
reich des Sanitätsdienstes in 
afrikanischen Ländern mit gro
ßem chinesischem Einfluss pro
jektieren und durchführen (sie
he Kapitel 3.4)

 – Nutzung des AlumniNetzwerks 
des LGAI, um Schlüsselkompe
tenzen innerhalb der genannten 
Ansatzpunkte aufzubauen.

 – Chinesische Sprachkompeten
zen mit Hilfe des Bundesspra
chenamts erwerben.

3.3.9.3 Handlungsempfehlung C3: 
Russland – „Containment“

Zielsetzung
Solange Russland nicht auf eine 
normativ völkerrechtsfreundliche 
Außen und Sicherheitspolitik zu
rückschwenkt, müssen sein Einfluss 
und Vorgehen in Afrika eingedämmt 
werden. Die einseitige russische Er
greifung der Initiative zugunsten 
je einer aktuellen Konfliktpartei in 
Sudan oder Libyen (s. o.) zeigt auch, 
dass Russland das deutsche Ziel ei
ner Stärkung von African Ownership 
nicht teilt, sondern unterläuft.

Eine Rückkehr Russlands zur 
oben genannten Politik ist aus
drückliches Ziel dieser Handlungs
empfehlung. Ein späteres Modell 
der (mittelfristigen) Koexistenz oder 
auch (langfristigen) Kooperation in 
Afrika wird durch diese Handlungs
empfehlung nicht ausgeschlossen.

Wege
Die Verfolgung dieses Zieles ist nur 
koordiniert, mindestens auf Ebene 
eines EUgemeinsamen Vorgehens 
möglich. Aufgrund der großen Über
schneidungen mit USamerikani
schen Interessen ist hier zusätzlich 
ein euroatlantischer Weg möglich. 
Die Verfolgung des Zieles erfordert 
entschlossenes und koordiniertes 
Vorgehen, nicht aber zwingend den 
Weg der Konfrontation. 

Durch Generierung eines aktu
ellen Lagebildes über das örtliche 
russische Engagement (Horizon 
Scanning) kann die Entstehung von 
geostrategischen Lücken in Afrika, 
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die Russland füllen könnte, recht
zeitig erkannt und durch eigenes 
Engagement vermieden werden. 
Vorbereitung (Konzepte für Protecti-
on of Civilians (PoC), Disarmament, 
Demobilisation and Reintegration 
(DDR), Security Sector Reform (SSR) 
und humanitäre Hilfe) und ent
schlossenes Handeln verhindert die 
Konfrontation. Zudem muss den af
rikanischen Partnerstaaten und der 
AU kommuniziert werden, dass ein 
russisches Engagement einseitig 
wirkt, nicht in ihrem langfristigen 
Interesse ist und bessere Alternati
ven entwickelt werden können. Eine 
Beteiligung an zukünftigen VNMis
sionen in Afrika sollte auch danach 
bewertet werden, ob sie ein Horizon 
Scanning gegenüber Russland er
möglicht.

Instrumente
 – Nutzung von Militärberatern zur 

permanenten und strukturier
ten Erzeugung des Lagebildes.

 – Beteiligung an zukünftigen 
VNMissionen in Afrika zur Ge
winnung von lokalen und aktu
ellen Erkenntnissen aus erster 
Hand.

 – Strategische Kommunikation 
zugunsten eigener, europäischer 
Ziele etablieren, Ansprechpart
ner vor Ort finden und russische 
Verstöße gegen internationales 
Recht schnell benennen.

 – Ein Ausbildungsangebot zur Si
cherheitssektorreform (SSR) für 
afrikanische Staaten unterbrei

ten (mittelfristig ggf. in Eritrea, 
vgl. Kapitel 2.3).

 – Afrikanischen Future Leaders 
(StreitkräfteAngehörige) die 
Teilnahme an Ausbildungsab
schnitten in Deutschland er
möglichen, um frühzeitig ge
genseitiges Vertrauen aufbauen 
zu können. 

 – Auf europäischer Ebene sind be
reits vielfach Mittel für vernetz
tes Handeln vorhanden (Bsp. 
EUCAP, EULEX, EUPOL, EUTM).
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3.4 Health and Security
3.4.1  Einleitung und  

methodisches Vorgehen
Das Jahr 2020 wird im kollektiven 
Gedächtnis mit der durch SARS
CoV2 verursachten Pandemie 
verbunden bleiben. Die enormen 
gesellschaftlichen und volkswirt
schaftlichen Auswirkungen in einer 
globalisierten Welt zeichneten sich 
bereits wenige Wochen nach dem 
erstmaligen Auftreten des Erregers 
im Dezember 2019 ab.1 Zum jetzigen 
Zeitpunkt ist der endgültige Ver
lauf der Pandemie bei weitem nicht 
absehbar. Hinweise auf das mögli
che Ausmaß einer Pandemie durch 
einen vergleichbaren Erreger mit 
hoher Infektiosität gibt allerdings 
eine aus dem Jahr 2012 stammende 
Modellierung des Robert KochIn
stituts (RKI). Für Deutschland wird 
dabei von einem sich über Monate 
erstreckenden Ausbruchsgeschehen 
ausgegangen, welches erst durch die 
Entwicklung eines Impfstoffs bewäl
tigt werden kann. Die Simulation 
geht von erheblichen gesellschaft
lichen Auswirkungen, immensen 
Herausforderungen für das Gesund
heitssystem mit einer hohen Zahl 
an Opfern sowie schwerwiegenden 
volkswirtschaftlichen Folgen aus. 
Ausgangspunkt der Epidemie ist 
eine Übertragung des Erregers von 
Wildtieren auf den Menschen.2  Auch 
wenn die Pandemie sowohl bei SARS
CoV2 als auch in der Simulation ih

1  Vgl. Fahrion et al. 2020.
2 Vgl. Bundesregierung 2013: 55 ff.

ren Ursprung in Asien hat, könnte 
ein zukünftiges außergewöhnliches 
Seuchenereignis auch in Afrika sei
nen Ausgang nehmen. 

Besondere Besorgnis rufen bei 
der Weltgesundheitsorganisation 
(World Health Organization, WHO) 
dabei die möglichen Auswirkungen 
eines neu entstandenen Erregers 
mit epidemischem Potenzial in Län
dern mit schwach ausgebildeten 
Gesundheitssystemen hervor.3 In 
diesem Zusammenhang stellte der 
Generaldirektor der WHO Tedros Ad
hanom Ghebreyesus in seiner Rede 
auf der Münchner Sicherheitskon
ferenz 2020 den Nexus zwischen Si
cherheit und Gesundheit und deren 
wechselseitige Abhängigkeit in den 
Mittelpunkt seiner Betrachtungen:

[…] disease and insecurity are old 
friends. […] Without peace, health 
can be an unattainable dream. 
But the opposite can also be true: 
epidemics have the potential to 
cause severe political, economic 
and social instability and insecuri
ty. Health is therefore not just the 
health sector’s business. It’s ever
body’s business.4

Dabei skizzierte er drei wesentliche 
Konstellationen, in denen ein koor
diniertes Zusammenwirken von Ge
sundheits und Sicherheitssektor 
von besonderer Bedeutung sind:
1. Epidemien in Konfliktsituatio

nen;

3  Vgl. Tedros Adhanom Ghebreyesus 
2020.

4 Ebd.
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2. das Auftreten eines Erregers mit 
pandemischen Potenzial wie bei 
SARSCoV2;

3. die absichtliche oder unbeab
sichtigte Freisetzung eines bio
logischen Wirkstoffs.5

Im folgenden Kapitel sollen die 
Zusammenhänge zwischen Ge
sundheit und Sicherheit näher be
trachtet werden. Hierzu wird das 
Gestaltungsfeld „Health and Se
curity“ ausgehend von der Region 
„Westküste Afrika“ charakterisiert 
und anhand einer Fallstudie zu Ebo
laEpidemien konkretisiert. Es folgt 
die Analyse und Bewertung des Ge
staltungsfeldes aus dem Blickwinkel 
der Interessen Deutschlands und 
der EU. Schließlich werden sicher
heitspolitische Anknüpfungspunkte 
identifiziert und Handlungsempfeh
lungen formuliert, um Epidemien in 
der Untersuchungsregion frühzeitig 
zu bewältigen und so eine regionale 
Destabilisierung und eine von Afrika 
ausgehende globale Ausbreitung von 
Epidemien zu verhindern.

Methodischer Ausgangspunkt ist 
die in Kapitel 2 beschriebene Ablei
tung des Gestaltungsfeldes, wobei 
der Schwerpunkt aus einer sicher
heitspolitischen Perspektive auf 
Epidemien gelegt wurde. Hierzu er
folgte eine Literaturrecherche zum 
Zusammenhang von Gesundheit 
und Sicherheit einschließlich einer 
Auswertung der Lessons Identified/
Lessons Learned der Ebolakrise von 
2014 bis 2016 in Westafrika sowie 

5 Vgl. ebd.

des seit 2018 grassierenden Ebo
laausbruchs in der Demokratischen 
Republik Kongo (COD). Zur Adressie
rung der Handlungsempfehlungen 
wurden die betroffenen Anspruchs
gruppen untersucht und ergänzend 
Expertengespräche mit Vertretern 
aus dem militärischen und zivilen 
Bereich geführt. 

Ziele der Untersuchung sind,
 – die Erarbeitung sicherheitspo

litischer Anknüpfungspunkte 
für Deutschland und die EU, um 
einen Beitrag zur Stärkung der 
Gesundheitssysteme in der Un
tersuchungsregion der Studien
phase zu leisten und die Länder 
der Region zur Prävention, De
tektion und Bekämpfung von 
Ausbruchsgeschehen zu befähi
gen (Preparedness) und

 – die Identifizierung von Hand
lungsoptionen für ein Engage
ment der Bundeswehr im Falle 
eines konkreten Ausbruchsge
schehens in der Untersuchungs
region (Response).

3.4.2 Charakterisierung des  
Gestaltungsfelds

Im Folgenden wird das Gestaltungs
feld beschrieben und thematisch 
sowie regional abgegrenzt. Hierzu 
erfolgt zunächst eine begriffliche 
Definition von „Health and Security“.

3.4.2.1 Begriffsbestimmungen
Die Verbindung der Begriffe „Health“ 
und „Security“ steht für den Nexus 
zwischen Gesundheit und Sicherheit 



Health and Security – 245

und umfasst damit die Wechselwir
kungen zwischen regionalen und 
globalen Gesundheitsfaktoren und 
dem Sicherheitssektor bzw. sicher
heitspolitischen Themen. Insofern 
werden zum einen die Auswirkungen 
von beispielsweise fragiler Staatlich
keit, Krisen oder Konflikten auf den 
Zustand von Gesundheitssystemen 
bzw. die Gesundheit der Bevölke
rung umfasst. Zum anderen werden 
aber auch Einflüsse von beispiels
weise Epidemien auf die Sicherheit 
und Stabilität einer Gesellschaft be
trachtet. Der Schutz der Bevölkerung 
vor einer Gesundheitskrise und die 
dabei erforderlichen proaktiven und 
reaktiven Maßnahmen stellen unter 
dem Begriff der Gesundheitssicher
heit – (global public) health securi
ty6  – somit lediglich einen Anteil am 
Gesamtbetrachtungsfeld dar. 

In der nachfolgenden Untersu
chung wird der Schwerpunkt unter 
Zugrundelegung eines umfassen
den Verständnisses von „Health and 
Security“ auf Epidemien in unter
schiedlichen sicherheitspolitischen 
Rahmenbedingungen gelegt.

3.4.2.2 Untersuchungsregion
In der Projektion auf das Jahr 2050 
ist insbesondere vor dem Hinter
grund der erwarteten Bevölkerungs
entwicklung davon auszugehen, 
dass das wirtschaftliche Wachstum 

6 Vgl. Definition der WHO von „(glo
bal public) health security“: htt
ps://www.who.int/healthtopics/
healthsecurity/#tab=tab_1, zuletzt 
aufgerufen am 13.05.2020.

in Afrika nicht mit der Bevölke
rungszunahme Schritt halten wird.7 

Es ist daher anzunehmen, dass die 
Mehrzahl der Länder in der Unter
suchungsregion der Studienpha
se nicht in der Lage sein wird, Ge
sundheitsstrukturen zu entwickeln, 
welche die sichere Bewältigung von 
Epidemien gewährleisten können. 
Gleichzeitig werden der Klimawan
del sowie eine zunehmende Urbani
sierung die Entstehung von Epidemi
en begünstigen. So kann bereits ein 
lokal auftretender, hoch anstecken
der Erreger Strukturen überfordern 
und zu einer Lähmung der medizini
schen Versorgung führen. Neben der 
Gefahr einer regionalen Destabilisie
rung besteht dabei das Risiko einer 
regionalen oder globalen Verbrei
tung des Erregers.8 Daraus können 
SpilloverEffekte auf andere Länder 
und Regionen resultieren, die sich 
auch auf den Sicherheitssektor aus
wirken können.9 

3.4.2.3 Fallstudie Ebola-Epidemie
Ebola zählt zu einer Gruppe viraler 
Fiebererkrankungen, die insbeson
dere durch das Auftreten von Blu
tungen gekennzeichnet sind (so
genannte hämorrhagische Fieber). 
Nach einer Inkubationszeit von zwei 
bis 21 Tagen kommt es zu unspe
zifischen Frühsymptomen, die im 
Krankheitsverlauf in Oberbauch

7 Vgl. Schwikowski 2020.
8  Vgl. Bundesministerium der Vertei

digung 2016: 44.
9  Vgl. ebd. 
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schmerzen, Übelkeit, Erbrechen, 
Durchfälle, innere und äußere Blu
tungen sowie Atemnot und Delirium 
übergehen können. Die Erkrankung 
ist in Abhängigkeit von der Versor
gungssituation in 30 bis 90 % der 
Fälle tödlich.10 

Im Folgenden sollen die Auswir
kungen einer Epidemie auf afrikani
sche Länder am Beispiel zweier Ebo
laAusbrüche untersucht werden, 
die durch unterschiedliche sicher
heitspolitische Rahmenbedingun
gen gekennzeichnet sind. 

Ebola-Epidemie in Westafrika 2014 
bis 2016
Die Epidemie überraschte die drei 
betroffenen Länder der Westküste 
Afrikas, Guinea, Liberia und Sier
ra Leone, weitgehend unvorberei
tet, denn Ebolafieber war bis dahin 
ausschließlich in Ländern südlich 
der Sahara aufgetreten. Dies führ
te zu Problemen bei der Detektion 
und Bekämpfung des Ausbruchs.11 

Die Epidemie erreichte ihren Höhe
punkt im Zeitraum von September 
bis Dezember 2014.12 Im Ergebnis 
forderte sie rund 11.000 Todesopfer 
bei ca. 29.000 Infizierten. Die in ihrer 

10 Vgl. Robert KochInstitut 2019.
11  Vgl. United Nations Development 

Programme (UNDP): Assessing the 
socioeconomic impacts of Ebola 
Virus Disease in Guinea, Liberia and 
Sierra Leone. The Road to Recovery, 
S. 37, in: URL: https://www.undp.org/
content/dam/rba/docs/Reports/
EVD%20Synthesis%20Report%2023 
Dec2014.pdf, Zugriff am 21.02.2020.

12 Vgl. Hunger 2019: 1052.

Leistungsfähigkeit ohnehin limitier
ten Gesundheitssysteme gerieten im 
Verlauf der Epidemie unter erhebli
chen Druck, woraus ein Zusammen
bruch gesundheitsrelevanter Infra
struktur resultierte.13

Die WHO erklärte im August 
2014 auf Grundlage der Internati
onalen Gesundheitsvorschriften14 
eine gesundheitliche Notlage inter
nationaler Tragweite (Public Health 
Emergency of International Con-
cern, PHEIC).15 Im September 2014 
wurde die Epidemie zudem mit der 
Resolution 2177 der VN zur Gefahr 
für den Weltfrieden deklariert. In 
der Folge wurde UNMEER16 als erste 
VNMission zur Bekämpfung eines 
Krankheitsausbruchs etabliert.17  
Letztlich konnte die Epidemie durch 
starkes Engagement internationa
ler, staatlicher wie auch nichtstaat
licher Organisationen überwunden 
werden.18 Sowohl die EU19 als auch 
Deutschland20 leisteten hierzu einen 
Beitrag, bei dem auch die Bundes

13 Vgl. Prince (2016): 163 ff.
14 Vgl. World Health Organization 2016.
15 Vgl. Robert KochInstitut 2019.
16 UNMEER: United Nations Mission for 

Ebola Emergency Response.
17 Vgl. United Nations, Global Ebo

la Response: UN Mission for Ebola 
Emergency Response (UNMEER): ht
tps://ebolaresponse.un.org/unmis
sionebolaemergencyrespon
seunmeer, zuletzt aufgerufen am 
24.02.2020. Vgl. auch Hood 2015.

18 Vgl. Robert KochInstitut 2019.
19 Vgl. Europäische Kommission 2014. 
20 Vgl. Bundesregierung 2014a. 
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wehr zum Einsatz kam. Erste mobi
le Laborteams zur Diagnosestellung 
stammten aus einem europäischen 
Unterstützungsprojekt, das auf Ent
wicklungen und Trainings des Sani
tätsdienstes der Bundeswehr auf
baute.21 Das weitere Engagement der 
Bundeswehr konzentrierte sich auf 
logistische Unterstützung, insbe
sondere beim Lufttransport, auf die 
Bereitstellung von Kapazitäten zur 
medizinischen Evakuierung sowie 
auf ein EbolaBehandlungszentrum 
in Liberia, das gemeinsam mit dem 
Deutschen Roten Kreuz betrieben 
wurde.22

Die EbolaEpidemie führte in den 
betroffenen Staaten zu enormen ge
sellschaftlichen Auswirkungen, die 
zunächst den Gesundheitssektor be
trafen, in der Folge aber weit darüber 
hinausgingen. Durch die Konzentra
tion der Gesundheitsdienste auf die 
Bewältigung der Epidemie und durch 
den krankheitsbedingten Ausfall von 
Gesundheitsfachkräften kam es zu 
Versorgungsengpässen mit einem 
deutlichen Anstieg von Todesfällen, 
auch aufgrund von Krankheiten, die 
nicht mit Ebola assoziiert waren.23  
Die Epidemie wirkte sich darüber 
hinaus auch erheblich auf die Wirt
schaft aus. So fehlten zahlreiche Ar
beitskräfte in der Landwirtschaft, 
was zu Ernteausfällen und damit ein

21 Vgl. Stoecker et al. 2014: 39–41.
22 Vgl. Bundesregierung 2014b.
23 Vgl. United Nations Development 

Programme 2014: VII. Vgl. auch Akin
wale et al. 2016: 533.

hergehender Nahrungsmittelknapp
heit führte.24 Nach Schätzungen der 
Weltbank beliefen sich die aus der 
Epidemie resultierenden Kosten für 
die drei betroffenen Staaten allein 
im Jahr 2015 auf das 2,5fache ihres 
Bruttoinlandprodukts bezogen auf 
das Jahr 2013.25

Der EbolaAusbruch ging zudem 
mit einer Destabilisierung der in
neren Sicherheit einher und stellte 
somit eine Herausforderung für den 
Sicherheitssektor dar.26 Als entschei
dende Zielgruppe bei der Bekämp
fung der Epidemie erwiesen sich 
die Communities. Dabei handelt es 
sich um typische Verbände des Zu
sammenlebens in den betroffenen 
Ländern wie Familien, Großfamilien 
oder auch Dorfgemeinschaften. Die
se Communities sind häufig durch 
gemeinsame traditionelle Praktiken 
und Rituale geprägt. Hierzu zählen 
die Pflege von Erkrankten oder auch 
das Waschen von Verstorbenen. 
Mangelndes Wissen über die Über
tragungswege, das Festhalten an 
Ritualen verbunden mit dem Miss
trauen gegenüber staatlichen Inter
ventionen führten insbesondere im 
Anfangsstadium der Epidemie zu ei
ner starken Einschränkung präven
tiver Maßnahmen.27 Erst durch eine 
auf Vertrauen basierende adäqua
te Adressierung der Communities 

24 Vgl. Akinwale et al. 2016: 533.
25 Vgl. ebd.
26 Vgl. Haenlein/Godwin 2015.
27 Vgl. United Nations Development 

Programme 2014: 10.
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konnte die Epidemie zunächst ein
gedämmt und schließlich überwun
den werden.28 

Ebola-Epidemie in der Demokrati-
schen Republik Kongo seit 2018
Die bislang zweitgrößte EbolaEpi
demie hat sich seit Ende Juli 2018 
im Nordosten der Demokratischen 
Republik Kongo entwickelt. Bis Fe
bruar 2020 wurden mehr als 3.400 
bestätigte bzw. wahrscheinliche 
Fälle gezählt, mehr als zwei Drit
tel der Patienten verstarben.29 Die 
Mortalität liegt somit deutlich über 
der des EbolaAusbruchs in Westaf
rika. Im Juli 2019 erklärte die WHO 
eine PHEIC.30 Experten der kongole
sischen Regierung, der WHO sowie 
von Nichtregierungsorganisationen 
(Non-Governmental Organisations, 
NGOs) sind in den betroffenen Ge
bieten eingesetzt, um die Epidemie 
einzudämmen. Von besonderer Be
deutung sind dabei Impfungen mit 
einem neu entwickelten Impfstoff.31 
Erschwert wird die Bekämpfung der 

28 Vgl. Abramowitz 2015: 1.
29 Vgl. Robert Koch Institut (RKI), Infor

mationen zum EbolafieberAusbruch 
in der Demokratischen Republik 
Kongo, Provinzen NordKivu und Itu
ri: https://www.rki.de/DE/Content/ 
InfAZ/E/Ebola/Infos_zu_Ebola_im_
Kongo_Mangina_082018.html, zu
letzt aufgerufen am 24.02.2020.

30 Vgl. Robert Koch Institut 2019.
31 Vgl. Robert Koch Institut (RKI), Infor

mationen zum EbolafieberAusbruch 
in der Demokratischen Republik 
Kongo, Provinen NordKivu und Itu
ri: https://www.rki.de/DE/Content/ 
InfAZ/E/Ebola/Infos_zu_Ebola_im_

Epidemie durch anhaltende Kämpfe 
zwischen kongolesischen Sicher
heitskräften und bewaffneten Grup
pen.32 Dabei ist es bislang weder den 
kongolesischen Sicherheitsbehör
den noch der VNMission MONUSCO 
gelungen, für ein stabiles Umfeld zu 
sorgen.33 Durch die anhaltende Un
sicherheit im Ausbruchsgebiet wird 
die Kontrolle des Ausbruchs erheb
lich behindert.34 So kam es allein von 
Januar bis Februar 2018 zur Vertrei
bung von schätzungsweise 319.000 
Personen aus den betroffenen Pro
vinzen North Kivu und Ituri.35 Eine 
Unterbringung von Vertriebenen in 
überfüllten Lagern mit unzureichen
den hygienischen Bedingungen be
reitet einer Ausbreitung von Krank
heitserregern dabei den Boden.36

Eine besondere Herausforderung 
für internationale Organisationen 
(IOs) und NGOs besteht darin, dass 
sie mit aktivem Widerstand gegen 
die zur Epidemiebekämpfung erfor
derlichen Maßnahmen konfrontiert 
werden.37 Neben gezielten Angriffen 
auf EbolaBehandlungseinrichtun
gen kam es auch zu Tötungen von 
Hilfskräften.38 Zudem gibt es Hin

Kongo_Mangina_082018.html, zu
letzt aufgerufen am 24.02.2020.

32 Vgl. Bundesamt für Gesundheit 2019.
33 Vgl. Armed Conflict Location & Event 

Data Project 2019.
34 Vgl. Oppenheim et al. 2019: 1. 
35 Vgl. ebd.
36 Vgl. Gayer et al. 2007: 1625 f.
37 Vgl. Claude 2018: 1400.
38 Vgl. Kelly et al. 2019 und Gostin et al. 

2019: 6–9.
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weise darauf, dass Fehlinformation 
in den Communities gestreut wur
den. So wurde etwa verbreitet, dass 
das Militär und Gesundheitsperso
nal für die Verbreitung von Ebola 
verantwortlich seien.39

Zwischenfazit
Die Fallstudie verdeutlicht zum ei
nen die erheblichen gesellschaftli
chen Auswirkungen, die durch eine 
Epidemie entstehen können und un
terstreicht zum anderen den wech
selseitigen Zusammenhang zwi
schen Gesundheit und Sicherheit. 
So weisen fragile oder gescheiterte 
Staaten häufig eine Beeinträchti
gung der Gesundheitsversorgung 
auf.40 Dabei ist es gerade in unter
versorgten Regionen schwierig, 
Kontaktpersonen ausfindig zu ma
chen und Infizierte zu isolieren und 
zu therapieren, was die Ausbreitung 
einer Epidemie fördert.41 Wenn im 
Verlauf eines Krankheitsausbruchs 
Gesundheitsleistungen nicht mehr 
erbracht werden können und da
durch das Vertrauen der Menschen 
in staatliche Gesundheitsstrukturen 
verloren geht, kann dies auch das 
entscheidende Moment dafür sein, 
dass ein fragiler zum gescheiterten 
Staat wird.42 

Besondere Herausforderungen 
ergeben sich bei Krankheitsausbrü
chen, die im Zusammenhang mit 
einem Konflikt entstehen; in die

39 Vgl. Oppenheim et al. 2019: 2.
40 Vgl. Quinnet al. 2017: 72.
41 Vgl. Simmank 2017 und Supady 2018.
42 Vgl. Voss/Gulati 2019.

sen Situationen ist ein effektives 
Ausbruchsmanagement nur einge
schränkt möglich. So besteht ein 
Zusammenhang zwischen stabiler 
Sicherheitslage und guter Gesund
heitsversorgung sowie zwischen der 
Verschlechterung der Gesundheits
versorgung und anhaltenden ge
waltsamen Auseinandersetzungen.43 
Konflikte fördern somit das Auftre
ten von Krankheitsausbrüchen und 
beeinflussen deren Verlauf negativ.44

Helfer in Konfliktsituationen 
sehen sich oftmals mit Gewalt kon
frontiert. Eine neuere Entwicklung, 
die die Arbeit von Hilfsorganisati
onen zusätzlich beeinflusst, ist die 
gezielte Verbreitung von Falschmel
dungen über soziale Medien.45 Dies 
betrifft insbesondere die Communi
ties, die sich ihrerseits als Schlüssel 
bei der Bewältigung von Epidemien 
erwiesen haben. Die Communities 
sind daher die wesentliche Ziel
gruppe im Ausbruchsmanagement. 
Kernelemente des Managements 
sind dabei: (1) die gesundheitliche 
Aufklärung der Bevölkerung, (2) die 
unverzügliche Meldung von Ver
dachtsfällen zur raschen Diagnose
stellung, Isolation und Therapie und 
insbesondere (3) die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit traditionellen 
und charismatischen Akteuren im 
lokalen Gesellschaftsgefüge.46

43 Vgl. Quinn et al. 2017: 72.
44 Vgl. Gayer et al. 2007: 1625.
45 Vgl. Tedros Adhanom Ghebreyesus 

2020.
46 Vgl. Aruna et al. 2019: 1164.
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Obwohl aus der Ebolakrise 2014 
bis 2016 Lehren gezogen wurden und 
Ebola durch die Entwicklung von 
Impfstoffen zumindest in Staaten 
mit relativer Stabilität an Schrecken 
verloren hat,47 besteht kein Grund 
zur Entwarnung. So führte die Ebo
lakrise in den betroffenen westaf
rikanischen Staaten bislang nicht 
zur Etablierung stabiler staatlicher 
Gesundheitssysteme.48 Die „Epide
miefestigkeit“ in den Ländern der 
Westküste Afrikas und darüber hin
aus ist damit auch künftig mehr als 
fraglich. Außerdem zeigt das Ende 
2019 neu aufgetretene Coronavirus 
SARSCoV2 eindrücklich, dass auch 
künftig mit Epidemien zu rechnen 
ist, die durch Variationen bekannter 
Erreger oder durch neuartige Krank
heitserreger (sogenannte Krankheit 
X49) verursacht werden können. Eine 
wesentliche Rolle wird in diesem Zu
sammenhang dem Klimawandel zu
geschrieben, der in Verbindung mit 
Bevölkerungszunahme und Urbani
sierung künftig zu einem wachsen
den Druck auf Ökosysteme führen 
wird, was wiederum das Auftreten 

47 Vgl. Robert Koch Institut 2019.
48 Vgl. Prince 2016: 163 ff.
49 Vgl. World Health Organization 

(WHO), Prioritizing diseases for rese
arch and development in emergency 
contexts: https://www.who.int/acti
vities/prioritizingdiseasesforre
searchanddevelopmentinemer
gencycontexts, zuletzt aufgerufen 
am 26.02.2020.

veränderter oder neuer Krankheits
erreger begünstigt.50 

Bereits in der frühen Phase der 
CoronaEpidemie zeigten sich erste 
wirtschaftliche Auswirkungen auf 
afrikanische Staaten. Zusammen 
mit unzureichenden Maßnahmen 
der Regierungen gegen die Ausbrei
tung von SARSCoV2 führte dies zur 
Verstärkung von Krisen in mehre
ren afrikanischen Demokratien. So
wohl die Regierungen afrikanischer 
Staaten als auch die Öffentlichkeit 
beobachten dabei aufmerksam die 
Reaktionen ihrer externen Partner 
China, USA und EU und deren Unter
stützungsangebote im Kampf gegen 
das Coronavirus.51

3.4.3 Analyse und Bewertung aus 
dem Blick deutscher und 
europäischer Interessen

Als Grundlage für die Ableitung von 
Handlungsempfehlungen folgt eine 
Betrachtung strategischpolitischer 
Dokumente der Bundesregierung 
mit Anknüpfungspunkten an das 
Gestaltungsfeld „Health and Secu
rity“. Die Verankerung Deutschlands 
in einem von gemeinsamen Wer
ten getragenen Europa ist zentraler 
Bezugspunkt für die deutsche Poli
tik.52 Da deutsche Interessen daher 
in engem Zusammenhang mit den 
Interessen der EU stehen, werden 
die diesbezüglichen strategischen 
Grundlagen der EU ebenfalls kurz 

50 Vgl. Simmank 2018.
51 Vgl. Devermont 2020.
52 Vgl. Bundesregierung 2017: 47.
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vorgestellt. Ergänzend werden die 
Interessen weiterer Akteure wie IOs, 
NGOs sowie von Staaten mit rele
vantem Engagement beleuchtet. In 
einem Folgeschritt wird untersucht, 
welche sicherheitspolitischen Ins
trumente der Bundesregierung zu 
„Health and Security“ bisher einge
setzt werden und wie deren Mög
lichkeiten und Grenzen zu bewerten 
sind.

3.4.3.1 Betroffene deutsche Interessen 
Eine Epidemie kann Deutschland 
sowohl unmittelbar als auch mit
telbar betreffen. Das „Weißbuch 
2016 zur Sicherheitspolitik und zur 
Zukunft der Bundeswehr“ nennt 
daher Pandemien und Seuchen als 
Herausforderung für die deutsche 
Sicherheitspolitik. So besteht zum 
einen die Gefahr des Einschleppens 
von Erregern nach Deutschland mit 
damit einhergehenden Gesund
heitsrisiken und zu erwartenden 
wirtschaftlichen Folgekosten.53 Zum 
anderen sind betroffene Länder von 
einer Überforderung der regionalen 
Gesundheitsstrukturen bedroht. In 
fragilen Staaten kann dies den Wen
depunkt zum Scheitern von Staaten 
markieren und eine regionale Desta
bilisierung des Sicherheitssektors 
verursachen. Es ist daher im deut
schen Interesse, auch den mittelba
ren Folgen von Epidemien zu begeg
nen. Ziele sind dabei, dass

53 Vgl. Bundesministerium der Vertei
digung 2016: 44 f.

 – unkontrollierte Migration als 
Folge der Destabilisierung ver
mieden wird,54

 – ein Übergreifen von Violent Ext
remism auf destabilisierte Staa
ten verhindert wird55 und

 – die globale Energie und Res
sourcenversorgung sowie der 
internationale Handelsverkehr 
gesichert bleiben.56 

Als weitere strategische Dokumente 
der Bundesregierung sehen sowohl 
die in Federführung des Auswärtigen 
Amtes erstellten Leitlinien „Krisen 
verhindern, Konflikte bewältigen, 
Frieden fördern“ als auch die eben
falls durch das Auswärtige Amt he
rausgegebene „Fortschreibung und 
Weiterentwicklung der Afrikapo
litischen Leitlinien“ Epidemien als 
erhebliches Risiko für eine Destabi
lisierung von Staaten an. Die Bun
desregierung setzt sich daher für 
eine bessere Pandemieprävention 
sowie ein effektives globales Krisen
management ein. In einem ressort
gemeinsamen Ansatz sollen hierzu 
Gesundheitssysteme in Partnerlän
dern gestärkt werden. Deutschland 
fordert zudem, dass bei IOs wie WHO 
und Weltbank Instrumente zur Kri
senbewältigung weiter ausgebaut 
werden. Sowohl zur Umsetzung der 
„Agenda 2030 für nachhaltige Ent
wicklung“ als auch bei der „Stär
kung internationaler Fähigkeiten 
zur Krisenprävention, Konfliktbe

54 Vgl. ebd.: 42 ff.
55 Vgl. ebd.: 34 ff.
56 Vgl. ebd.: 25.
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wältigung und Friedensförderung“ 
strebt Deutschland darüber hinaus 
eine engere Verzahnung mit der EU 
und deren Mitgliedsstaaten an.57

Weitere Anknüpfungspunkte 
ergeben sich in strategischen Do
kumenten von Bundesressorts. 
Handlungsleitend für das Bundes
ministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) ist dabei die Umsetzung der 
„Agenda 2030 für nachhaltige Ent
wicklung“ der VN. Bezogen auf das 
Gestaltungsfeld „Health and Secu
rity“ umfasst diese u. a. die Befähi
gung aller Länder zur Prävention 
und Bewältigung von nationalen und 
globalen Gesundheitskrisen.58 So de
finiert das BMZ in seinem Strategie
papier „Globale Gesundheit – Eine 
Investition in die Zukunft“ die glo
bale Gesundheit als einen Schwer
punkt der deutschen Entwicklungs
zusammenarbeit.59 Der sogenannte 
„Marshallplan mit Afrika“ nennt u. a. 
BMZInitiativen zur Ausbildung von 
Gesundheitsfachkräften oder auch 
innovative Ansätze für den Gesund
heitssektor in Kooperation mit der 
Privatwirtschaft.60

Das Bundesministerium für Ge
sundheit (BMG) unternimmt eben

57 Vgl. Bundesregierung 2017: 133 f.
58 Vgl. Vereinte Nationen, Generalver

sammlung 2015.
59 Vgl. Bundesministerium für wirt

schaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung 2019: 4.

60 Vgl. Bundesministerium für wirt
schaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung 2017: 32.

falls Anstrengungen im Bereich von 
„Global Health“. So hat das Ministeri
um die Federführung bei der Erarbei
tung der „neuen deutschen Strategie 
für globale Gesundheit“ übernom
men.61 Ausdruck des Engagements 
ist zudem die Förderung des Global 
Health Protection Programmes, des
sen Schwerpunkt die Unterstützung 
von Partnerländern und der WHO bei 
Maßnahmen zur Epidemiepräventi
on ist.62 Bezogen auf Deutschland 
nimmt das dem BMG nachgeordnete 
RKI die Rolle einer zentralen Einrich
tung auf dem Gebiet der Krankheits
überwachung und prävention wahr, 
zu deren Kernaufgaben die Erken
nung, Verhütung und Bekämpfung 
von Infektionskrankheiten zählt.63

Das Bundesministerium für Bil
dung und Forschung (BMBF) fördert 
auf Grundlage einer eigenen „Afri
kaStrategie des BMBF“ Forschungs
kooperationen mit afrikanischen 
Partnern im Bereich Pandemieprä
vention und Gesundheitskrisenma
nagement.64

Mit seiner Initiative „Pro! Afri
ka“ möchte das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) 

61 Vgl. Bundesministerium für Gesund
heit 2018.

62 Vgl. Bundesministerium für Gesund
heit 2020.

63 Vgl. Robert KochInstitut (RKI), Das 
Robert KochInstitut, https://www.
rki.de/DE/Content/Institut/institut_
node.html, zuletzt aufgerufen am 
27.02.2020.

64 Vgl. Bundesministerium für Bildung 
und Forschung 2018: 8.
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die Aktivitäten der Exportinitiati
ve Gesundheitswirtschaft in Afrika 
verstärken und damit einen Beitrag 
zum Auf und Ausbau des Gesund
heitssektors leisten.65

Bei der Operationalisierung der 
Ressortstrategien wird sowohl auf 
Regierungsorganisationen sowie 
auf die Förderung von NGOs zurück
gegriffen. Eine herausgehobene 
Stellung in der deutschen Entwick
lungszusammenarbeit kommt der 
Gesellschaft für Internationale Zu
sammenarbeit (GIZ) zu, die Projekte 
im Auftrag mehrerer Bundesminis
terien umsetzt.66

Die Auswertung der strategi
schen Dokumente zeigt im Wesent
lichen zwei Handlungsstränge: Zum 
einen soll verhindert werden, dass 
sich eine Epidemie bzw. Pandemie 
auf Deutschland ausweitet, zum an
deren sollen Gesundheitssysteme 
in afrikanischen Ländern gestärkt 
werden, um diese aus eigener Kraft 
zur Bewältigung einer Gesundheits
krise zu befähigen. Dabei sieht sich 
die Bundesregierung mit dem Vor
wurf konfrontiert, dass es an einer 
themen und ressortgemeinsamen, 
mit europäischen Partnern abge
stimmten Gesamtstrategie für Af

65 Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie 2017.

66 Vgl. die Projektbeschreibung auf der 
Website der Gesellschaft für Inter
nationale Zusammenarbeit (GIZ): 
Frühzeitig eingreifen – Epidemien 
verhindern: https://www.giz.de/de/
weltweit/40435.html, zuletzt aufge
rufen am 23.02.2020.

rika fehle.67 Als ein erster Schritt 
hierzu kann jedoch die „Fortschrei
bung und Weiterentwicklung der Af
rikapolitischen Leitlinien der Bun
desregierung“ aus dem Jahr 2019 
betrachtet werden.68 Umso mehr 
kommt es bei der Entwicklung von 
Handlungsempfehlungen darauf an, 
dass verteidigungspolitische Maß
nahmen sich im Sinne eines ver
netzten Ansatzes in den gesteckten 
Rahmen einfügen und eng mit ande
ren beteiligten Ressorts abgestimmt 
und koordiniert werden.

3.4.3.2 Betroffene Europäische  
Interessen

Die EU hat sich zur Förderung und 
Umsetzung der Ziele für nachhal
tige Entwicklung der Agenda  2030 
bekannt.69 In diesem Kontext ist 
das bereits erwähnte Ziel 3 „Ge
sundheit und Wohlergehen“ her
vorzuheben. Dabei setzt die EU in 
der Entwicklungszusammenarbeit 
auf den Ansatz einer gemeinsamen 
Programmatik (Joint Programming). 
Dieser sieht vor, dass die EU und ihre 
Mitgliedsstaaten, ihr Vorgehen ge
meinsam auf den nationalen Ent
wicklungsplan eines Partnerlandes 
abstimmen. Dabei sollen in einer 
gemeinsamen Strategie Ziele defi
niert, Verantwortlichkeiten festge
legt und die Verwendung der Hilfen 

67 Bundesregierung 2019d.
68 Vgl. Bundesregierung 2019a.
69 Vgl. Europäische Union 2016: 14.
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von EU und EULändern koordiniert 
werden.70  

Zur Bekämpfung grenzüber
schreitender Gesundheitsgefahren 
hat die EU einen Rahmen für Gesund
heitssicherheit gesetzt, der eine Ver
besserung der Bereitschaftsplanung 
und den Ausbau von Kapazitäten für 
eine koordinierte Reaktion auf Ge
sundheitskrisen vorsieht.71 Durch 
das Health Security Committee der 
EU können die hierzu erforderlichen 
Maßnahmen koordiniert werden.72

Grundlage der Zusammenarbeit 
mit der Afrikanischen Union ist die 
„Joint AfricaEU Strategy“. Diese 
sieht u.  a. auch eine Stärkung der 
nationalen Gesundheitssysteme und 
eine Kooperation bei der Bekämp
fung von Pandemien vor.73 

70 Vgl. Europäische Kommissi
on, Gemeinsame Programmie
rung der Entwicklungszusam
menarbeit: https://ec.europa.eu/
info/aiddevelopmentcoopera
tionfundamentalrights/ensu
ringaideffectiveness/jointpro
grammingdevelopmentcoope
ration_de, zuletzt aufgerufen am 
14.03.2020.

71 Vgl. Europäische Kommissi
on, Vorsorge und Maßnahmen,: 
h t t p s : //e c . e u r o p a . e u / h e a l t h / 
p re p a re d n e s s_ re s p o n s e /ove r 
view_de, zuletzt aufgerufen am 
28.02.2020.

72 Vgl. Europäische Kommission, He
alth Security Committee Activities: 
https://ec.europa.eu/health/pre
paredness_response/risk_manage
ment/hsc_de, zuletzt aufgerufen am 
21.02.2020.

73 Vgl. Rat der Europäischen Union 
2007: 14.

3.4.3.3 Interessen anderer Akteure
Als überstaatlicher Akteur nimmt 
die WHO bei der Bekämpfung gren
züberschreitender Gesundheits
krisen eine zentrale Rolle ein. In 
Folge der SARSEpidemie wurden 
die Internationalen Gesundheits
vorschriften (IGV) einer Revision 
unterzogen und in der neuen Fas
sung im Jahr  2005 verabschiedet. 
Die IGV, die das völkerrechtliche 
Fundament bei der Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten bilden, sind 
ein Meilenstein im Bereich interna
tionaler Abkommen zum Wohle der 
öffentlichen Gesundheit. Auf ihrer 
Grundlage verfügt die WHO u. a. über 
weitreichende Koordinierungs und 
Eingriffsmöglichkeiten im Falle ei
ner PHEIC.74 In Umsetzung der IGV 
wurden nicht zuletzt die Entwick
lung eines „Strategic Framework 
for Emergency Preparedness“,75 die 
Stärkung des „Global Outbreak Alert 
and Response Networks“ (GOARN)76 

sowie die Einrichtung eines „Stra
tegic Health Operations Centre“ 

74 Vgl. RKI: Die Internationalen Ge
sundheitsvorschriften der Welt
gesundheitsorganisation, in: URL: 
https://www.rki.de/DE/Content/
Infekt/IGV/igv_node.html;jses
s i o n i d = 0 8 0 B 4 7 1 0 4 A E 5 0 6 E F 4 F
4C8AD74CA86155.internet102#
doc2391006bodyText1, Zugriff am 
11.05.2020.

75 Vgl. World Health Organization 
2017a.

76 Vgl. World Health Organization 
2015a.

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IGV/igv_node.html;jsessionid=080B47104AE506EF4F4C8AD74CA86155.internet102#doc2391006bodyText1
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IGV/igv_node.html;jsessionid=080B47104AE506EF4F4C8AD74CA86155.internet102#doc2391006bodyText1
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IGV/igv_node.html;jsessionid=080B47104AE506EF4F4C8AD74CA86155.internet102#doc2391006bodyText1
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IGV/igv_node.html;jsessionid=080B47104AE506EF4F4C8AD74CA86155.internet102#doc2391006bodyText1
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IGV/igv_node.html;jsessionid=080B47104AE506EF4F4C8AD74CA86155.internet102#doc2391006bodyText1
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(SHOC)77 vorangetrieben. Darüber 
hinaus hat die WHO gemeinsam 
mit der Weltbank ein unabhängiges 
„Global Preparedness Monitoring 
Board“ (GPMB)78 zur Stärkung von 
Kapazitäten zur Vorbereitung auf 
(Preparedness) und zur Bewältigung 
von (Response) Epidemien und Not
lagen mit gesundheitlichen Folgen 
einberufen. In Folge der Ebolakrise 
in Westafrika 2014 bis 2016 hat die 
WHO auch ihre operativen Fähigkei
ten deutlich erhöht. Dies darf aber 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
im Falle einer Pandemie, die Res
sourcen und Kapazitäten der WHO 
limitiert sind und es im Wesentli
chen auf die Leistungsfähigkeit der 
nationalen Gesundheitssysteme an
kommen wird.79

Bei der Bewältigung der Ebolakri
se haben NGOs eine entscheiden
de Rolle gespielt. Aufgrund ihrer 
regelmäßigen Missionen verfügen 
zahlreiche NGOs über einen großen 
Erfahrungsschatz.80 Die Zusammen
arbeit mit NGOs ist im Rahmen des 
vernetzten Ansatzes, der eine enge 
Zusammenarbeit zwischen staatli

77 Vgl. World Health Organization 
2015b.

78 Vgl. World Health Organization, Glo
bal Health Preparedness Board: htt
ps://apps.who.int/gpmb/about.html, 
zuletzt aufgerufen am 23.02.2020.

79 Vgl. „Can China Stop a Killer Virus 
Spreading?“ (Podcast) auf BBC World 
Service, The Real Story: https://www.
bbc.co.uk/programmes/p02dbd4m/
episodes/downloads, zuletzt aufge
rufen am 28.02.2020.

80 Vgl. Prince 2016: 163 ff.

chen und zivilen Akteuren vorsieht, 
unabdingbar.81 Einige NGOs sehen 
allerdings in einer Zusammenarbeit 
mit Streitkräften, wie der Bundes
wehr, ihre notwendige Neutralität 
gefährdet und stehen einer Koope
ration daher kritisch gegenüber.82 

Die Ebolakrise in Westafrika 
hat eine breite internationale Be
teiligung von mehr als 50 Nationen 
bewirkt. Unabhängig von krisen
haften Ausbrüchen zeigen Staaten 
aber auch ein auf Dauer angelegtes 
Engagement im Gesundheitssektor 
afrikanischer Länder. Neben den 
ehemaligen Kolonialmächten Groß
britannien und Frankreich treten 
dabei die USA sowie bislang weniger 
engagierte Akteure wie Japan83 oder 
China in Erscheinung. China setzt 
dabei auf bereits in anderen Politik
feldern angewandte Methoden und 
bietet Tauschgeschäfte an. So wur
den beispielsweise 31 Krankenhäu
ser sowie 145 Gesundheitsstationen 
in COD für die Gewährung von Roh
stoffkonzessionen errichtet.84

3.4.3.4  Instrumente und Maßnahmen 
des BMVg im Handlungsfeld 
„Health and Security“

Ankerpunkte für ein Engagement 
der Bundeswehr im Gestaltungs
feld Health and Security sind in 
der „Konzeption der Bundeswehr“ 

81 Vgl. Bundesministerium der Vertei
digung 2016: 60.

82 Vgl. Debiel/Sticht 2007: 170.
83 Vgl. Verason 2018.
84 Vgl. Schneider 2007.
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(KdB) in den Bereichen Internatio
nales Krisenmanagement (IKM) so
wie subsidiär in der humanitären 
Not und Katastrophenhilfe gesetzt. 
Dabei kann die Bundeswehr in der 
Gesundheitsversorgung zusammen 
mit staatlichen und nichtstaatli
chen Organisationen zur Stabilisie
rung eines Landes beitragen. Das 
Spektrum der in Frage kommenden 
Instrumente reicht von Beratung 
und Ausbildung bis hin zur Unter
stützung und Übernahme von (Teil)
Leistungen der Gesundheitsversor
gung.85 Handlungsleitend sind die 
Prinzipien der „Ressortgemeinsa
men Strategie zur Unterstützung der 
Sicherheitssektorreform (SSR)“,86 
die als Folgedokument der Leitlinien 
der Bundesregierung87 verfasst wur
de. Danach sind die Ressorts für ihre 
Maßnahmen fachlich verantwort
lich, orientieren sich jedoch an den 
länderspezifischen Zielen der Bun
desregierung.88 Anknüpfungspunkt 
für das Gestaltungsfeld ist hier der 
Nexus zwischen Sicherheit und der 
Entwicklung eines Landes,89 wor
unter auch der Gesundheitssektor 
zu subsumieren ist. Ein Handlungs
prinzip für SSRProzesse ist die Stär
kung der Eigenverantwortung des 
jeweiligen Partnerstaates im Sinne 

85 Vgl. Bundesministerium der Vertei
digung 2018:  25 ff.

86 Vgl. Bundesregierung 2019b.
87 Bundesregierung 2017.
88 Vgl. Bundesregierung 2019b: 6.
89 Vgl. Bundesregierung 2019c.

von „local ownership“.90 Neben in
ternationalen Beiträgen beschreibt 
die Strategie auch nationale Inst
rumente Deutschlands, zu denen 
u. a. Bundeswehrberatergruppen, 
das Ausstattungshilfeprogramm der 
Bundesregierung (AHP) sowie die 
gemeinsam vom Auswärtigen Amt  
und vom Bundesministerium der 
Verteidigung bewirtschaftete Er
tüchtigungsinitiative zählen.91

Der Sanitätsdienst der Bundes
wehr verfügt im Rahmen des Ge
sundheitsschutzes über breit ange
legte Fähigkeiten zur Vorbereitung 
auf und Bewältigung von Epidemien. 
Diese sind jedoch auf den Schutz ei
gener Kräfte ausgerichtet und ent
sprechend dimensioniert. Die Fähig
keiten umfassen u. a. die Gewinnung 
medizinischer Informationen, Sur
veillance, Screening, den medizi
nischen Schutz vor biologischen 
Agenzien, Rapid Deployable Outbre
ak Investigation Teams (RDOIT) oder 
auch entsprechende Forschungsfä
higkeiten.92 

Die bi und multitlaterale Zusam
menarbeit der Bundeswehr richtet 
sich nach den Vorgaben der „Strate
gischen Leitlinie zur Ausgestaltung 
bi und multilateraler Partnerschaf
ten und (Adhoc) Kooperationen“.93 
Der Sanitätsdienst hat im Bereich 

90 Vgl. Bundesregierung 2019b: 9.
91 Vgl. ebd.: 20 ff.
92 Vgl. Vgl. Kommando Sanitätsdienst 

der Bundeswehr 2018: 7 ff.
93 Vgl. Bundesministerium der Vertei

digung 2017.
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„Health and Security“ bereits zahl
reiche Kooperationen etabliert, die 
überwiegend der Preparedness zu
zurechnen sind. Dazu gehören bei
spielswese: 

 – Informationsaustausch, Dialog, 
Entwicklung und Gestaltung 
gemeinsamen Engagements: 
Austausch zwischen For
schungsinstituten und Militär
krankenhäusern, Beteiligung an 
gemeinsamen Übungsvorhaben.

 – Beratung und Ausbildung: Mili
tärische Ausbildungshilfe, z. B. 
an der Sanitätsakademie der 
Bundeswehr, sanitätsdienstli
che Beratergruppen, z. B. in Na
mibia, Nigeria oder Tansania.

 – Ausstattung, Ausrüstung, Infra
struktur und Ertüchtigungsini
tiative: Länderabgaben.

 – Fähigkeits und Rüstungskoope
ration: Etablierung eines Multi
national Medical Coordination 
Centers (MMCC)/European Me
dical Commands (EMC) als Koor
dinierungselement für Sanitäts
dienste der beteiligten Nationen, 
Beteiligung an der Deployment 
Health Surveillance Capability 
(DHSC) des Centers of Excellence 
for Military Medicine als Beitrag 
zur InfektionsSurveillance.

Die Teilnahme der Bundeswehr an 
humanitären Hilfseinsätzen nach 
dem Subsidiaritätsprinzip ist dem 
Bereich Response zuzuordnen. Der 
Sanitätsdienst kann dabei in einem 
ressortgemeinsamen Ansatz zu ei

nem politischen Effektor werden.94 

Ein Beispiel hierfür wurde im Zu
sammenhang mit der Fallstudie zum 
Ebolaausbruch in Westafrika vorge
stellt.

Die Bundeswehr ist auf vernetz
tes Handeln mit staatlichen und 
nichtstaatlichen Akteuren im nati
onalen und internationalen Bereich 
angewiesen und dahingehend aus
zurichten.95 Dies gilt auch für das 
Gestaltungsfeld „Health and Secu
rity“. In der Vergangenheit wurden 
auf diesem Gebiet bereits zahlreiche 
Maßnahmen etabliert, wobei sich 
die zur Verfügung stehenden Inst
rumente grundsätzlich bewährt ha
ben. Vor dem Hintergrund limitier
ter Ressourcen wird insbesondere 
zur Stärkung der Krisenvorberei
tung eine Bündelung der Aktivitäten, 
z. B. in Form einer Regionalisierung 
empfohlen. Dies sollte mit Projekten 
anderer Bundesressorts koordiniert 
und nach Möglichkeit mit interna
tionalen Partnern abgestimmt wer
den.

3.4.4 Ableitung von Handlungs-
empfehlungen

Durch die Bundesregierung wurden 
bereits umfangreiche Anstrengun
gen unternommen, um die Fähigkei
ten afrikanischer Staaten zur Bewäl
tigung von Ausbruchsereignissen 
zu verbessern. Prävention und Be

94 Vgl. Kommando Sanitätsdienst der 
Bundeswehr 2018: 7 ff.

95 Vgl. Bundesministerium der Vertei
digung 2016: 99. 
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kämpfung von Epidemien liegen da
bei primär im Aufgabenbereich zivi
ler staatlicher Organisationen sowie 
von IOs und NGOs. Diese verfügen 
über ein umfassendes Repertoire 
an Hilfsmaßnahmen, die ihre Gren
zen aber dort finden, wo Staaten zu 
scheitern drohen bzw. wo die Sicher
heitslage angespannt ist. 

Die im Folgenden skizzierten 
Handlungsempfehlungen (D1 bis D5) 
zielen in ihrer Gesamtheit darauf ab, 
vorwiegend im Rahmen einer mili
tärischmilitärischen Zusammenar
beit, 

 – die Sanitätsdienste afrikani
scher Partnerstreitkräfte zur 
Prävention und Bewältigung ei
ner Epidemie zu befähigen (Pre
paredness H1 bis H3) und

 – Möglichkeiten der Bundeswehr 
für eine zweckmäßige und ge
zielte Unterstützung bei der Be
wältigung einer Epidemie darzu
stellen (Response H4 und H5).

Im Sinne des vernetzten Ansatzes 
sind die Handlungsempfehlun
gen mit beteiligten staatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen 
abzustimmen und nach Möglichkeit 
mit Projekten anderer Ressorts zu 
verzahnen.

3.4.4.1  D1: Sanitätsdienste befähigen – 
Kompetenzen vor Ort stärken

Zielsetzung
Unter Nutzung bereits etablierter 
Verfahren und Instrumente zur Aus
gestaltung bi und multilateraler 
Partnerschaften und Kooperatio

nen96 werden die Sanitätsdienste 
ausgewählter afrikanischer Partner
streitkräfte systematisch gestärkt 
und ihre Befähigung zur Prävention 
und Bewältigung von Epidemien auf 
und ausgebaut.

Wege
Die Handlungsempfehlung verfolgt 
vier Handlungsstränge: (1) institutio
nalisierte Zusammenarbeit zwischen 
Militärkrankenhäusern, (2)  Koope
rationen im Bereich der regionalen 
sanitätsdienstlichen Versorgung 
und (3)  im Bereich der Sanität
struppe sowie (4)  Netzwerkbildung 
zwischen sanitätsdienstlichen Füh
rungskräften der Bundeswehr und 
afrikanischen Partnerländern.

Durch eine institutionalisier
te Partnerschaft zwischen den fünf 
Bundeswehrkrankenhäusern und 
Militärkrankenhäusern afrikani
scher Partnerstaaten soll primär 
die klinische Versorgung gestärkt 
werden. Da Militärkrankenhäuser 
häufig auch zivile Patientinnen und 
Patienten behandeln, sind positive 
Nebeneffekte auf das zivile Gesund
heitswesen zu erwarten. Gegenstand 
solcher Kooperationen können so
wohl die Verbesserung der appara
tiven Ausstattung wie auch die Aus
bildung von Personal sein. Denkbar 
wäre dabei, dass in den Partnerkran
kenhäusern mittelfristig die tropen
medizinische Weiterbildung von 
Sanitätsoffizieren der Bundeswehr 

96 Vgl. Bundesministerium der Vertei
digung 2017.
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stattfindet, wodurch die Sanitäts
dienste wechselseitig voneinander 
profitieren könnten.

Ein zweiter Handlungsstrang 
sieht die Verbesserung der regiona
len sanitätsdienstlichen Versorgung 
durch die Ausbildung von Personal 
und die Ausstattung mit geeignetem 
Sanitätsmaterial (darunter auch La
borausstattung und Material zur Be
handlung infektiöser Patienten) vor. 
Sanitätsdienstliche Einrichtungen 
könnten somit regional einen Bei
trag zur Bewältigung von Epidemien 
leisten.

Ähnliches gilt auch für die Sa
nitätstruppe der Partnerstaaten. 
Auch hier stehen Ausbildung und 
Ausstattung im Vordergrund. Durch 
eine entsprechende Qualifizierung 
von Sanitätspersonal und durch 
die Ausrüstung mit feldtauglichem 
Sanitätsmaterial könnten die Sani
tätsdienste zudem befähigt werden, 
Missionen der VN oder der Afrikani
schen Union besser als bisher sani
tätsdienstlich zu unterstützen.

Zur Koordination der Maßnah
men vor Ort wird die Etablierung 
von Beratergruppen mit sanitäts
dienstlichem Schwerpunkt empfoh
len. Diese wären ein sichtbares Zei
chen deutschen Engagements und 
könnten im Falle einer Epidemie auf 
Grundlage der regionalen Kenntnis
se Unterstützungsbedarf schneller 
und gezielter artikulieren.

Schließlich sollte zur Vertie
fung der Netzwerkbildung zwischen 
medizinischen Führungskräften 
afrikanischer Partnerstreitkräfte 

und deutscher „Mentoren“ eine ge
meinsame Teilnahme am Lehrgang 
Generalstabs/Admiralstabsdienst 
international (LGAI) an der Füh
rungsakademie der Bundeswehr 
bzw. die Etablierung eines eigenen 
Lehrgangs Führung in der Medizin 
in Betracht gezogen werden.

Instrumente
Die Instrumente, die bei der Umset
zung der vier Handlungsstränge zur 
Anwendung kommen, lassen sich 
folgenden Kategorien zuordnen: 

 – Institutionalisierte Kooperati
onen zwischen Militärkranken
häusern: Ausbildungsunterstüt
zung, Beratung und Ausbildung 
im Ausland durch militärische 
Berater, Ausstattungshilfepro
gramm, Länderabgabe, Ertüch
tigungsinitiative.

 – Kooperation im Bereich regio
nale sanitätsdienstliche Versor
gung: Beratung und Ausbildung 
im Ausland durch militärische 
Berater, Ausstattungshilfepro
gramm, Länderabgabe, Ertüch
tigungsinitiative.

 – Kooperation im Bereich Sa
nitätstruppe: Beratung und 
Ausbildung im Ausland durch 
militärische Berater, Ausstat
tungshilfeprogramm, Länder
abgabe, Ertüchtigungsinitiative.

 – Netzwerkbildung zwischen 
sanitätsdienstlichen Füh
rungskräften: bilaterale Jah
resprogramme, Personalaus
tauschprogramme, militärische 
Ausbildungshilfe (LGAI).
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Erwartungshorizont
Die Handlungsempfehlung ist in 
mittelfristiger Perspektive umsetz
bar. Sie trägt durch die ganzheitliche 
Stärkung von Sanitätsdiensten dazu 
bei, dass diese befähigt werden, ei
nen eigenständigen Beitrag zur Be
wältigung einer Epidemie zu leis
ten. Der Ressourcenbedarf ist durch 
Rückgriff auf weitgehend vorhande
ne Fähigkeiten und Kapazitäten be
grenzt. Für die Bundeswehr eröffnet 
sich im Rahmen der Kooperation zu
dem die Möglichkeit zur Weiterbil
dung eigenen Personals.

3.4.4.2 D2: „Health Workers“ ausbil-
den – Gesundheitsstrukturen 
ausbauen

Zielsetzung
Mit dieser Handlungsempfehlung 
soll erreicht werden, dass Sanitäts
personal afrikanischer Partnerstaa
ten zu Community Health Workers 
qualifiziert wird. Dadurch kann ei
nerseits ein Beitrag zum Ausbau der 
sanitätsdienstlichen Kapazitäten 
in afrikanischen Partnerstreitkräf
ten geleistet und andererseits, eine 
Stärkung ziviler Gesundheitsstruk
turen durch Integration ausgeschie
dener Soldaten erreicht werden. 

Ein weiteres Ziel besteht darin, 
einen Beitrag zu einer rascheren 
Detektion von Ausbruchsgesche
hen zu leisten. So können die in den 
Streitkräften qualifizierten Health 
Workers nach ihrem Ausscheiden in 
dörflichen Communities eingesetzt 
werden, um Ausbruchsgeschehen 
möglichst rasch zu erkennen. Denk

bar ist dabei auch eine Anbindung 
an Surveillance Systeme mittels Ge
sundheitsapplikationen. 

Auf Grund des bekannten Zu
sammenhangs zwischen der Stabi
lität von Staaten und dem Beschäf
tigungsgrad und Einkommen junger 
Männer,97 leistet die Handlungs
empfehlung durch die Schaffung 
von Beschäftigungsmöglichkeiten 
für ausgeschiedene Soldaten zudem 
einen Beitrag zur Stabilität der Part
nerländer. 

Wege
Die Qualifizierung von Sanitätsperso
nal afrikanischer Partnerstreitkräfte 
zu Community Health Workers sollte 
nach Vorgaben erfolgen, die mit der 
WHO abgestimmt werden.

Ausgewähltes Sanitätspersonal 
afrikanischer Partnerstreitkräf
te wird in Form von Modulausbil
dungen und ggf. unter Nutzung von 
ELearning Plattformen qualifiziert. 
Dabei soll weitestgehend auf bereits 
bestehende, ortsfeste Einrichtungen 
des Partnerstaates zurückgegriffen 
werden. Im Einzelfall sind infra
strukturelle Maßnahmen sowie die 
Bereitstellung von Material durch die 
Bundeswehr zu prüfen. Personal der 
Bundeswehr wird dabei in der Mul
tiplikatorenausbildung eingesetzt. 
Durch die Befähigung von Multipli
katoren soll sichergestellt werden, 
dass das Programm anschließend im 
Sinne eines „African Ownership“ in ei
gener Verantwortung des jeweiligen 

97 Vgl. Collier et al. 2009: 10.
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Partnersanitätsdienstes fortgeführt 
werden kann. Durch kontinuierliche 
Fortbildungen der Multiplikatoren 
u. a. auch in Deutschland soll eine 
Netzwerkbildung gefördert und ver
stetigt werden. 

Durch eine ressortgemeinsame 
Abstimmung der Maßnahme, nicht 
nur innerhalb der Bundesregierung, 
sondern auch im jeweiligen afrika
nischen Partnerstaat, muss sicher
gestellt werden, dass die Ausbildung 
zum Community Health Worker 
zivilberuflich anerkannt wird. Ziel 
soll es sein, dass Soldaten nach der 
Beendigung ihrer Dienstzeit einer 
entlohnten Tätigkeit als Community 
Health Worker nachgehen können. 
Hierdurch können nicht nur zivile 
Gesundheitsstrukturen gestärkt, 
sondern auch Soldaten eine Pers
pektive aufgezeigt werden, wie sie 
nach ihrer Dienstzeit ihren Lebens
unterhalt verdienen können.      

Instrumente
Als Instrumente werden Beratung 
und Ausbildung in Verbindung mit 
Maßnahmen zur Verbesserung von 
Ausstattung, Ausrüstung und Infra
struktur eingesetzt. Zur Qualifizie
rung von Community Health Wor
kers kann die Bundeswehr sowohl 
finanzielle als auch materielle Res
sourcen beisteuern. Die Ausbildung 
selbst bzw. die Ausbildungsunter
stützung soll durch Angehörige des 
Sanitätsdienstes der Bundeswehr 
erfolgen. 

Erwartungshorizont

Die Umsetzung der Maßnahme er
scheint mittelfristig möglich. Dabei 
sollte ein ressortgemeinsamer An
satz mit dem BMZ geprüft werden. So 
sieht der „Marshallplan mit Afrika“ 
vor, duale Ausbildungsprogramme 
einzuführen und zu fördern. Über 
zivile Programme der Entwicklungs
zusammenarbeit könnte so eine an
teilige oder zumindest temporäre 
Finanzierung von Community He
alth Workers in ihrem neuen zivilen 
Umfeld in erfolgen.

3.4.4.3 D3: „Germ Exercises“ –  
gemeinsam üben, gemein-
sam helfen

Zielsetzung
Hier handelt es sich um eine zweige
teilte Handlungsempfehlung. Zum 
einen wird die Intensivierung von 
gemeinsamen Ausbildungen und 
Übungen mit afrikanischen Part
nerstaaten empfohlen, um Fach
personal in der schnellen Diagnos
tik von hochpathogenen Erregern 
auszubilden. Zum anderen soll die 
Durchführung gemeinsamer For
schungsvorhaben zur gezielten Wei
terentwicklung eigener Fähigkeiten 
der Bundeswehr sowie der Fähig
keiten afrikanischer Partnerstaa
ten gefördert werden. Beiden Hand
lungssträngen liegt das gemeinsame 
Ziel zu Grunde, afrikanische Länder 
bereits vor einem Ausbruchsgesche
hen mit epidemischem Potenzial so 
zu befähigen, dass durch schnelle 
Diagnostik und eingeübte Interven
tionen die Verbreitung von hochpa
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thogenen Erregern schnellstmöglich 
eingedämmt werden kann. 

Wege
Der empfohlene Weg zur Etablierung 
dieser Fähigkeiten und zur Durch
führung der Übungstätigkeiten ist 
die Einrichtung eines oder mehrerer 
regionaler, länderübergreifender 
mikrobiologischer Sicherheitsnetz
werke. Dabei erfolgt im Sinne des 
„One HealthAnsatzes“98 eine enge 
Einbindung weiterer Fachgebiete 
(z.  B. Veterinärmedizin). Als Mit
glieder dieser Sicherheitsnetzwerke 
sind vorzusehen: interessierte Staa
ten und ein deutsches zivilmilitäri
sches Berater und Ausbilderteam.

In einer ersten Phase werden 
die Beschaffung der notwendigen 
Ausrüstung im Rahmen der Ertüch
tigungsinitiative der Bundesregie
rung und die Ausbildung an mobilen 
Laboren sowie die Schaffung eines 
gemeinsamen Verständnisses für 
das Ausbruchsmanagement emp
fohlen. Dieses sollte durch ressor
tübergreifende Beratergruppen vor 
Ort durchgeführt werden. 

In einer zweiten Phase sollte eine 
auf Dauer angelegte Forschungs
kooperation innerhalb dieser Netz
werke angelegt werden, die den Wis
senschaftlern vor Ort die Möglichkeit 
gibt, auf Expertise und Ressourcen 
in Deutschland zuzugreifen. Zudem 
kann in dieser Phase die gemeinsa

98 Vgl. Definition der WHO zu „One He
alth“: https://www.who.int/news
room/qadetail/onehealth, zuletzt 
aufgerufen am 14.05.2020.

me Übungstätigkeit aufgenommen 
werden. 

Konkrete Inhalte und Maßnah
men könnten hierbei u.  a. gemein
same Übungsvorhaben mit EU/
NATOPartnern, IOs, NGOs und afri
kanischen Partnerstaaten auf stra
tegischer, operativer und taktischer 
Ebene sein, um das Ausbruchsma
nagement zu verbessern. 

Ziel dieser Übungen sollte stets 
die schnelle Diagnostik und Einlei
tung von eindämmenden Sofort
maßnahmen im länderübergreifen
den Ansatz sein. Daran anschließend 
wird eine Übungstätigkeit in regel
mäßigen Abständen empfohlen.

Hinzu kommt die Initiierung von 
Forschungsprojekten zum Schließen 
von Kenntnis und Fähigkeitslücken. 
Dies schließt das gezielte Einbringen 
afrikanischer Forschungsexpertise 
in wissenschaftliche Netzwerke mit 
ein. Insgesamt könnte hierdurch 
ein Netzwerk gegründet werden, 
welches zumindest der frühzeitigen 
Aufklärung von, idealerweise jedoch 
dem Schutz vor biologischen Gefah
ren dient.

Instrumente
Die zu beschaffenden mobilen La
bore, die Ausbildung an denselben 
und die gemeinsamen Übungen un
ter Rückgriff auf eine etablierte For
schungskooperation lassen sich fol
genden Kategorien zuordnen: 

 – Ausstattung,
 – Beratung und Ausbildung,
 – Ertüchtigung.
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Erwartungshorizont 
Durch das Abstützen auf bereits vor
handene Ressourcen ist bei der Um
setzung der Handlungsempfehlung 
der Ressourcenbedarf begrenzt. Die 
Anschaffungskosten der mobilen La
bore sind verglichen mit ortsfesten 
Laboren moderat. Bei der Projektge
staltung sind Kosten für befristetes 
Projektpersonal für Ausbildungen 
und Übungen einzuplanen.

3.4.4.4 D4: Koordination verbessern 
– abgestimmt handeln

Zielsetzung
Es soll ein Koordinierungs und Füh
rungselements für Sanitätsdienste 
von NATO/EUStaaten zur verbes
serten Steuerung von militärischen 
Hilfsmaßnahmen und zur Koordina
tion der Hilfsmaßnahmen mit zivi
len Organisationen bei der Präventi
on und Bewältigung von Epidemien 
etabliert werden.

Wege
Als möglicher Nukleus für ein Koor
dinierungs und Führungselement 
könnte das Multinational Medical 
Coordination Centre (MMCC), wel
ches aus dem Framework Nations 
Concept (FNC) der NATO erwachsen 
ist, sowie dem European Medical 
Command (EMC), das auf die Per
manent Structured Cooperation 
(PESCO) der EU zurückzuführen ist, 
dienen.99 Dieses wird derzeit unter 
deutscher Federführung unter ei
nem Dach als funktionsübergrei

99 Vgl. BundeswehrJournal 2019.

fende Koordinierungsstelle zwi
schen den NATO Hauptquartieren, 
den EU Hauptquartieren sowie den 
nationalen militärischen und zivi
len Sanitätsdiensten aufgebaut. Die 
bestehenden konzeptionellen Über
legungen zum MMCC/EMC sollen 
aufgegriffen und erweitert werden.

Für die beteiligten Nationen so
wie weitere Partnernationen soll 
das MMCC/EMC u. a. in der Lage sein, 
(1) ein kontinuierliches Lagebild zu 
führen und bereitzustellen, (2) als 
Daueraufgabe vorbereitende und 
unterstützende Aktivitäten durch
zuführen, (3) Fähigkeiten zu optimie
ren und Kapazitäten vorzuhalten, (4) 
kurzfristig im multinationalen Rah
men medizinische Versorgung und 
Durchhaltefähigkeit zu ermöglichen 
und (5) sanitätsdienstliche Versor
gung nach einheitlichen Standards 
zu garantieren. 

In einem ersten Schritt gilt es, 
das Aufgabenprofil des MMCC/EMC 
weiterzuentwickeln und so anzu
passen bzw. zu ergänzen, dass nach
genannte Aufgaben bei der Präventi
on und Bewältigung von Epidemien 
wahrgenommen werden können.   

 – Strukturell verankerte Koor
dinierungsstelle der Sanitäts
dienste der beteiligten Staaten 
sowie weiterer Partnerstaaten;

 – Ansprechstelle für die Abstim
mung zwischen den Vertragsna
tionen sowie der EU und NATO;

 – Ansprechstelle für die Abstim
mung mit IOs (u. a. European 
Medical Corps) und NGOs;
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 – Vernetzung mit Expertiseträ
gern afrikanischer Partnerstaa
ten.

Mittelfristig könnte das MMCC/EMC 
darüber hinaus sanitätsdienstliche 
Kräfte mit einem Bereitschaftssta
tus in Sinne von Emergency Medical 
Teams (EMT) vorhalten, diese nach 
WHOStandards zertifizieren und 
bei der WHO als Kräfte zur Krisenbe
wältigung anzeigen. Für diese EMTs 
sollten unter Federführung des 
MMCC/EMC in Abstimmung mit den 
beteiligten Staaten und der WHO 
Standardverfahren festgelegt, Cur
ricula zur Durchführung von Ausbil
dungen angelegt und entsprechen
de Übungen durchgeführt werden. 
Schließlich sollte der Aufbau eines 
verlegbaren Elementes zur Führung 
unterstellter sanitätsdienstlicher 
Kräfte und deren Koordinierung vor 
Ort untersucht werden.

Instrumente
Die Umsetzung der Handlungs
empfehlung erfolgt im Rahmen der 
Weiterentwicklung der Zusammen
arbeit in NATO und EU. Die einge
setzten Instrumente sind folgenden 
Kategorien zuzuordnen:

 – Informationsaustausch, Dialog, 
Entwicklung und Gestaltung ge
meinsamen Engagements: Ge
spräche und Kooperation, mul
tilaterale Vereinbarungen.

 – Beratung und Ausbildung: Aus
bildungskooperation und Aus
bildungsunterstützung.

 – Fähigkeits und Rüstungskoope
ration: Kooperation in NATO 

(vgl. FNC) und EU (vgl.  PESCO), 
Rüstungskooperation bei der 
Beschaffung von erforderlicher 
Ausrüstung und Ausstattung.

Erwartungshorizont 
Die Umsetzung der Handlungsmaß
nahmen führt zu einer robusten und 
abgestimmten Zusammenarbeit der 
Sanitätsdienste der beteiligten Part
nernationen aber auch innerhalb 
der EU, der NATO und mit IOs sowie 
NGOs. Durch zeitliche Abstufungen 
in der Umsetzung können kurz/mit
tel und langfristige Effekte erzielt 
werden. Durch die Lastenverteilung 
zwischen den beteiligten Partner
nationen und den IOs und NGOs ist 
der Ressourcenbedarf als gering zu 
bewerten.

3.4.4.5 D5: Support the supporters – 
Handlungsspielräume schaffen

Zielsetzung
Ziel der Handlungsempfehlung ist 
die Unterstützung von IOs und NGOs 
bei der Bewältigung einer Epidemie. 
Art und Umfang der Hilfestellung 
basieren dabei auf einer im Falle ei
nes Ausbruchsgeschehens vorab vor 
Ort durchgeführten Bedarfsanaly
se. Alle Maßnahmen erfolgen in Ab
stimmung mit der Host Nation (HN). 
Während das Engagement der betei
ligten Bundesressorts bzw. von NGOs 
in der Regel auf ziviler Zusammen
arbeit beruht, können Maßnahmen 
der Bundeswehr sowohl zivilmilitä
rische als v. a. auch militärischmili
tärische Ansatzpunkte verfolgen. 
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Wege
Die Empfehlung umfasst mehrere 
Handlungsstränge. Ein Element ist 
die Gewährleistung eines sicheren 
Einsatzraumes (Safe and Secure En
vironment, SASE), in welchem zivile 
Kräfte ihre Arbeit auf dem Gesund
heitssektor leisten können. So kann 
etwa ein militärisch abgesichertes 
Feldlager zur Nutzung durch Hilfs
organisationen eingerichtet werden. 
Die Helfer sind für die medizinische 
Behandlung, Bundeswehrkräfte für 
den Sicherheitsaspekt verantwort
lich. In geeigneten Fällen bildet die 
Bundeswehr Soldaten der lokalen 
Streitkräfte aus, mit dem Ziel, diese 
Aufgabe absehbar an die HN zu über
geben.  

IOs und NGOs können darüber 
hinaus von den logistischen Fähig
keiten der Streitkräfte profitieren. 
Die Unterstützung im Bereich zivil 
limitierter Ressourcen, insbeson
dere beim Lufttransport, würde die 
Basis der medizinischen Versorgung 
verbreitern. Die Hilfskräfte können 
über eine entsprechende Kooperati
on medizinisches Material und Per
sonal ins Einsatzgebiet und über den 
taktischen Lufttransport im Einsatz
gebiet an den Zielort transportieren 
lassen. Dabei werden auch Kapazitä
ten für die Evakuierung hochanste
ckender Patienten vorgehalten. 

Als dritte Option ist die Sicher
stellung der medizinischen Realver
sorgung von International Health 
Workers der eingesetzten IOs und 
NGOs nach deutschen fachlichen 
Standards durch Bundeswehrkräfte 

zu nennen. Während International 
Health Workers primär die Behand
lung der vom Krankheitsausbruch 
betroffenen Patienten durchführen, 
übernehmen eingesetzte Sanitäts
kräfte der Bundeswehr die umfas
sende medizinische Versorgung der 
Helfer.  

Weiterhin kommt eine punktuel
le Unterstützung zur Stabilisierung 
von Gesundheitsstrukturen der HN, 
etwa durch Screeningmaßnahmen 
zur Diagnosestellung bei infizier
ten Patienten, in Betracht. Infizierte 
könnten so von den übrigen Patien
ten getrennt und speziell dafür vor
gesehenen Einrichtungen zugeführt 
werden. Lokale Gesundheitsstruk
turen blieben somit für die Behand
lung nicht Epidemie assoziierter Er
krankungen verfügbar.

Schließlich besteht ein mögli
cher Einsatzbereich in Gegenmaß
nahmen zu absichtlich verbreiteten 
Fehlinformationen, zum Beispiel 
durch den Einsatz von Fachkräften 
aus der Pressearbeit oder der Ope
rativen Kommunikation.

Instrumente
Anspruch aller genannten Einzel
maßnahmen ist es, dass Koopera
tionspartner stets auf Augenhöhe 
wahrgenommen werden. Die not
wendigen Instrumente lassen sich 
folgenden Kategorien zuordnen:

Die Gewährleistung einer SASE, 
die Sicherstellung der medizinischen 
Realversorgung von International 
Health Workers sowie die punktuel
le Unterstützung zur Stabilisierung 
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von lokalen Gesundheitsstrukturen 
sind über die Kategorie „Ausrüs
tung, Ausstattung, Infrastruktur 
und Ertüchtigungsinitiative“ reali
sierbar. Hier wird vor allem qualita
tiv hochwertiges Sanitätsmaterial, 
in Teilen aber auch infrastrukturelle 
Unterstützung bereitgestellt. Insbe
sondere die Ertüchtigungsinitiative 
der Bundesregierung kommt hier in 
Betracht.

Die Sicherstellung einer SASE 
setzt zudem Elemente der Kategorie 
„Beratung und Ausbildung“ voraus. 
Die Ausbildung soll dabei vor Ort 
stattfinden. 

Erwartungshorizont
Der maßgeblich zu erzielende Effekt 
der Handlungsempfehlung ist eine 
hinsichtlich der jeweiligen Aufga
ben und Rollen besser abgestimm
te, strukturiertere sowie effektivere 
Zusammenarbeit der Bundeswehr 
mit den vor Ort eingesetzten IOs 
und NGOs. Mit ihnen ist auch der 
beabsichtigte Wirkungsrahmen 
und horizont der möglichen Ein
zelmaßnahmen abzustimmen, etwa 
durch vorab geschlossene Rahmen
vereinbarungen. Hinsichtlich der 
zu verwendenden Ressourcen soll 
im Wesentlichen eine Abstützung 
auf bereits vorhandene Fähigkeiten, 
Kräfte und Mittel erfolgen.
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3.5 Maritime Sicherheit
3.5.1  Einleitung und  

methodisches Vorgehen
Die in diesem Kapitel erarbeiteten 
Handlungsempfehlungen leiten 
sich aus dem in Kapitel 2.5.4 identi
fizierten Gestaltungsfeld „Maritime 
Sicherheit“ ab. Sie sollen die afri
kanischen Partner bei der Wahrung 
eigener Sicherheitsinteressen un
terstützen, um somit weiterhin eine 
bessere wirtschaftliche Entwicklung 
durch einen ungehinderten mariti
men Zugang zum Welthandel zu er
möglichen.

Für die Bearbeitung der Hand
lungsfelder wurden zu Beginn die 
europäischen maritimen Interessen 
mit denen der AU abgeglichen. Die 
europäische Union misst den Han
dels und Transportwegen von und 
nach Afrika sowie dem Golf von Gui
nea eine besondere Bedeutung zu. 
Die AU beschreibt in ihrer „2050 Af
rica’s Integrated Maritime Strategy“ 
(2050 AIM Strategy)1 Maritime Do
main Strategy“ wie sie die maritime 
Dimension rund um den Kontinent 
schützen will. Schnittmengen beider 
Akteure werden in der „EU Strategy 
on the Gulf of Guinea“2 der EU dar
gestellt. 

Mit der Erläuterung des Ya
oundéProzesses soll aufgezeigt 
werden, welche Organisation die 
westafrikanischen Staaten aufge

1 Vgl. African Union 2012.
2 Vgl. Council of the European Union 

2014a: 2.

baut haben, um konkret der mariti
men Unsicherheit zu begegnen. Des 
Weiteren wird der Fokus erweitert 
und auf das Engagement von Part
nernationen gerichtet, die sich am 
Golf von Guinea engagieren.  

Diese unvollständige Auswahl 
soll aufzeigen, dass unterschiedli
che Nationen verschiedene wie auch 
gemeinsame Interessen am Golf von 
Guinea haben und sich auf unter
schiedliche Art und Weise einbrin
gen. Mit den Ordnungskriterien am 
Schluss der Handlungsempfehlun
gen soll die Bewertung des militäri
schen Ratschlags vereinfacht wer
den.

3.5.2 Charakterisierung des  
Gestaltungsfeldes

Um das Thema greifbar zu machen, 
beleuchtet dieses Kapitel die „Mari
time Sicherheit“ exemplarisch am 
Beispiel vom Golf von Guinea in Be
zug auf die Wahrung deutscher und 
europäischer Interessen in Afrika. 
Für die in diesem Kapitel aufgezeig
ten Handlungsempfehlungen wird 
die „Maritime Sicherheit“ wie folgt 
bestimmt:

Die „Maritime Sicherheit“ wird 
unabhängig von der territorialen 
Verortung der Angriffe oder den Mo
tiven der Angreifer betrachtet. Es ist 
allein relevant, ob eine Einrichtung 
der maritimen Wirtschaft unter An
drohung oder Anwendung von Ge
walt attackiert wird oder bestehen
de Regeln bewusst missachtet bzw. 
gebrochen werden. Zur „Maritimen 
Sicherheit“ gehören sowohl die Ver
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hinderung von Schmuggel und Dieb
stahl im Handelsverkehr, als auch 
die Wahrung von Fischereirechten 
und der Schutz von OffshorePlatt
formen und Tankern.3

Mit jedem Entwicklungsschritt, 
den Afrika durchlebt, nimmt die 
Bedeutung der maritimen Dimensi
on in gleichem Maße zu, denn 90 % 
der afrikanischen Im und Exporte 
werden über See abgefertigt. Derzeit 
können zwar nur 52 afrikanische Hä
fen Container abfertigen, die Anzahl 
wird in Zukunft aber signifikant an
steigen. Neben dem Handel sorgt die 
See auch für die Nahrungssicherheit 
der Bevölkerung. Überfischung, ille
gale Fischerei, Umweltverschmut
zung und die Auswirkung des Kli
mawandels werden sich in Zukunft 
weiterhin negativ auswirken.4 

Wie in Kapitel 2.5 im Hinblick auf 
Afrika 2050 bewertet, nimmt die Re
levanz der maritimen Dimension zu. 
Unsicherheiten durch maritime Kri
minalität oder Piraterie können eine 
unmittelbare Einwirkung auf die 
weitere wirtschaftliche Anschluss
fähigkeit Afrikas haben. 

Für das Jahr 2018 verzeichnet 
das International Maritime Bureau 
(IMB) weltweit 201 Piraterievorfälle. 
Im Gegensatz zum Jahr 2017 mit 180 
Angriffen ist die Zahl somit erneut 
angestiegen. In den Seegebieten vor 
Somalia kam es 2018 zu drei Vorfäl
len, gegenüber neun im Jahr 2017. Vor 
Westafrika, mit der Schwerpunktre

3 Vgl. Mair 2010: 6.
4 Vgl. Ministry of Defence UK 2016: 131 ff.

gion Golf von Guinea, sind die Fall
zahlen hingegen deutlich angestie
gen und haben sich mit 82 Vorfällen 
gegenüber 2017 nahezu verdoppelt. 
Außerdem entfallen sämtliche der 
2018 weltweit verzeichneten Schiff
sentführungen auf dieses Seege
biet. Damit stellt der Golf von Gui
nea auch weiterhin den weltweiten 
Schwerpunkt für Piraterie dar. Nach 
Angaben des IMB hat sich im Golf 
von Guinea das Meldeverhalten für 
Piraterievorfälle verbessert, den
noch wird angenommen, dass 48% 
der Vorfälle nicht an das IMB Piracy 
Reporting Centre gemeldet werden.5 

Afrika ist umschlossen von wich
tigen Seewegen, die durch fragile 
Regionen führen. Das Rote Meer ist 
die Hauptroute für deutsche und eu
ropäische Exportgüter nach Asien 
und für den Ölimport aus den Golf
staaten. Das Rote Meer wie auch das 
Horn von Afrika sind von Fragilität, 
Flüchtlingsbewegungen, Terroris
mus und auch Piraterie gekenn
zeichnet. Das Mittelmeer ist ein wei
teres Spannungsgebiet im Hinblick 
auf Migrationsbewegungen von 
Afrika nach Europa. Nachdem im 
Mai und im Juni 2017 jeweils 20.000 
Menschen im Mittelmeer gerettet 
wurden, ging die Zahl der Migranten 
in den Folgemonaten drastisch zu
rück.6

5 Vgl. Marinekommando 2019: 14 f.
6 Vgl. Marinekommando 2018: 9 f.
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3.5.3 Analyse und Bewertung
Wie dargestellt sind Piraterievorfäl
le weltweit rückläufig, jedoch steigt 
die Zahl der Ereignisse im Golf von 
Guinea seit Jahren an. Im Besonde
ren konnte die maritime Kriminali
tät und Piraterie am Horn von Afri
ka durch das maritime Engagement 
der EU, der NATO, weiterer unabhän
giger Partner wie China, Japan, In
dien und den USA, aber auch durch 
den privatwirtschaftlichen Sektor 
und einer geschärften Situational 
Awareness der Reeder eingedämmt 
werden. Im Mittelmeer ist die italie
nische Marine stark präsent und un
terstützt Libyen im Kampf gegen den 
Menschenhandel und bei der Über
wachung seiner Territorialgewässer.

Im Golf von Guinea entwickelt 
und manifestiert sich weltweit ein 
neuer Schwerpunkt maritimer Un
sicherheit, von der insbesondere 
die Gewässer vor Nigeria am stärks
ten betroffen sind. Dabei reicht die 
Bandbreite der Vorfälle maritimer 
Kriminalität von zahlreichen klei
neren, regionalen Überfällen auf 
Schiffe, die auf Reede liegen, bis hin 
zu Fällen von Seeräuberei inklusive 
Entführung durch schwer bewaffne
te Täter viele Kilometer vor der Küs
te. Neben der Piraterie wiegen die 
illegale Fischerei und die Umwelt
verschmutzung für die Entwicklung 
der Bevölkerung am schwersten.

Um der oben genannten Piraterie 
begegnen zu können, ist eine physi
sche Präsenz von Nöten. Die Schiffe 
und Boote der westafrikanischen 
Marinen haben meist einen schlech

ten materiellen Klarstand, sind älter 
und zu langsam. Die Anzahl verfüg
barer Schiffe reicht nicht einmal an
satzweise aus, um abschreckendes 
Potential auf See aufzubauen.7 Um 
ein abschreckendes Potential auf 
See aufbauen zu können, gehören 
neben verfügbaren Schiffen auch 
Verfahren und Techniken zum An
wenden und grenzübergreifenden 
Austausches eines Seelagebildes.

3.5.4 EU Maritime Sicherheit und 
Interessen

Über die im Kapitel 2.5 dargestell
ten europäischen Interessen muss 
für eine qualifizierte Bewertung des 
Handlungsfeldes die EU „Maritime 
Strategy“ in Betracht gezogen wer
den. Die Sicherheitsinteressen der 
EU lassen sich in zwei Bereiche un
terteilen. Zum einen in die eigenen 
strategischen Sicherheitsinteres
sen, wie zum Beispiel der Schutz der 
EU gegen Unsicherheiten in der ma
ritimen Dimension, der Schutz ihrer 
kritischen maritimen Infrastruktur 
sowie der Schutz der europäischen, 
maritimen Außengrenzen und der 
maritimen, ökonomischen Verbin
dungslinien zur EU.8 Zum anderen 
in Sicherheitsinteressen der EU in 
entfernt liegenden Regionen, die in
stabil und krisenanfällig sind, jedoch 
aufgrund ihrer strategischen Be
deutung für die EUMitgliedstaaten 
einen besonderen Wert darstellen. 

7 Vgl. Kinzel 2019: 28.
8 Vgl. Council of the European Union 

2014b: 6.
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Die EU stellt hier u.a. die Schiffsrou
ten von und nach Afrika heraus. Ex
plizit nennt sie neben dem Golf von 
Aden den Golf von Guinea, welcher 
einer besonderen Aufmerksamkeit 
bedarf.9 Das ansteigende Niveau der 
Pirateriezahlen wird herausgestellt 
und gilt als Begründung für ein En
gagement der EU. Hierzu hat die EU 
eine eigene „Gulf of Guinea Strategy“ 
verfasst. Die EU ist ausdrücklich be
reit die AU in ihren aufgezeigten 
Maßnahmen der „2050 Africa’s Inte
grated Maritime Strategy“ zu unter
stützen. 

Der Beitrag der EU zur maritimen 
Sicherheit gliedert sich in die folgen
den Bereiche:

 – External Action
 – Maritime Awareness, Surveil

lance and Information Sharing
 – Capability Development
 – Risk Management, Protection of 

Critical Maritime Infrastructure 
and Crisis Response

 – Maritime Security Research and 
Innovation, Education and Trai
ning10

3.5.5 Afrikas Interessen
Die „2050 Maritime Domain Stra
tegy“ der Afrikanischen Union bil
det einen Rahmen, um die maritime 
Dimension Afrikas zu schützen und 
zu bewirtschaften. An der Strategie 
beteiligten sich neben den afrikani

9 Vgl. Council of the European Union 
2018: 3.

10 Vgl. Council of the European Union 
2014b: 8 ff.

schen Staaten auch regionale Insti
tutionen, der afrikanische private 
maritime Sektor und die internati
onale Gemeinschaft. Die AU möchte 
langfristig eine „Combined Exclusive 
Maritime Zone of Africa“ (CEMZA) 
kreieren, diese soll u.a. dem Schutz 
der maritimen Umwelt, der Fischer
eikontrolle, den wirtschaftlichen In
teressen sowie zu Grenzkontrollen, 
des Gesetzesvollzuges und zu Vertei
digungszwecken dienen. Neben der 
CEMZA sollen regionale Maritime 
Operational Centers (MOC) aufge
baut werden, um die Wirksamkeit 
afrikanischer maritimer Kräfte und 
das maritime Situationsbewusstsein 
zu steigern.11

Die Afrikanische Union verdeut
licht mit dieser Strategie, dass der 
Schutz und die Durchsetzung von 
Recht und Gesetz in der maritimen 
Dimension Grundvoraussetzungen 
für die weitere Entwicklung des Kon
tinents sind.

3.5.6 Partner USA, Frankreich und 
Dänemark

Die USA betreiben mit der African 
Partnership Station (APS)12 ein Si
cherheitskooperationsprogramm 
zur Erhöhung der maritimen Sicher
heit. Mit diesem Programm sollen 
die afrikanischen Länder langfristig 
befähigt werden, eigenverantwort
lich für Sicherheit innerhalb ihrer 

11 Vgl. African Union 2012: 15 ff.
12 Vgl. US AFRICOM: www.africom.mil/

whatwedo/securitycooperation/
africapartnershipstation, zuletzt 
aufgerufen am 17.03.2020.

http://www.africom.mil/what-we-do/security-cooperation/africa-partnership-station
http://www.africom.mil/what-we-do/security-cooperation/africa-partnership-station
http://www.africom.mil/what-we-do/security-cooperation/africa-partnership-station
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Territorialgewässer und ihrer aus
schließlichen Wirtschaftszone zu 
sorgen. Um dieses Ziel zu erreichen, 
richtet die USNavy u.a. die Übung 
OBANGAME EXPRESS13 aus. Während 
dieser Übung wird eine Maritime In
terdiction Operation simuliert, da
bei werden verdächtige Schiffe an 
ein Maritime Regional Coordination 
Center (MRCC) gemeldet und durch 
Boardingteams der Anrainerstaa
ten durchsucht. Neben Taktik und 
Verfahren wird auch die Kooperati
on der Streitkräfte gestärkt. Die APS 
bietet für Partnermarinen Koopera
tionsmöglichkeiten zur Unterstüt
zung des eigenen Engagements. Die 
Deutsche Marine hat sich in der Ver
gangenheit mehrfach erfolgreich an 
dieser Übung beteiligt.

Seit 1990 unterhält Frankreich 
mit der Mission Corymbe eine stän
dige maritime Präsenz im Golf von 
Guinea.14 Im Kern geht es bei dieser 
Mission um die Wahrung strategi
scher französischer Interessen in Af
rika und um die Unterstützung der in 
West und Zentralafrika stationier
ten bzw. operierenden französischen 
Soldaten. Bei der Pirateriebekämp
fung ist die französische Marine auf 
Verbündete und regionale Partner 
angewiesen. Hierzu richtet die fran
zösische Marine gemeinsame Übun
gen aus, um den Anrainerstaaten des 
Golfs bei der Sicherung ihrer Gewäs

13 Vgl. US AFRICOM: www.africom.
mil/whatwedo/exercises/obanga
meexpress, zuletzt aufgerufen am 
17.03.2020.

14 Vgl. Führer 2018: 26 ff.

ser eine stärkere Rolle zu übertra
gen.15

Dänemark als Seefahrernation 
legt ebenfalls seinen Schwerpunkt 
auf den Golf von Guinea. Mit einem 
entsprechenden Positionspapier legt 
es eine Strategie fest, um der Pira
terie und Kriminalität in der mari
timen Dimension zu begegnen.16 Dä
nemark unterstützt beispielsweise 
Ghana und Nigeria mit Law Enforce
ment Advisors innerhalb der nati
onalen Law Enforcement Agencies, 
um dadurch die grenzübergreifende 
Zusammenarbeit und Koordination 
zu erhöhen. Darüber hinaus unter
stützt Dänemark beide Länder mit 
Beratern bei der Implementierung 
einer maritimen Strategie.17

3.5.7 Greift der Yaoundé-Prozess?
Auf Basis der Resolutionen Num
mer 2018 und 2039 im Oktober 2011 
und Februar 2012 forderten die VN 
die zentral und westafrikanischen 
Staaten sowie die Gulf of Guinea 
Commission auf, eine umfassende 
Strategie zu entwickeln, um den Ge
fahren maritimer Unsicherheiten im 
Golf von Guinea entgegenzutreten. 
Im Jahre 2013 einigten sich die am 
Golf von Guinea ansässigen Staaten 
und unterzeichneten den „Yaoundé 
Code of Conduct“. In diesem verstän
digen sich die Unterzeichner u.a. 
darauf, uneingeschränkt miteinan

15 Vgl. ebd.
16 Vgl. Ministry of Foreign Affairs of 

Denmark 2019: 4 ff.
17 Vgl. ebd.
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der zu kooperieren, Informationen 
miteinander auszutauschen und 
maritime Kriminalität verfolgen zu 
wollen. Dazu einigten sich die afri
kanischen Staaten auf eine Vielzahl 
von Maßnahmen. So sollen z.B. na
tionale Strategien, Regelwerke und 
Verfahren erstellt werden, um Per
sonen, die die maritime Sicherheit 
gefährden, zu verfolgen, festzuset
zen und dem Gesetz zuzuführen. 
Darüber hinaus sollen das Training 
und die Ausbildung von Personal, 
auch durch internationale Hilfe, im 
Vordergrund stehen.18

Der YaoundéProzess ist ein 
Schritt zur Übernahme afrikanischer 
Eigenverantwortung. Gemessen an 
den Zahlen des IMB konnte er jedoch 
noch keine Änderung herbeiführen. 
Dennoch attestiert Fregattenkapi
tän Wolf Kinzel in seiner SWPStudie 
vom März 2019 dem YaoundéPro
zess auch Erfolge.19 Die Zusammen
arbeit der einzelnen Küstenstaaten 
habe sich verbessert, eine gren
zübergreifende Unterstützung der 
Nationalstaaten sei möglich gewor
den und die Gerichtsbarkeiten der 
Küstenländer befassen sich erst
mals mit dem Problem der Piraterie. 
Weiter führt er aus, dass dies nur 
durch die umfangreiche internatio
nale Hilfe möglich gewesen sei. Der 
YaoundéProzess liefert zwar noch 
keine Beweise, aber Indizien dafür, 
dass die eingeführten Maßnahmen 
eine abschreckende Wirkung erzie
len. So werden Überfälle von den 

18 Vgl. Yaoundé 2013.
19 Vgl. Kinzel 2019: 5.

Schiffsbesatzungen immer häufiger 
direkt an die zuständigen Marinen 
gemeldet, die Piraten geraten damit 
wenigstens unter Druck und das eta
blierte Überwachungsregime wirkt 
zumindest abschreckend.20 Die Ver
besserung des Meldeaufkommens 
könnte somit auch für den aktuellen 
Anstieg der Statistik verantwortlich 
sein. 

3.5.8 Ableitung von Handlungs-
empfehlungen

Wie oben gezeigt, gibt es bereits eine 
Vielzahl von Initiativen zur Verbes
serung der Maritimen Sicherheit im 
Golf von Guinea. Unsere Analysen 
haben ergeben, dass diese Initiati
ven grundsätzlich die richtigen He
rausforderungen adressieren. Die 
Schwierigkeit ist, diese Maßnahmen 
zu koordinieren und in ihrer Effekti
vität zu verbessern. 

Die in diesem Kapitel aufgezeig
ten Handlungsempfehlungen grei
fen Ideen vorhandener Strategien 
auf und zeigen mögliche Anknüp
fungspunkte – stets unter dem Ge
sichtspunkt, die afrikanische Eigen
verantwortung miteinzubeziehen. 

Alle Handlungsempfehlungen 
verfolgen das Ziel, die Sicherheit 
am Golf von Guinea zu erhöhen, 
beschreiten in ihrer Herangehens
weise und der Umsetzung unter
schiedliche Ansätze. E1 bis E4 haben 
das Ziel einen längerfristigen, nach
haltigen und strukturellen Beitrag 
zu leisten. An dessen Ende soll ein 
Fähigkeitsaufwuchs stehen, der die 

20 Vgl. Kinzel 2019: 23.
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afrikanischen Partner befähigt, ei
genverantwortlich für die maritime 
Sicherheit zu sorgen. E5 beschreibt 
hingegen eine aktive Präsenz der EU 
bzw. Deutschlands im Seegebiet des 
Golfs von Guinea, womit eine besse
re Koordination der Marinen durch 
die Mitgliedstaaten der EU realisiert 
werden kann. Mit Hilfe von Public 
Private Partnership in E6 möchten 
wir einen innovativen und neuen 
Ansatz verfolgen, um schnell die Si
cherheit am Golf von Guinea erhö
hen zu können.

Unsere Empfehlungen wirken 
entlang der Ansatzpunkte für Hand
lungsempfehlungen aus der „EU 
Maritime Strategy“, des „EU Action 
Plan“ und der „EU Strategy Gulf of 
Guinea“ sowie der „2050 African Ma
ritime Strategy“. Allen Handlungs
empfehlungen ist gemein, dass sie 
nur langfristig zur Wirkung kommen 
können. Sind Deutschland und die 
EU nicht gewillt, die Ertüchtigung, 
Ausbildungen und auch Instand
haltungen langfristig zuzusichern, 
sollte von einem Engagement abge
sehen werden.

3.5.9 Handlungsempfehlungen

3.5.9.1  E1: Grenzübergreifende 
Kooperation weiter för-
dern – Wiederaufnahme der 
Ertüchtigungsinitiative der 
Bundesregierung zum Erhalt 
der „Initial Operational Capa-
bility“

Ends
Diese Handlungsempfehlung könnte 
langfristig eine Grundlage zur Erhö

hung der maritimen Sicherheit am 
Golf von Guinea bilden. Im Weiteren 
birgt sie das Potenzial als Blaupause 
für die afrikanischen Anstrengun
gen zum Aufbau einer CEMZA zu die
nen.

Dazu muss der Ausbau der In
frastruktur, Lagedarstellung und 
Führungsmittel weiter fortgeführt 
werden. Diese technischen Hilfsmit
tel und die Nutzung grenzübergrei
fender Infrastruktur müssen in eine 
maritime Strategie eingebettet sein, 
um ihre volle Wirkung zu entfalten.
Beispiele für den einfachen und 
schnellen Lagebildaustausch sind 
das Maritime Security Centre Horn 
of Africa (MSCHOA) oder das auf 
Open Source basierende, US ameri
kanische System Sea Vision, welches 
Lagedaten der zivilen Schifffahrt und 
unterschiedlicher Sicherheitsakteu
re in einem gemeinsamen Lagebild 
verarbeitet. Durch die Förderung 
einer solchen digitalen Plattform ist 
ein schneller und unkomplizierter 
Zugang zu Lagedaten möglich und 
kann mit wenig Anstrengung auf 
andere Seegebiete erweitert werden. 

Ways
Durch die Ertüchtigungsinitia

tive der Bundesregierung „Ausstat
tung und Capacity Development der 
maritimen Überwachungsstruk
tur am Golf von Guinea“, die am 
31.03.2018 ihr Ende fand, konnte in 
den Küstengewässern von Kap Verde 
bis zum Süden, nach Angola (AGO), 
eine „Initial Operational Capability“ 
in drei von vier maritimen Zentren 
erreicht werden. Die Zentren wurden 
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mit Funkmasten, Funkanlagen und 
ITGerät bis hin zu Büroausstattung 
eingerichtet. Die Ausstattung die
ser Zentren kann als erster Schritt 
für die Implementierung einer ma
ritimen Sicherheitsarchitektur am 
Golf von Guinea betrachtet werden. 
Die Ausstattung mit Funk und IT 
hat einen direkten Einfluss auf die 
Gestaltung maritimer Sicherheit im 
Golf von Guinea. An diesem positiv 
verlaufenen Projekt sollte weiter an
geknüpft werden. Die Initiative ver
folgt die Idee des „Local Ownership“ 
und kann einen Grundstein für eine 
gemeinsame maritime Sicherheits
strategie am Golf von Guinea bilden.
Der Schwerpunkt der Handlungs
empfehlung liegt primär im Bereich 
der materiellen Unterstützung, wo
bei ein Rückgriff auf handelsübliche 
Funk und ITAusstattung ausrei
chend erscheint. Sekundär im Be
reich der Ausbildung zur Befähigung, 
zum Erhalt und zum Betrieb der Inf
rastruktur sowie zur operativen Be
fähigung zum Aufbau und Austausch 
eines maritimen Lagebildes. Ziel ist 
es, die afrikanischen Partner nach 
der Ausstattung so zu befähigen, 
dass das Material eingesetzt und 
einsatzbereit gehalten werden kann. 
Hier kann eine mögliche Ausbil
dungskooperation in Betracht gezo
gen werden. Der Personalansatz mit 
bis zu fünf Soldaten ist als gering an
zusehen. Eine Einbeziehung von Re
servedienstleistenden oder Zivilsten 
und eine internationale Beteiligung 
erscheinen möglich und zielführend 

zum Schonen eigener Personalres
sourcen.

Zur Fortführung des Projekts 
müssen keine neuen Wege beschrit
ten werden, Kooperationen beste
hen, Ansprechpartner sind bekannt. 
Das Anknüpfen an die „Initial Ope
rational Capability“ unterstreicht 
den Willen Deutschlands, sich nach
haltig am Golf von Guinea zu betei
ligen. Die Einbeziehung internatio
naler Partner könnte die Kosten auf 
mehrere Schultern verteilen. Der 
Austausch von grenzübergreifenden 
Lagebilddaten kann die Kooperation 
der Staaten untereinander weiter 
vertiefen und verflechten. 
Durch politische Unwägbarkeiten in 
der Region um den Golf von Guinea 
kann es bei der Umsetzung zu Ver
zögerungen bis hin zu Rückschritten 
kommen. Sollten die Handlungs
empfehlungen nicht umgesetzt 
werden, besteht die Gefahr, dass 
das investierte Kapital in die „Initial 
Operational Capability“ nicht nach
haltig wirken kann.

Means
Es werden folgende weitere Maß
nahmen empfohlen:

 – Beschaffung und Ausbau der 
Funkinfrastruktur.

 – Training und Simulierung von 
Einsätzen, um die Anwendung 
eines synthetischen Lagebildes 
zu vermitteln.

 – Erarbeitung eines nachhaltigen 
Wartungssystems zur Siche
rung und Aufrechterhaltung der 
technischen Operabilität.
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 – Einführung eines jährlichen Ko
ordinationstreffens zwischen 
den Zentren, um ein gemein
sames Verständnis der Zusam
menarbeit zu fördern. 

 – Einführen von SOPs und eines 
Berichtwesens gegenüber ECO
WAS.

 – Erarbeiten und Einführen von 
einem Monitoring und Evalu
ierungssystems zur Qualitäts
sicherung seitens ECOWAS, um 
Erfolg und Misserfolg dokumen
tieren zu können.

 – Unterstützung beim Aufbau ei
ner Plattform gem. dem Beispiel 
MSCHOA oder Sea Vision. 

3.5.9.2 E2: „Crowdsourcing”–  
Plattform für ein „Open 
Source“ Coastal Picture

Ends
In den MMCCs aus der E1 könn
te das Lagebild durch eine Crowd
sourcingPlattform21 ergänzt wer
den. Diese Plattform erstellt ein 
„EchtzeitCoastal Picture“ und soll 
Aktivitäten wie Schmuggel, Pira
terie, Drogen und Menschenhan
del, Öldiebstahl oder Umweltver
schmutzung frühzeitig auffassen 
und schnell an die Sicherheitskräf
te weiterleiten, um eine schnellere 
Bekämpfung zu ermöglichen. Das 
in den MRCCS erstellte Seelagebild 

21 Unter Crowdsourcing wird in diesem 
Kontext die freiwillige Partizipation 
der Bevölkerung über das Internet, 
durch eine mobile Softwarelösung 
via Smartphone, zum Lagebild (Echt
zeitCoastalPicture) verstanden. 

würde mit dieser Plattform um eine 
landseitige Dimension erweitert. 
Selbst wenn die Sicherheitskräfte 
noch nicht in der Lage sind in „Echt
zeit“ zu reagieren, so wäre das er
stellte Lagebild durchaus geeignet, 
langfristig kriminelle Hotspots zu 
identifizieren. 

Geeignete Partnerschaften mit 
Strafverfolgungsbehörden des Auf
nahmelandes würden einen zweig
leisigen Ansatz zur Bekämpfung von 
Bedrohungen der Maritimen Sicher
heit im Küstengebiet sowohl an Land 
als auch auf See ermöglichen. 

Ways
Die zunehmende Verbreitung von 
Internetzugängen und Smartpho
nes in Afrika erlaubten bereits in 
den letzten Jahren das „Crowdsour
cen“ von Informationen durch die 
Bevölkerung Afrikas. Ein Beispiel ist 
die UshahidiPlattform, die bei den 
kenianischen Wahlen und huma
nitären Hilfsmaßnahmen in Libyen 
im Jahr 2011 erfolgreich eingesetzt 
und anschließend mehrfach von den 
VN genutzt wurde.22 Dadurch konn
ten Informationen, die durch ande
re Quellen nicht verfügbar waren, 
deutlich schneller als beispielsweise 
mit den Medien erhoben, bewertet 
und verteilt werden. Entscheidend 
ist, dass die Mitglieder der entspre
chenden Community ihre Erkennt
nisse über möglichst viele unter
schiedliche Übertragungswege, wie 
z.B. Internet, Social Media und SMS 

22 Vgl. Verity 2012.
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berichten können, um auch Berei
che mit schwacher Infrastruktur zu 
erreichen. Die Ergebnisse werden 
automatisch in ein synthetisches 
Echtzeitbild projiziert, sodass Ge
fahrenherde leicht identifiziert und 
Maßnahmen, wie ein koordiniertes 
Vorgehen der Strafverfolgung an 
Land und auf See, ermöglicht wer
den können.

Der Schwerpunkt dieser Hand
lungsempfehlung liegt in der Be
schaffung und Finanzierung einer 
Software, die schon erfolgreich auf 
anderen Gebieten angewendet wird. 
Da geeignete handelsübliche IT ver
fügbar oder problemlos kostengüns
tig beschafft werden kann, werden 
geringe Kosten zur Umsetzung er
wartet.

Das Nutzen der Möglichkeiten 
der Digitalisierung unter Rückgriff 
auf bewährte und kostengünstige 
Technologie erlaubt eine einfache 
und risikoarme Implementierung, 
um das maritime Lagebild um eine 
weitere Dimension zu erweitern. 
Wird das System durch die Zivilbe
völkerung akzeptiert, gibt es eine 
Möglichkeit zur Vertrauensbildung 
durch einen engen Austausch mit 
den Sicherheitsbehörden.

Das größte Risiko liegt in man
gelnder Nutzung durch fehlende 
Akzeptanz, mangelnde Kenntnis 
des Dienstes oder nicht vorhande
ner Netzabdeckung, wodurch kaum 
brauchbare Daten generiert werden 
könnten. In Gebieten, die durch kri
minelle Gruppen bedroht sind oder 
die von der Kriminalität profitieren, 

ist eine Nutzung des Dienstes eben
falls unwahrscheinlich. Auf jeden 
Fall muss den Nutzern absolute An
onymität zugesichert werden. Ggf. 
könnten kriminelle Gruppen den 
Dienst nutzen, um falsche Informa
tionen zu streuen oder das System 
mit einer Vielzahl an Falschmeldun
gen zu überlasten.

Ziel ist es, den afrikanischen 
Partner eine weitere Möglichkeit 
zur Aufwertung ihres Lagebildes an 
die Hand zu geben. Der notwendige 
Personalansatz für die Umsetzung 
ist als gering anzusehen, neue Or
ganisationsstrukturen müssen dazu 
nicht geschaffen werden.

Means 
Finanzierung der geeigneten Soft
ware (UshahidiPlattform) und die 
Anbindung an die vorhandene ITIn
frastruktur der MMCCs, um das dor
tige Lagebild durch ein „Coastal Pic
ture zu ergänzen.

In der Phase der Implementie
rung dieser Plattform sollen die 
potentiellen Nutzer nachhaltig be
teiligen werden, um die zwingend 
notwendige Akzeptanz bei Sicher
heitsbehörden und der Bevölkerung 
frühzeitig zu erreichen. Die Platt
form könnte von der Bundeswehr 
als Kooperationsinitiative initiiert, 
finanziert und von den afrikani
schen Partnern eigenverantwortlich 
betrieben werden. 

Da kriminelle Aktivitäten nicht 
im Interesse des größten Teils der 
Bevölkerung sind, besteht die Mög
lichkeit, EchtzeitInformationen von 



Maritime Sicherheit – 283

der Küste zu erhalten, wodurch ein 
koordiniertes Vorgehen der Straf
verfolgung an Land und auf See er
möglicht wird. 

3.5.9.3 E3: Joint Maritime Training 
Centre (JMTC) in Accra, Ghana

Ends
Der Aufbau des JMTC soll die regio
nale Kooperation auf der Arbeitse
bene steigern. Dem Gedanken nach 
entspricht das JMTC einem „Center 
of Excellence for Training, Opera
tions and Equipment Development 
on Maritime Safety and Security“, 
wie es in der African Integrated Ma
ritime Strategy gefordert ist. 

Die Handlungsempfehlung 
zielt auf die Schaffung einer über
regionalen Ausbildungs und For
schungseinrichtung zur Maritimen 
Sicherheit. Das JMTC würde sich 
mit einem geringen Materialeinsatz 
und, je nach gewünschter Beteili
gung, flexiblem Finanzmitteleinsatz 
unterstützen lassen. Das JMTC sollte 
als Ausbildungs und Forschungsin
stitut zur Ausbildung von jüngeren 
Stabsoffizieren konzipiert werden. 
Außer an Mitglieder der staatlichen 
Marinen und Küstenwachen könnte 
sich das Angebot auch an Beamte 
und zivile Sicherheitskräfte richten, 
um das zu schaffende Netzwerk zu 
erweitern.

Das JMTC bietet die Chance, dass 
die Teilnehmer durch die gemeinsa
me Ausbildung und Forschung ein 
informelles Netzwerk auf der Ar
beitsebene aufbauen, welches ihnen 
später bei der grenzüberschreiten

den Problemlösung hilft, auch wenn 
die grenzüberschreitende Zusam
menarbeit auf politischem und dip
lomatischem Level noch nicht weit 
fortgeschritten ist. Langfristig könn
te sich das JMTC, bei entsprechender 
Unterstützung, zu einem weltweiten 
Kompetenzzentrum für Maritime 
Sicherheit in Afrika entwickeln und 
dadurch die Reputation und Sicht
barkeit afrikanischer Expertise er
höhen.

Mangelnde Akzeptanz und Ver
teilungskämpfe könnten den Aufbau 
hindern und die Qualität mindern. 
Wird das JMTC von zu wenigen Eu
ropäischen Experten unterstützt, 
könnte die Ausbildungsexpertise 
leiden. 

Ways 
Der EU Action Plan zur European 
Union Maritime Security Strategy 
fordert, auf existierenden EUKoope
rationen mit regionalen Organisa
tionen aufzubauen, um koordiniert 
Kapazitäten im Bereich der mariti
men Sicherheit zu schaffen. Der Auf
bau des JMTC wird empfohlen, damit 
konzeptionelle und operative Fähig
keiten der Küstenstaaten sowie der 
grenzübergreifende Austausch und 
Dialog ermöglicht und vertieft wer
den können.

Das JMTC sollte durch die Afrika
nischen Staaten geführt und durch 
interessierte Staaten (Deutschland, 
EU, G7++) finanziert werden, um kei
ne neuen Strukturen zu schaffen, 
könnte das JMTC Teil bestehender 
Einrichtungen werden. Anbieten 
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würde sich dafür das KAIPTC23 als 
Trainingseinrichtung der VN, wel
ches sich bereits teilweise mit ma
ritimer Sicherheit beschäftigt oder 
das ICC in Yaoundé als zentrale Ein
richtung des YaoundéProzesses.

Die Ausbildung und Forschung 
am JMTC sollte sich mit allen Berei
chen der maritimen Sicherheit auf 
der strategischen und operativen 
Ebene befassen. Der Fokus der Be
arbeitung sollte auf der regionalen 
Ebene liegen. Die Ausbildung am 
JMTC sollte durch Afrikaner durch
geführt werden. Im Ausnahmefall 
könnten europäische Ausbilder oder 
Experten unterstützen, ggf. können 
Ausbilder vorher in westlichen Staa
ten oder in NATO/EU/VNEinrichtun
gen, beispielsweise am NMIOTC,24 
vertieft ausgebildet werden.

Means
Dazu werden folgende weitere Maß
nahmen empfohlen:

 – Organisatorische Unterstützung 
der interessierten Staaten beim 
Aufbau des Centers.

 – Ausbildungsunterstützung für 
zukünftiges Lehrpersonal.

 – Materielle Unterstützung zur Si
cherstellung eines zeitgemäßen 
Lehrbetriebs.

 – Abhängig von der gewünschten 
Beteiligung ggf. Finanzierung 

23 Kofi Annan International Peace
keeping Training Center.

24 NATO Maritime Interdiction Operati
onal Training Centre.

von Baumaßnahmen zur Schaf
fung neuer Infrastruktur.

 – Vermitteln einer maritimen Si
cherheitsstrategie unter afrika
nischer Führung.

3.5.9.4 E4: Nationale Küstenwachen 
ertüchtigen

Ends
Zur Verbesserung der Maritimen Si
cherheit im afrikanischen Raum und 
besonders im Seegebiet um den Golf 
von Guinea müssen die Fähigkeiten 
der nationalen maritimen Kräfte in 
funktionierenden Staaten gestärkt 
werden. 

Diese Handlungsempfehlung 
zielt auf eine nachhaltige Verbes
serung der maritimen Fähigkeiten 
lokaler Sicherheitskräfte in den Be
reichen Personal, Material und Aus
bildung. Langfristig bestünde bei 
dieser Handlungsempfehlung das 
Potential einer gemeinsamen Ko
operation zwischen militärischer 
Ausbildungshilfe und dem Ausstat
tungshilfeprogramm der Bundesre
gierung unter Führung des Auswär
tigen Amtes. Die physische Präsenz 
zum Begegnen der Piraterie auf See 
und die Fähigkeit zur eigenständigen 
Durchsetzung der maritimen Sicher
heit könnte so gesteigert werden. 

Durch die ganzheitliche Betrach
tung ist ein langfristiger Erfolg des 
Programms wahrscheinlicher. Die 
Mitgliedsstaaten der EU sollten sich 
in einem Abstimmungsprozess da
rauf einigen, welche afrikanische 
Partnermarine von welchem euro
päischen Staat dauerhaft ausgebil
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det und begleitet wird. Die dauerhaf
te Begleitung soll dabei ein besseres 
Verständnis für die Herausforderun
gen der Partnermarine ermöglichen. 
Durch diese Fokussierung einzelner 
Staaten auf einzelne oder wenige 
Partnernationen kann die Ausbil
dung und Unterstützung tiefer und 
zielgerichteter erfolgen.

Die Risiken bestehen in einer 
nicht nachhaltigen Ausbildung und 
mangelnder Instandsetzung des 
Materials, dadurch würde der Er
folg erneut verpuffen. Das System 
der Partnernationen kann zu Un
mut führen, wenn unterschiedliche 
Nationen unterschiedliche Ambitio
nen in der Ertüchtigung zeigen. Die 
Ertüchtigung von Partnernationen 
wird bereits praktiziert. Mit einem 
umfassenden Ansatz und der Fokus
sierung auf einzelne Staaten, könn
ten die Staaten in die Lage versetzt 
werden, selbständig die maritime 
Sicherheit zu gewährleisten.

Ways
Die Ertüchtigung einer oder mehre
rer Partnernationen wäre mit mitt
lerem Personaleinsatz und flexiblem 
Budget möglich. Um den Pool an aus
gebildetem Personal zu vergrößern, 
sollten vorhandene Ausbildungs
kooperationen vertieft werden. Da
mit könnte eine weit größere Zahl an 
Soldaten als bisher in Europa ausge
bildet werden. Dabei sollte man sich 
nicht nur auf die Ausbildung von 
Offizieren konzentrieren, sondern 
auch auf Meisterebene, also Boots
leute ausbilden. Um den langfristi

gen Nutzen zu maximieren, sollten 
Möglichkeiten geschaffen werden 
den Kontakt auch nach Abschluss 
der Ausbildung aufrecht zu erhalten. 
Dies ist durch ein Mentorensystem 
realisierbar.

Europäische Staaten sollten ihre 
„Partnermarinen“ mit Fahrzeugen 
und Ausrüstung ausstatten, da
bei sollte es sich um einfache, aber 
hochseetaugliche Systeme han
deln.25 

In Zusammenarbeit mit der 
Industrie und durch langfristi
ge Ausbildungskooperationen 
von schiffstechnischem Personal, 
ggf. mit der Möglichkeit zur Re
achBackUnterstützung durch 
schiffstechnisches Personal aus Eu
ropa, könnte der technische Betrieb 
von maritimen Rüstungsmaterial 
langfristig sichergestellt werden. 
Alternativ könnte man sich grund
sätzlich auch an den vorhandenen 
Public Private PartnershipModellen 
(PPPModellen) zur Bereitstellung 
von Booten durch die Privatwirt
schaft beteiligen.

Die Mitgliedstatten der Europä
ischen Union könnten Mobile Trai
ning Teams (MTT) aufstellen, die bei 
festgestellten Defiziten der Afrika
nischen Staaten, zum Beispiel in der 
Analyse nach einem Manöver, kurz
fristig zur gezielten Ausbildung im 
afrikanischen Land, je nach benö
tigter Infrastruktur aber ggf. auch in 

25 Das australische „Pacific Boat Pro
gram“ eignet sich als Beispiel für 
eine vergleichbare Ertüchtigungsin
itiative.
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Europa eingesetzt werden können. 
Die Nachhaltigkeit der durch MTT 
durchgeführten Ausbildungen muss 
regelmäßig überprüft werden.

Means
Es liegt im deutschen Interesse, 
Staaten in die Lage zu versetzen, 
selbst für die maritime Sicherheit in 
ihren Territorialgewässern und den 
entsprechenden Ausschließlichen 
Wirtschaftszonen zu sorgen. Um die 
Effektivität zu erhöhen, bietet es 
sich an, dass sich einzelne Mitglieds
staaten der Europäischen Union bei 
der Ertüchtigung auf einzelne Part
nernationen fokussieren.

Dazu werden folgende weitere 
Maßnahmen empfohlen:

 – Multinationale Abstimmung be
züglich der Partnernationen

 – Verstärkte Ausbildung afrikani
scher Soldaten in Deutschland

 – Unterstützung bei der Beschaf
fung und Instandhaltung von 
Küstenwacheinheiten

 – Ausstattung der Partnermari
nen mit Fahrzeugen

 – Aufstellen von europäischen 
„Mobile Training Teams“, um 
Defizite bei afrikanischen Part
nern im Rahmen von Übungen 
schnell zu beseitigen. 

3.5.9.5 E5: Maritime Präsenz der EU 
steigern

Ends
Ein mandatierter Einsatz der Deut
schen Marine im Golf von Guinea ist 
aus unserer Bewertung nicht ziel
führend. Dennoch sollten die EU und 

Deutschland einen gemeinsamen, 
militärischen Fußabdruck in der Re
gion hinterlassen.

Die Handlungsempfehlung zielt 
auf Koordinierung westlicher Ein
heiten im Seegebiet und die Ko
ordinierung bereits vorhandener 
Manöver und Übungen. Bei guter 
Koordinierung sollte eine durchgän
gige Präsenz von westlichen Einhei
ten im Seegebiet auch ohne manda
tiertem Einsatz sicherzustellen sein. 
Deutschland könnte dadurch eine 
temporäre Präsenz im Seegebiet 
sicherstellen und damit die medi
ale Sichtbarkeit des deutschen En
gagements in der Region erhöhen. 
Dabei sollte beachtet werden, dass 
bei kurzfristiger Nichtverfügbarkeit 
von Einheiten die Verlässlichkeit 
Deutschlands bei den Verbündeten 
leiden würde.

Durch eine durchgängige eu
ropäische Marinepräsenz hätten 
Deutschland sowie die anderen Mit
gliedsstaaten der Europäischen Uni
on eine hohe Präsenz und jederzeit 
aktuelle Lageinformationen, um im 
Falle zukünftiger unvorhergesehe
ner Entwicklungen schnell fundiert 
reagieren zu können.

Ways
Es bietet sich an, Hafenbesuche der 
unterschiedlichen Marinen der Mit
gliedsstaaten der Europäischen Uni
on zu koordinieren, um die sichtbare 
Präsenz der EU und Deutschlands in 
den Anrainerstaaten des Golfs von 
Guinea kontinuierlich zu steigern. 
Ein ins ICC abgesandter Verbin
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dungsoffizier würde darüber hinaus 
die Möglichkeiten zur direkten Kom
munikation und Kooperation mit al
len Anrainerstaaten verbessern.

Deutschland hat sich bereits 
mehrfach am Manöver Obangame 
Express im Rahmen der APS betei
ligt. Das Manöver erlaubt Beiträge 
unterschiedlicher Intensitäten, von 
den Abstellungen einzelner Offizie
re, über Ausbildungen durch Teams 
des Seebataillons bis hin zu Fregat
ten. Im Rahmen freier Kapazitäten 
sollte sich Deutschland weiterhin 
an Obangame Express oder an ver
gleichbaren Manövern anderer Part
nermarinen beteiligen. 

Means 
Dazu empfehlen wir folgende Maß
nahmen:

 – Abstellung eines Verbindungsof
fiziers ins ICC.

 – Koordination der Hafenbesuche 
europäischer/westlicher Natio
nen.

 – Teilnahme und Unterstützung 
an Manövern internationaler 
Partner. 

3.5.9.6 E6: Public Private Partnership 
Ends
Die gemäß den Zahlen des IMB 
ausufernde Piraterie bedarf einer 
schnellen Reaktions und Hand
lungsfähigkeit der Anrainerstaa
ten. Marineeinheiten zur Sicherung 
der Schifffahrtsrouten sind dazu 
ein probates Mittel, sie sind jedoch 
personalintensiv, wartungsaufwen
dig und dadurch sehr kosteninten

siv, außerdem verlangen sie nach 
einer ausgereiften Infrastruktur. 
Um auf diesem Gebiet eine schnel
lere Lösung herbeiführen zu kön
nen, sollten, aufbauend auf bereits 
bestehenden Kooperationen, Part
nerschaftsbeziehungen mit priva
ten Leistungserbringern angestrebt 
werden. Servicedienstleistungen im 
maritimen Sektor können schnell zu 
einer Entlastung führen und die Ein
satzbereitschaft zügig steigern.

Im Partnerland könnten Sicher
heitskräfte entlastet und andere Auf
gaben übernehmen werden, wie zum 
Beispiel die Besetzung der MRCCs. 

Die Akzeptanz solcher Maß
nahmen besteht vor allem auf Sei
ten der afrikanischen Staaten und 
bedarf einer medialen Begleitung 
durch DEU Streitkräfte. Damit kön
nen erwünschte Ziele und Effekte 
öffentlichkeitswirksam kommuni
ziert werden. Deutsche zivile Sicher
heitsorganisationen und maritime 
Unternehmen müssen hierfür ge
wonnen werden, um Synergieeffekte 
für die deutsche Wirtschaft und eine 
einheitliche Zertifizierung durch die 
Deutsche Marine/Bundeswehr zu ga
rantieren.

Ways
Diese Handlungsempfehlung zielt 
darauf ab, private Leistungserbrin
ger in den Bereich der maritimen 
Sicherheit einzubinden. Zivile Fir
men könnten die Anrainerstaaten 
am Golf von Guinea mit maritimer 
Infrastruktur zur Wartung und 
durch die Bereitstellung von seege
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henden Einheiten im Rahmen eines 
Chartervertrages unterstützen. Die 
Anrainerstaaten würden auf diesen 
gecharterten Einheiten ihre hoheits
rechtlichen Aufgaben erfüllen und 
Rechte und Gesetze durchsetzen. 
Ein Auslagern hoheitlicher Aufgabe 
ist kein Ziel dieser Handlungsemp
fehlung.

NGA zum Beispiel nutzt das Kon
zept „Public Privat Partnership“ 
seit mehreren Jahren im Rahmen 
der „Secure Anchorage Area West 
Africa“26 erfolgreich. Ein privates 
Unternehmen stellt Fahrzeuge, die 
die Ankerreeden vor Lagos, Nige
ria schützen. Die „Secure Ancho
rage Area West Africa“ setzt darü
ber hinaus Boote mit bewaffneten 
nigerianischen Soldaten ein, um 
auf den Ankerreeden zu patrouil
lieren. Das Angebot kann entspre
chend erweitert werden. Mit einer 
solchen Zusammenarbeit zwischen 
Sicherheitsorganen und zivilen Si
cherheitsunternehmen kann somit 
schneller, kostengünstiger und mit 
weniger Aufwand ein höherer Schutz 
erreicht werden. 

Mit einem solchen Modell wäre 
es auch möglich, Flugzeuge zu char
tern, die als Seefernaufklärer fungie
ren und den Handlungsrahmen der 
Anrainerstaaten weit über die Ho
heitsgrenze hinaus erweitern. Eine 
Einbindung dieser zur Verfügung 
gestellten See und Lufteinheiten in 
die maritime Sicherheitsarchitektur 

26 Vgl. SECURE ANCHORAGE AREA: htt
ps://saawestafrica.com/, zuletzt auf
gerufen am 09.01.2020.

der geschaffenen MMCCs (E1) würde 
ein verdichtetes Seelagebild ermög
lichen und die Effektivität der Be
kämpfung der Piraterie steigern.

Means
Der Schwerpunkt dieser Handlungs
empfehlung liegt im Finden geeigne
ter privater Sicherheitsdienstleister 
und oder Charterunternehmen, der 
Vertragsgestaltung und ggf. CoFi
nanzierung der Leistungen. Geleis
tet werden kann diese Unterstüt
zung aus bestehenden Strukturen 
mit keinem zusätzlichen Personal
aufwand. Ein möglicher Nachteil bei 
der Vergabe von Leistungen an pri
vate Firmen ist, dass diese nicht dem 
staatlichen Gewaltmonopol unter
liegen. Um vorzubeugen, dass hier
durch die Staatlichkeit unterminiert 
wird, zielt diese Handlungsempfeh
lung nicht darauf ab, dass hoheitli
che Aufgaben in den privaten Sektor 
ausgelagert werden. 
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4 Zusammenfassung
Nachdem im Kapitel 3 die vierte 
Phase1 der Betrachtung abgeschlos
sen wurde, werden in diesem Teil 
die Ergebnisse der einzelnen Gestal
tungsfelder2 zusammengeführt. Es 
wird gezeigt, dass Befähigung (com-
petence), Kooperation (cooperation) 
und Eindämmung (containment) 
den Rahmen für die in Kapitel 3 er
arbeiteten Handlungsempfehlungen 
bilden. Dazu werden die Handlungs
empfehlungen zunächst zusam
mengefasst dargestellt. In weiterer 
Folge werden sie einzeln im Lichte 
des Auftrags des Generalinspekteurs 
betrachtet und miteinander vergli
chen, um danach die Umsetzungs
herausforderungen und Zusammen
hänge der Handlungsempfehlungen 
aufzuzeigen. Es folgt eine Zusam
menführung der Teiluntersuchun
gen und abschließend eine Rückfüh
rung der Erkenntnisse auf den oben 
genannten Kern.

1 Die Bearbeitung der Studienphase 
erfolgte in vier Phasen: (1) Grundla
genbildung, (2) regionale Betrach
tung, (3) Betrachtung nach Gestal
tungsfeldern, (4) Ableitung von 
Handlungsempfehlungen. Vgl. Ein
leitung. 

2 Transnationaler Terrorismus (VEO), 
unkontrollierte und irreguläre 
Migration, externe Akteure, Health & 
Security (Pandemien und Seuchen), 
maritime Sicherheit (Sicherung der 
Handelslinien).

4.1  Zusammenfassung der 
Handlungsempfehlungen

Im ersten Abschnitt werden die 
Handlungsempfehlungen kurz dar
gestellt, um einen Überblick zu er
möglichen. Details zu den jeweiligen 
Handlungsempfehlungen sind dem 
Kapitel 3 zu entnehmen. Die einzel
nen Gestaltungsfelder werden mit 
einer Wesensbeschreibung, die im 
Sinne einer Orientierungshilfe zu le
sen ist, eingeleitet.

A VEOs
Die Handlungsempfehlungen des 
Gestaltungsfeldes VEOs umfassen 
folgende Kernaspekte: Das Narra
tiv der VEOs ist durch Strategische 
Kommunikation und CIRÜberlegen
heit zu durchbrechen. Darüber hin
aus sind die Fähigkeiten im Bereich 
Nachrichtengewinnung und Auf
klärung zu stärken und die Finanz
ströme der VEOs zu kappen. Diese 
Maßnahmen ermöglichen deren 
Eindämmung und Bekämpfung.

A1 Fähigkeiten der VEOs im CIR
Die erste Handlungsempfehlung 
zielt auf die Unterbindung der Nut
zung von Mitteln der strategischen 
Kommunikation im Cyber und In
formationsraum durch VEOs. Dabei 
werden die LOCs aufgedeckt und 
zielgerichtet unterbrochen. Nach 
erfolgreicher Unterbindung wer
den die eigenen Möglichkeiten der 
strategischen Kommunikation ein
gesetzt und durch die Befähigung 
zur Durchführung von zivilmili
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tärischer Zusammenarbeit in den 
SahelPartnerländern ergänzt, um 
die Reputation der Sicherheitskräfte 
des Sahel zu stärken und die Akzep
tanz dieser zu erhöhen. 

A2 Militärische Fähigkeiten der VEOs
Diese Handlungsempfehlung zielt 
auf die Voraussetzungen im Be
reich NG&A für die Neutralisierung 
des SpitzenFührungspersonal der 
VEOs und auf die Verwehrung ihrer 
Rückzugsräume. Um dies zu errei
chen, werden die Etablierung eines 
umfassenden Lagebilds und die pa
rallele Ertüchtigung von Partnern 
angestrebt. Aufgrund der noch 
schwachen Ausprägung der Aufklä
rungsfähigkeiten der G5 FCPart
nerländer und des ausgedehnten 
Einsatzraums ist internationale Un
terstützung zur Erstellung eines La
gebilds ebenso unabdingbar wie pa
rallele Ausbildung und Ausrüstung 
der Partner.

A3 Finanzmittel der VEOs
Das militärische Abschreckungs
potential der VEOs ermöglicht es 
ihnen, durch OK und Staatsersatz
leistungen Einnahmen zu generie
ren. Diese Finanzströme werden mit 
Hilfe von Aufklärungsmaßnahmen 
in Zusammenarbeit mit gezielt ge
stärkten lokalen Sicherheitskräften 
aufgedeckt. Zusätzlich werden die 
G5  FCPartnerverbände dazu befä
higt, sicherheitssektorgemeinsame 
Operationen mit Militär und Gen
darmeriekräften durchzuführen, 

um die Refinanzierungsmodelle der 
VEOs zu stören.

B Unkontrollierte und irreguläre 
Migration

Im Kern gilt es im Gestaltungs
feld unkontrollierte und irreguläre 
Migration, die Früherkennung durch 
ein Netzwerk von Indikatoren und 
die Reaktionsfähigkeit durch einen 
gezielten Fähigkeitsaufbau zu erhö
hen, um diese Art der Migration zu 
minimieren bzw. zu steuern.

B1 Ressortgemeinsame Ausbildung 
von Führungskräften national 
und supranational stärken

Durch die nationale und suprana
tionale Stärkung einer ressortge
meinsamen Ausbildung von Füh
rungskräften soll ein tiefgreifendes 
gegenseitiges Verständnis generiert 
werden, welches in weiterer Folge ei
nen bedeutenden Beitrag zur erfolg
reichen Beherrschung von Migrati
onsherausforderungen, denen nur 
gemeinsam zu begegnen ist, leisten 
wird.

B2 Indikatoren Netzwerke stärken 
und anwenden

Durch die Stärkung und Nutzung 
von Sensoren zur Krisenfrüherken
nung, bestehend aus deutschen 
IndikatorenNetzwerken (u. a. Mi
litärattachéstäbe, länderspezifisch 
und regional) sowie aus bereits be
stehenden afrikanischen Strukturen 
(u. a. AU), soll die Beratungsleistung 
für das BMVg in Bezug auf unkon
trollierte und irreguläre Migration 
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verbessert werden, um ein klares 
Lagebild für zukünftige Entschei
dungen zu generieren.

B3 Stabilisierung und Rekonstruktion 
sicherstellen

Streitkräfte müssen ein stabiles 
Umfeld für andere Akteure sicher
stellen, um lokalen Migrationshe
rausforderungen in einem breiten 
Ansatz begegnen zu können. Dafür 
brauchen militärische Einheiten 
bereits in der Grundaufstellung die 
Befähigung, in einem sich verän
dernden Einsatzumfeld operieren zu 
können. Dies umfasst eine stärkere 
Akzentuierung der Gewährleistung 
von innerer Sicherheit und den Ein
satz in immer größeren Räumen mit 
immer weniger Kräften („lackof
mass“).

B4 Unterstützung bei der Auf-
rechterhaltung von Sicherheit / 
Ordnung in Megastädten ermög-
lichen

Militärische Kräfte müssen dazu be
fähigt sein, unter den besonderen 
Umständen eines Einsatzes in Mega
städten militärische Maßnahmen in 
allen Dimensionen bereitstellen zu 
können. Diese müssen geeignet sein, 
ein stabiles Umfeld sicherzustellen, 
in welchem adäquate Maßnahmen 
zur Begegnung von Migrationsher
ausforderungen getroffen werden 
können.

C Externe Akteure
Das EUEngagement ist durch inten
sivierte Kooperation mit Frankreich 

zu stärken. Im Rahmen gemeinsa
mer Interessen sollte eine Auswei
tung der Zusammenarbeit mit China 
angestrebt werden. Der destruktive 
Einfluss Russlands in Afrika ist ein
zudämmen. Diese Maßnahmen ver
bessern die Sicherheitslage (SASE) in 
Afrika und stärken die internationa
le Rechtsordnung.

C1  Engen Schulterschluss mit 
Frankreich zeigen – „Core Coope-
ration“ 

Die Treiber der Weiterentwicklung 
der europäischen GSVP bleiben 
Frankreich und Deutschland, die 
Hemmnisse des gemeinsamen Han
delns im Rahmen der multidimensi
onalen Konfliktbewältigung werden 
ausgeräumt. Größeres, auch militä
risches Engagement im EURahmen, 
Stärkung der zivilen Komponente 
im Integrated Approach und direk
te oder indirekte Entlastung Frank
reichs in militärischen Einsätzen 
in denen deutschem militärischen 
Handeln Grenzen gesetzt sind, ver
körpern diese vertiefte Kooperation. 
Der gemeinsame EURahmen bietet 
hierbei die Möglichkeit auch andere 
Partner einzubinden, der Fokus liegt 
in der Stärkung der AU und ihrer Fä
higkeiten zur Krisenprävention und 
reaktion.

C2 Gemeinsamkeiten mit China 
suchen – „Coexistence“

Das umfangreiche chinesische En
gagement auf dem afrikanischen 
Kontinent führt zwangsläufig zu 
Überschneidungen von Interessen, 
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beispielhaft in den Bereichen Si
cherung des Zuganges zu Rohstof
fen und Märkten. Eine positive Ent
wicklung von Frieden, Stabilität und 
Wohlstand in Afrika ist daher für alle 
drei Seiten von Bedeutung. Hier bie
ten insbesondere auf Frieden und 
Stabilität ausgerichtete Missionen 
unter internationalem Mandat und 
trilaterale Wirtschaftsabkommen 
Möglichkeiten zur Kooperation. Ziel 
muss eine Zusammenarbeit mit 
China sein, soweit dies entlang der 
deutschen Interessen und Werte 
möglich ist.

C3 Eindämmung von Russlands 
Einflussnahme – „Containment“

Solange Russland nicht auf eine 
völkerrechtskonforme Politik ein
schwenkt, gilt es, das russische En
gagement in Afrika einzudämmen. 
Der Entstehung weiterer Lücken im 
westlichen Engagement, die Russ
land zur Durchsetzung seiner Inte
ressen nutzt, ist entgegenzuwirken. 
Die frühzeitige Aufklärung und An
tizipation des russischen Handelns 
sowie deren Offenlegung sind hier
bei elementar. Die Verfolgung der 
Handlungsempfehlungen Coopera-
tion und Coexistence unterstützen 
dieses Containment. Ein zukünftiges 
Kooperationsmodell wird hierdurch 
nicht ausgeschlossen, kann jedoch 
nur im Rahmen internationaler Re
gime und Konventionen stattfinden, 
um Russlands Konterkarieren der 
regelbasierten Weltordnung zu ver
hindern.

D Health and Security
Ziele der folgenden Handlungsemp
fehlungen sind die Sanitätsdienste 
afrikanischer Partnerstreitkräfte zur 
Prävention und Bewältigung von Epi
demien zu befähigen (Preparedness) 
und Möglichkeiten der Bundeswehr 
für eine zweckmäßige und gezielte 
Unterstützung bei der Bewältigung 
von Epidemien im multilateralen 
Rahmen zu entwickeln (Response), 
um die Stabilität in Afrika zu erhö
hen und Gefahren für Deutschland 
und Europa zu minimieren.

D1 Sanitätsdienste befähigen – 
Kompetenzen vor Ort stärken

Durch die Nutzung bereits etablier
ter Verfahren und Instrumente zur 
Ausgestaltung bi und multinatio
naler Partnerschaften und Koope
rationen werden die Sanitätsdiens
te afrikanischer Partnerstreitkräfte 
systematisch gestärkt und ihre Be
fähigung zur Prävention und Bewäl
tigung von Epidemien auf und aus
gebaut. Die Realisierung wird durch 
die vier Handlungsstränge institu
tionelle Zusammenarbeit zwischen 
Militärkrankenhäusern, Kooperati
on im Bereich der regionalen sani
tätsdienstlichen Versorgung und in 
den jeweiligen Sanitätstruppen so
wie der Netzwerkbildung zwischen 
den sanitätsdienstlichen Führungs
kräften der beteiligten Nationen si
chergestellt.
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D2 „Health Workers“ ausbilden –  
Gesundheitsstrukturen ausbauen

Ausgewähltes Sanitätspersonal af
rikanischer Partnerländer wird zu 
Community Health Workers quali
fiziert. Dadurch wird zum einen die 
sanitätsdienstliche Versorgung der 
Partnerstreitkräfte verbessert und 
zum anderen ein Beitrag zur Stär
kung der zivilen Gesundheitsstruk
turen geleistet. Die zu Community 
Health Worker qualifizierten Solda
ten werden nach ihrem Ausschei
den dezentral eingesetzt und leisten 
nicht nur einen Beitrag zur allge
meinen Gesundheitsversorgung, 
sondern tragen zu einer rascheren 
Eindämmung eines Ausbruchsge
schehens bei.

D3 „GermExercises“ – gemeinsam 
üben, gemeinsam helfen

Die Intensivierung von gemeinsamen 
Ausbildungsvorhaben und Übungen 
mit afrikanischen Partnerstaaten so
wie die Durchführung gemeinsamer 
Forschungsvorhaben zur gezielten 
Weiterentwicklung eigener Fähigkei
ten und der Fähigkeiten der Partner
länder sind Kern dieser Handlungs
empfehlung. Dadurch wird erreicht, 
dass afrikanische Staaten bereits 
vor einem Ausbruchsgeschehen mit 
epidemischem Potenzial befähigt 
sind, durch schnelle Diagnostik und 
eingeübte Intervention die Verbrei
tung von hochpathogenen Erregern 
schnellstmöglich einzudämmen.

D4 Koordination verbessern –  
abgestimmt handeln

Die Etablierung eines multinationa
len Koordinierungs und Führungs
elementes für Sanitätsdienste von 
NATO/EUStaaten wird die Steuerung 
von militärischen Hilfsmaßnahmen 
und die Koordination von Hilfsmaß
nahmen mit zivilen Organisationen 
bei der Prävention und Bewältigung 
von Epidemien verbessern. Dies 
führt zu einer besser abgestimmten 
Zusammenarbeit der Sanitätsdiens
te der beteiligten Partnernationen 
untereinander sowie mit anderen 
Ressorts, IOs und NGOs.

Nukleus dieses Koordinierungs 
und Führungselementes bildet das 
bereits im Aufbau befindliche Multi
national Medical Coordination Cent
re (MMCC) / European Medical Com
mand (EMC), dessen Aufgabenprofil 
entsprechend weiterzuentwickeln 
ist.

D5 Support the Supporters – Hand-
lungsspielräume schaffen

IOs und NGOs werden durch die Bun
deswehr bei der Bewältigung einer 
Epidemie unterstützt. Die Unter
stützungsleistungen reichen von 
der Gewährleistung eines sicheren 
Einsatzraumes, über die Bereitstel
lung logistischer Fähigkeiten, die 
Sicherstellung der medizinischen 
Realversorgung von International 
Health Workers bis hin zu Maßnah
men gegen Fake News. Diese reaktive 
Handlungsempfehlung kann in wei
ten Teilen auf dem Niveau einer An
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fangsbefähigung bereits jetzt umge
setzt werden.

E Maritime Sicherheit und der 
Schutz von Handelswegen

Im Rahmen dieses Gestaltungsfeld 
bilden die Förderung von überregio
nalen Kooperationen, Ertüchtigung 
regionaler Strukturen sowie Einbin
dung der Zivilbevölkerung und PPP 
in die Sicherheitsarchitektur den 
Kern. Hierdurch wird ein robustes 
maritimes Echtzeitlagebilde etab
liert. Zusätzlich wird die Schaffung 
eines JMTC, ein Nukleus des Experti
seaufbaus und der Netzwerkbildung 
in der Region ermöglicht.

E1 Grenzübergreifende Kooperation 
weiter fördern – Wiederaufnah-
me der Ertüchtigungsinitiative 
der Bundesregierung zum Erhalt 
der „Initial Operational Capability“

Die Fortführung und Erweiterung 
bereits erfolgreich durchgeführter 
Ertüchtigungsinitiativen wird lang
fristig der maritimen Sicherheit am 
Golf von Guinea dienen. Weiter soll 
hierdurch der Grundstein für eine 
Combined Exclusive Maritime Zone 
of Africa gelegt werden. Dies wird 
durch den Ausbau der landseitigen 
und maritimen Infrastruktur reali
siert, um den Austausch eines ma
ritimen Lagebildes zu ermöglichen. 
Zusätzlich werden Lagedarstellungs 
und Führungsmittel etabliert, um 
die operative Befähigung zu einem 
grenzübergreifenden und koopera
tiven Netzwerk sicherzustellen.

E2 „Crowdsourcing“–Plattform für 
ein „Open Source“ Coastal Picture

Der Schwerpunkt dieser Handlungs
empfehlung ist die Beschaffung und 
Finanzierung einer Software, die es 
der breiten Bevölkerung ermöglicht, 
einen Beitrag zu einem Open Source 
Coastal Picture in Ergänzung zu ei
nem staatlichen Seelagebild zu leis
ten. Durch die Zusammenführung 
dieser Lagebilder werden kriminelle 
Hotspots leichter identifiziert, damit 
MRCCs mithilfe dieses zusätzlichen 
Lagebildes Sicherheitskräfte ziel
gerichteter und nahezu in Echtzeit 
einsetzen können. 

E3 Joint Maritime Training Centre in 
Accra

Diese Handlungsempfehlung fo
kussiert auf den Aufbau einer über
regionalen Ausbildungs und For
schungseinrichtung zur maritimen 
Sicherheit. Ein JMTC wird, der Idee 
eines „Center of Excellence for Trai
ning, Operations and Equipment De
velopment of Maritime Safety and 
Security“ folgend, für einheitliche 
Ausbildungsstandards sorgen und 
der innerstaatlichen und überregio
nalen Netzwerkbildung auf Arbeitse
bene dienen. 

E4 Nationale Küstenwachen  
ertüchtigen

Zur Etablierung einer funktionieren
den Küstenwache werden die natio
nalen maritimen Kräfte zur Verbes
serung der maritimen Sicherheit im 
Golf von Guinea physisch gestärkt. 
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Dazu werden die Bereiche Personal, 
Material und Ausbildung der loka
len seegehenden Sicherheitskräfte 
durch internationale Kooperationen 
auf Ebene der EU nachhaltig verbes
sert.

E5 Maritime Präsenz der EU steigern
Die Schaffung einer dauerhaften ge
meinsamen militärischen Präsenz 
der EU in der Region des Golfs von 
Guinea wird durch eine verbesserte 
Koordinierung bereits vorhandener 
Manöver und Übungen erreicht. Die 
durchgängige europäische Marine
präsenz ermöglicht ein präzises La
gebild, um bei zukünftigen Krisen 
schnell und fundiert reagieren zu 
können.

E6 Public Private Partnership
Zur Entlastung maritimer staatlicher 
Sicherheitsakteure wird die Einbin
dung privater Sicherheitsdienstleis
ter betrachtet. Die akute Piraterie im 
Golf von Guinea bedarf einer schnel
len Reaktion aller Anrainerstaaten, 
welche durch das Intensivieren von 
bestehenden und durch das Aus
bauen neuer Kooperationen zielge
richtete Wege zur Eindämmung der 
aktuellen Situation geschaffen wird. 
Die deutschen Streitkräfte können 
besonders in der koordinativen und 
medialen Arbeit unterstützen, um 
eine breite Akzeptanz vor Ort sicher
zustellen.

4.2 Handlungsempfehlungen  
im Vergleich

Im nachfolgenden Unterkapitel wer
den die Handlungsempfehlungen in 
drei unabhängigen Bewertungsab
schnitten beurteilt. Es erfolgt eine 
Spiegelung am Auftrag des General
inspekteurs, Bewertung der Um
setzungsherausforderungen und 
Betrachtung der gestaltungsfeld
übergreifenden Zusammenhänge. 
Die Bewertungskriterien und maß
stäbe sind in den Einzelabschnitten 
einleitend erläutert. 

Die Abstraktion der Handlungs
empfehlungen korreliert mit der 
Komplexität des Gestaltungsfeldes 
und der Heterogenität der Länder in 
der jeweiligen Region. Die einzelnen 
Bewertungen basieren auf Ablei
tungen aus den jeweiligen Unterab
schnitten im Kapitel 3.

4.2.1 Reflexion des Auftrags des  
Generalinspekteurs

Der Auftrag des Generalinspekteurs 
forderte die Untersuchung von 
Möglichkeiten zur Vertiefung des 
deutschen (und europäischen) afri
kapolitischen Engagements zur (1) 
Stärkung der afrikanischen Eigen
verantwortung im Rahmen von (2) 
Krisenprävention, (3) Konfliktma
nagement und (4) Krisenreaktion. Im 
nachstehenden Abschnitt werden 
die entwickelten Handlungsempfeh
lungen anhand dieser vier Kategori
en bewertet. 

Die Analyse der einzelnen Ge
staltungsfelder hat gezeigt, dass 
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Maßnahmen zur Stärkung natio
naler und/oder nichtafrikanischer 
Institutionen notwendig sind. Die 
Graduierung zeigt daher inwiefern 
die Handlungsempfehlungen di
rekt (++), indirekt (+) oder nicht (o) 
auf die Stärkung der afrikanischen 
Eigenverantwortung ausgerichtet 
sind. Dies wird in den hier aufge
führten Tabellen auf der linken Seite 
verdeutlicht.

In den rechten drei Spalten wer
den die zu erwartenden Effekte der 
Handlungsempfehlungen in den 
Bereichen Krisenprävention, Kon
fliktmanagement und Krisenreak
tion dargestellt. Diese drei werden 
hier als Konfliktzustände mit unter
schiedlicher inhaltlicher und zeitli
cher Reaktionsfähigkeit verstanden. 
Die Bewertung zeigt, ob durch die 
Maßnahmen der jeweiligen Hand
lungsempfehlungen in der entspre
chenden Konfliktphase direkte (++), 
indirekte (+) oder aber keinerlei (o) 
Effekte erzielt werden.

Handlungsempfehlungen VEO (Tab. 1)
Die Handlungsempfehlungen der 
Eindämmung und Bekämpfung von 
VEOs behandeln aufgrund der aku
ten Situation in den Krisengebieten 
vornehmlich Instrumente des Kon

fliktmanagements und der Krisen
reaktion. Einzig die Handlungsemp
fehlung Militärisch (A2) leistet einen 
wesentlichen Beitrag zur Stärkung 
der Krisenprävention, indem die 
Domäne Aufklärung gestärkt wird. 
Gleichwohl können auch beispiels
weise die Aufdeckung von Finanz
strömen oder Netzwerkoperationen 
präventiv wirken. Der Fokus liegt 
hier jedoch auf der Überwindung der 
durch die VEOs bereits geschaffenen 
Bedrohungslage, zum einen durch 
die Stärkung der lokalen Kräfte, zum 
anderen auch durch einen robusten 
eigenen Beitrag der Bundeswehr mit 
potentiellen Partnern. Die Stärkung 
der Eigenverantwortung afrikani
scher Akteure wird besonders durch 
die Befähigung von afrikanischen 
Aufklärungsfähigkeiten gestützt. Die 
Handlungsempfehlungen CIR (A1) 
und Finanzmittel (A3) hingegen set
zen verstärkt auf das Einbringen ei
gener Fähigkeiten und erst in einem 
zweiten Schritt darauf, afrikanische 
Akteure direkt zu stärken.

Handlungsempfehlungen Migration 
(Tab. 2)
Die Handlungsempfehlungen Aus
bildung (B1), Stabilisierung und Re
konstruktion (B3) sowie Megastädte 

Tab. 1: Handlungsempfehlungen VEO.

Stärkung afrikanischer 
Eigenverantwortung Handlungsempfehlung Krisenprävention Konflikt

management Krisenreaktion

o A1 – CIR + ++ ++

++ A2 – Militärisch ++ ++ ++

+ A3 – Finanzmittel + ++ ++
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(B4) zielen schwerpunktmäßig auf 
die Stärkung von nationalen sowie 
in weiterer Folge supranationalen 
(u. a. EU) Fähigkeiten ab, um teil
weise für das Konfliktmanagement, 
aber vor allem für die Krisenreakti
on vollumfänglich gerüstet zu sein. 
Eine Beitragsleistung im Bereich der 
Krisenprävention kann aus diesen 
drei Handlungsempfehlungen nicht 
abgeleitet werden. Die Handlungs
empfehlung Netzwerke (B2) trägt 
speziell in der Phase der Krisenprä
vention zu einem aktuellen Lagebild 
als Entscheidungsgrundlage bei, um 
frühzeitig aktiv und nicht zu spät re
aktiv tätig zu werden. In der Phase 
Konfliktmanagement und Krisenre
aktion werden diese Netzwerke al
lerdings nur mehr ergänzend, d. h. 
von Kontingenten vor Ort im Be
darfsfall verwendet. Vorerst werden 
alle Handlungsempfehlungen dazu 
genutzt, nationale sowie supranati
onale Fähigkeiten aufzubauen, wel

che erst in weiterer Folge, im Rah
men der Ertüchtigung, zur Stärkung 
der afrikanischen Eigenverantwor
tung herangezogen werden.

Handlungsempfehlungen Externe  
Akteure (Tab. 3)
Die Handlungsempfehlungen spie
geln die unterschiedlichen Interes
sen aller Akteure im Umgang mit der 
Konfliktbewältigung auf dem afrika
nischen Kontinent wider. Während 
mit Frankreich (C1) aufgrund der Zu
sammenarbeit im Rahmen der GSVP 
ein bereits breit aufgestelltes und 
funktionierendes Instrumentarium 
für alle Konfliktzustände vorhanden 
ist, erfordert der Umgang mit Ak
teuren mit teilweise widerlaufenden 
Interessen andere Ansatzpunkte. Da 
diese Akteure (Russland (C3)) häufig 
Treiber oder Nutzer dieser Konflik
te sind und ein gemeinsames Han
deln in späteren Konfliktphasen 
unwahrscheinlicher wird, zielen die 

Tab. 2: Handlungsempfehlungen Migration.

Stärkung afrikanischer 
Eigenverantwortung Handlungsempfehlung Krisenprävention Konflikt

management Krisenreaktion

+ B1 – Ausbildung o ++ ++

+ B2 – Netzwerke ++ + +

+ B3 – S&R o + ++

+ B4 – Megastädte o + ++

Tab. 3: Handlungsempfehlungen externe Akteure.

Handlungsempfehlung Umsetzung National Umsetzung 
International

Anpassung  
Planungskategorien Gesamtbewertung

C1 – Cooperation + + ++ ++

C2 – Coexistence + + ++ +

C3 – Containment + + ++ +
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Einzelmaßnahmen mehrheitlich auf 
Krisenprävention ab. Dort, wo es In
teressensüberschneidungen gibt 
(China (C2)), ist eine Kooperation in 
etablierten multinationalen Foren 
möglich. Bei konträren Absichten 
muss den afrikanischen Partnern 
eine Entwicklungsalternative ange
boten werden. Die Handlungsoptio
nen sollen negative Wirkungen auf 
die sicherheitspolitische Lage durch 
externe Akteure eindämmen und 
sind daher auf diese ausgerichtet. 
Die eigenständige Handlungsfähig
keit der afrikanischen Partner zu er
reichen, ist jedoch weiterhin hand
lungsleitend, die Einzelmaßnahmen 
beinhalten daher immer auch die 
Befähigung dieser, besonders aus
geprägt im Zusammenwirken der 
Europäischen Union, mit den Takt
gebern Frankreich und Deutschland, 
und der Afrikanischen Union.

Handlungsempfehlung Health and 
Security (Tab. 4)
Die Handlungsempfehlungen im Ge
staltungsfeld Health and Security 
können den beiden Kategorien Pre
paredness und Response zugeordnet 
werden. Während die Handlungs

empfehlungen Sanitätsdienst (D1), 
Health Workers (D2) und GermEx (D3) 
die Präventionsfähigkeit afrikani
scher Staaten und damit auch deren 
Eigenverantwortung in den Vorder
grund rücken, sind Koordination (D4) 
und Support (D5) im Schwerpunkt 
auf die reaktive Fähigkeit nichtaf
rikanischer Staaten und Organisati
onen ausgerichtet. Die Komponente 
Konfliktmanagement wird in allen 
Handlungsempfehlungen, wenn 
auch in unterschiedlicher Intensi
tät, querschnittlich mit abgebildet. 
Besondere Beachtung gilt an dieser 
Stelle den Handlungsempfehlungen 
Sanitätsdienst (D1) und GermEx (D3), 
die zwar primär auf die Entwicklung 
präventiver Maßnahmen abzielen, 
aber positive Sekundäreffekte im 
Bereich des Konfliktmanagements 
und der Krisenreaktion hervorbrin
gen werden. Zudem wird durch diese 
beiden Handlungsempfehlungen die 
Eigenverantwortung afrikanischer 
Staaten besonders gestärkt.

Tab. 4: Handlungsempfehlungen Health and Security.

Stärkung afrikanischer 
Eigenverantwortung Handlungsempfehlung Krisenprävention Konflikt

management Krisenreaktion

++ D1 – Sanitätsdienste ++ ++ ++

++ D2 – Health Workers ++ + ++

++ D3 – GermEx ++ ++ ++

o D4 – Kooridnation + ++ ++

o D5 – Support o + ++
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Handlungsempfehlungen Maritime 
Sicherheit und Schutz von Handels
wegen (Tab. 5)
Alle Handlungsempfehlungen wir
ken sich, zum Großteil direkt, auf 
eine Stärkung der afrikanischen 
Eigenverantwortung aus. Gleich
zeitig haben alle Handlungsemp
fehlungen direkte oder zumindest 
indirekte Auswirkungen auf alle 
Konfliktphasen. In der Krisenprä
vention werden durch nahezu alle 
Handlungsempfehlungen Effekte er
zielt, besonders im Rahmen des La
gebildaufbaus sowie der Ausbildung. 
Im Konfliktmanagement tragen ge
rade die grenzüberschreitende IOC 
(E1), das Trainigscenter (E3) und die 
PublicPrivatePartnerschaft zur Si
cherung der Küstengewässer (E6) zu 
einer Verbesserung der Lage bei. 

Besonders hervorzuheben ist die 
Handlungsempfehlung zur grenz
überschreitenden Kooperation am 
Golf von Guinea, welche in allen vier 
Kategorien eine direkte positive Aus
wirkung aufweist. Eine Kombination 
der Handlungsempfehlungen kann 
schnelle Erfolge in der Krisenreakti
on liefern. Beispielhaft dafür ist die 

Stärkung der Nutzung von zivilen 
Sicherheitsdienstleistern im Golf 
von Guinea in Verbindung mit der 
Förderung von grenzübergreifenden 
Kooperationen zur effektiven Verfol
gung der OK. Die maritime Präsenz 
der EU liefert dabei einen robusten 
Beitrag zur Krisenreaktion, was his
torisch von der Operation Atalanta 
am Horn von Afrika abgeleitet wer
den kann.

Zwischenfazit
Die Handlungsempfehlungen wur
den auf Elemente in Hinblick auf (1) 
die Stärkung der Afrikanische Eigen
verantwortung,3 (2) die Krisenprä

3 Afrikanische Eigenverantwortung: 
Die Fähigkeitssteigerung der afri
kanischen Partner zur eigenverant
wortlichen Krisenbewältigung wird 
direkt oder indirekt durch nahezu 
alle Handlungsempfehlungen er
reicht. Die Einzelmaßnahmen zielen 
hierbei zumeist auf die Ausbildung, 
den Aufbau von notwendigen Struk
turen oder das Schließen von Fähig
keitslücken ab. Handlungsempfeh
lungen mit geringen oder keinen 
Auswirkungen auf die Eigenständig
keit der afrikanischen Partner sol
len vorrangig nationale Fähigkeiten 

Tab. 5: Handlungsempfehlungen Maritime Sicherheit und Schutz von Handelswegen.

Stärkung afrikanischer 
Eigenverantwortung Handlungsempfehlung Krisenprävention Konflikt

management Krisenreaktion

++ E1 – IOC ++ ++ ++

++ E2 – Coastal Picture ++ + +

++ E3 – Training Centre ++ ++ +

++ E4 – Küstenwachen ++ + +

+ E5 – Präsenz EU ++ + ++

++ E6 – PPP + ++ ++
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vention,4 (3) das Konfliktmanage
ment5 und (4) die Krisenreaktion6 

aufbauen, die zur Umsetzung des 
deutschen Engagements notwendig 
sind. Sie sind als voraussetzungs
schaffend zu verstehen. 

4 Krisenprävention: Um einen effekti
ven Beitrag zur Krisenprävention zu 
leisten, wird in den Handlungsemp
fehlungen zumeist die notwendige 
Früherkennung beziehungsweise 
Lagebildverdichtung adressiert. 
Strukturen, Netzwerke und Fähig
keiten der Informationsgewinnung 
und verarbeitung sind national, su
pranational wie auch bei den afrika
nischen Partnern zu etablieren oder 
auszubauen. Die Einzelmaßnahmen 
mit direkten Effekten in der Krisen
prävention zielen gleichzeitig auch 
direkt auf die Stärkung der afrika
nischen Eigenverantwortung, was 
dem Leitprinzip des afrikapoliti
schen Engagements entspricht.

5 Konfliktmanagement: Die Hand
lungsempfehlungen sind durchge
hend geeignet einen direkten oder 
indirekten Beitrag zum Konfliktma
nagement zu leisten. Einschränkun
gen ergeben sich zumeist dort, wo 
der Aufbau notwendiger Strukturen 
zeit oder abstimmungsaufwendig 
ist.

6 Krisenreaktion: Die Handlungsemp
fehlungen mit direkten Effekten in 
der Krisenreaktion zielen haupt
sächlich auf nationale oder supra
nationale Strukturen ab. Die identi
fizierten Fähigkeiten sind zunächst 
selbst zu entwickeln, ehe eine Be
fähigung der afrikanischen Partner 
möglich ist. Zusätzlich erfordert die 
Gegenwärtigkeit der Krisensitua
tionen, insbesondere bei VEO und 
Migration, ein unmittelbares Han
deln, zu welchem die afrikanischen 
Staaten derzeit nur eingeschränkt 
fähig sind.

untersucht. Dabei war festzustellen, 
dass die größten Impulse zur Stär
kung im Bereich der Gestaltungs
felder Health and Security und Ma
ritime Sicherheit gesetzt werden 
könnten. Das Handlungsfeld Unkon
trollierte und Irreguläre Migration 
setzt besonders auf das Schließen 
deutscher bzw. europäischer Lü
cken. Dies dient der Vorbereitung 
und kann sich daher erst in der Folge 
auf die Stärkung der afrikanischer 
Eigenverantwortung auswirken. 
Dies verdeutlicht, dass in den Gestal
tungsfeldern, in denen ein besonde
rer Handlungsdruck besteht (VEO, 
Migration), die Befähigung der afri
kanischen Partner zumeist geringer 
ausgeprägt ist. Dies lässt sich mit 
Umsetzungszeiträumen und länger
fristig angelegter Wirksamkeit der 
Maßnahmen begründen. Schnellere 
Effekte lassen sich zumeist durch 
nationales Handeln erzielen. Insge
samt wird der Ausrichtung auf regi
onale Eigenverantwortung, wie sie 
im Weißbuch 2016 und der Afrikapo
litischen Leitlinie betont wird, über 
alle Gestaltungsfelder Rechnung ge
tragen. Dem Sinn nach würde diese 
Ausrichtung zwar Handlungsemp
fehlungen mit direkten Effekten auf 
afrikanische Strukturen priorisie
ren, solche mit indirekten Effekten 
und Einschränkungen in Qualität, 
Quantität oder ggf. Realisierungs
dauer sollten aber, weil sie Voraus
setzungen schaffen, nicht vernach
lässigt werden.

Die Untersuchung der Hand
lungsempfehlungen nach Eignung 
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für einen Konfliktzustand, wie sie für 
(2) die Krisenprävention, (3) das Kon
fliktmanagement und (4) die Krisen
reaktion erfolgt ist, hat gezeigt, dass 
ein Vergleich nur innerhalb einer 
Kategorie sinnvoll ist. Das volatile 
Umfeld sowie der Anspruch des deut
schen Afrikaengagements erfordern 
lageangepasste Fähigkeiten in allen 
Kategorien. Die Notwendigkeit der 
Lageanpassung spiegelt sich auch 
in den Gestaltungsfeldern wider. 
So haben solche mit einem akuten 
Handlungsdruck (insb. VEO) vorran
gig Maßnahmen im Konfliktmanage
ment und der Krisenreaktion. Maß
nahmen der Krisenprävention finden 
sich vornehmlich bei Gestaltungsfel
dern (z.B. Health and Security, Mari
time Sicherheit), in denen das militä
rische Engagement derzeit geringer 
ist.

4.2.2 Bewertung der Herausforde-
rungen für die Umsetzung

In weiterer Folge werden die Hand
lungsempfehlungen nach ihrer 
Umsetzbarkeit eingeschätzt. Dies 
geschieht entlang von drei Bewer
tungskriterien: (1) erforderliche Ab
stimmung auf nationaler Ebene, (2) 
Koordinierung auf internationaler 
Ebene und (3) Anpassungsbedarf in
nerhalb der Planungskategorien (Fi
nanzen, Organisation, Personal, Rüs
tung, Betrieb).

Die nationale Umsetzung umfasst 
ressortübergreifende, föderale und 
interorganisationale Abstimmun
gen. Umsetzungen auf internationa

ler Ebene beinhalten bi, multi und 
supranationale Herausforderungen 
sowie das gemeinsame Agieren mit 
regionalen und internationalen Or
ganisationen.

Mit Blick auf die Planungska
tegorien wird bewertet, inwieweit 
personelle, materielle etc. Voraus
setzungen bereits strukturell im Ge
schäftsbereich BMVg abgebildet sind 
und welcher Anpassungen es bedürf
te, diese Fähigkeiten bereitzustellen.

Die Bewertung, deren Grundla
ge die „ways and means“ aus Kapitel 
3 sind, erfolgt durch (++), wenn der 
nationale Abstimmungsbedarf res
sortintern oder mit maximal einem 
weiteren Ressort notwendig ist, ein 
unilaterales oder bilaterales Vorge
hen möglich und sinnvoll erscheint 
bzw. innerhalb der Planungskatego
rien bereits eine Anfangsbefähigung 
vorhanden ist.

Mit (+) werden die Handlungs
empfehlungen bewertet, die natio
nal bzw. international einen höheren 
bzw. komplexeren Koordinierungs
bedarf aufzuweisen scheinen oder 
keine eigene Anfangsbefähigung in 
diesem Bereich vorliegt, da mindes
tens eine Planungskategorie diese 
Fähigkeit gegenwärtig nicht abbildet.

Die Bewertung (o) erfolgt, sollten 
zum jetzigen Zeitpunkt wenige oder 
gar keine Grundlagen geschaffen 
sein, an welche für die Umsetzung 
der Handlungsempfehlung ange
knüpft werden kann und somit die 
Umsetzungsherausforderung am 
höchsten geschätzt wird. Abschlie
ßend erfolgt eine Gesamtbewertung.
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Handlungsempfehlungen VEO (Tab. 6)
Die Umsetzung der Handlungsemp
fehlung CIR (A1) wird durchgehend 
als weniger komplex in der Umset
zung als andere Handlungsempfeh
lungen bewertet. Bei dieser kann 
die Bundeswehr die eigenen Stärken 
zielgerichtet einsetzen. Weiterhin 
kann diese um Fähigkeiten anderer 
Verbündeter ergänzt werden, um po
sitive Effekte zu verstärken. 

Im Gegensatz dazu gestalten 
sich die Umsetzung der Handlungs
empfehlungen Militärisch (A2) und 
Finanzmittel (A3) als komplexer. In 
beiden Handlungsempfehlungen 
müssen nationale oder internatio
nale Koordinierungsmaßnahmen ge
troffen werden.

Obzwar bereits bestehende Be
mühungen der Bundesregierung 
oder Einsätze europäischer Partner 
verstärkt werden können, um die er
strebten Effekte der Handlungsemp
fehlungen zu erzielen, erhöht sich 
der Koordinationsbedarf in beiden 
Handlungsempfehlungen. Struktu
rell sind beide Handlungsempfeh
lungen in den Planungskategorien 
größtenteils abgebildet und können 
aus bereits Bestehendem generiert 
werden. Die Handlungsempfehlung 
Militärisch (A2) bedingt jedoch einen 

höheren Einsatz von Personal und 
Material der eigenen Streitkräfte.

Die Gesamtbewertung verdeut
licht, dass vor allem die Handlungs
empfehlung CIR (A1) geeignet ist, um 
schnelle, sichtbare Erfolge zu erzie
len. Mit den Handlungsempfehlungen 
Militärisch (A2) und Finanzmittel (A3) 
ist dies mit erhöhten Koordinierungs
maßnahmen ebenfalls möglich.

Handlungsempfehlungen Migration 
(Tab. 7)
Die Umsetzungsherausforderung auf 
nationaler Ebene wird für die Hand
lungsempfehlung Ausbildung (B1) als 
hoch bewertet, da eine ressortüber
greifende Implementierung notwen
dig ist, um den gewünschten Effekt 
erzielen zu können und bisher nur 
wenige Grundlagen geschaffen sind, 
die eine rasche Umsetzung möglich 
erscheinen lassen.

Der internationale Koordinie
rungsbedarf wird für alle Handlungs
empfehlungen als höher bewertet, da 
grundsätzlich alle Maßnahmen zwar 
ausschließlich national umgesetzt 
werden könnten, allerdings erst eine 
internationale Umsetzung vorerst in
nerhalb der EU und NATO sowie teil
weise der AU die Entfaltung der vol
len Wirkung erwarten lassen.

Tab. 6: Handlungsempfehlungen VEO. 

Handlungsempfehlung Umsetzung National Umsetzung  
International

Anpassungen 
Planungs kategorien Gesamtbewertung

A1 – CIR ++ ++ ++ ++

A2 – Militärisch ++ + + +

A3 – Finanzmittel + + ++ +
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Der Anpassungsbedarf in Bezug 
auf die Planungskategorien wird 
bei den Handlungsempfehlungen 
Netzwerke (B2), S&R (B3) sowie Me
gastädte (B4) als höher bewertet, 
da entweder zusätzliches Personal 
benötigt wird oder vorerst die nati
onale Implementierung von neuen 
Fähigkeiten zu berücksichtigen ist.

Daher wird in der Gesamtbe
wertung die Umsetzung der Hand
lungsempfehlung Ausbildung (B1) als 
komplexer beurteilt. Die Handlungs
empfehlung Netzwerke (B2), S&R 
(B3) sowie Megastädte (B4) können 
vergleichsweise einfach umgesetzt 
werden, da auf der einen Seite der 
zusätzliche Personalbedarf für Netz
werke (B2) überschaubar ist und auf 
der anderen Seite das Fehlen von 
Fähigkeiten im Bereich S&R (B3) und 
Megastädten (B4) durch binationale 
Vereinbarungen teilweise kompen
siert werden kann.

Handlungsempfehlungen Externe  
Akteure (Tab. 8)
Das binationale Tandem Frank
reichDeutschland ist aufgrund der 
etablierten Instrumentarien in der 
GSVP sowie der daraufhin ausge
richteten nationalen Ressourcen 
vorrangig geeignet, im Rahmen 
des gesamten Spektrums der Kon
fliktbewältigung zu agieren. Die na
tionalen und internationalen Um
setzungsherausforderungen liegen 
in dem ressortübergreifenden und 
europäischen Abstimmungsbedarf 
zur effektiven und effizienten Nut
zung dieser Instrumentarien sowie 
der stringenten Steuerung dieses 
Gesamtansatzes.

Die Handlungsempfehlungen Co
existence (C2) und Containment (C3) 
im Umgang mit zwei exemplarisch 
benannten externen Akteuren sind 
insbesondere in der internationa
len Koordination hoch komplex. Im 
Fall Coexistence (C2) können sich die 

Tab. 7: Handlungsempfehlungen Migration. 

Handlungsempfehlung Umsetzung National Umsetzung  
International

Anpassungen 
Planungs kategorien Gesamtbewertung

B1 – Ausbildung o + ++ +

B2 – Netzwerke ++ + + ++

B3 – S&R ++ + + ++

B4 – Megastädte ++ + + ++

Tab. 8: Handlungsempfehlungen Externe Akteure. 

Handlungsempfehlung Umsetzung National Umsetzung  
International

Anpassungen 
Planungs kategorien Gesamtbewertung

C1 – Cooperation + + ++ ++

C2 – Coexistence + + ++ +

C3 – Containment + + ++ +
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Ziele der Mitglieder auf Ebene der EU 
oder teilweise denen des „Partners“, 
mit welchem Koexistenz herrschen 
soll, widersprechen. Abweichungen 
sind zumeist in den Instrumenten 
der Umsetzung zu erwarten, wel
che im Konsens auszuräumen sind. 
Im Fall Containment (C3) wird deut
sches beziehungsweise europäi
sches Engagement den Interessen 
des eingehegten Akteurs zuwider
laufen. Dispute erfordern dann die 
Einbeziehung supranationaler Insti
tutionen, auch weil dabei internati
onale Rechtsnormen betroffen sein 
können, was die internationale Ko
operation noch komplexer gestaltet. 
Die Anknüpfpunkte für Kooperati
on oder aber für Eindämmung sind 
zumeist im Rahmen bestehender 
Strukturen oder Missionen möglich. 
National ist die ressortübergreifende 
Abstimmung im Rahmen des ganz
heitlichen Ansatzes zwingend er
forderlich, um die gewünschten Ef
fekte zu erzielen. Die erforderlichen 
Fähigkeiten im Verantwortungsbe
reich des BMVg sind vorhanden, der 
Anpassungsbedarf ist zumeist nur 
quantitativer und koordinativer Na
tur. 

Handlungsempfehlungen Health and 
Security (Tab. 9)
Der nationale Koordinierungsbe
darf wird bei Health Workers (D2), 
GermEx (D3), Koordination (D4) so
wie Support (D5) höher eingeschätzt 
als bei Sanitätsdienste (D1), da hier 
(D2–D5) zwingend ressortgemeinsa
me Lösungen (nicht ausschließlich 
BMVg und AA) anzustreben sind.

Die internationale Abstimmung 
ist bei Koordination (D4) besonders 
komplex, da für ein effektives und 
effizientes Vorgehen des MMCC/EMC 
bestenfalls alle Staaten der NATO 
und EU Konsens erzielen sollten und 
dieses weitere Vorgehen dann perso
nell, materiell und finanziell alimen
tieren müssen. Zudem ist für den 
zivilen Anteil eine Koordination mit 
mehreren NGOs/IOs erforderlich. 
Sanitätsdienste (D1), Health Workers 
(D2), GermEx (D3) und Support (D5) 
müssen mit afrikanischen Partner
ländern sowie regionalen (z. B. AU, 
ECOWAS) und internationalen Or
ganisationen (z. B. UN, WHO) abge
stimmt werden und sind daher in 
ihrer Umsetzungsherausforderung 
ebenfalls höher.

Tab. 9: Handlungsempfehlungen Health and Security. 

Handlungsempfehlung Umsetzung National Umsetzung  
International

Anpassungen 
Planungs kategorien Gesamtbewertung

D1 – Sanitätsdienste ++ + ++ ++

D2 – Health Workers + + + +

D3 – GermEx + + ++ ++

D4 – Koordination + + ++ +

D5 – Support + + ++ +
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Viele der geforderten Fähigkei
ten aller Handlungsempfehlungen 
sind bereits in begrenztem Umfang 
personell bzw. materiell abgebil
det oder können ohne größere Auf
wendungen entwickelt, vorgehalten 
und zum Einsatz gebracht werden. 
Bei den Handlungsempfehlungen 
Sanitätsdienste (D1), GermEx (D3), 
Koordination (D4) und Support (D5) 
kann von einer Anfangsbefähigung 
im begrenzten Umfang gesprochen 
werden. Die Fähigkeit zur durchhal
tefähigen Ausbildung und Zertifizie
rung von Health Workers (D2) muss 
im eigenen Bereich erst aufgebaut 
werden.

Die Gesamtbewertung verdeut
licht, dass vor allem Sanitätsdienste 
(D1) und GermEx (D3) dafür geeignet 
sind, schnelle, sichtbare Erfolge zu 
erzielen. In Teilen bieten Koordina
tion (D4) und Support (D5) ebenfalls 
diese Chance. Vollumfängliche Ziel
erreichung ist bei Health Workers 
(D2), Koordination (D4) und Support 
(D5) allerdings schwieriger umzu
setzen. Dies ist vor allem mit dem 
erhöhten Koordinierungsbedarf auf 
internationaler Ebene (VN, EU, AU) 

und dem Aufbau bzw. Ausbau von 
eigenen Fähigkeiten (z. B. Ausbil
dung und Zertifizierung von Health 
Workers, personeller und materiel
ler Aufwuchs zur durchhaltefähigen 
Unterstützung in epidemischen La
gen) zu begründen.

Handlungsempfehlungen Maritime 
Sicherheit und Schutz von Handels
wegen (Tab. 10)
Die Handlungsempfehlungen die
ses Gestaltungsfeldes sind, wie die 
meisten maritimen Planungen, auf
grund ihrer Multinationalität durch 
einen höheren internationalen Ko
ordinierungsbedarf gekennzeichnet. 
Trotzdem sind die Gesamtheraus
forderungen, die sich durch IOC (E1), 
Präsenz (E5) und PPP (E6) ergeben 
eher als einfach zu bewerten. Beson
ders die Entsendung von deutschen 
maritimen Kräften kann bei ent
sprechender Priorisierung schnell 
erreicht und durch internationale 
Abstimmung und Koordination sinn
voll ergänzt werden.

Die Handlungsempfehlungen 
Coastal Picture (E2), Training Centre 
(E3), Küstenwachen (E4) und Prä

Tab. 10: Handlungsempfehlungen Maritime Sicherheit und Schutz von Handelswegen. 

Handlungsempfehlung Umsetzung National Umsetzung  
International

Anpassungen 
Planungs kategorien Gesamtbewertung

E1 – IOC ++ + ++ ++

E2 – Coastal Picture ++ + + +

E3 – Training Centre ++ + + +

E4 – Küstenwachen ++ + + +

E5 – Präsenz EU ++ + ++ ++

E6 – PPP ++ + ++ ++
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senz EU (E5) sind im Gegensatz zu 
den vorher genannten noch durch 
strukturelle Anpassungen zu ergän
zen. Das schmälert nicht die Wich
tigkeit dieser Handlungsempfehlun
gen, sondern trägt ihrer zeitlichen 
Dimension Rechnung. Beispielhaft 
hierfür steht das „Open Source 
Coastal Picture“. Die Beschaffung 
von Softwarelösungen „off the shelf“ 
mutet zunächst wie die Möglichkeit 
eines schnellen Erfolges an. Hierbei 
bedarf es jedoch einer großflächigen 
Bereitschaft, nicht nur seitens der 
Anrainerstaaten, sondern insbeson
dere seitens der Bevölkerungen, die 
Nutzung dieser Software flächende
ckend voranzutreiben. Hierfür muss 
die Bundeswehr beispielhafte Nut
zungskonzepte vermitteln, gezielte 
Lösungsmöglichkeiten aufzeigen 
und die Implementierung begleiten. 

Zwischenfazit
Es wird deutlich, dass über alle Ge
staltungsfelder hinweg die Umset
zung auf nationaler Ebene als ein
facher eingeschätzt wird, als die 
Umsetzung auf internationaler Ebe
ne (ausgenommen Ausbildung (B1)). 
Die Gründe für die Bewertung mit 
höheren Umsetzungsherausforde
rungen (+) liegen in der Notwendig
keit zunächst eine ressortgemeinsa
me, nationale Position zu entwickeln 
und diese konsequent umzusetzen. 
Dies zeigt sich vornehmlich in den 
Gestaltungsfeldern „Externe Akteu
re“ sowie „Health and Security“:

Die größte Herausforderung für 
die Umsetzung der Handlungsemp

fehlungen ergibt sich allerdings, 
über alle Gestaltungsfelder hinweg, 
durch den erhöhten Bedarf an inter
nationaler Abstimmung. Neben der 
Koordinierung von Maßnahmen in
nerhalb der Europäischen Union und 
afrikanischen Partnerländern wird 
die Konsensfindung vor allem mit 
externen Akteuren, wie China sowie 
IOs und NGOs, unter Einbeziehung 
supranationaler Organisationen als 
komplex bewertet.

Jede der empfohlenen Maßnah
men kann mit Blick auf die zu er
zielenden Effekte langfristig ohne 
große Anpassung mit Personal und 
Material hinterlegt werden. In ei
nigen Bereichen besteht bereits 
eine Anfangsbefähigung, die relativ 
schnell zur Wirkung gebracht wer
den könnte.

Es wird ebenfalls deutlich, dass 
wenn eine Handlungsempfehlung 
national einfach umsetzbar scheint, 
diese sich ebenfalls in Gänze als er
folgsversprechend und realisierbar 
darstellt.

Nach Abschluss der Bewertung 
der Umsetzungsherausforderungen 
wird die weitere prioritäre Verfol
gung der Handlungsempfehlungen 
CIR (A1), Netzwerke (B2), S&R (B3), 
Megastädte (B4), Cooperation (C1), 
Sanitätsdienste (D1), GermEx (D3), 
IOC (E1), Präsenz EU (E5) und PPP (E6) 
als zweckmäßig empfohlen.

4.2.3 Zusammenhänge der Hand-
lungsempfehlungen

Abschließend werden die Hand
lungsempfehlungen mit ähnlicher 
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Ausrichtung sowie Handlungsemp
fehlungen, welche andere bei der 
Umsetzung unterstützen können, 
geclustert dargestellt. Die Bezeich
nungen richten sich nach einem 
gemeinsamen Nenner der Hand
lungsempfehlungen. Dieser ist in 
der hervorgehobenen Handlungs
empfehlung (umrandet dargestellt) 
besonders ausgeprägt. Die dar
gestellten Zusammenhänge und 
Wechselwirkungen sind bei einer 
Implementierung von einzelnen 
Handlungsempfehlungen in den un
terschiedlichen Gestaltungsfeldern 
zu berücksichtigen.

4.2.3.1 Ähnliche Ausrichtung (Abb. 1)
 – Die Generierung eines umfas

senden Lagebildes über Indika
toren Netzwerke (B2) als Vor
aussetzung für die Eindämmung 
militärischer Fähigkeiten der 
VEO (A2); für die Verbesserung 
der Beratungsleistung für das 
BMVg in Bezug auf irreguläre 
und unkontrollierte Migration 
(B2); zur Stärkung afrikanischer 
Krisenpräventionsmechanis
men im Zusammenwirken mit 
FRA und im Rahmen der EU (C1); 
zur besseren Abstimmung mit 
beziehungsweise Identifizie

rung von chinesischen (C2) und 
russischen (C3) Aktivitäten; für 
die Rasche Eindämmung von 
hochpathogenen Erregern vor 
einem Ausbruchsgeschehen mit 
epidemischen Potenzial (D3); für 
den Austausch eines maritimen 
Lagebildes (E1); zur Erstellung 
eines OpenSourceLagebildes 
(E2); zwischen sanitätsdienst
lichen Führungskräften und 
den Sanitätstruppen der Part
nerländer (D1); unter anderem 
durch Nutzung von aus den 
Streitkräften ausgeschiedenen 
Health Workers, welche dezen
tral eingesetzt werden und zu 
einer raschen Detektion von 
Ausbruchsgeschehen und ihre 
Eindämmung beitragen können 
(D2). 

 – Kern der Handlungsempfehlung 
C2 ist die Koexistenz mit China in 
gemeinsamen internationalen 
Missionen zur Friedenssiche
rung und Stabilisierung. Der Ver
weis auf eine bereits bestehende 
Kooperation des deutschen und 
chinesischen Sanitätsdienstes 
sei hier genannt. Diese Koopera
tion bietet eine gute Grundlage 
die Zusammenarbeit weiter zu 
vertiefen. Vorstellbar sind Ko

Abb. 1:  Handlungsempfehlungen ähnlicher Ausrichtung (eigene Darstellung).
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operationen bei Prävention und 
Reaktion von Ausbruchsgesche
hen hochpathogener Erreger 
(GermEx (D3) und Support (D5)) 
sowie ein gemeinsames, durch 
die AU koordiniertes Vorgehen 
bei der Ausbildung von Health 
Workers (D2).

 – Der Treiber der Weiterentwick
lung der europäischen GSVP 
bleibt die Kooperation zwischen 
Frankreich und Deutschland (C1). 
Durch einen intensiven Abstim
mungsprozess zwischen den 
Mitgliedsstaaten der EU, ausge
löst durch eine deutschfran
zösische Initiative, kann eine 
Fokussierung von einzelnen 
europäischen Staaten auf Part
nermarinen des afrikanischen 
Kontinents erreicht werden (E4). 
Ebenfalls wird die Schaffung ei
ner gemeinsamen militärischen 
Präsenz von der EU in der Region 
des Golfs von Guinea durch eine 
frühzeitige deutschfranzösi
sche Initiative unterstützt (E5). 
Weiterhin können die militäri
schen Fähigkeiten der VEO im 
SAHEL mit den derzeitigen fran
zösisch geführten Missionen in 
Beziehung gesetzt werden (A2). 
Hier bietet sich die Möglichkeit 
eines deutschen Engagements 
im Schulterschluss oder zur Er

gänzung der französischen Ope
rationen.

4.2.3.2 Unterstützende Handlungs-
empfehlungen (Abb. 2)

 – Die gemeinsame nationale so
wie supranationale Ausbildung 
von militärischen und zivilen 
Führungskräften zur Generie
rung eines besseren gegensei
tigen Verständnisses (B1) ist 
unter anderem eine national 
unterstützende Maßnahme für 
den engen Schulterschluss mit 
Frankreich zur Stärkung der 
GSVP durch die Vernetzung von 
zivilem/militärischem Handeln 
(C1). Auch die Etablierung ei
nes multinationalen Koordinie
rungs und Führungselementes 
zur verbesserten Steuerung von 
militärischen Hilfsmaßnahmen 
und zur Koordination der Hilfs
maßnahmen mit zivilen Organi
sationen (D4) sowie der Aufbau 
einer überregionalen Ausbil
dungs und Forschungseinrich
tung zur maritimen Sicherheit 
(E3) wird durch die Implemen
tierung einer gemeinsame nati
onalen Ausbildung unterstützt.

 – Stabilisierung und Rekonstruk-
tion (B3) sowie Aufrechterhal
tung von Sicherheit / Ordnung 
in Megastädten (B4) sind unter

Abb. 2:  Sich untereinander unterstützende Handlungsempfehlungen (eigene  
Darstellung).
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stützende Handlungsempfeh
lungen, um ein sicheres Umfeld 
für nicht militärische Kräfte in 
Einsatzräumen herzustellen 
(D5).

Zwischenfazit
Aus den bisherigen Ausführungen 
lässt sich somit ableiten, dass spe
ziell die Handlungsempfehlungen 
Netzwerke (B2) zur Lagebildgene
rierung, Coexistence (C2) mit Chi
na aber auch Cooperation (C1) mit 
Frankreich aufgrund ihrer Ausrich
tung bei vielen anderen Handlungs
empfehlungen mitberücksichtigt 
werden sollten.

Die Handlungsempfehlung ge
meinsame Ausbildung (B1) von mi
litärischen und zivilen Führungs
kräften ist unter anderen eine 
unterstützende zur erfolgreicheren 
Implementierung mehrerer anderer 
Handlungsempfehlungen. Die Hand
lungsempfehlungen S&R (B3) zur Er
richtung eines sicheren Umfelds für 
andere Akteure erleichtern ebenfalls 
die Implementierung weiterer.

4.2.3.3 Gewichtung der Handlungs-
empfehlungen

Im folgenden Abschnitt werden auf 
Grundlage der getroffenen Analysen 

Handlungsempfehlungen heraus
gestellt, die als „Quick wins“ oder 
besonders projizierbar auf andere 
Bereiche eingestuft werden können. 
Handlungsempfehlungen, die hier 
keine Erwähnung finden, werden 
grundsätzlich als herausfordernder 
in der Umsetzung eingestuft. Dies ist 
jedoch in keinem Fall eine Abwertung 
der potentiell erreichbaren Wirkung 
in dem konkreten Gestaltungsfeld, 
sondern vielmehr ein Ausfluss aus 
dem angestellten Vergleich. 

Auf Grundlage des Kapitel 4.2 las
sen sich Ableitungen aus der Kombi
nation der drei Betrachtungswinkel 
(Zusammenhänge, Einfachheit der 
Umsetzung und hier Fokus auf die 
Stärkung der afrikanischen Eigen
verantwortung) ziehen.

Die Zusammenschau (Tab. 11) 
zeigt, dass die Handlungsempfeh
lungen Netzwerke (B2), Coexisten
ce (C2) und Cooperation (C1) priori
siert verfolgt werden sollten, weil 
sie geeignet sind, Voraussetzungen 
zu schaffen, die sich positiv auf die 
Implementierung weiterer, im Rah
men dieses Werkes vorgeschlagener 
Empfehlungen, auswirken könnten. 

Die Handlungsempfehlung B2 
bietet die Möglichkeit durch die Nut
zung von Indikatorennetzwerken 

Tab. 11: Priorisiert zu verfolgende Handlungsempfehlungen und ihre Zusammenhänge.

Zusammenhänge Einfachheit der Umsetzung Stärkung Afrikanischer 
Eigenverantwortung

B2 – Netzwerke A2, C1, C2, C3, D1, D2, 
D3, E1, E2 ++ +

C1 – Cooperation A2, E4, E5 ++ +

C2 – Coexistence D2, D3, D5 + ++
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frühzeitige Aufklärung und inter
nationale Kooperation zu verfolgen. 
Dies schafft vornehmlich Verknüp
fungen in den Handlungsempfeh
lungen Militärisch (A2), Cooperation 
(C1), Containment (C3), Health Wor
kers (D2), Germ Ex (D3), IOC (E1) und 
Coastal Picture (E2). 

Die Handlungsempfehlung Co
operation (C1) fokussiert auf die 
besondere Berücksichtigung der 
deutschfranzösischen Zusammen
arbeit. Diese Handlungsempfehlung 
wird als leichter umsetzbar ein
geschätzt als Coexistence (C2) mit 
Blick auf eine Zusammenarbeit mit 
CHN, bietet jedoch ähnlich starkes 
Potential, um Zusammenhänge zu 
schaffen. Diese können vornehmlich 
in den Bereichen der militärischen 
Zusammenarbeit (A2) sowie der 
Stärkung des maritimen Vorgehens 
im Golf von Guinea (E4, E5) erreicht 
werden. 

Doch auch die Handlungsemp
fehlung Coexistence (C2) bietet 
durch verstärkte Zusammenarbeit 
mit China viele Verknüpfungen. Die
se liegen besonders in den teilweise 
schon bereits bestehenden Koope
rationen der beiden Sanitätsdiens
te in den Bereichen Ausbildung, 
Übung und Unterstützung (D2, D3, 

D5). Jedoch wird diese Handlungs
empfehlung insgesamt als schwerer 
umsetzbar bewertet als die erstge
nannten.

In der Analyse der Vorausset
zung zur erfolgreichen Implemen
tierung anderer Handlungsempfeh
lungen (Tab. 12) hat sich besonders 
die Handlungsempfehlung Ausbil
dung (B1) hervorgetan. Durch die 
ressortübergreifende nationale und 
supranationale Ausbildung von Füh
rungskräften muss aus Sicht des 
Autorenteams die Voraussetzung 
geschaffen werden, um ein tiefgrei
fendes gegenseitiges Verständnis zu 
fördern. Hierdurch wird die Umset
zung der Handlungsempfehlungen 
Cooperation (C1), Koordination (D4) 
und Training Centre (E3) enorm er
leichtert. 

Leichter in der Umsetzung, da
für aber Voraussetzung für weniger 
Handlungsempfehlungen werden 
die Handlungsempfehlungen S&R 
(B3) sowie Megastädte (B4) einge
schätzt. Ebenso steht die Hand
lungsempfehlung IOC (E1) innerhalb 
des eigenen Gestaltungsfeldes der 
maritimen Sicherheit als Vorausset
zung für die Umsetzung eines Open 
Source Coastal Pictures (E2). 

Tab. 12: Voraussetzung schaffende Handlungsempfehlungen und ihre Zusammenhänge.

Zusammenhänge Einfachheit der Umsetzung Stärkung Afrikanischer 
Eigenverantwortung

B1 – Ausbildung C1, D4, E3 + +

B3 – S&R B4, D5 ++ +

E1 – IOC E2 ++ ++
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Alle Handlungsempfehlungen 
ermöglichen die Stärkung der afri
kanischen Eigenverantwortung und 
sind somit geeignet, um langfristig 
einen positiven Trend in den jewei
ligen Gestaltungsfeldern zu generie
ren.

Mit der Verfolgung der Hand
lungsempfehlungen Netzwerke (B2), 
Cooperation (C1), Coexistence (C2) 
sowie Ausbildung (B1) werden alle 
Gestaltungsfelder durch die aufge
zeigten übergreifenden Vorteile ab
gedeckt. Zusätzlich werden durch 
die Nutzung dieser Handlungsemp
fehlungen alle Bereiche des Krisen
managements bedient. 

Abschließend muss betont wer
den, dass sich die in diesem Kapitel 
vorgestellten Handlungsempfehlun
gen in der Gesamtschau des Sam
melbandes besonders hervorgetan 
haben. Dies mindert nicht die punk
tuelle Bedeutung aller Handlungs
empfehlungen in dem jeweiligen Ge
staltungsfeld. 

4.2.4 Kern der Handlungsempfeh-
lungen

In dem vorliegenden Sammelband 
werden aktuelle sicherheitspoliti
sche Trends und Themen auf dem 
afrikanischen Kontinent analysiert, 
die eine gewichtige Bedeutung in 
der zukünftigen Außen und Sicher
heitspolitik Deutschlands entwi
ckeln werden. Vor diesem Hinter
grund wurde der Frage nach einer 
Vertiefung des europäischen und 
deutschen Engagements in Afrika 
zur Stärkung der afrikanischen Ei

genverantwortung nachgegangen 
und konkrete Handlungsempfehlun
gen erarbeitet. 

Das Gestaltungsfeld VEO ist der 
Treiber der Destabilisierung: Wenn
gleich nicht Ursache aber Symptom, 
dem mit hoher Priorität begeg
net werden muss. Gemeinsam mit 
Frankreich könnten die Narrative 
und Finanzströme der VEO einge
dämmt werden. Gleichzeitig würden 
die regionalen Partner dazu befä
higt, schrittweise eigenverantwort
lich einer erneuten Ausbreitung der 
VEOs entgegenzuwirken. 

Die Eindämmung der VEO in der 
SAHELRegion führt zu einer Stabi
lisierung der angrenzenden Regio
nen. Gleichzeitig unterstützt eine 
Stabilisierung aber auch die Ein
dämmung der VEO:  Deswegen muss 
die Lebensader der Region des Golfs 
von Guinea – der maritime Handel – 
aufrechterhalten und gefestigt wer
den. Hier wäre die Etablierung von 
grenzübergreifenden Kooperationen 
notwendig, um ein robustes mariti
mes Lagebild zu entwickeln, dass 
durch kostengünstige und schnell 
umsetzbare Open Source Lagebil
der ergänzt werden könnte. Dieses 
maritime Lagebild könnte in weite
rer Folge ebenfalls genutzt werden, 
um es in ein Indikatoren Netzwerk 
aus nationalen und multinationa
len Sensoren, zur Minimierung und 
Steuerung von unkontrollierter und 
irregulärer Migration, zu integrieren 
und dadurch die Beratungsleistung 
für das BMVg erheblich zu steigern.
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Das kontinentale chinesische 
Engagement im Infrastrukturauf
bau und das gemeinsame Interesse 
an Stabilität zur Verfolgung der je
weiligen wirtschaftlichen Interes
sen böte den Anknüpfungspunkt, 
um auch eigene Wertvorstellungen 
im Sinne eines „Honest Brokers“ 
gegenüber China und gegenüber 
den afrikanischen Partnern einzu
bringen. Ein erster gemeinsamer 
Nenner wären sanitätsdienstliche 
Übungen der deutschen und chine
sischen Sanitätstruppen. Diese ers
te Annäherung würde mit Blick auf 
den afrikanischen Kontinent weitere 
zielführende Kooperationsmodelle 
bieten. 

Gleichzeitig gilt es dem dest
ruktiven Engagement Russlands, 
welches vorrangig geopolitische 
und ökonomische Motivationen hat 
entgegenzutreten. Derzeit noch re

gional begrenzt, ist es besonders 
für despotische Regime attraktiv 
und wirkt meist konfliktverschär
fend. Das Einhegen dieser Aktivi
täten durch frühzeitiges Erkennen 
und Besetzen von potenziellen rus
sischen Einfalltoren wäre nur durch 
Nutzung der etablierten Instrumen
te des multidimensionalen Ansatzes 
erreichbar. Um den aus deutscher 
Sicht negativen Aktivitäten externer 
Akteure entgegenzutreten muss das 
eigene Entwicklungsangebot durch 
Mitbestimmung, ökonomische An
reizsysteme aber auch Druckmaß
nahmen unterfüttert sein.

Mit etwas mehr Abstand wird 
nun eines deutlich: Das BMVg sieht 
sich einer Mammutaufgabe gegen
über, wenn es, dem Untersuchungs
auftrag des Generalinspekteurs 
folgend, die Stärkung der afrikani
schen Eigenverantwortung mittels 

Abb. 3:  Die drei wesentlichen Linien der Handlungsempfehlungen sind Competence, 
Cooperation und Containment (eigene Darstellung).
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Unterstützung zur Krisenpräventi
on, Konfliktmanagement und Kri
senreaktion erreichen will. Dabei 
stößt das Ministerium an Grenzen, 
die in fehlenden oder nicht ausrei
chend ausgeprägten eigenen Fähig
keiten im Geschäftsbereich, in der 
ressortgemeinsamen Arbeit oder im 
gesamtstaatlichen Aufbau begrün
det liegen. Diesen Grenzen können 
nicht im Alleingang überwunden 
werden. Die vielen, regional sehr un
terschiedlichen Herausforderungen 
würden darüber hinaus sowohl die 
deutschen Streitkräfte im Beson
deren als auch die Bundesrepublik 
Deutschland im Allgemeinen über
fordern. Es kommt daher besonders 
darauf an, Synergien im Zusammen
wirken mit Partnern zu nutzen.

Die drei wesentlichen Linien, die 
sich aus den entwickelten Hand
lungsempfehlungen extrahieren las
sen, müssen in diesem Licht gesehen 
werden: 

 – Befähigung – competence
 – Kooperation – cooperation
 – Eindämmung – containment

Diese Linien sind eng mit einander 
verwoben. Dabei ist das Ziel aller 
letztlich das „Containment“ uner
wünschter Effekte (unkontrollierte 
und irreguläre Migration/ Pande
mien und Seuchen) und perzipier
ter Gegner (VEO/RUS), welches nur 
durch eine möglichst umfassende 
(eigene) Befähigung und ausschließ
lich unter Berücksichtigung lokaler 
Stakeholder (Staaten oder suprana
tionalen Institutionen) im Zusam
menspiel mit möglicherweise unge
wöhnlichen Partnern wie China oder 
langen Verbündeten wie Frankreich 
sowie europäisch abgestimmt er
reicht werden kann. Competence – 
Cooperation – Containment ist daher 
die Losung, mit der weiter auf Afri
ka geblickt werden muss. Der LGAN 
2018 hat starke Bausteine für dieses 
Konstrukt geliefert, es gilt nun den 
Bau gemeinsam fortzusetzen. 
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Dieses Werk enthält die Essenz von zwei Jahren intensiver Arbeit 
unter der Überschrift ‚Afrika – Ein Kontinent im Aufbruch‘. In fünf 
Gestaltungsfeldern erarbeitete der Lehrgang Generalstabs/Ad
miralstabsdienst National (LGAN) 2018 unter Einbeziehung von 
Vertretern anderer Ressorts sowie von Gästen aus Wirtschaft und 
Wissenschaft insgesamt 21 Empfehlungen für das Bundesminis
terium der Verteidigung (BMVg). Im Zentrum stand dabei die Fra
ge, welche Beiträge die Bundeswehr mit Blick auf verschiedene 
sicherheitspolitische Herausforderungen auf dem afrikanischen 
Kontinent leisten sollte. Neben Violent Extremist Organisations 
(VEOs) wurden die unkontrollierte und irreguläre Migration, der 
Nexus von Gesundheit und Sicherheit, die maritime Dimension 
und das Verhalten nichtafrikanischer Akteure auf dem Kontinent 
untersucht. Die Empfehlungen wurden stets im Rahmen des res
sortgemeinsamen Ansatzes und im Sinne eines inklusiven Local 
Ownership gedacht, bleiben aber für das BMVg entwickelte und 
damit ausschließlich militärische Optionen. Sie reichen von der 
taktischen Erweiterung bestimmter Aufklärungsmittel bis hin zu 
strategischen Überlegungen zum Umgang mit Chinas Engagement 
auf dem afrikanischen Kontinent.
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